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1 Einleitung 

Das Pflanzenschutz-Kontrollprogramm fasst die Aufgaben der Länder unter Mitwirkung des 
Bundes bezüglich der Überwachung pflanzenschutzrechtlicher Vorschriften (Produktion, 
Inverkehrbringen und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln) zusammen. Den Ländern 
obliegt nach § 59 des Pflanzenschutzgesetzes die Durchführung dieses Gesetzes ein-
schließlich der Überwachung der Einhaltung seiner Vorschriften, der Kontrollen nach Artikel 
68 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sowie der nach diesem Gesetz erlassenen Rechts-
verordnungen und erteilten Auflagen den nach Landesrecht zuständigen Behörden. Seitens 
des Bundes wirkt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
an der Überwachung pflanzenschutzrechtlicher Vorschriften gemäß § 58 des Pflanzen-
schutzgesetzes mit. 

Am 14. Juni 2011 trat die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Kraft und ersetzte damit die 
Richtlinie 91/414/EWG, bzw. deren Umsetzung in das nationale Recht über das Pflanzen-
schutzgesetz. Aufgrund der nun unmittelbar geltenden europaweiten Vorschriften zum Inver-
kehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und dem Inkrafttreten der Richtlinie 2009/128/EG 
waren umfangreiche Änderungen in nationalen rechtlichen Regelungen notwendig. Dieses 
Handbuch wurde daher grundlegend überarbeitet. Die EU-weite Neuordnung des Pflanzen-
schutzrechts umfasst folgende Richtlinien bzw. Verordnungen: 

- Richtlinie  2009/128/EG  (Nachhaltige Verwendung von Pestiziden) 

- Richtlinie 2009/127/EG  (Änderung der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen) 

- Verordnung (EG) Nr. 1107/2009  (Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln) 

- Verordnung (EG) Nr. 396/2005  (EU-Rückstandshöchstgehalte) 

- Verordnung (EG) Nr. 1185/2009  (Statistiken zu Pestiziden) 

Im Hinblick auf ein bundeseinheitliches Risikomanagement im Pflanzenschutz sowie um-
fangreicher Berichtspflichten gegenüber der EU war es sinnvoll, ein länderübergreifendes 
Programm zur Überwachung pflanzenschutzrechtlicher Vorschriften - Pflanzenschutz-Kon-
trollprogramm - zu etablieren.  

Das Pflanzenschutz-Kontrollprogramm beruht auf einer Selbstverpflichtung der Länder unter 
Mitwirkung des Bundes und wird von den zuständigen Behörden als Teil der fachrechts-
bezogenen Kontrollaufgaben durchgeführt. 

Vorrangiges Ziel ist es, 

- die Einhaltung pflanzenschutzrechtlicher Vorschriften insbesondere beim Inverkehrbrin-
gen und bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Pflanzenschutzgeräten zu 
überwachen und  

- gegebenenfalls die Nichtbeachtung von Vorschriften durch angemessene Maßnahmen, 
einschließlich der Verfolgung und Ahndung nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht, abzu-
stellen. 

Auf der Basis mehrjähriger Beobachtungen sollen Rückschlüsse gezogen werden, ob zur 
ordnungsgemäßen Produktion, zum Inverkehrbringen und zur Sicherstellung der bestim-
mungsgemäßen und sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bestehende 
Rechtsgrundlagen einer Anpassung bedürfen. Zudem sollen mit Hilfe des aus den Kontrollen 
gewonnenen Datensatzes Aussagen über erforderliche Korrekturen innerhalb der Kontroll-
systeme und der Beratung getroffen werden.  

Das Pflanzenschutz-Kontrollprogramm wird nach gemeinsamen Standards durchgeführt und 
dient als einheitliche Bewertungsgrundlage. Dabei werden vor allem solche Kontrollbereiche 
mit einbezogen, die im Hinblick auf den gesundheitlichen Verbraucherschutz und den Schutz 
des Naturhaushaltes als besonders risikobehaftet angesehen werden.  
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Grundlage hierfür ist das Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollprogramm. Es beinhaltet Infor-
mationen über die verschiedenen Rechtsgrundlagen und Kontrollbereiche, Vorgaben zu den 
einzelnen Prüftatbeständen, Aussagen zum Kontrollumfang sowie Hinweise zur Berichter-
stattung. Dieses Nachschlagewerk ist daher als Wegweiser für die praktische Durchführung 
der Pflanzenschutz-Kontrollen zu verstehen, mit der Zielvorgabe, bundesweit vergleichbare 
Ergebnisse zu erhalten. Die im Handbuch genannten Methoden haben empfehlenden Cha-
rakter. Sie dienen als Grundlage zur Erarbeitung von Arbeitsanweisungen und Kontrollpro-
grammen in den einzelnen Bundesländern. 

Das Handbuch wird in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und den aktuellen Entwicklun-
gen angepasst. 
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2 Rechtsgrundlagen  

2.1 EU-Recht 

Auf Grundlage der "Thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden" wurde 
ein umfangreiches EU-Pflanzenschutzpaket beschlossen. Das Paket umfasst die Richtlinie 
2009/128/EG (Verwendung von Pestiziden), die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (Inverkehr-
bringen von Pflanzenschutzmitteln), die Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 (Statistiken zum Ab-
satz und zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln) und die Richtlinie 2009/127/EG (Anfor-
derungen an Geräte zur Ausbringung von Pestiziden). Nachfolgend sind ausgewählte Richt-
linien und Verordnungen aufgeführt, die im Zusammenhang mit Kontrollen bzw. kontrollierten 
Tatbeständen stehen. 

2.1.1 Richtlinie 92/43/EWG 

Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natür-
lichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, 
S. 7) zu § 13 PflSchG. 

2.1.2 Richtlinie 2009/127/EG 

Die Richtlinie 2009/127/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 zur Änderung der Richtlinie 2006/42/EG betreffend Maschinen zur Ausbringung von 
Pestiziden schreibt vor, dass neue Pflanzenschutzgeräte bestimmte europäische Normen 
erfüllen müssen und mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sein müssen. 

2.1.3 Richtlinie 2009/128/EG 

Die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pes-
tiziden regelt die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Hierzu gehört die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, nationale Aktionspläne zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln zu verabschieden und Regelungen zur Sachkunde oder zur Prüfung von Pflanzen-
schutzgeräten zu schaffen. Die Richtlinie wird in Deutschland über das Pflanzenschutzge-
setz und hierunter erlassenen Verordnungen umgesetzt.  

2.1.4 Richtlinie 2009/147/EG 

Die Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten zu § 13 PflSchG. 

2.1.5 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Ge-
mischen trat am 20. Januar 2009 in Kraft und wird auch GHS-Verordnung (abgeleitet durch 
die Implementierung des Globally Harmonised System of Classification and Labelling of 
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Chemicals der Vereinten Nationen in die EU) bzw. CLP-Verordnung (Regulation on Clas-
sification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) genannt. Die EG-Verord-
nung 1272/2008 schreibt die Verantwortung den Herstellern, Importeuren und nachgeschal-
teten Anwendern zu. Lediglich bei den Wirkstoffen besteht die Möglichkeit, harmonisierte 
Einstufungen und Kennzeichnungen gegenüber der Europäischen Chemikalienagentur vor-
zuschlagen. Die Verordnung löst mit Übergangsfristen die EG-Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG ab. 

Das neue europäische System zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung basiert auf 
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist ab dem 20. Januar 2009 anzuwenden. Danach 
erfolgt die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung für Stoffe bis zum 1. Dezember 2010 
gemäß der RL 67/548/EWG (Stoff-RL) und für Gemische bis zum 1. Juni 2015 gemäß der 
RL 1999/45/EG (Zubereitungs-RL). Abweichend von dieser Bestimmung kann die Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpackung für Stoffe und Zubereitungen bereits vor dem 1. De-
zember 2010 bzw. 1. Juni 2015 nach den Vorschriften der GHS-Verordnung erfolgen, die 
Bestimmungen der Stoff-RL und Zubereitungs-RL finden in diesem Fall keine Anwendung. 

Weitere Informationen und Beispiele, sowie die aktuelle Fassung der GHS-Verordnung ist im 
Internet verfügbar unter: 

http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/CLP/CLP.html 

2.1.6 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln beinhaltet Begriffsdefini-
tionen, Voraussetzungen für die Prüfung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und ihren 
Wirkstoffen, einschließlich dem Verwertungsschutz von Unterlagen, sowie Regelungen zu 
Parallelimporten, Kontrollen oder zu Aufzeichnungspflichten. Aus der Verordnung ergeben 
sich unmittelbar zu beachtende Vorschriften bezüglich der Produktion, dem Inverkehrbringen 
und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Im PflSchG sind in § 68 Ordnungswidrig-
keiten bei der Nichtbeachtung bestimmter Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
geregelt. 

Mit der Ablösung der Richtlinie 91/414/EWG durch die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 am 
14. Juni 2011 gelten Wirkstoffe als genehmigt, die in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG 
aufgenommen waren (aufgeführt in Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011). Auf Ebene der Mitgliedstaaten können damit Pflanzenschutzmittel, die diese 
Wirkstoffe enthalten, zugelassen werden. Zulassungen in einzelnen Mitgliedstaaten werden 
durch zonale Zulassungen ersetzt. 

2.1.7 Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 

Die Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2009 über Statistiken zu Pestiziden verpflichtet die Mitgliedstaaten, Daten über 
den Absatz und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu erheben und an die Europä-
ische Kommission zu übermitteln. 

2.1.8 Verordnung (EU) Nr. 547/2011 

Die Verordnung (EU) Nr. 547/2011 der Kommission vom 8. Juni 2011 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Kennzeichnungsanforderungen für Pflanzenschutzmittel (ABl. L 155 vom 11. Juni 2011, 
S. 176). 
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2.1.9 EU-Förderrecht (Cross-Compliance, Cross Checks) 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 ist die Gewährung von Direktzahlungen seit dem 
Jahr 2005 auch an die Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel- 
und Futtermittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz (Cross Compliance - CC) ge-
knüpft. Verstöße gegen diese Vorschriften führen zu einer Kürzung der Direktzahlungen.  

Die Cross Compliance-Regelungen umfassen: Regelungen zur Erhaltung landwirtschaftli-
cher Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, Regelungen zur Er-
haltung von Dauergrünland, 17 einschlägige Regelungen zu den Grundanforderungen an die 
Betriebsführung. Diese Fachrechts-Regelungen bestehen unabhängig von Cross Com-
pliance. 

Die wesentlichen Durchführungsbestimmungen zu den Cross Compliance-Verpflichtungen 
finden sich in der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009. Die VO ist grundsätzlich gültig bis zum 
31.12.2014 und wird mit Wirkung vom 01.01.2015 abgelöst durch die zur Verordnung (EG) 
Nr. 1306/2013 zu erlassenden delegierten Verordnungen. Über die Fachgesetze hinaus sind 
das z. B. das Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz oder die Direktzahlungen-Verpflichtun-
genverordnung.  

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) gelten die Anforderungen der Cross Compliance auch für Begünstigte be-
stimmter Maßnahmen des ländlichen Raums. Diese Fördermaßnahmen gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 gehen auch von einem gesamtbetrieblichen Ansatz aus. Daher 
führen Verstöße gegen Cross Compliance-Regelungen bei den betreffenden Maßnahmen 
auch zu Kürzungen der entsprechenden Förderung. 

Darüber hinaus legt diese Verordnung für die Begünstigten bestimmter Maßnahmen zusätz-
liche Pflichten fest, die mit der Einhaltung der Cross Compliance-Anforderungen verknüpft 
sind. 

Cross Compliance ersetzt nicht das deutsche Fachrecht. Deshalb sind neben den Cross 
Compliance-Verpflichtungen die bestehenden Verpflichtungen, die sich aus dem nationalen 
Fachrecht ergeben, auch weiterhin einzuhalten, selbst wenn sie die Cross Compliance-An-
forderungen übersteigen. 

Ahndungen nach dem deutschen Fachrecht (Ordnungswidrigkeiten) erfolgen unabhängig. 
Verstöße gegen das deutsche Fachrecht lösen nur dann eine Kürzung der EU-Zahlungen 
aus, wenn gleichzeitig auch gegen die Cross Compliance-Verpflichtungen verstoßen wird. 

Die Kontrolle der Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber hinsichtlich der Einhaltung der 
Cross Compliance-Verpflichtungen obliegt den in den Ländern zuständigen Fachrechtsbe-
hörden. Die Kontrollen können von den Zahlstellen übernommen werden, wenn deren Kon-
trollen ebenso wirksam sind wie die Kontrollen der Fachrechtsbehörden. Das EG-Recht 
schreibt grundsätzlich vor, dass die Einhaltung der anderweitigen Verpflichtungen von der 
fachlich zuständigen Behörde bei mindestens 1 % der Betriebsinhaberinnen und Betriebs-
inhaber, die einen Antrag auf Cross Compliance-relevante Zahlungen stellen, systematisch 
vor Ort kontrolliert werden muss. Um den Kontrollaufwand zu begrenzen, können die syste-
matischen Kontrollen gebündelt werden, d.h. bei einem Prüfbesuch werden im selben 
Betrieb mehrere Richtlinien bzw. Verordnungen oder Normen überprüft. 

Neben den systematischen Kontrollen sind von den fachlich zuständigen Behörden (z. B. 
Pflanzenschutzdienste) alle weiteren festgestellten Verstöße gegen die anderweitigen Ver-
pflichtungen durch eine Empfängerin oder einen Empfänger von Zahlungen an die Zahlstelle 
zu melden (Cross Checks). Das bedeutet, dass Verstöße gegen Cross-Compliance-Ver-
pflichtungen, die bei Kontrollen im Rahmen des Pflanzenschutz-Kontrollprogramms durch die 
Fachbehörden festgestellt werden („Cross-Checks“), ebenfalls zu Prämienkürzungen führen 
können.  
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Die den Verstoß feststellende Behörde erstellt einen Kontrollbericht und bewertet den Ver-
stoß. Bei der Bewertung wird generell auf die Kriterien Häufigkeit, Ausmaß, Schwere und 
Dauer abgestellt. Die zuständige Fachbehörde hat nach diesen Kriterien den festgestellten 
Verstoß als leicht, mittel oder schwer zu bewerten.  

Aufgrund dieser Bewertung entscheidet die Zahlstelle über eine Kürzung der Zahlungen 
(Sanktion). Unabhängig von der Art der Kontrollen (systematisch oder anlassbezogen) füh-
ren alle festgestellten Verstöße gegen Cross Compliance-Anforderungen grundsätzlich zu ei-
ner Kürzung der Zahlungen. Bei geringfügigen Verstößen kommt eine Bagatellregelung zur 
Anwendung, bei der von einer Sanktionierung abgesehen werden kann. 

[Quelle: Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg:  Infor-
mationsbroschüre über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen (Cross Com-
pliance) Ausgabe 2014] 
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2.2 Nationales Recht 

2.2.1 Pflanzenschutzgesetz 

Das Pflanzenschutzgesetz regelt vor allem die Zuständigkeiten und Verfahren für die Zulas-
sung von Pflanzenschutzmitteln und die Genehmigung von parallel gehandelten Pflanzen-
schutzmitteln, die sich aus den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ergeben. 
Weiterhin werden Vorgaben aus der Richtlinie 2009/128/EG zur Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln (Anwendung mit Luftfahrzeugen, Anwendung auf Flächen für die Allgemein-
heit, Sachkunde, regelmäßige Fort- und Weiterbildung, usw.) umgesetzt. Darüber hinaus 
enthält es auch Vorschriften zur Listung von Zusatzstoffen, zur Meldung von Pflanzenstär-
kungsmitteln und zu Pflanzenschutzgeräten. Ebenfalls finden sich zahlreiche Verordnungs-
ermächtigungen für die Durchführung des Pflanzenschutzes. Da Verstöße gegen die 
wichtigsten Vorschriften des Pflanzenschutzgesetzes nach § 68 PflSchG bußgeldbewehrt 
sind, ist die Kenntnis der Regelungen des Pflanzenschutzgesetzes für die Kontrollbehörden 
unerlässlich. Mit dem am 14. Februar 2012 in Kraft getretenen PflSchG wurden mit § 69 
Strafvorschriften neu eingeführt.  

Die aktuelle Fassung des Pflanzenschutzgesetzes ist im Internet verfügbar unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012/ 

2.2.2 Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

Die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung schränkt die Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln ein bzw. verbietet ihren Einsatz vollständig, wenn sie bestimmte, in den Anlagen auf-
geführte Stoffe enthalten. Weiterhin kann die zuständige Behörde anordnen, dass, sofern die 
Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung den Mitteleinsatz in Wasserschutzgebieten oder 
Heilquellenschutzgebieten verbietet, dieses Verbot weitere Gebiete umfasst. Für Saat- und 
Pflanzgut, dem die in den Anlagen aufgeführten Stoffe anhaften, ist die Einfuhr teilweise aus-
geschlossen. Verstöße gegen diese Verbote sind nach § 8 Pflanzenschutz-Anwendungsver-
ordnung i. V. m. § 68 Abs. 1 Nr. 3 a PflSchG bußgeldbewehrt. 

Die aktuelle Fassung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung ist im Internet verfügbar 
unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/pflschanwv_1992/index.html 

2.2.3 Pflanzenschutzmittelverordnung 

In der Pflanzenschutzmittelverordnung finden sich Einzelheiten zu Anträgen im Zulassungs-
verfahren von Pflanzenschutzmitteln hinsichtlich der Ausweitung des Geltungsbereichs von 
Zulassungen auf geringfügige Verwendungen nach Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009, der Genehmigung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Flächen, die 
für die Allgemeinheit bestimmt sind und für eine Genehmigung für den Parallelhandel nach 
Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 und § 46 des Pflanzenschutzgesetzes. Es 
werden Einzelheiten für die Genehmigung für das innergemeinschaftliche Verbringen von 
Pflanzenschutzmitteln für den Eigenbedarf nach § 51 des Pflanzenschutzgesetzes, für die 
Genehmigung von Zusatzstoffen und die Mitteilung über das Inverkehrbringen von Pflanzen-
stärkungsmitteln genannt. Weiterhin sind Einzelheiten für Versuchseinrichtungen bzw. deren 
amtliche Anerkennung und die Meldungen des Inlandsabsatzes und Exports von Pflanzen-
schutzmitteln an das BVL geregelt.  

Die aktuelle Fassung der Pflanzenschutzmittelverordnung ist im Internet verfügbar unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/pflschmv_2013/ 
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2.2.4 Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung 

Art und Umfang sowie das Nachweisverfahren für die nach § 9 PflSchG erforderliche Sach-
kunde sind in der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung geregelt. Besteht der Verdacht, 
dass ein Anwender, Berater oder Händler die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, kann 
die zuständige Behörde den Sachkundenachweis widerrufen (§ 9 Abs. 3 PflSchG).  

Die aktuelle Fassung der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung ist im Internet verfügbar 
unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/pflschsachkv_2013

2.2.5 Pflanzenschutz-Geräteverordnung 

Mit der neuen Pflanzenschutzgeräteverordnung, die am 6. Juli 2013 in Kraft getreten ist, gibt 
es die Möglichkeit einer freiwilligen Prüfung von Geräten oder Geräteteilen (z. B. Düsen) 
beim Julius Kühn-Institut (JKI) zur Eintragung in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“. 
Die Verordnung regelt weiterhin die Anerkennung einer Prüfstelle für Pflanzenschutzgeräte 
durch das JKI. 

Es gelten neue Prüfintervalle für Pflanzenschutzgeräte. Die Zeitabstände zwischen den Prü-
fungen verlängern sich nun von vier auf sechs Kalenderhalbjahre. Pflanzenschutzgeräte, die 
bisher nicht der Prüfpflicht unterlagen (z. B. Karrenspritzen, stationäre Pflanzenschutzgeräte) 
sind bis Ende des 1. Halbjahres 2016 einer Geräteprüfung zu unterziehen (Prüfung bis zum 
30. Juni 2016). 

Stationäre und mobile Beizgeräte, Granulatstreugeräte, vom Schlepper getragene oder von 
einer Person geschobene bzw. gezogene Streichgeräte sowie Bodenentseuchungsgeräte 
sind erstmalig bis zum 31. Dezember 2020 zu prüfen.

Von der Prüfpflicht ausgenommen sind nur Sprühflaschen, Druckspeicherspritzen, Streich- 
oder Spritzgeräte mit Rotationsstäubern, handbetätigte Rückenspritzgeräte, motorbetriebene 
Rückenspritz- oder Rückensprühgeräte. 

Die aktuelle Fassung der Verordnung über die Prüfung von Pflanzenschutzgeräten ist im 
Internet verfügbar unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/pflschger_tv/ 

2.2.6 Verordnung über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit 
Luftfahrzeugen 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus der Luft ist grundsätzlich verboten. Die 
zuständigen Länderbehörden können Ausnahmen genehmigen, wenn es für eine wirksame 
Anwendung keine vergleichbaren anderen Möglichkeiten gibt - wie insbesondere im Wald 
oder in Weinbau-Steillagen - oder wenn diese Art der Anwendung weniger Auswirkungen auf 
Mensch oder Naturhaushalt hat, als die Anwendung mit bodengestützten Geräten. Solche 
Genehmigungen sind nur für Pflanzenschutzmittel möglich, die vom BVL für die Anwendung 
mit Luftfahrzeugen entweder zugelassen oder genehmigt wurden. Die Einzelheiten des Ver-
fahrens sind in der Verordnung geregelt. 

Die aktuelle Fassung der Verordnung über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit 
Luftfahrzeugen ist im Internet verfügbar unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/pflschmanwluftfzgv 
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2.2.7 Bienenschutzverordnung 

Die Bienenschutzverordnung regelt die Definition der bienengefährlichen Pflanzenschutzmit-
tel, deren Art der Anwendung, sowie die Ordnungswidrigkeiten und die entsprechenden Aus-
nahmeregelungen.  

Die aktuelle Fassung der Verordnung über die Anwendung bienengefährlicher Mittel ist im 
Internet verfügbar unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/bienschv_1992/ 

2.2.8 Verordnung über das Inverkehrbringen und die Aussaat von mit 
bestimmten Pflanzenschutzmitteln behandeltem Maissaatgut 

Die Verordnung regelt das Inverkehrbringen und die Aussaat von Maissaatgut, das mit 
bestimmten Pflanzenschutzmitteln behandelt ist. Die Verordnung sieht ein vollständiges Ver-
bot der Einfuhr und des Inverkehrbringens sowie der Aussaat von Maissaatgut vor, welches 
mit Clothianidin, Imidacloprid oder Thiamethoxam behandelt wurde. Es wird ein Grenzwert 
für die Abriebfestigkeit von Saatgutbehandlungsmitteln an Maissaatgut in Höhe von 0,75 g 
Staub pro 100000 Korn festgelegt. Saatgut, das mit Methiocarb gebeizt wurde darf nicht mit 
pneumatischen Sägeräten ausgebracht werden. Das gilt nicht, soweit das verwendete Gerät 
mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die die erzeugte Abluft auf oder in den Boden leitet und 
dadurch eine Abdriftminderung des Abriebes von mindestens 90 vom Hundert, verglichen mit 
pneumatischen Sägeräten zur Einzelkornablage, die mit Unterdruck arbeiten, ohne eine 
solche Vorrichtung erreicht.  

Die aktuelle Fassung der Verordnung über das Inverkehrbringen und die Aussaat von mit 
bestimmten Pflanzenschutzmitteln behandeltem Maissaatgut ist im Internet verfügbar unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/maispflschmv/ 

2.2.9 Verordnung über den Verkehr mit Saatgut landwirtschaftlicher Arten 
und von Gemüsearten (Saatgutverordnung) 

In Paragraph 32 der Verordnung wird geregelt, welche Angaben auf den Begleitpapieren 
bzw. auf dem Etikett (ggf. in einem Begleitpapier) aufzuführen sind. 

Die aktuelle Fassung der Verordnung über den Verkehr mit Saatgut landwirtschaftlicher 
Arten und von Gemüsearten ist im Internet verfügbar unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/saatv/ 

2.2.10 Chemikaliengesetz 

Das Chemikaliengesetz ist für das Pflanzenschutzrecht insofern von Bedeutung, als nach 
§ 31 Abs. 1 PflSchG die Kennzeichnungsvorschriften des Chemikaliengesetzes (§§ 13 bis 
14) auch für Pflanzenschutzmittel gelten. Das Chemikaliengesetz verweist dabei auf die 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), nach der ein 
Stoff einzustufen, zu verpacken und zu kennzeichnen ist.  

Am 28. August 2013 erfolgte eine Neufassung des Chemikaliengesetzes. Paragraph 2 
Absatz 3 Nummer 2 des Chemikaliengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 
Juli 2008 (BGBl. I S. 1146), wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. November 2011 
(BGBl. I S. 2162) geändert und gilt auch in der Neufassung von 2013: 
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„Die §§ 16d (Mitteilungspflichten bei Gemischen) und 23 Absatz 2 (Behördliche Anordnun-
gen – Untersagung des Inverkehrbringens) gelten nicht für Stoffe und Gemische, […] soweit 
sie einem Zulassungsverfahren nach pflanzenschutzrechtlichen Regelungen unterliegen.“ 

Technische Regeln für Gefahrstoffe, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, 
Zubereitungen und Erzeugnissen (TRGS 200) 

Die TRGS konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen der Gefahr-
stoffverordnung. Die Technische Regel gilt für das Inverkehrbringen von Stoffen, Zuberei-
tungen und bestimmten Erzeugnissen nach den Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG bis 
Ende der in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) genannten Übergangs-
fristen. Deshalb ist sie bis zum 01.06.2015 anzuwenden.  

Die aktuelle Fassung der Technischen Regeln (TRGS 200) ist im Internet verfügbar unter: 

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-200.html 

Abgrenzung zu Biozidprodukten 

Das Chemikaliengesetz regelt weiterhin die Zulassung von Biozidprodukten. Was ein 
Biozidprodukt ist, wird in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf 
dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1) defi-
niert. Bezüglich der Überwachung des Inverkehrbringens von Bioziden soll sinngemäß die 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang 
mit der Vermarktung von Produkten angewandt werden. Ab dem 1. September 2015 müssen 
die Mitgliedstaaten der Kommission alle fünf Jahre einen Bericht über die Durchführung der 
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 in ihrem Zuständigkeitsgebiet unterbreiten. Der Bericht muss 
Angaben zu den Ergebnissen der durchgeführten amtlichen Kontrollen enthalten. Verord-
nung (EU) Nr. 528/2012 gilt nach Artikel 2 Absatz 2 i) nicht für Biozidprodukte, die unter die 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 fallen. 

Da Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel ähnlich definiert sind, kommt es für die Zu-
ordnung der Zweckbestimmung der Schädlingsbekämpfung an. Dienen sie dem Schutz von 
Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen, handelt es sich bei dem zu beurteilenden Stoff um ein 
Pflanzenschutzmittel, anderenfalls um ein Biozidprodukt. Bei den Bioziden fallen unter die 
Hauptgruppe 3 Schädlingsbekämpfungsmittel die Produktarten 14 Rodentizide, 15 Avizide, 
16 Bekämpfungsmittel gegen Mollusken und Würmer und Produkte gegen andere Wirbel-
lose, 17 Fischbekämpfungsmittel, 18 Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Ar-
thropoden und 19 Repellentien und Lockmittel. 

Die aktuelle Fassung des Chemikaliengesetzes ist im Internet beispielsweise verfügbar 
unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/chemg/ 

Zur Abgrenzung zwischen Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten hat die Europäische 
Kommission mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten einen Leitfaden erarbeitet 
(„Borderline between Directive 98/8/EC concerning the placing on the market of Biocidal pro-
duct and Directive 91/414/EEC concerning the placing on the market of plant protection pro-
ducts“), der in Deutschland jedoch nicht unmittelbar rechtsverbindlich ist. Der Leitfaden ist im 
Internet zugänglich unter: 

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/borderline_en.htm  

http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/ph_ps/pro/wrkdoc/wrkdoc17_en.html 
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2.3 Begriffsdefinitionen 

Inverkehrbringen 

„Inverkehrbringen“ das Bereithalten zum Zwecke des Verkaufs innerhalb der 
Gemeinschaft, einschließlich des Anbietens zum Verkauf oder jeder anderen 
Form der Weitergabe, unabhängig davon, ob entgeltlich oder unentgeltlich, sowie 
Verkauf, Vertrieb oder andere Formen der Weitergabe selbst, jedoch nicht die 
Rückgabe an den früheren Verkäufer. Die Überführung in den freien Verkehr des 
Gebiets der Gemeinschaft ist ein Inverkehrbringen im Sinne dieser Verordnung;“ 
(Artikel 3 Nr. 9 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009)

Erläuterungen

- Der Begriff des Inverkehrbringens umfasst sowohl alle Arten der Besitzübertragung auf 
einen anderen (auch die unentgeltliche, wie z. B. Verschenken), als auch Handlungen, 
die auf eine Besitzübertragung abzielen, wie z. B. Werben für verfügbare Pflanzenschutz-
mittel, das Ausstellen in erkennbarer Verkaufsabsicht oder das Lagern mit der Absicht 
des Verkaufs. 

- Wenn Mittel getrennt von anderen zugelassenen Mittel lagern und als nicht vertriebsfähig 
gekennzeichnet sind, gelten diese als nicht im Verkehr befindlich. Es muss aber sicher-
gestellt sein, dass davon nicht doch abgegeben wird (bei der Verkehrskontrolle: solche 
Mittel partie- und mengenmäßig festhalten; Verbleib kontrollieren). 

Pflanzenschutzgeräte 

„Pflanzenschutzgeräte:  

Geräte und Einrichtungen, die zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln be-
stimmt sind;“ (§ 2 Nr. 11 PflSchG) 

Erläuterungen:

– „Wird ein Pflanzenschutzmittel mit Hilfe eines Pflanzenschutzgerätes angewandt, darf 
dieses Gerät nur so beschaffen sein, dass bei seiner bestimmungsgemäßen und sach-
gerechten Verwendung die Anwendung des Pflanzenschutzmittels keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier und auf das Grundwasser sowie 
keine sonstigen nicht vertretbaren Auswirkungen, insbesondere auf den Naturhaushalt, 
hat, die nach dem Stande der Technik vermeidbar sind.“ (§ 16 Absatz 1 PflSchG) 

– „Bei Geräten, die mit einer CE-Kennzeichnung nach der Richtlinie 2006/42/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur 
Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24), die 
zuletzt durch die Richtlinie 2009/127/EG (ABl. L 310 vom 25.11.2009, S. 29) geändert 
worden ist, versehen sind oder bei Geräten, die am 14. Dezember 2011 in die Pflanzen-
schutzgeräteliste des Julius Kühn-Institutes eingetragen sind, wird vermutet, dass die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind. Die zuständige Behörde kann die Verwen-
dung eines Pflanzenschutzgerätes untersagen, wenn eine Prüfung des Gerätes ergibt, 
dass die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.“ (§ 16 Absatz 2 
PflSchG) 

– „Das Julius Kühn-Institut kann auf Antrag des Herstellers oder Inverkehrbringers Pflan-
zenschutzgeräte daraufhin prüfen, ob sie den Anforderungen nach § 16 entsprechen 
oder ob sie bestimmte über die allgemeinen Anforderungen nach § 16 hinausgehende 
Eigenschaften haben, insbesondere hinsichtlich der Verminderung der Abdrift oder des 
Verbrauches an Pflanzenschutzmitteln.“ (§ 52 Absatz 1 PflSchG) 
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– „Das Julius Kühn-Institut führt eine beschreibende Liste der geprüften Gerätetypen und 
der besonderen Anforderungen, die sie erfüllen, und macht die Liste im Bundesanzeiger 
oder im elektronischen Bundesanzeiger bekannt.“ (§ 52 Absatz 2 PflSchG) 

Pflanzenschutzmittel 

„ […] Produkte in der dem Verwender gelieferten Form, die aus Wirkstoffen, 
Safenern oder Synergisten bestehen oder diese enthalten und für einen der 
nachstehenden Verwendungszwecke bestimmt sind: 

a) Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen oder 
deren Einwirkung vorzubeugen, soweit es nicht als Hauptzweck dieser 
Produkte erachtet wird, eher hygienischen Zwecken als dem Schutz von 
Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen zu dienen; 

b) in einer anderen Weise als Nährstoffe die Lebensvorgänge von Pflanzen zu 
beeinflussen (z. B. Wachstumsregler); 

c) Pflanzenerzeugnisse zu konservieren, soweit diese Stoffe oder Produkte 
nicht besonderen Gemeinschaftsvorschriften über konservierende Stoffe 
unterliegen; 

d) unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten, mit Ausnahme von 
Algen, es sei denn, die Produkte werden auf dem Boden oder im Wasser 
zum Schutz von Pflanzen ausgebracht; 

e) ein unerwünschtes Wachstum von Pflanzen zu hemmen oder einem solchen 
Wachstum vorzubeugen, mit Ausnahme von Algen, es sei denn, die Produkte 
werden auf dem Boden oder im Wasser zum Schutz von Pflanzen 
ausgebracht. […]“ (Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009)  

Pflanzenstärkungsmittel 

„Pflanzenstärkungsmittel: 

Stoffe und Gemische einschließlich Mikroorganismen, die  

a) ausschließlich dazu bestimmt sind, allgemein der Gesunderhaltung der Pflan-
zen zu dienen, soweit sie nicht Pflanzenschutzmittel nach Artikel 2 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, oder  

b) dazu bestimmt sind, Pflanzen vor nichtparasitären Beeinträchtigungen zu 
schützen;“ (§ 2 Nr. 10 PflSchG)

Erläuterungen

– Mittel dürfen nicht dazu bestimmt sein, einen Schadorganismus zu bekämpfen. 

– Mittel zu a) wären z. B. Mittel gegen zu große Wasserverdunstung oder gegen Frost- und 
Sonneneinwirkung. 

– Bei Mitteln, die nicht ausschließlich zu den oben genannten Zwecken bestimmt sind, 
handelt es sich ggf. um zulassungs- und kennzeichnungspflichtige Pflanzenschutzmittel.

Zusatzstoffe 

„Stoffe oder Zubereitungen, die aus Beistoffen oder Zubereitungen mit einem 
oder mehreren Beistoffen bestehen, in der dem Verwender gelieferten Form und 
in Verkehr gebracht mit der Bestimmung, vom Verwender mit einem Pflanzen-
schutzmittel vermischt zu werden, um dessen Wirkung oder andere pestizide 
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Eigenschaften zu verstärken, „Zusatzstoffe“ genannt.“ (Artikel 2 Absatz 3 Nr. d) 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009)

Erläuterungen

– Dies sind Mittel, die z. B. die Löslichkeit, das Eindringen oder die Haftung von Pflanzen-
schutzmitteln verbessern oder die die Schaumbildung vermindern. 

– Düngemittel im Sinne des Düngemittelgesetzes sind keine Zusatzstoffe, auch wenn sie 
mit der Zweckbestimmung als Zusatzstoff versehen sind (z. B. schwefelsaures Ammon-
iak; organische Stickstoffdünger aus Peptiden und Aminosäuren). 

– Bei Mitteln, die nicht ausschließlich zu den oben genannten Zwecken bestimmt sind, han-
delt es sich ggf. um zulassungs- und kennzeichnungspflichtige Pflanzenschutzmittel. 
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2.4 Spezielle Rechtsfragen im Zusammenhang mit Kontrollen 

2.4.1 Auskunftspflicht 

Im Pflanzenschutzgesetz ist die Auskunftspflicht von Personen gegenüber den Kontrollbe-
hörden geregelt: 

„Natürliche und juristische Personen und nichtrechtsfähige Personenvereinigun-
gen haben der zuständigen Behörde auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die 
zur Durchführung der der jeweils zuständigen Behörde durch dieses Gesetz oder 
auf Grund dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben erforderlich sind.“ (§ 63 
Absatz 1 Satz 1 PflSchG)

„Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde." (§ 63 Absatz 5 PflSchG) 

Erläuterungen

– Es besteht die Pflicht zur Vorlage von geschäftlichen Unterlagen; diese dürfen jedoch 
nicht weggenommen werden (ggf. Abschriften oder Kopien anfertigen). 

– Die Vorlage von geschäftlichen Unterlagen kann nicht verweigert werden. 

– Die den beauftragten Kontrollpersonen gesetzlich eingeräumten Rechte sollten in einem 
mitgeführten Dokument oder im Dienstausweis aufgenommen sein. Diese Dokumente 
werden bei der Kontrolle vorgezeigt. 

– Vor dem Verlangen von Auskünften muss der Betroffene auf das Recht zur Verweige-
rung im gesetzlich vorgegebenen Rahmen hingewiesen werden. 

– Bei Landwirten muss zudem auf die Doppelfunktion der Kontrollen (Fachrecht und För-
derrecht) hingewiesen werden. 

Maßnahmen bei Zuwiderhandlungen

Zuwiderhandlungen stellen nach § 68 Absatz 1 Nr. 37 PflSchG eine Ordnungswidrigkeit dar, 
die nach § 68 Absatz 3 PflSchG mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden kann. 

Vor Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens sollten die folgenden Fragen geprüft und 
positiv beantwortet worden sein: 

– Hat der Betrieb / der für den Betrieb Verantwortliche die zur Durchführung der Kontrolle 
erforderlichen Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt?  

– Wurde er vorher auf das Recht, die Auskunft auf bestimmte Fragen zu verweigern, hinge-
wiesen? 

2.4.2 Betretungsrecht und Probenahme 

Um den Aufgaben im Rahmen der Kontrolle nachgehen zu können, ist das Betreten von Be-
triebsgrundstücken, einschließlich der Lagerräume, unerlässlich. Deshalb ist den Kontroll-
personen das Betreten der entsprechenden Flächen per Gesetz erlaubt. Weiterhin dürfen 
sie, weil für genaue Analysen unerlässlich, ohne Entgelt Proben entnehmen. Dem Betroffe-
nen ist jedoch eine Empfangsbescheinigung auszustellen. Im Einzelnen müssen die Kontrol-
len nach den Regeln erfolgen, die vom Pflanzenschutzgesetz vorgesehen sind. Sie sind 
nachfolgend aufgeführt (§ 63 Absatz 2 bis 4 PflSchG):  

 „(2) Personen, die von der zuständigen Behörde beauftragt sind, dürfen im Rah-
men des Absatzes 1 Grundstücke, Geschäftsräume, Betriebsräume und Trans-
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portmittel des Auskunftspflichtigen während der Geschäfts- und Betriebszeit be-
treten und dort 

1. Besichtigungen sowie Untersuchungen auf Schadorganismen vornehmen 
und Pflanzenschutzgeräte prüfen,  

2. Proben, insbesondere Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder Pflanzenschutz-
mittel, ohne Entgelt gegen Empfangsbescheinigung entnehmen und 

3. geschäftliche Unterlagen einsehen; 

sie können dabei von Sachverständigen der Europäischen Kommission oder an-
derer Mitgliedstaaten begleitet werden. Zur Verhütung dringender Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung dürfen die Grundstücke, Geschäftsräume, 
Betriebsräume und Transportmittel auch betreten werden, wenn sie zugleich 
Wohnzwecken des Auskunftspflichtigen dienen. Der Auskunftspflichtige hat die 
Maßnahmen zu dulden, die mit der Überwachung beauftragten Personen zu 
unterstützen und die geschäftlichen Unterlagen vorzulegen. 

(3) Die von der zuständigen Behörde mit der Durchführung von Überwachungs- 
und Bekämpfungsmaßnahmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 beauftragten Personen dür-
fen im Rahmen ihres Auftrages tagsüber an Werktagen Grundstücke betreten 
und dort Überwachungs- und Bekämpfungsmaßnahmen durchführen. Der Verfü-
gungsberechtigte oder Besitzer hat diese Maßnahmen zu dulden. 

(4) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundge-
setzes) wird im Rahmen der Absätze 2 und 3 eingeschränkt.“

Erläuterungen

– Die den beauftragten Kontrollpersonen gesetzlich eingeräumten Rechte sollten im 
Dienstausweis aufgenommen sein.

Maßnahmen bei Zuwiderhandlungen

Zuwiderhandlungen stellen nach § 68 Absatz 1 Nr. 38 PflSchG eine Ordnungswidrigkeit dar, 
die nach § 68 Absatz 3 PflSchG mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden kann.  

Vor Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens sollten die folgenden Fragen geprüft und 
positiv beantwortet worden sein: 

– Erfolgte das Betreten von Grundstücken, Geschäftsräumen, Betriebsräumen oder Trans-
portmittel während der Geschäfts- und Betriebszeit?

– Wurde die Besichtigung, die Entnahme von Proben ohne Entgelt oder die Einsichtnahme 
in Unterlagen verweigert oder wurden die Kontrollbeauftragten nicht unterstützt oder die 
geschäftlichen Unterlagen nicht vorgelegt? 

2.4.3 Anwesenheit des Betriebsinhabers bei Kontrollen 

Die Anwesenheit des Betriebsinhabers ist nach dem Gesetz nicht erforderlich. Anderenfalls 
hätte es der Inhaber in der Hand, durch Abwesenheit Kontrollen zu vereiteln. Seine Rechte 
(insbesondere Art. 13 GG) sind dadurch gewahrt, dass das Betretungsrecht nur während der 
Geschäfts- und Betriebszeit gilt und auf Geschäfts- und Betriebsräume bzw. Fahrzeuge 
beschränkt ist. Wenn nicht aus ermittlungstaktischen Gründen (Vertuschungsgefahr) die 
Abwesenheit des Inhabers erforderlich ist, sollte dieser jedoch immer hinzugezogen werden. 
Dies trägt zur Deeskalation bei und erhöht die Akzeptanz des Untersuchungsergebnisses.  
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2.4.4 Unterschrift unter Protokollen 

Protokolle sollten möglichst durch den Betriebsinhaber oder einen Betriebsangehörigen 
unterschrieben werden. Wird die Unterschrift verweigert, ist dies auf dem Protokoll zu ver-
merken. Wird später eine festgestellte Ordnungswidrigkeit bestritten, ist ein unterschriebenes 
Protokoll ein stärkeres Beweismittel als ein nicht unterschriebenes. Dieser Unterschied ist 
jedoch eher gering und kann durch das Vorliegen weiterer Beweise ausgeglichen werden. 

2.4.5 „Gerichtsfestigkeit“ von Kontrollen 

Nach § 46 OWiG gelten für das Bußgeldverfahren die Vorschriften über das Strafverfahren, 
also auch § 261 der Strafprozessordnung. Nach diesem entscheidet das Gericht „nach sei-
ner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung“. Die Gerichts-
entscheidung ist danach Einzelfallentscheidung die aufgrund eines erwiesenen Sachverhalts 
getroffen wird. Als Konsequenz daraus ergibt sich für die Verfolgungsbehörde die Anforde-
rung einer sorgfältigen Beweisführung. Dafür können als allgemeine Richtschnur folgende 
Grundsätze dienen:  

- Grundsätzlich sollte ein Verstoß, wenn möglich, mehrfach belegt sein, um bei „Ausfall“ 
eines Beweismittels auf weitere zurückgreifen zu können.  

- Bei der Erhebung von Beweisen sollte darauf geachtet werden, dass diese für ein Gericht 
verwertbar sind. So hat z. B. ein Verfahren ohne weitere Beweise keine Aussicht auf 
Erfolg, wenn es nur auf ein Geständnis des Beschuldigten gestützt wird, dieser jedoch, 
spätestens nachdem sich der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit gegen ihn erhärtet 
hatte, nicht belehrt wurde. Seine Aussage ist dann i. d. R. nach geltendem Recht nicht 
verwertbar.  

- Bei der Befragung von Zeugen ist auf das Verwandtschaftsverhältnis zum Beschuldigten 
zu achten. Es können Zeugnisverweigerungsrechte bestehen, deren Missachtung dann 
zum Verwertungsverbot führt. Hier ist eine Belehrung oder die Absicherung durch weitere 
Beweise nötig.  

- Die den Kontrollbehörden gesetzlich eingeräumten Befugnisse sollten nicht überschritten 
werden.  
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2.5 Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Pflanzenschutz-
Kontrolle 

Derzeit existieren keine bundesweit gültigen Verwaltungsvorschriften zur Pflanzenschutz-
Kontrolle in den Ländern. 
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2.6 Informationen über zugelassene Pflanzenschutzmittel und 
genehmigte Anwendungen 

Rechtsverbindliche Informationen über Veränderungen in der Zulassung von Pflanzen-
schutzmitteln oder Genehmigung von Anwendungen werden im elektronischen Bundesan-
zeiger veröffentlicht, der von der Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft vertrieben wird: 

https://www.bundesanzeiger.de/�  

Seitens des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) werden 
Informationen über zugelassene Pflanzenschutzmittel, genehmigte Anwendungen, angezeig-
te Pflanzenstärkungsmittel und gelistete Zusatzstoffe auf verschiedenen Wegen zur Verfü-
gung gestellt.  

Zu den Veröffentlichungen des BVL gehört das jährlich erscheinende Pflanzenschutzmittel-
Verzeichnis, das auf der Internet-Seite des BVL (www.bvl.bund.de/infopsm) herunter gela-
den werden kann oder gedruckt beim Saphir-Verlag bezogen werden kann: 

Saphir-Verlag 
Gutsstraße 15 
38551 Ribbesbüttel 
Tel.: 05374 6576 
Fax: 05374 6577 
www.saphirverlag.de 

Da sich der Stand der zugelassenen Pflanzenschutzmittel oder genehmigten Anwendungen, 
der gelisteten Zusatzstoffe oder angezeigten Pflanzenstärkungsmittel kontinuierlich verän-
dert, werden monatlich aktualisierte Daten in einer Internet-Datenbank zur Verfügung gestellt 
unter: 

Pflanzenschutzmittel > Aufgaben im Bereich Pflanzenschutzmittel > Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln > Zugelassene Pflanzenschutzmittel (unter „Links und 
Dokumente“: Online-Datenbank) oder www.bvl.bund.de/infopsm 

Erweiterte Recherche-Möglichkeiten bietet das PAPI-Programm (Pflanzenschutzmittel-Aus-
wertung und Pflanzenschutzmittel-Information), das vom Saphir-Verlag vertrieben wird 
(Adresse: s. o.). 

Zusätzlich werden im Internet auf der Homepage des BVL (www.bvl.bund.de) laufend aktu-
elle Informationen zu folgenden Sachverhalten bereitgestellt. Unter der Rubrik  

Pflanzenschutzmittel > Aufgaben im Bereich Pflanzenschutzmittel > Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln > Zugelassene Pflanzenschutzmittel oder 
www.bvl.bund.de/infopsm 

gelangt man auf die Aufzählung „Links und Dokumente“. Hierunter sind weitere Listen zu 
finden: 

– Übersichtsliste - Liste der zugelassenen Pflanzenschutzmittel, inklusive einer Übersicht 
über beendete Zulassungen. Hierin sind auch die Abverkaufs– und Aufbrauchfristen 
angegeben und ob bzw. ab wann die Beseitigungspflicht gilt. 

– Auswahl für den ökologischen Landbau 

– Verlängerungen von Zulassungen 

– Zulassungen für Notfallsituationen:                                                                            
Über bestimmte Sachverhalte informiert das BVL den Pflanzenschutzdienst der Länder 
per E-Mail, z. B. Details über Zulassungen nach Artikel 53 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009.  
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– Widerrufene und ruhende Zulassungen 

– Genehmigungen für Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind 

– Bekanntmachungen über die Genehmigung von Pflanzenschutzmitteln für die Anwen-
dung mit Luftfahrzeugen 

– Genehmigungen für den Parallelhandel 

– Wirkstoffe in zugelassenen Pflanzenschutzmitteln nach Kulturen 

– Einzelfallgenehmigungen nach § 22 PflSchG 

– Abgelaufene Pflanzenschutzmittel 

– EPPO: Databases on registered plant protection products in Europe 

– Informationen über Pflanzenstärkungsmittel erhält man unter der Rubrik  

Pflanzenschutzmittel > Aufgaben im Bereich Pflanzenschutzmittel > 
Pflanzenstärkungsmittel oder www.bvl.bund.de/pstm. Unter Links und 
Dokumente gibt es die  
Liste der Pflanzenstärkungsmittel 

– Informationen über Zusatzstoffe erhält man unter der Rubrik  

Pflanzenschutzmittel > Aufgaben im Bereich Pflanzenschutzmittel > Zusatzstoffe 
oder www.bvl.bund.de/zst. Unter Links und Dokumente gibt es die  
Liste der Zusatzstoffe 

Einen auf Behördenmitarbeiter beschränkter Zugriff auf weitere Daten erfolgt über das Fach-
informationssystem Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (FIS-VL): 

http://fis-vl.bund.de 

In der Gruppe „A - Z Themen des Verbraucherschutzes (Allgemeine Dokumentation)“ sind 
Informationen abgelegt über Umformulierungen bei der erneuten Zulassung von Pflanzen-
schutzmitteln. 

Auf der Homepage des JKI werden aktuelle Informationen über anerkannte Pflanzenschutz-
geräte bereitgestellt:  

http://www.jki.bund.de > Fachinfos > Pflanzenschutz > Pflanzenschutzgeräte 

Tabelle 2-1 zeigt eine Übersicht über die Informationen, die vom BVL bzw. dem JKI zur Ver-
fügung gestellt werden. 
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Tabelle 2-1: Übersicht über Quellen, die Informationen zu zugelassen Pflan-
zenschutzmitteln bzw. genehmigten Anwendungen, Zusatzstof-
fen und Pflanzenstärkungsmitteln bereitstellen 

 Welche Informationen werden 
zur Verfügung gestellt? 

Wo? 

Zugelassene Pflanzen-
schutzmittel 

– Bezeichnung des Mittels 

– Zulassungs- bzw. 
Vertriebsunternehmen 

– Zulassungs-Nummer 

– enthaltene Wirkstoffe 

– Wirkstoffgehalt 

– Auflagen und Anwen-
dungsbestimmungen 

– Informationen zur Anwen-
dung 

– Zulassungsende 

– Grund für das Ende der 
Zulassung 

Pflanzenschutzmittelver-
zeichnis [Hrsg. BVL] 
(jährlich aktualisiert) 

Internet
Bezug (pdf-Datei):
BVL Homepage 
www.bvl.bund.de/infopsm 

Bezug (Druckversion):
Saphir-Verlag 
Gutsstraße 15 
38551 Ribbesbüttel 
www.saphirverlag.de 

PAPI-Programm 
(monatlich aktualisiert) 
Bezug:
Saphir-Verlag (s. o.) 

Internet
Recherche in der Online-
Datenbank auf der BVL 
Homepage  
(monatlich aktualisiert) 
Übersichtsliste zum Herunter-
laden (quartalsweise aktuali-
siert) 

Vertriebserweiterungen s. zugelassene Pflanzenschutzmittel 

Umformulierungen von 
Pflanzenschutzmitteln bei 
erneuter Zulassung 

Informationen, ob und in welchem Zeitraum Pflanzenschutz-
mittel umformuliert wurden, sind im FIS-VL (Bibliothek) 
erhältlich unter „A - Z Themen des Verbraucherschutzes 
(Allgemeine Dokumentation)“  > Fachgebiete des 
Verbraucherschutzes > Pflanzenschutzmittel > 04 
Zulassungen und Genehmigungen > Zulassungen 

Einzelfallgenehmigungen 
nach § 22 PflSchG 

s. zugelassene Pflanzenschutzmittel, im FIS-VL (Bibliothek) 
erhältlich unter „A - Z Themen des Verbraucherschutzes 
(Allgemeine Dokumentation)“  > Fachgebiete des 
Verbraucherschutzes > Pflanzenschutzmittel > 02 
Einzelfallgenehmigungen nach § 22 PflSchG sind die 
Meldeformulare, die Antrags- und die Genehmigungstabelle 
abgelegt 

Zulassungen für Notfall-
situationen  nach  Artikel 53 
Absatz 1 Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 

– Wirkstoff 

– Bezeichnung des Mittels 

– Dauer der Zulassung  

– Kultur 

– Schaderreger 

Internet
Liste auf der BVL Homepage
www.bvl.bund.de/infopsm 
(laufend aktualisiert) 

Detailinformationen per 
E-Mail an die Länder 
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 Welche Informationen werden 
zur Verfügung gestellt? 

Wo? 

Genehmigte Pflanzenschutz-
mittel zur Anwendung auf 
Flächen, die für die Allge-
meinheit bestimmt sind 

– Bezeichnung des Mittels 

– Schadorganismus/Zweck
bestimmung 

– Kultur/Objekt 

– Kategorie (Flächenart) 

– Anwendungsbereich 

– Anwendungstechnik 

– Zusätzliche Anwendungs-
bestimmungen und 
Auflagen 

Internet
Liste auf der BVL Homepage
www.bvl.bund.de/infopsm

Genehmigte Pflanzenschutz-
mittel für die Anwendung mit 
Luftfahrzeugen 

– Bezeichnung des Mittels 

– Schadorganismus/Zweck
bestimmung 

– Kultur/Objekt 

– Zusätzliche Anwendungs-
bestimmungen 

Internet
Liste auf der BVL Homepage
www.bvl.bund.de/infopsm

Ruhen oder Widerruf von 
Pflanzenschutzmitteln 

– Datum des Endes der 
Zulassung 

– Grund für das Ende der 
Zulassung, Informationen 
über Abverkaufs- und 
Aufbrauchfristen 

Internet
Liste der Widerrufe auf 
www.bvl.bund.de/infopsm 

PAPI-Programm
(„Historische Mittel, ab 
7/2001“, der Grund für das 
Zulassungsende wird aufge-
führt)

Beendete Zulassungen – Grund für das Ende der 
Zulassung, Informationen 
über Abverkaufs- und 
Aufbrauchfristen sowie 
zur Beseitigungspflicht 

Internet 
 BVL Homepage 
www.bvl.bund.de/infopsm 

 „Übersichtsliste“  

 „Abgelaufene Pflanzen-
schutzmittel“ 

„Wirkstoffe in zugelassenen 
PSM nach Kulturen“

Genehmigungen für den 
Parallelhandel 

Liste der genehmigten Mittel 
für den Parallelhandel 

Internet 
Liste auf der BVL Homepage
BVL Homepage 
www.bvl.bund.de/infopsm 
(monatlich aktualisiert); 
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 Welche Informationen werden 
zur Verfügung gestellt? 

Wo? 

Zusatzstoffe – Bezeichnung des Mittels 

– Listungsnummer 

– Listungsinhaber 

– weitere Vertreiber 

– Listungsende 

Internet 
Liste auf der BVL Homepage
BVL Homepage 
www.bvl.bund.de/infopsm 
(monatlich aktualisiert);  

PAPI-Programm 
(monatlich aktualisiert) 
Bezug: Saphir-Verlag (s. o.) 

Pflanzenstärkungsmittel – Bezeichnung des Mittels 

– Inverkehrbringer 

– Datum der Aufnahme in 
die Liste 

Internet 
Liste auf der BVL Homepage
www.bvl.bund.de/infopsm 
(monatlich aktualisiert) 

PAPI-Programm 
(monatlich aktualisiert) 
Bezug: Saphir-Verlag (s. o.) 

Gerätelisten – Abdriftmindernde 
Sägeräte 

– Anerkannte Düsen 

– Anerkannte 
Pflanzenschutzgeräte 

– ENTAM-Prüfung (geprüfte 
Geräte und Düsen) 

– Granulatstreugeräte 

– Pflanzenschutzgeräteliste 
– obligatorisch (bis 2012) 

– Saatgutbehandlungs-
Einrichtungen  

– Verlustmindernde 
Pflanzenschutzgeräte 

Internet 
Liste auf der JKI Homepage 
(mindestens jährlich 
aktualisiert);  
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3 Arbeitsgemeinschaft Pflanzenschutzmittelkontrolle 
(AG PMK) 

3.1 Aufgaben und Organisation der AG PMK 
 

Die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft Pflanzenschutzmittelkontrolle (AG PMK) sind: 

- Erörterung und Klärung von Rechtsfragen 

- Aussprache über Gerichtsentscheidungen sowie Berichte über aktuelle Verfahren 

- Erfahrungsaustausch über die Verfolgung und Ahndung von Verstößen 

- Erfahrungsaustausch über aufgetretene Probleme bei der Durchführung von Kontrol-
len (Anwendungs- und Verkehrskontrollen) 

- Kommunikation aktueller Verdachtsfälle bei Anwendungs- und Verkehrskontrollen 

- Verständigung über einheitliche Vorgehensweisen bei den Kontrollen in speziellen 
Fällen 

- Überwachung der PSM-Angebote im Versandhandel und im Internet: insbesondere 
Onlineverkaufsplattformen, z. B. eBay  

- Meinungsaustausch mit dem Industrieverband Agrar (IVA), der Wirtschaftsvereini-
gung Internationaler Pflanzenschutz e. V. (WIP) und anderen Institutionen bzw. Ver-
bänden 

- Erarbeitung und Anpassung des Handbuchs zum Pflanzenschutz-Kontrollprogramm 
entsprechend der aktuellen Pflanzenschutzgesetzgebung (z. B. Anpassung der Kon-
trolltatbestände an Änderungen im Pflanzenschutzgesetz) 

- Erarbeitung von Methoden zur Durchführung von Pflanzenschutzmittelkontrollen 
(Verkehrskontrollen im Groß-, Einzel- und Versandhandel, Anwendungskontrollen in 
landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produktionsbetrieben und auf Nichtkulturland, 
Überwachung der physikalisch-chemischen und technischen  Eigenschaften von 
PSM) 

- Erarbeitung von Vorschlägen für länderübergreifende Kontrollschwerpunkte im Pflan-
zenschutz 

- Zuarbeit bzw. Kommentierung des jährlich vom BVL erstellten Berichts über durchge-
führte Kontrollen im Pflanzenschutz in den Ländern  

- Erarbeitung von EDV-Lösungen zur bundeseinheitlichen Erfassung von durchgefüh-
rten Kontrollen im Pflanzenschutz  

- Hilfestellung bei Besuchen des Lebensmittel- und Veterinäramtes (Food and Ve-
terinary Office) der Europäischen Kommission 

 

Der Informationsaustausch innerhalb der Länder und mit Dritten (z. B. Handel, Industrie, 
Anwendern) hat im Pflanzenschutz-Kontrollprogramm einen großen Stellenwert. Neben re-
gelmäßigen Besprechungen erfolgt der Austausch per E-Mail-Verkehr oder über das Fach-
informationssystem für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (FIS-VL).  

Die AG PMK setzt sich aus Vertretern der Bundesländer und des BVL zusammen. An den 
Sitzungen können auch Gäste teilnehmen. Das BVL lädt in Abstimmung mit der Vorsitzen-
den / dem Vorsitzenden zu den Sitzungen ein, hat die Geschäftsführung inne und fertigt eine 
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Niederschrift an, die an alle Mitglieder und das BMEL versandt wird. Der Geschäftsführung 
obliegt die Aktualisierung des Handbuches unter Mitwirkung der Ländervertreter. 

Die Mitglieder der AG PMK wählen eine/n Vorsitzende/n und eine/n Stellvertreter/in für einen 
Zeitraum von zwei Jahren. Der Stellvertreter / die Stellvertreterin übernimmt jeweils nach Ab-
lauf der Wahlperiode den Vorsitz für die nächsten beiden Jahre. Die Wahlen finden auf der 
jeweiligen Sitzung am Anfang des Jahres statt. Das Wahlverfahren gilt auch für die Unterar-
beitsgruppen. 

Die AG tagt im April und September eines jeden Jahres. Die Frühjahrstagung findet an 
wechselnden Orten und die Herbsttagung beim BVL in Braunschweig statt. Darüber hinaus 
können bei Bedarf weitere Sitzungen erforderlich sein. 

Innerhalb der AG PMK können Arbeitskreise eingerichtet werden. Diesen Arbeitskreisen 
können auch Personen angehören, die nicht Mitglieder der AG PMK sind. Die AG PMK hat 
momentan einen ständigen aktiven Arbeitskreis: 

• AG Rückstände und Analytik. 

Die Unterarbeitsgruppen können unabhängig von der AG PMK und auf eigene Veranlassung 
tagen. Die Mitglieder der AG PMK bzw. der Arbeitskreise sind im Anhang 10-1 aufgeführt. 

Der jährliche Kontrollprogramm-Bericht wird vom BVL in Zusammenarbeit mit den Ländern 
erstellt. Nach Eingang der Daten (bis Ende Februar) fertigt das BVL einen Entwurf, der der 
AG PMK bis zum Mai vorgelegt wird. Nach der Kommentierungsrunde und der Verabschie-
dung des Berichts durch die Länderreferenten für Pflanzenschutz wird der endgültige Bericht 
veröffentlicht. 
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4 Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

4.1 Allgemeines 

Kontrollen in Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln werden außer von Pflanzenschutz-
dienststellen noch von anderen Behörden routinemäßig durchgeführt. Diese Kontrollen be-
treffen Rückstandsuntersuchungen in Lebens- und Futtermitteln sowie Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser. Neben den amtlichen Institutionen führen auch Verbände, Vermarktungs-
einrichtungen, Auftraggeber für die landwirtschaftliche Produktion, Wasserwerke und die 
Industrie Untersuchungen durch.  

Das Berichtswesen in und zwischen den Ländern bezüglich Zusammenfassung, Bewertung 
und Weiterleitung der amtlich durchgeführten Untersuchungsergebnisse stellt sich sehr un-
einheitlich dar. In den einzelnen Bundesländern ist dies, größtenteils historisch bedingt, bei 
unterschiedlichen Behörden bzw. Ämtern angesiedelt. Zumeist findet sich neben den Pflan-
zenschutzdienststellen eine Zuständigkeit bei den Chemischen Untersuchungsämtern, Vete-
rinärämtern und/oder Hygieneinstitutionen.  

Außerdem sind weitere Institutionen in den Ländern mit den Problemen von Pflanzenschutz-
mitteln befasst, die unter Umständen von vorgefundenen Missständen bei Kontrollen unter-
richtet werden müssen z. B. Wasserbehörden, Gesundheitsämter, Ämter für Arbeitssicher-
heit oder Berufsgenossenschaften. Pflanzenschutzmittel können aufgrund ihrer Einstufung 
speziellen Regelungen der Gefahrstoffverordnung unterliegen (z. B. Sachkunde nach Ge-
fahrstoffverordnung, Führen eines �Giftbuches� beim Inverkehrbringen, Verbot des Vertriebs 
per Versand), daher ist eine Zusammenarbeit bei der Verkehrskontrolle mit den für das Che-
mikalienrecht zuständigen Behörden sinnvoll. Durch den Import und Transport von Pflanzen-
schutzmitteln ergibt sich die Zusammenarbeit mit dem Zoll und ggf. mit der Polizei. 

4.2 Empfehlungen 

Kontrollen von Wasser, Lebens- und Futtermitteln sind teilweise sehr umfangreich und könn-
ten bei entsprechender Kooperation und Integration auf allen Ebenen zu Synergien führen. 
Es ist sicherzustellen, dass die Pflanzenschutzdienststellen bei bekannt werden von Befun-
den fachrechtlicher Kontrollen umgehend andere Behörden informieren. Im Interesse eines 
vorbeugenden Verbraucherschutzes bilden schnelle und sachdienliche Informationen aus 
der Kontrolltätigkeit im Rahmen dieses Pflanzenschutz-Kontrollprogramms die Grundlage für 
die Schaffung eines verantwortungsbewussten Dialogs unterschiedlicher Behörden.  

Auf Länderebene sollten Absprachen und Kooperation aller Behörden und Dienststellen, die 
sich mit amtlichen Kontrollen im Bereich Pflanzenschutz befassen, weiterentwickelt werden. 
Weiterhin sind Querverbindungen zu fördern und zwar schon bei der Entwicklung der Kon-
trollpläne, um so die Effizienz zu erhöhen und den Informationsfluss zu verbessern.  

Daher wird vorgeschlagen, dass in den Ländern regelmäßige Treffen der genannten Behör-
den von den Pflanzenschutzdienststellen initiiert bzw. weitergeführt werden. 

4.3 Meldung an Bundesbehörden 

4.3.1 Vergiftung beim Menschen  

Sofern Pflanzenschutzbehörden über den Verdacht von Pflanzenschutzmittel-Vergiftungen 
Kenntnis erlangen, sollten sie die Betroffenen darüber informieren, dass ein umgehender 
Arztbesuch zur Behandlung und Klärung der Ursachen sinnvoll ist. Beim Arztbesuch sollte 
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der Betroffene auf die Meldepflicht des Arztes von Vergiftungsfällen an das Bundesamt für 
Risikobewertung (BfR) hinweisen.  

Zeigen sich noch keine Anzeichen für eine Vergiftung, können bei Giftnotzentralen Informa-
tionen über das weitere Vorgehen eingeholt werden. Sind bereits Anzeichen einer Vergiftung 
zu erkennen, sollte der Betroffene zum Arzt/Krankenhaus fahren oder den Notruf 112 
anrufen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes können bei einer Giftnotruf-Zentrale, die 
24 Stunden rund um die Uhr erreichbar ist, genauere Angaben zu geeigneten Gegen-
maßnahmen eingeholt werden. Es sollte möglichst immer das Produkt, das �die Ursache� der 
Vergiftung, ist mitgenommen (Pflanzenschutzmittel, Köder, etc.) bzw. der Wirkstoff genannt 
werden. 

4.3.2 Bienenvergiftungen 

Wegen ihrer Bedeutung für die Bestäubung vieler Kultur- und Wildpflanzen stehen Bienen 
unter einem besonderen Schutz. Nach dem Pflanzenschutzgesetz (§ 57 Abs. 2 Nr. 11) hat 
das Julius Kühn-Institut (JKI) die Aufgabe, Bienen auf Schäden durch die Anwendung zuge-
lassener Pflanzenschutzmittel zu untersuchen. Aufgrund eines gesetzlichen Auftrags wurde 
die zentrale Untersuchungsstelle für Bienenvergiftungen eingerichtet. Dort werden Bienen- 
und Pflanzenproben bei vermuteten Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel untersucht. 

Julius Kühn-Institut 

Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 

Untersuchungsstelle für Bienenvergiftungen 

Messeweg 11 - 12 

38104 Braunschweig 

Telefon: 0531/ 299-4525 oder -4577, Fax: 0531/299-3008 

Voraussetzung für die Untersuchung der Proben ist die Einsendung des ausgefüllten Antrags 
sowie von ausreichendem Probematerial. Eine ausreichende Bienenprobe muss etwa 
1.000 tote Bienen (Gewicht ca. 80 bis 100 g) und eine ausreichende Pflanzenprobe, mindes-
tens 100 g Pflanzenmaterial, enthalten. Ein Merkblatt zur Probennahme und das Antragsfor-
mular sind im Internetangebot des JKI in der jeweils aktuellen Fassung erhältlich: 

http://bienen.jki.bund.de 

Die Untersuchungen werden in der Regel durch Imker veranlasst. Im Rahmen von Kontrollen 
sollte beachtet werden, dass Bienenvergiftungen auch ohne das Vorhandensein von Blüten 
auftreten können. Die Bienen können Honigtau von Blattläusen z. B. an Kartoffeln, Getreide, 
Bohnen, Waldbäumen und anderen Kulturen aufnehmen, die zuvor behandelt wurden. Auch 
durch Abdrift von Spritzmitteln auf Nicht-Zielflächen mit vorhandenem Honigtau oder blühen-
den Pflanzen kann eine Schädigung entstehen. In diesen Fällen sollte sowohl von der be-
handelten Kultur als auch von der Kultur, auf der die Bienen gesammelt haben, Proben ge-
nommen werden. Durch den Beflug von blühendem Unterwuchs können auch in für Bienen 
nicht attraktiven Kulturen (z. B. Kornblume in Getreide) Bienenvergiftungen entstehen. Auch 
relativ unscheinbare Pflanzen wie z. B. Spargel können Bienen Nektar oder Pollen bieten. 

4.3.3 Wirbeltiervergiftungen 

Pflanzenschutzmittel können bei unsachgemäßer Anwendung zu einem Gesundheitsrisiko 
für Haus- und Wildtiere werden. Auch vorsätzliche Vergiftungen mit Pflanzenschutzmitteln 
kommen leider immer wieder vor.  
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Im Rahmen ihrer Überwachungs- und Kontrollaufgaben sind die Pflanzenschutzbehörden 
der Länder für die Aufklärung besonders solcher Fälle zuständig, bei denen ein Zusammen-
hang mit der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vermutet wird. Bei festgestellten Miss-
brauchsfällen ist die Staatsanwaltschaft unverzüglich zu informieren. Die Pflanzenschutzbe-
hörden unterstützen die Strafermittlungsbehörde vor Ort. 

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat zu diesem The-
ma eine Broschüre herausgegeben. In dieser werden alle Schritte beschrieben, die in einem 
Verdachtsfall unternommen werden sollten, um eine beweiskräftige Aufklärung durchzufüh-
ren und eine umfassende Darstellung aller Umstände zu gewährleisten. Wichtige Adressen 
wie Pflanzenschutzbehörden, chemische Untersuchungsämter oder Giftzentralen sind in den 
Anhängen der Broschüre zu finden. Sie kann von der Homepage des BVL herunter geladen 
werden:  

Pflanzenschutzmittel > Sicherheit und Kontrollen > Haus- und Wirbeltiervergiftun-
gen (unter �Links und Dokumente�: Broschüre �Wirbeltiervergiftungen durch 
Pflanzenschutzmittel�)  

Auf Grundlage der freiwilligen Meldungen an das BVL wird in regelmäßigen Abständen eine 
bundesweite Statistik zu Vergiftungsfällen von Wirbeltieren durch Pflanzenschutzmittel er-
stellt und veröffentlicht.  

Ansprechpartner für Wirbeltiervergiftungen im BVL ist: 

Frau Wiebke Tüting, 200@bvl.bund.de. 
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5 Rahmenplan  

Der Rahmenplan ist nicht Bestandteil des Handbuchs.  
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6 Kontrollpläne 

6.1 Vorbemerkungen 

Die Aufstellung von Kontrollplänen ist sowohl für den Bereich der Verkehrskontrollen als 
auch für den Bereich der Anwendungskontrollen unerlässlich. Dabei sollten, ausgehend vom 
Jahresplan für das jeweilige Bundesland, die Pläne ggf. unter Beachtung der Strukturen in 
den Bundesländern bis zum Jahreskontrollplan für die einzelne Kontrollperson aufgeschlüs-
selt werden.  

Bei der Aufstellung der Jahreskontrollpläne ist zu berücksichtigen, dass bei den Kontrollmaß-
nahmen zwischen systematischen und Anlass bezogenen Kontrollen unterschieden wird. 
Dabei sollte sichergestellt sein, dass ausreichend Kontrollkapazität für Anlass bezogene 
Kontrollen verbleibt. 

Mit systematischen Kontrollen besteht die Möglichkeit ein breites Spektrum an Kontrolltatbe-
ständen (Betriebskontrollen), aber auch eng abgegrenzte Sachverhalte im Sinne einer 
Schwerpunktkontrolle (z. B. Kontrolle: Anwendungsverbot eines Herbizides in Gemüse) zu 
überprüfen. Charakteristisch ist dabei, dass ein bestimmter Prozentsatz an landwirtschaftli-
cher Fläche, an Pflanzenschutzanwendern oder an Pflanzenschutzgeräten und an Handels-
einrichtungen überprüft wird. Mit dieser Herangehensweise sowie mit der Verwendung ein-
heitlicher Methoden (siehe Kapitel 7 und 8) lassen sich die Ergebnisse der systematischen 
Kontrollen verschiedener Jahre aber auch einzelner Länder vergleichen. 

Im Gegensatz zu den systematischen Kontrollen dienen Anlasskontrollen zur Feststellung 
oder Aufklärung von offensichtlichen oder vermuteten Verstößen gegen das Pflanzenschutz-
recht (Anzeigen und Auffälligkeiten). 

Bei der Aufstellung von Kontrollplänen sind verschiedene Wege möglich. Einerseits kann 
man sich an den Kontrolltatbeständen orientieren, wie z. B. der Kontrolle zur Einhaltung von 
Anwendungsverboten oder der Kontrolle zur Überprüfung der Sachkundigkeit der Anwender 
bzw. Verkäufer. Andererseits kann die Art der Kontrolle, z. B. Kontrolle eines Pflanzen-
schutzanwenders während der Anwendung (z. B. Anwendungsverbot, Anwendungsbestim-
mung, Sachkunde, Prüfpflicht, Grundsätze zur Durchführung der guten fachlichen Praxis im 
Pflanzenschutz) oder Betriebskontrolle (Anwendungsverbot, Anwendungsbestimmung, 
Sachkunde, Prüfpflicht, Kennzeichnung des Pflanzenschutzmittels, etc.), herangezogen wer-
den. In diesem Fall sind bei der Kontrollmaßnahme die einzelnen Kontrolltatbestände abzu-
arbeiten. Sie sollten bei der Erarbeitung der entsprechenden Kontrollformulare beachtet wer-
den. 
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6.2 Abgrenzung des Pflanzenschutz-Kontrollprogramms von 
Kontrollen im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 
(Cross Compliance) 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 ist die Gewährung von Direktzahlungen seit 2006 
u. a. an die Einhaltung von Vorschriften im Prüfbereich Pflanzenschutz geknüpft. Damit wird 
die Einhaltung dieser anderweitigen Verpflichtungen Teil der Regelungen der Gemeinsamen 
Marktorganisationen. Verstöße gegen diese Vorschriften führen grundsätzlich zu einer Kür-
zung der Direktzahlungen. Die wesentlichen Durchführungsbestimmungen zu den Cross 
Compliance-Verpflichtungen finden sich in der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009. 

Jährlich werden ein Prozent der Prämienempfänger jedes Bundeslandes durch Vor-Ort-Kon-
trollen mittels eines bundeseinheitlich standardisierten Kontrollformulars geprüft. Zu den er-
fassten Indikatorkriterien aus dem Bereich Pflanzenschutz gehört das Vorliegen von Auf-
zeichnungen (Stand April 2014). 

Darüber hinaus werden weitere Verstöße, die im Rahmen des Pflanzenschutz-Kontrollpro-
gramms festgestellt werden, sofern sie gegen die anderweitigen Verpflichtungen der Prä-
mienempfänger verstoßen, an die Prämienbehörde gemeldet (Cross Checks). 

6.3 Kontrolltatbestände 

Die systematische Abarbeitung der Kontrolltatbestände bei den einzelnen Kontrollen und 
deren getrennte Dokumentation anhand der Kontrollformulare ist für die Auswertung der 
Kontrollen und die notwendige Berichtstätigkeit gegenüber BVL/BMEL bzw. der EU uner-
lässlich und muss in hoher Qualität erfolgen. Dadurch wird es möglich, für jeden geforderten 
Bericht Kontrolltatbestände als einzelne Zählkriterien zusammenzufassen. In der nachfolgen-
den Übersicht sind die Kontrolltatbestände zusammengefasst dargestellt. Für jeden Kontroll-
tatbestand sind die Zählkriterien und die erforderliche Zusammenfassung für den in Kapitel 9 
enthaltenen Bericht genannt.  
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6.4 Methoden zur Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe 

Auf Grund der unterschiedlichen Strukturen in der Landwirtschaft und im Gartenbau sowie in 
den zuständigen Pflanzenschutzdiensten ist es schwierig, ein einheitliches, objektiv begrün-
detes Kriterium für die Anzahl durchzuführender Kontrollen zu finden. Generell werden die 
Kontrollen risikoorientiert stichprobenartig durchgeführt. Für die Risikoanalyse können die 
unter Kapitel 6.4.1 beschriebenen Kriterien herangezogen werden. 

6.4.1 Anwendungskontrollen 

Für die Planung von systematischen Anwendungskontrollen könnte man sich an den folgen-
den Bezugsgrößen orientieren. Diese Kriterien können als Berechnungsgrundlage dienen 
und miteinander kombiniert werden.  

• Anzahl der Betriebe, die Anwender von Pflanzenschutzmitteln sind (z. B. Landwirt-
schaftsbetriebe, Gartenbaubetriebe, Lohnunternehmer, Garten- und Landschaftsbauun-
ternehmer) 

Auf der Grundlage einer zentralen Vorgabe sind jährlich x % der Pflanzenschutzan-
wender (Betriebe) mit mindestens einem Kontrolltatbestand zu kontrollieren. Daraus 
ergibt sich für jedes Land rechnerisch eine bestimmte Anzahl an Kontrollen. 

Die Orientierung des Kontrollplanes an der Betriebsanzahl sollte favorisiert werden, 
ausgehend davon, dass sich fehlerhaftes Verhalten eines Betriebes auf alle Pflanzen-
schutzmaßnahmen (Kontrolltatbestände) auswirkt.  

• Landwirtschaftliche Nutzfläche 

Auf der Grundlage einer zentralen Vorgabe ist jährlich pro x ha landwirtschaftliche 
Nutzfläche eine Kontrollmaßnahme mit mindestens einem Kontrolltatbestand durch-
zuführen. Daraus ergibt sich für jedes Land rechnerisch eine bestimmte Anzahl an 
Kontrollmaßnahmen. 

• Anzahl Pflanzenschutzgeräte 

Auf der Grundlage einer zentralen Vorgabe sind jährlich x % der Pflanzenschutzgerä-
te zu kontrollieren. Daraus ergibt sich für jedes Land rechnerisch eine bestimmte An-
zahl an Kontrollmaßnahmen. 

• Nutzungsart und Intensität des Pflanzenschutzmitteleinsatzes 

Intensiv geführte Raumkulturen (Obst, Wein, Hopfen) und Gemüsekulturen sind häu-
figer zu kontrollieren als Flächenkulturen (Feldbau, Grünland). Unterschiedliche Be-
handlungshäufigkeiten in den Boden-Klima-Regionen (Panel Pflanzenschutzmittel-
Anwendungen (PAPA), http://papa.jki.bund.de/, vormals NEPTUN) sollten berücksich-
tigt werden. Damit wird das von der Pflanzenschutzmittelanwendung für den Natur-
haushalt ausgehende Risiko berücksichtigt.  

• Beanstandungen 

Werden in einer Region, einer Betriebsform oder einer Kultur gehäuft Verstöße gegen 
das Pflanzenschutzrecht festgestellt, sind die Kontrollen in diesen Kulturen, Regio-
nen, Betriebsformen im Folgejahr zu intensivieren. 

6.4.2 Verkehrskontrollen 

Bei systematischen Kontrollen zum Pflanzenschutzmittelverkehr sollten Großhandelseinrich-
tungen mindestens alle ein bis zwei Jahre und Einzelhandelseinrichtungen mindestens alle 
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drei bis fünf Jahre kontrolliert werden. Treten gehäuft Verstöße gegen das Pflanzenschutz-
recht auf, sind die Kontrollen zu intensivieren. 
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7 Verkehrskontrolle 

7.1 Vorbereitungstätigkeiten 
7.1.1 Allgemeines zur Kontrolle 

Routinekontrollen erfolgen in der Regel unangemeldet. Vor Beginn der Kontrolle ist der Zu-
ständige des Betriebs (Geschäftsführer, Abteilungsleiter, etc.) über die vorgesehene Kon-
trolle zu unterrichten – soweit nicht sofortiges Handeln angezeigt ist. Der Kontrolleur / die 
Kontrolleurin sollte sich vorstellen, ausweisen, die Behördenzugehörigkeit nennen und den 
Gesprächspartner über die Rechtsgrundlagen sowie die Vorgehensweise der Betriebsüber-
prüfung aufklären (Information über Sachkundepflicht, Zulassungsbedürftigkeit von Pflanzen-
schutzmitteln, Selbstbedienungsverbot etc.) Auf die Auskunftspflichten der betrieblichen Mit-
arbeiter(innen) und deren Rechte gemäß § 63 PflSchG ist bereits zu Beginn der Kontrollen 
hinzuweisen. 

Die mit der Durchführung der Kontrolle Beauftragten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Ein höfliches und korrektes, gleichzeitig bestimmtes und selbstsicheres Auftreten ist ange-
bracht.  

Die Ergebnisse der Kontrolle sind dem Verantwortlichen des Betriebes mitzuteilen. Dies 
kann mündlich mit dem Hinweis erfolgen, dass eine schriftliche und verbindliche Mitteilung in 
Form eines Beanstandungsschreibens in Kürze nachgereicht wird oder durch Aushändigung 
eines Protokolls. Unter Umständen sind bereits bei der Kontrolle unmittelbare Anordnungen 
zu treffen (§ 60 PflSchG). Bei Gefahr im Verzug ist dies in jedem Falle geboten. 

 

7.1.2 Zu kontrollierende Betriebe 

Alle im Zuständigkeitsbereich Pflanzenschutzmittel, Pflanzenstärkungsmittel oder Zusatzstof-
fe in den Verkehr bringenden / innergemeinschaftlich verbringenden oder einführenden Un-
ternehmen sind zu kontrollieren (Kontrollintensität nach Kontrollplan), sowie auch im Dienst-
gebiet erscheinende schriftliche Angebote sowie Internetangebote (Zeitungen, Versandhan-
delsangebote usw.) zu prüfen. 

1. Großhandel (Abgabe nur an Wiederverkäufer) 

z. B. Pflanzenschutzmittel-Großhandel, Floristenbedarf, etc. 

2. Einzelhandel (Abgabe nur an Endverbraucher) 

z. B. Gartenfachgeschäfte, Baumärkte, Blumengeschäfte, Drogerien, Kaufhäuser, 
Haushalts- und Eisenwarenhandel, Landhandel, Apotheken sowie sonstige potentielle 
Anbieter  

3. Sonstige Anbieter (Abgabe sowohl an Wiederverkäufer und Endverbraucher möglich) 

z. B. Pflanzenschutzmittel-Versandhandel, ‚Großhandel’ wie „Metro“, Internetanbieter, 
Pflanzenschutzmittel-Einführer und innergemeinschaftliche Verbringer. 

4. Anwenderstufe (um zu prüfen, ob diese Betriebe nur solche Mittel vom Handel erhalten 
oder selbst innergemeinschaftlich verbracht oder eingeführt haben, die den Vorgaben des 
Pflanzenschutzrechts entsprechen) 

z. B. Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft. 

Ein Verzeichnis der nach § 24 PflSchG angezeigten und zu kontrollierenden Betriebe ist auf-
zubauen, in dem alle bereits durchgeführten Kontrollen vermerkt sind und aus dem weitere 
betriebliche Informationen ersichtlich sind (Anzeige nach § 24 PflSchG, Protokolle, Bean-
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standungsschreiben, Sachkundenachweise, Untersagungsverfügungen). Für diese Zwecke 
können ggf. auch Betriebsakten nützlich sein.  

  

7.1.3 Checklisten zur Vorbereitung von Kontrollen 

Im Anhang dieses Kapitels (7.4.1) sind Checklisten aufgeführt, die individuell für die jewei-
ligen Kontrolltätigkeiten ausgewählt werden können. Sie geben in Stichworten eine Auswahl 
an notwendigen Dingen für verschiedene Kontrolltypen an und dienen als Gedankenstütze. 
Die Checklisten sind nach Kontrollzwecken gegliedert. Es empfiehlt sich daher, zuerst eine 
Entscheidung über die durchzuführende Kontrolle zu fällen und die entsprechende Liste aus-
zuwählen. Sind an einem Tag verschiedene Kontrolltypen vorgesehen, können die Blätter 
beliebig kombiniert werden. Folgende Untergliederung liegt vor:  

– Checkliste zur Vorbereitung von Sichtkontrollen (1) und (2) 

– Checkliste zur Vorbereitung von Buchkontrollen 

– Checkliste zur Vorbereitung von Probenahmen (1) und (2) 

– Checkliste zur Vorbereitung sonstiger Kontrollen 

Die Aufzählungen sind für jeden Zweck vollständig, d. h. bei der Checkliste für die Probenah-
me sind auch die notwendigen Dokumente aufgelistet. Dies soll die Vorbereitung vereinfa-
chen. Die Listen haben empfehlenden Charakter. Unverzichtbar sind jedoch der Dienstaus-
weis und Protokollvordrucke. 

 

7.1.4 Dokumentation und Kontrolltatbestände für die  Berichterstattung 

Die zu dokumentierenden Sachverhalte ergeben sich aus den Kontrolltatbeständen. Muster-
formulare sind nicht im Handbuch aufgeführt. Beispiele von Berichtsprotokollen können im 
Fachinformationssystem Verbraucherschutz- und Lebensmittelsicherheit, FIS-VL, in der 
Gruppe AG PMK abgelegt werden. 
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7.2 Kontrolltatbestände in der Verkehrskontrolle un d Durch-
führung von Kontrollen 

7.2.1 Übersicht über die Kontrolltatbestände in der  Verkehrskontrolle 

Nachfolgend ist eine Übersicht über die zu kontrollierenden Tatbestände, die im Rahmen der 
Verkehrskontrolle überprüft werden, aufgelistet: 

 

Handelsstufe (Groß- und Einzelhandelsbetriebe, Vers and- und Internethandel) 

1. Überprüfung der Einhaltung der Anzeigepflicht für Inverkehrbringer, Einführer und inner-
gemeinschaftliche Verbringer von Pflanzenschutzmitteln (§ 24 Abs. 1 PflSchG), 

2. Überprüfung der Sachkundenachweise derjenigen, die Pflanzenschutzmittel gewerbs-
mäßig oder über das Internet, auch außerhalb gewerbsmäßiger Tätigkeiten, in den Ver-
kehr bringen sowie der Wahrnehmung der Fort- und Weiterbildungsverpflichtung dieser 
Personenkreise innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren (§ 9 Abs. 1 und 4 PflSchG), 

3. Überprüfung der Einhaltung der Unterrichtungspflicht des Abgebenden in allen Handels-
stufen (§ 23 Abs. 3 - 4 PflSchG),  

4. Bei Abgabe von Pflanzenschutzmitteln, die nur für die berufliche Verwendung zugelassen 
sind, Überprüfung, ob Abgabe nur an Erwerber mit Sachkundenachweis gemäß § 9 Abs. 
1 PflSchG erfolgte – Regelung gilt ab 26.11.2015 - (§ 23 Abs. 1 PflSchG), 

5. Überprüfung der Einhaltung des Selbstbedienungsverbotes (§ 23 Abs. 2 PflSchG),  

6. Kontrolle der Abgabe ausschließlich zugelassener oder genehmigter Pflanzenschutzmit-
tel, genehmigter Zusatzstoffe oder solcher Pflanzenstärkungsmittel, für die die Mittei-
lungspflicht gegenüber dem BVL erfüllt wurde - z. B. Sicht- und Buchkontrolle der vor-
handenen Lagerbestände an Pflanzenschutzmitteln - (Artikel 28 Abs. 1 VO (EG) Nr. 
1107/2009 i.V. mit § 28 Abs. 1 – 4, § 29 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 42 Abs. 1 und § 45 Abs. 1 
PflSchG),  

7. Überprüfung von Kennzeichnungsvorschriften für Pflanzenschutzmittel, Zusatzstoffe und 
Pflanzenstärkungsmittel (§ 30 Abs. 2, § 31 Abs. 1 – 6, § 43 und § 45 Abs. 2 PflSchG i.V. 
mit Anhang I der VO (EU) Nr. 547/2011 und mit Artikel 64 Abs. 1 und Artikel 65 Abs. 1 
VO (EG) Nr. 1107/2009),  

8. Überprüfung der Beachtung der Genehmigungspflicht für Parallelhandels-Pflanzen-
schutzmittel und deren Kennzeichnung und Verpackung (Artikel 52 Abs. 5 und 6 VO (EG) 
Nr. 1107/2009 i.V. mit § 28 Abs. 1 und 4, § 46 Abs. 1, § 47 Abs. 1 und 2 sowie § 31 Abs. 
1 und 2 PflSchG), 

9. Überprüfung der Beachtung der Aufzeichnungspflicht über die Herstellung, die Einfuhr, 
die Ausfuhr, die Lagerung oder das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (Artikel 
67 VO (EG) Nr. 1107/2009 i.V. mit § 11 Abs. 1 PflSchG), 

10. Überprüfung auf verbotene Angaben und unzulässige Werbung (Artikel 66 VO (EG) Nr. 
1107/2009), 

11. Sichtkontrolle hinsichtlich einer übersichtlichen Lagerung und Kennzeichnung von ver-
kehrsfähigen und nicht verkehrsfähigen Pflanzenschutzmitteln, um sicher zu stellen, dass 
nur verkehrsfähige Produkte in den Verkehr gebracht werden (Artikel 28 der VO (EG) Nr. 
1107/2009 und § 31 Abs. 2 PflSchG), 

12. Überprüfung der Beachtung der Entsorgungspflicht für nicht mehr verkehrsfähige Pflan-
zenschutzmittel, die der Beseitigungspflicht gemäß § 15 PflSchG unterliegen, 
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13. Überprüfung der Beachtung der Anforderungen an Herstellung, Lagerung und Verbrin-
gung von im Inland nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die für die Verbringung in 
andere Mitgliedstaaten oder für die Ausfuhr in Drittländer bestimmt sind, um sicher zu 
stellen, dass eine Verwendung im Inland nicht erfolgt und eine Ausfuhr bzw. rechtmäßige 
innergemeinschaftliche Verbringung erfolgt (§ 25 Abs. 1 – 2 PflSchG; Artikel 28 Abs. 2 
Buchstabe c – d der VO (EG) Nr. 1107/2009),  

14. Überprüfung der Identität und Spezifikation von Pflanzenschutzmitteln, ggf. mit Probeent-
nahme bei Auffinden entsprechender Mittel sowie qualitativer und quantitativer analyti-
scher Untersuchungen unter Mitwirkung des BVL (Artikel 29 VO (EG) Nr. 1107/2009 i.V. 
mit § 58 Abs.1 Nr. 2 PflSchG), 

15. Überprüfung der Beachtung der Anforderungen für das Inverkehrbringen von mit Pflan-
zenschutzmitteln behandeltem Saatgut, Pflanzgut  oder Kultursubstrat im Hinblick auf die 
Zulässigkeit der Pflanzenschutzmittelbehandlungen bzw. der Anhaftungen sowie im Hin-
blick auf die Kennzeichnungsanforderungen gemäß Pflanzenschutzrecht (§ 32 Abs. 1 – 3 
PflSchG; Artikel 49 Abs. 1 und 4 der VO (EG) Nr. 1107/2009; § 5 Abs. 1 – 2 der Pflan-
zenschutz-Anwendungsverordnung; § 1 und 2 der MaisPflSchutzMV). 

 

Anwenderstufe  

1. Überprüfung, ob der Anwender ausschließlich zugelassene oder genehmigte Pflanzen-
schutzmittel, genehmigte Zusatzstoffe, verkehrsfähige Pflanzenstärkungsmittel oder ver-
triebsfähiges Saatgut, Pflanzgut und Kultursubstrate, die Pflanzenschutzmittel enthalten, 
bezogen oder selbst eingeführt hat. (§§ 28, 32, 42, 45 und 46 PflSchG, §§ 1 und 2 Mais-
PflSchMV),  

2. Überprüfung der Beachtung der Anforderungen für das innergemeinschaftliche Verbrin-
gen von Parallelhandels-Pflanzenschutzmitteln für den Eigenbedarf (§ 51 Abs. 1 – 2 
PflSchG), 

3. Überprüfung von Kennzeichnungsvorschriften – nur in Anlassfällen (§ 30, 31, 42, 45, 47 
PflSchG), 

4. Überprüfung der Identität und Spezifikation von Pflanzenschutzmitteln, ggf. mit Probeent-
nahme bei Auffinden zu überprüfender Mittel sowie qualitativer und quantitativer analyti-
scher Untersuchungen unter Mitwirkung des BVL (Artikel 29 VO (EG) Nr. 1107/2009 i.V. 
mit § 58 Abs.1 Nr. 2 PflSchG). 

 

 

7.2.2 Durchführung von Kontrollen auf der Vertriebs - und Herstellungsstufe 

7.2.2.1 Anzeigepflichten 

7.2.2.1.1 Anzeigepflicht nach § 24 Abs. 1 PflSchG 

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Hat der Betrieb das Inverkehrbringen, die Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln oder das inner-
gemeinschaftliche Verbringen rechtzeitig angezeigt? 

Rechtsgrundlage 

Rechtgrundlage für diese Kontrolle ist das Pflanzenschutzgesetz. In § 24 Abs. 1 PflSchG ist 
geregelt, dass ein Gewerbetreibender, der Pflanzenschutzmittel einführen, innergemein-
schaftlich verbringen oder in Verkehr bringen will, dies bei der zuständigen Behörde anzu-
zeigen hat. 



Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollprogramm 
Kapitel 7 - Verkehrskontrolle 

Stand: April 2014 7-5

„(1)Wer Pflanzenschutzmittel zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen sonsti-
ger wirtschaftlicher Unternehmungen in den Verkehr bringen oder zu gewerbli-
chen Zwecken einführen oder innergemeinschaftlich verbringen will, hat dies der 
für den Betriebssitz und den Ort der Tätigkeit, im Falle der Einfuhr der für den Be-
triebssitz oder die Niederlassung zuständigen Behörde vor Aufnahme der Tätig-
keit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und seiner Telekommunikati-
onsdaten anzuzeigen. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die näheren Vorschriften über die Anzeige und das Anzeigeverfahren 
zu erlassen. Die Landesregierungen können diese Befugnis durch Rechtsverord-
nung auf oberste Landesbehörden übertragen.“ 

Durchführung der Kontrolle 

Anhand von Betriebslisten wird überprüft, ob der Anzeigeverpflichtung nachgekommen wur-
de und ob Änderungen anzeigerelevanter Daten wie Name, Anschrift und Telekommunikati-
onsdaten mitgeteilt wurden. Des Weiteren sind ggf. Ländervorschriften zu beachten. 

Im Rahmen der Überwachungstätigkeit vor Ort sollte auch überprüft werden, ob die „am 
Weg“ liegenden, möglicherweise Pflanzenschutzmittel in den Verkehr bringenden Betriebe 
der Anzeigepflicht unterliegen und diese erfüllt haben (Landhandel, Genossenschaften, Be-
zugsgemeinschaften, Einzelhandel, Blumenläden, Garten-Center, Drogerien, Apotheken, 
etc.). Dies ist u. a. über Nachfrage bei Gewerbeaufsichtsämtern und der IHK sowie über die 
Sichtung von Branchen- bzw. Telefonbüchern, Anzeigen in Zeitschriften, Beilagen etc mög-
lich.  

Bei der Durchführung der Kontrolle ist Folgendes zu beachten: Landwirte, die Pflanzen-
schutzmittel nur für den Eigenbedarf mit einer Genehmigung des BVL für den Parallelhandel 
gemäß § 51PflSchG innergemeinschaftlich verbringen, sind nach Vorgabe des BMELV nicht 
anzeigepflichtig. 

Soweit die Länder keine besonderen Vorschriften erlassen haben, ist keine bestimmte Form 
der Anzeige vorgeschrieben.  

Maßnahmen bei Verstößen 

Bei Verstoß gegen die Anzeigepflicht ordnet der Prüfer die Erfüllung der Anzeigepflicht in 
einem angemessenen Zeitraum an. Der Verstoß kann als Ordnungswidrigkeit nach § 68 Abs. 
1 Nr. 6 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. 

 

7.2.2.1.2 Anzeigepflicht nach § 24 Abs. 2 PflSchG 

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Hat der Betrieb die Vermittlung des Inverkehrbringens, des innergemeinschaftlichen Verbrin-
gens oder der Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln rechtzeitig angezeigt? 

Rechtsgrundlage 

In § 24 Abs. 2 PflSchG ist geregelt, dass ein Gewerbetreibender, der die Einfuhr, das inner-
gemeinschaftliche Verbringen oder in Verkehr bringen von Pflanzenschutzmitteln vermitteln 
will, dies bei der zuständigen Behörde anzuzeigen hat: 

„(2) Wer zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher 
Unternehmungen das Inverkehrbringen, das innergemeinschaftliche Verbringen 
oder die Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln im oder ins Inland vermittelt oder 
Hilfsleistungen für die Einfuhr oder das innergemeinschaftliche Verbringen von 
Pflanzenschutzmitteln anbietet, hat dies dem Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit vor Aufnahme der Tätigkeit unter Angabe seines Na-
mens, seiner Anschrift und seiner Telekommunikationsdaten anzuzeigen. Das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird 
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ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die nä-
heren Vorschriften über die Anzeige und das Anzeigeverfahren zu erlassen. Das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit stellt die Liste der 
eingegangenen Anzeigen den nach Landesrecht zuständigen Behörden zur Er-
füllung ihrer Aufgaben nach § 59 zur Verfügung.“ 

Durchführung der Kontrolle 

Wenn das geprüfte Unternehmen das Inverkehrbringen, das innergemeinschaftliche Verbrin-
gen oder die Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln vermittelt, ist zu prüfen, ob die Anzeige der 
Tätigkeit beim BVL erfolgt ist. Dazu erfolgt ein Abgleich mit der BVL-Liste „Anzeigepflicht 
nach § 24 (2) PflSchG“ im FIS-VL (dort abgelegt unter: > Pflanzenschutz-Kontrollprogramm 
> Anzeigepflicht nach § 24 Abs. 2 PflSchG). Fehlt die Anzeige, liegt ein Verstoß vor.  

Maßnahmen bei Verstößen 

Der Verstoß kann als Ordnungswidrigkeit nach § 68 Abs. 1 Nr. 6 PflSchG mit einem Bußgeld 
bis zu 50.000 € geahndet werden. 

 

7.2.2.2 Sachkundepflicht und Verpflichtung zur Fort - oder Weiterbildung nach 
§ 9 Abs. 1 bis 4 PflSchG 

Kontrollziel/Kontrollfrage 

1. Verfügt der gewerbsmäßige Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln über die erfor-
derliche Sachkunde im Pflanzenschutz? 

2. Ist der Sachkundige seiner Fort- oder Weiterbildungsverpflichtung fristgerecht nachge-
kommen? 

3. Wurde eine eventuell gesetzte Frist für die Wahrnehmung einer Fort- oder Weiterbil-
dungsmaßnahme eingehalten? 

Rechtsgrundlage 

In § 9 Abs. 1 bis 4 sind die persönlichen Anforderungen gewerbsmäßiger Inverkehrbringer 
von Pflanzenschutzmitteln geregelt. 

„(1) Eine Person darf nur […] Pflanzenschutzmittel gewerbsmäßig in Verkehr 
bringen […] wenn sie über einen von der zuständigen Behörde ausgestellten 
Sachkundenachweis verfügt. 

(2) Die zuständige Behörde stellt auf Antrag den Sachkundenachweis aus, wenn 
der Antragsteller die dafür erforderliche Zuverlässigkeit besitzt und nachweist, 
dass er über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und die für die jeweilige Tä-
tigkeit erforderlichen praktischen Fertigkeiten verfügt, um Pflanzenschutzmittel 
bestimmungsgemäß und sachgerecht anzuwenden. Wer Pflanzenschutzmittel 
gewerbsmäßig […] in Verkehr bringt, muss zusätzlich nachweisen, dass er über 
die erforderlichen fachlichen Kenntnisse verfügt, um sowohl berufliche als auch 
nichtberufliche Anwender von Pflanzenschutzmitteln über die bestimmungsge-
mäße uns sachgerechte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, mit der Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln verbundene Risiken, mögliche Risikominde-
rungsmaßnahmen sowie die sachgerechte Lagerung und Entsorgung von Pflan-
zenschutzmitteln und ihren Resten zu informieren. Der Sachkundenachweis ist 
der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

(3) Die zuständige Behörde soll den Sachkundenachweis widerrufen, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass der Inhaber des Nachweises die […] 
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder der Inhaber des Nachweises wie-
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derholt gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf diesem Gesetz 
beruhenden Verordnungen verstoßen hat. 

(4) Sachkundige Personen […] sind verpflichtet, jeweils innerhalb eines Zeitrau-
mes von drei Jahren ab der erstmaligen Ausstellung eines Sachkundenachwei-
ses eine von der zuständigen Behörde anerkannte Fort- oder Weiterbildungs-
maßnahme wahrzunehmen. Die Fort- oder Weiterbildung ist der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen nachzuweisen. Kann der Sachkundige den Nachweis […] 
nicht erbringen, soll die zuständige Behörde eine Frist für die Wahrnehmung ei-
ner Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme setzen. Erfolgt auch innerhalb dieser 
Frist keine Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme, soll die zuständige Behörde den 
Sachkundenachweis widerrufen.“  

Durchführung der Kontrolle 

Jede Person, die gewerbsmäßig Pflanzenschutzmittel in Verkehr bringt, muss die erforder-
liche Zuverlässigkeit und Sachkunde im vorgenannten Sinne haben.  

Zunächst wird festgestellt, welche Personen im zu prüfenden Unternehmen beim Inver-
kehrbringen von Pflanzenschutzmitteln tätig sind. Zum Inverkehrbringen zählen gemäß Arti-
kel 3 VO (EG) Nr. 1107/2009 das Bereithalten zum Verkauf innerhalb der Gemeinschaft, 
einschließlich des Anbietens zum Verkauf oder jede andere Form der Weitergabe, unabhän-
gig davon, ob entgeltlich oder unentgeltlich, sowie Verkauf, Vertrieb oder andere Formen der 
Weitergabe selbst, jedoch nicht die Rückgabe an den früheren Verkäufer. Die Überführung in 
den freien Verkehr des Gebietes der Gemeinschaft ist ein Inverkehrbringen im Sinne dieser 
Verordnung. Von den zu prüfenden Personen wird der vorgelegte Sachkundenachweis auf 
Gültigkeit gemäß § 9 PflSchG geprüft. Darüber hinaus ist in begründeten Einzelfällen zu prü-
fen, ob der vorgelegte Sachkundenachweis widerrufen wurde. Wenn für eine/ mehrere Per-
sonen keine Sachkunde nachgewiesen werden kann, liegt ein Verstoß gegen die Sachkun-
denachweispflicht vor. 

Für Personen mit Sachkundenachweis wird im nächsten Schritt der erforderliche Nachweis 
über die Teilnahme an einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme geprüft. Diese ist jeweils 
innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren ab der erstmaligen Ausstellung eines Sachkun-
denachweises bzw. erstmals innerhalb von 3 Jahren ab dem 01.01.2013 bei Personen, die 
zum 14.2.2012 als sachkundig im Pflanzenschutz galten, wahrzunehmen. Kann die Teilnah-
me an einer entsprechenden Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme nicht nachgewiesen wer-
den, liegt ein Verstoß gegen die Fortbildungspflicht vor. 

Hinweis: Zu den bei der Prüfung festgestellten Personen mit Tätigkeit beim Inverkehrbringen 
des Unternehmens erfolgt ein Abgleich mit denjenigen sachkundigen Personen, die in der 
bei der zuständigen Behörde vorliegenden Anzeige des Unternehmens gemäß § 24 PflSchG 
erfasst sind. Bei Abweichungen zu den angezeigten Personen und/ oder Fehlen der Anzeige 
liegt ein Verstoß gegen die Anzeigepflicht vor (beachte Kapitel 7.2.2.1). 

Maßnahmen bei Verstößen 

Bei einem Verstoß gegen das Sachkundegebot gemäß § 9 Abs. 1 PflSchG untersagt der 
Prüfer der betreffenden Person/ den betreffenden Personen die weitere Ausübung der Tätig-
keit beim Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (§ 60 Satz 1 PflSchG) vorläufig. Die 
Untersagung ist zu befristen bis zur Vorlage des Sachkundenachweises bei der zuständigen 
Behörde. Ist im geprüften Unternehmen überhaupt keine sachkundige Person tätig, ist dem 
Unternehmen das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln schriftlich zu untersagen, 
ebenfalls mit Befristung bis zur Vorlage eines Sachkundenachweises für mindestens eine im 
Unternehmen tätige Person. Das Unternehmen hat durch geeignete Maßnahmen sicherzu-
stellen, dass keine Pflanzenschutzmittel ohne Anwesenheit von sachkundigen Personen in 
Verkehr gebracht werden.  
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Ein Verstoß gegen das Sachkundegebot gemäß § 9 PflSchG kann als Ordnungswidrigkeit 
nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. 

Bei Verstoß gegen die Pflicht zur Teilnahme an einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme 
innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren soll der Prüfer eine Frist für die Wahrnehmung 
einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme setzen. Die Einhaltung der Frist ist der zuständi-
gen Behörde durch Teilnahmenachweis anzuzeigen. Erfolgt auch innerhalb dieser Frist keine 
Fort- oder Weiterbildung, soll die zuständige Behörde den Sachkundenachweis widerrufen.  

Der Sachkundenachweis soll von der zuständigen Behörde widerrufen werden, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass der Inhaber des Nachweises die Voraussetzungen 
(Zuverlässigkeit, fachliche Kenntnisse, praktische Fertigkeiten) nicht erfüllt oder wiederholt 
gegen die Bestimmungen des PflSchG verstößt. 

 

7.2.2.3 Vorschriften für die Abgabe von Pflanzensch utzmitteln 

7.2.2.3.1 Abgabe von Pflanzenschutzmitteln für beru fliche Anwender nach § 23 
Abs. 1 PflSchG nur an Erwerber mit Sachkundenachwei s  

Gültig ab 26. November 2015 

Kontrollziel/Kontrollfragen 

Werden Pflanzenschutzmittel, die nur für die berufliche Anwendung zugelassen sind, aus-
schließlich an Erwerber abgegeben, die über einen Sachkundenachweis im Sinne des § 9 
Abs. 1 verfügen? 

Rechtsgrundlage 

In § 23 Abs. 1 sind die Abgabebedingungen für Pflanzenschutzmittel, die nur für die berufli-
che Anwendung zugelassen sind, geregelt. 

„(1) Pflanzenschutzmittel, die nur für die berufliche Anwendung zugelassen sind, 
dürfen nur abgegeben werden, wenn der Erwerber über einen Sachkundenach-
weis im Sinne des § 9 Absatz 1 verfügt. Derjenige, der ein Pflanzenschutzmittel 
abgibt, das nur für die Anwendung durch berufliche Anwender zugelassen ist, hat 
sich in geeigneter Weise den Sachkundenachweis des Erwerbers vorlegen zu 
lassen.“  

Durchführung der Kontrolle 

Eine Überprüfung der Einhaltung der Abgabebedingungen für Pflanzenschutzmittel, die nur 
für die berufliche Anwendung zugelassen sind, kann durch die zufällige Kenntnisnahme von 
Verkaufsgesprächen, Befragung der Pflanzenschutzmittelverkäufer zu im Angebot befindli-
chen Produkten oder durch ein im Rahmen eines Testkaufs geführten Verkaufsgesprächs er-
folgen. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob der Abgeber sich den Sachkundenachweis des 
Erwerbers vorlegen lässt. Die Identität des Erwerbers mit der sachkundigen Person gemäß 
Sachkundenachweis ist vom Abgeber durch Abgleich mit dem Personaldokument zu prüfen. 
Der Abgleich mit dem Personaldokument kann entfallen, wenn der Erwerber dem Abgeber 
persönlich bekannt ist. 

Maßnahmen bei Verstößen 

Wird bei einer zufälligen Kenntnisnahme von Verkaufsgesprächen während der Abgabe von 
Pflanzenschutzmitteln, die nur für die berufliche Anwendung zugelassen sind, festgestellt, 
dass der Abgeber das Pflanzenschutzmittel an einen Erwerber ohne Vorlage des Sachkun-
denachweises bzw. ohne ausreichende Prüfung des Sachkundenachweises abgibt, ist die 
Abgabe vom Prüfer zu untersagen. 
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Der Verstoß gegen die Abgabebedingungen von Pflanzenschutzmitteln, die nur für die beruf-
liche Anwendung zugelassen sind, kann gemäß § 23 Absatz 1 PflSchG als Ordnungswidrig-
keit nach § 68 Abs. 1 Nr. 15 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 10.000 € geahndet werden. 

 

7.2.2.3.2 Besondere Abgabebedingungen für Glyphosat  enthaltende Pflanzen-
schutzmittel 

Kontrollziel/Kontrollfragen 

Wird vom Erwerber eines Pflanzenschutzmittels mit dem Wirkstoff Glyphosat, dessen An-
wendung auf einer Freilandfläche vorgesehen ist, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzt wird, eine Genehmigung nach § 12 Abs. 2 PflSchG vor dem 
Kauf vom Abgeber verlangt und diesem vorgelegt? 

Rechtsgrundlage 

In § 3a der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung sind die Unterrichtungspflichten bei der 
Abgabe von Pflanzenschutzmitteln geregelt. 

„Pflanzenschutzmittel, die aus einem in Anlage 4 aufgeführten Stoff bestehen 
oder einen solchen Stoff enthalten und deren Anwendung auf einer Freilandflä-
che vorgesehen ist, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtne-
risch genutzt wird, dürfen nur dann an einen anderen abgegeben werden, wenn 
dem Abgebenden zuvor eine dem anderen erteilte Genehmigung nach § 12 Ab-
satz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vorgelegt worden ist.“ 

Erläuterung 

Pflanzenschutzmittel dürfen auf nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen nur eingesetzt werden, wenn eine Genehmigung der zuständigen Behör-
de gemäß § 12 Abs. 2 PflSchG vorgelegt wurde. Für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff 
Glyphosat, die für den Einsatz auf „Nichtkulturland“ vorgesehen sind, muss bereits beim Kauf 
eine entsprechende Genehmigung vorgelegt werden. 

Durchführung der Kontrolle 

Eine Überprüfung der Einhaltung der besonderen Abgabebedingungen für Glyphosat-haltige 
Pflanzenschutzmittel kann durch die zufällige Kenntnisnahme von Unterrichtungs- und Ver-
kaufsgesprächen oder durch ein im Rahmen eines Testkaufs geführten Beratungs- und Ver-
kaufsgesprächs erfolgen. Wird ein Verstoß festgestellt, ist dieser im Protokoll oder in einer 
Anlage zum Protokoll (Formblatt: Anhörung vor Ort) detailliert darzustellen. 

Maßnahmen bei Verstößen 

Der Verstoß gegen die besonderen Abgabebedingungen gemäß § 3a Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung kann als Ordnungswidrigkeit nach § 68 Abs. 1 Nr. 3 PflSchG mit 
einem Bußgeld bis zu 10.000 € geahndet werden. 

 

7.2.2.3.3 Unterrichtungs- und Informationspflichten  nach § 23 Abs. 3 und 4 
PflSchG 

Kontrollziel/Kontrollfragen 

Wird der Erwerber bei der Abgabe über die bestimmungsgemäße und sachgerechte Anwen-
dung des Pflanzenschutzmittels, insbesondere über Verbote und Beschränkungen, unterrich-
tet? 
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Wird der nicht-berufliche Erwerber darüber hinaus über die Risiken der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln sowie über die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Anwendung 
und Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln informiert? 

Rechtsgrundlage 

In § 23 Abs. 3 und 4 sind die Unterrichtungspflichten bei der Abgabe von Pflanzenschutzmit-
teln geregelt. 

„(3) Bei der Abgabe von Pflanzenschutzmitteln hat der Abgebende über die be-
stimmungsgemäße und sachgerechte Anwendung des Pflanzenschutzmittels, 
insbesondere über Verbote und Beschränkungen, zu unterrichten. 

(4) Bei der Abgabe von Pflanzenschutzmitteln an nicht-berufliche Anwender stellt 
der Abgebende darüber hinaus allgemeine Informationen über die Risiken der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Naturhaushalt zur 
Verfügung. Die allgemeinen Informationen berücksichtigen insbesondere den 
Anwenderschutz, die sachgerechte Lagerung, Handhabung und Anwendung so-
wie die sichere Entsorgung nach den abfallrechtlichen Vorschriften und Möglich-
keiten des Pflanzenschutzes mit geringem Risiko.“ 

Erläuterung 

Die Unterrichtung kann auch schriftlich geschehen. Ein bloßer Hinweis auf die Gebrauchsan-
leitung genügt nicht.  

Durchführung der Kontrolle 

Eine Überprüfung der Einhaltung der Unterrichtungs- und Informationspflichten kann durch 
die zufällige Kenntnisnahme von Verkaufsgesprächen oder durch ein im Rahmen eines 
Testkaufs geführten Verkaufsgesprächs erfolgen. Wird ein Verstoß festgestellt, ist dieser im 
Protokoll oder in einer Anlage zum Protokoll (Formblatt: Anhörung vor Ort) detailliert darzu-
stellen. Mindestens zu vermerken sind der Name des geprüften Abgebers, dessen persönli-
che Daten und die relevanten falschen und/ oder unzureichend erteilten Informationen bzw. 
die fehlerhafte und/ oder unzureichende Unterrichtung. 

Maßnahmen bei Verstößen 

Der Verstoß gegen die Unterrichtungspflicht gemäß § 23 Absatz 3 kann als Ordnungswidrig-
keit nach § 68 Abs. 1 Nr. 17 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden, 
der Verstoß gegen die Informationspflicht gemäß § 23 Absatz 4 nach § 68 Abs. 1 Nr. 18 mit 
einem Bußgeld bis zu 10.000 €. 

 

7.2.2.3.4 Selbstbedienungsverbot nach § 23 Abs. 2 P flSchG 

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Werden Pflanzenschutzmittel durch Automaten oder in einer anderen unzulässigen Form der 
Selbstbedienung in den Verkehr gebracht? 

Rechtsgrundlage 

In § 23 Abs. 2 PflSchG ist das Selbstbedienungsverbot bei der Abgabe von Pflanzenschutz-
mitteln geregelt. 

„(2) Pflanzenschutzmittel dürfen nicht durch Automaten oder durch andere For-
men der Selbstbedienung in den Verkehr gebracht werden..“  
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Durchführung der Kontrolle 

Das Selbstbedienungsverbot gilt für alle Handelsstufen. 

Dieses Verbot ist dann nicht beachtet, wenn sich der Kunde das Mittel selbst aus dem Regal 
oder Lager holen kann, ohne dabei deutliche Barrieren überwinden zu müssen oder ohne in 
nicht für ihn zugängliche Bereiche einzudringen. 

Die Aufstellflächen für Pflanzenschutzmittel – auch von der Industrie zur Verfügung gestellte 
Pappdisplays - werden überprüft, ob sie den beschriebenen Anforderungen genügen. Au-
ßerdem werden angrenzende Aufstellflächen (z. B. für Pflanzenstärkungsmittel, Zusatzstoffe, 
Pflanzenhilfsstoffe, Düngemittel etc.) überprüft, ob sich dort Pflanzenschutzmittel befinden. 
Die in Selbstbedienung befindlichen Pflanzenschutzmittel sollten mit Handelsnamen, Zulas-
sungsnummer und Menge im Kontrollprotokoll notiert werden.  

Maßnahmen bei Verstößen 

Bei Verstoß gegen das Selbstbedienungsverbot ordnet der Prüfer die Einhaltung des Selbst-
bedienungsverbotes an. Lassen die örtlichen Gegebenheiten eine unverzügliche Umsetzung 
der Anordnung nicht zu, ist die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln zu untersagen mit Befris-
tung bis zur Umsetzung des Selbstbedienungsverbots. Diese ist vom Unternehmen anzuzei-
gen und durch Nachkontrolle zu überprüfen. 

Der Verstoß gegen das Selbstbedienungsverbot kann als Ordnungswidrigkeit nach § 68 Abs. 
1 Nr. 16 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 10.000 € geahndet werden. 

 

7.2.2.4 Zulassungsbedürftigkeit nach Art. 28 VO (EG ) Nr. 1107/2009 und §§ 28 
Abs. 1 – 4, 29 Abs. 1 und 30 Abs. 1 PflSchG (Inverk ehrbringen aus-
schließlich zugelassener Pflanzenschutzmittel) 

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Sind die Pflanzenschutzmittel vom BVL zugelassen oder genehmigt?   

Rechtsgrundlagen 

Artikel 28 der VO (EG) Nr. 1107/2009 regelt EU-weit unmittelbar, dass die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln die Voraussetzung für das Inverkehrbringen und für die Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln ist. 

Gemäß Artikel 28 gilt:  

„(1) Ein Pflanzenschutzmittel darf nur in Verkehr gebracht oder verwendet wer-
den, wenn es in dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß dieser Verordnung zuge-
lassen wurde. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist in folgenden Fällen keine Zulassung erforder-
lich: 

a) Verwendung von Mitteln, die ausschließlich einen oder mehr Grundstoffe ent-
halten; 

b) Inverkehrbringen und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu Forschungs- 
und Entwicklungszwecken gemäß Artikel 54;  

c) Herstellung, Lagerung und Verbringung eines Pflanzenschutzmittels, das zur 
Verwendung in einem anderen Mitgliedstaat bestimmt ist, sofern das Mittel in 
dem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist und der Mitgliedstaat, in dem es her-
gestellt, gelagert oder transportiert wird, Inspektionsanforderungen festgelegt hat, 
um sicherzustellen, dass das Pflanzenschutzmittel nicht auf seinem Hoheitsge-
biet verwendet wird; 
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d) Herstellung, Lagerung und Verbringung eines Pflanzenschutzmittels, das zur 
Verwendung in einem Drittland bestimmt ist, sofern der Mitgliedstaat, in dem es 
hergestellt, gelagert oder transportiert wird, Inspektionsanforderungen festgelegt 
hat, um sicherzustellen, dass das Pflanzenschutzmittel aus seinem Hoheitsgebiet 
ausgeführt wird;  

e) Inverkehrbringen und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, für die bereits 
eine Genehmigung für den Parallelhandel nach Artikel 52 erteilt wurde.“  

 

PflSchG i.d.F. vom 6.2.2012, § 28 PflSchG:   

Konkretisierungen zur Zulassungsbedürftigkeit als Voraussetzung für das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln ergeben sich aus § 28 PflSchG.  

Danach gilt: 

Ein Pflanzenschutzmittel, für das eine Genehmigung nach Artikel 52 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 erteilt worden ist, gilt ebenfalls als zugelassen im Sinne von Art. 28 Abs. 1 der 
VO (EG) Nr. 1107/2009. 

„(2) Ein Pflanzenschutzmittel, das in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder keinem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum nach den Anforderungen der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 
vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 
230 vom 19.8.1991, S. 1) oder nach Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 zugelassen worden ist, gilt auch dann nicht als zugelassen, wenn es 
mit einem in Deutschland zugelassenen Pflanzenschutzmittel übereinstimmt. 

(3) Eine Zulassung nach der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 durch das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist nicht erforderlich 

1. für Pflanzenschutzmittel, die für die Ausfuhr in ein Drittland bestimmt sind oder 
sich als Nichtgemeinschaftsware unter zollamtlicher Überwachung befinden, 

2. für Pflanzenschutzmittel, die für das Verbringen in einen anderen Mitgliedstaat 
bestimmt sind, wenn das Pflanzenschutzmittel in dem anderen Mitgliedstaat zu-
gelassen ist oder dieser eine Genehmigung nach den Artikeln 52, 53 oder 54 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erteilt hat und der Verfügungsberechtigte oder 
Besitzer dies nachweist, 

3. für Stoffe und Gemische, die ausschließlich aus Grundstoffen im Sinne des Ar-
tikels 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 bestehen, 

4. für Pflanzenschutzmittel, für die eine Versuchsgenehmigung nach § 20 erteilt 
wurde. 

(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 darf ein Pflanzenschutzmittel, dessen Zu-
lassung durch Zeitablauf oder Widerruf auf Antrag des Zulassungsinhabers be-
endet worden ist und das sich zum Zeitpunkt des Endes der Zulassung bereits im 
freien Verkehr befunden hat, noch innerhalb eines Zeitraums von sechs Mona-
ten, gerechnet ab dem Tag des Endes der Zulassung, weiter in Verkehr gebracht 
werden. Satz 1 gilt für Pflanzenschutzmittel, die auf Grund einer Genehmigung 
nach Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Verkehr gebracht werden, 
entsprechend.“ (§ 28 Absatz 2 - 4 PflSchG) 

 

§ 29 PflSchG: Inverkehrbringen in besonderen Fällen  

„(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kann das 
Inverkehrbringen, das innergemeinschaftliche Verbringen und die Anwendung 
nicht zugelassener Pflanzenschutzmittel genehmigen   
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1. unter den Voraussetzungen des Artikels 53 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 oder 

2. zur Anwendung an Befallsgegenständen, die für die Ausfuhr bestimmt sind, 
sofern für diese im Bestimmungsland abweichende Anforderungen gelten oder 
die Pflanzenschutzmittel im Bestimmungsland für diese Anwendung zugelassen 
sind, 

für eine bestimmte Menge und für einen bestimmten Zeitraum, der im Falle der 
Nummer 1 einen Zeitraum von 120 Tage nicht überschreiten darf. […].Die Ge-
nehmigung kann mit dem Vorbehalt des Widerrufes verbunden werden. Sie kann 
erneut erteilt werden. Im Falle des Satzes 1 Nummer 1 kann für ein zugelasse-
nes Pflanzenschutzmittel eine Genehmigung auch für ein nicht mit der Zulassung 
festgesetztes Anwendungsgebiet erteilt werden.“ 

Hinweise 

– Ein Pflanzenschutzmittel ist zugelassen, wenn hierfür ein Zulassungsbescheid des BVL 
vorliegt und das darin genannte Ende der Zulassung noch nicht erreicht ist, und wenn 
zudem die Zulassung nicht widerrufen und auch das Ruhen der Zulassung nicht ange-
ordnet ist. Die Verkehrsfähigkeit von Pflanzenschutzmitteln erstreckt sich über das Zu-
lassungsende hinaus bei Mitteln, die sich bereits im freien Verkehr befunden haben, auf 
einen weiteren Zeitraum von 6 Monaten ab dem Tag des Endes der Zulassung (soge-
nannte Abverkaufsfrist), in dem das Pflanzenschutzmittel weiter in den Verkehr gebracht 
werden darf (§ 28 Abs. 4 PflSchG).  

– In anderen Mitgliedstaaten zugelassene Pflanzenschutzmittel, für die eine Parallelhan-
delsgenehmigung des BVL für Deutschland gemäß § 46 PflSchG vorliegt, bedürfen kei-
ner eigenen Zulassung in Deutschland. Auf dem Pflanzenschutzmittelgebinde muss eine 
GP-Nummer (früher: PI-Nummer) aufgedruckt sein.  

– Die Zulassungen und die Genehmigungen für den Parallelhandel werden im Bundesan-
zeiger bekannt gemacht. 

– Für die amtliche Kontrolle können die Liste im PAPI-Programm oder auch die folgenden 
Online-Datenbanken auf den Internetseiten des BVL in der Rubrik „Zugelassene Pflan-
zenschutzmittel“ zur Erfassung des aktuellen Zulassungsstandes zu Grunde gelegt und 
genutzt werden 

– Online-Datenbank über zugelassene Pflanzenschutzmittel  

– Verlängerungen von Zulassungen 

– Zulassungen für Notfallsituationen 

– Widerrufene und ruhende Zulassungen 

– Liste über abgelaufene Zulassungen. 

– Liste der Genehmigungen für den Parallelhandel (bzw. Bescheinigungen zur Ver-
kehrsfähigkeit von Parallelimporten für den Zeitraum vor dem 14.6.2011) 

– „Übersichtsliste“: Liste der zugelassenen Pflanzenschutzmittel in Deutschland mit In-
formationen über beendete Zulassungen 

– im FIS-VL ist ebenfalls eine Liste der Parallelhandelsgenehmigungen und der bis 
13.6.2011 erteilten Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen verfügbar (unter: A – Z Themen 
des Verbraucherschutzes (Allgemeine Dokumentation) > Fachgebiete des Verbraucher-
schutzes > Pflanzenschutzmittel > Zulassungen und Genehmigungen).  
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Durchführung der Kontrolle 

Die Kontrollen sind in der Regel unangemeldet durchzuführen. Die zuständigen Mitarbeiter 
des zu kontrollierenden Betriebes sind verpflichtet, die Überwachung zu dulden und Auskünf-
te zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln zu erteilen (§ 63 PflSchG).  

Im Verkaufsraum und in den Lagerräumen vorrätige Mittel werden überprüft. Alle Pflanzen-
schutzmittel, deren Zulassungen durch Zeitablauf beendet oder widerrufen wurden, deren 
Zulassungen ruhen, als Pflanzenschutzmittel zulassungsbedürftige Produkte ohne vorlie-
gende Zulassungen oder Produkte, bei denen es sich um Parallelhandelsprodukte ohne gül-
tige Genehmigung bzw. um sonstige nicht verkehrsfähige Importprodukte (nicht zugelassene 
Mittel aus Drittländern oder unzulässige Reimporte) handeln kann, sind im Protokoll mit Han-
delsnamen, Namen des Herstellers/Zulassungsinhabers, Wirkstoffangaben, Zulassungsnum-
mer und vorgefundener Menge (Anzahl Packungen x Verpackungsgröße) zu notieren. Dies 
ist insofern von Bedeutung, als dass nur so im Rahmen von Nachkontrollen festgestellt wer-
den kann, ob die beanstandeten Pflanzenschutzmittel dennoch weiter verkauft wurden. 

Tatbestand des Inverkehrbringens 

Wenn nicht (mehr) zugelassene Pflanzenschutzmittel im Handel vorgefunden werden, bedarf 
es der Feststellung, ob diese im rechtlichen Sinne (Art. 2 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 1107/2009) 
in den Verkehr gebracht werden oder wurden. „Inverkehrbringen“ ist gemäß Artikel 3 Nr. 9 
der VO (EG) Nr. 1107/2009 das Bereithalten zum Zwecke des Verkaufs innerhalb der Ge-
meinschaft, einschließlich des Anbietens zum Verkauf oder jeder anderen Form der Weiter-
gabe, unabhängig davon, ob entgeltlich oder unentgeltlich, sowie Verkauf, Vertrieb oder an-
dere Formen der Weitergabe selbst, jedoch nicht die Rückgabe an den früheren Verkäufer. 
Die Überführung in den freien Verkehr des Gebiets der Gemeinschaft ist ein Inverkehrbrin-
gen im Sinne dieser Verordnung. 

Innergemeinschaftliches Verbringen ist im Sinne des PflSchG (§ 2 Nr. 19) das Verbringen 
von Schadorganismen, Gegenständen oder Stoffen, die sich im zollrechtlich freien Verkehr 
befinden, von einem Mitgliedstaat in das Inland. 

Vorgabe zur Vorgehensweise:  

Zu Beginn der Überwachung sollte der verantwortliche Mitarbeiter des Betriebes bzw. des-
sen Vertreter befragt werden, ob alle vorgefundenen Produkte zum Verkauf bestimmt sind, 
oder ob Teilmengen nur noch im Betrieb gelagert werden, aber nicht zum Inverkehrbringen 
bestimmt sind. Im Zweifelsfall sind für einzelne vorgefundene Produkte, die angeblich nicht 
zum Inverkehrbringen bestimmt sind, Umsatzbewegungen anhand von Buchprüfungen zu 
kontrollieren. 

Wenn sich im Handel nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel in Verkaufsschränken befinden 
und die Mittel nicht als „nicht verkehrsfähig“ gekennzeichnet sind, ist regelmäßig davon aus-
zugehen, dass die Ware zur Abgabe vorrätig gehalten wird. 

In Großlägern bedarf es einer eingehenderen Prüfung, ob die nicht verkehrsfähige Ware in 
Verkehr gebracht wird. Wenn die Ware erwiesenermaßen nach Ablauf der Abverkaufsfrist 
abgegeben wurde, wenn sie aktuell beworben wurde oder wenn anderweitig als gesichert 
gelten kann, dass die Ware zur Abgabe vorrätig gehalten wird, liegt ein Inverkehrbringen vor.  

Wenn die nicht verkehrsfähige Ware demgegenüber als nicht verkehrsfähig gekennzeichnet 
ist und auch nicht abgegeben wurde oder wenn anderweitig glaubhaft gemacht wird, dass 
die Ware nicht zur Abgabe vorrätig gehalten, sondern lediglich gelagert wird, liegt kein Ver-
stoß vor. Nach der vorliegenden Rechtsprechung (BayObLG, 2003)  setzt das Vorrätighalten 
zur Abgabe eine Absicht zur Abgabe voraus. Diese muss noch nicht durch konkrete Hand-
lungen nach außen erkennbar geworden sein, sie bedarf jedoch einer Feststellung bzw. 
Überprüfung. 
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Wenn keine Anhaltspunkte für ein Vorrätighalten zur Abgabe bestehen, ist darauf zu verzich-
ten, dem Betrieb einen Verstoß gegen § 28 Abs. 1 PflSchG i.V. mit Artikel 28 Abs. 1 der VO 
(EG) Nr. 1107/2009 vorzuwerfen. Gleichwohl sollten die nicht mehr verkehrsfähigen Produk-
te erfasst werden, und der Betrieb sollte aufgefordert werden, den Verbleib der Ware nach-
zuweisen. 

Empfohlen wird, das Ergebnis der Prüfung, ob dem Betrieb für nicht verkehrsfähige Produkte 
das Inverkehrbringen bzw. das Vorrätighalten zur Abgabe vorgeworfen werden kann, in dem 
Überwachungsprotokoll für jedes Produkt zu vermerken. Außerdem sollte schriftlich erläutert 
werden, auf welcher Beurteilungsgrundlage das Inverkehrbringen (oder Nichtinverkehrbrin-
gen) festgestellt wurde. Diese Feststellung und Dokumentation ist bedeutsam, da im Rah-
men behördlicher Verfahren im Nachhinein nicht selten behauptet wird, die beanstandete 
Ware sei nicht für das Inverkehrbringen bestimmt gewesen. 

Identifizierung des Zulassungsstandes vorgefundener Pflanzenschutzmittel: 

Für die Identifizierung des Zulassungsstatus vorgefundener Pflanzenschutzmittel ist es er-
forderlich, die Produktbezeichnung, die Zulassungsnummer und ggf. die weitere Produkt-
kennzeichnung (siehe Kap.7.2.2.7) zu beurteilen. Eine vorrangige Bedeutung hat in diesem 
Zusammenhang die Zulassungsnummer. 

Seit 2009 ist die Zulassungsnummer achtstellig. Der früheren Zulassungsnummer (wie sie 
zwischen 2002 bis 2008 verwendet wurde) wird seither eine zweistellige „Generationsnum-
mer“ vorangestellt (Beispiel: 024395-00). 

Gleiches gilt sowohl für die Vertriebsnummern der Vertriebserweiterungs-Pflanzenschutzmit-
tel als auch für die Nummern der Genehmigungen für den Parallelhandel (GP-Nrn.). 

Das aktuelle Zulassungsnummernformat wird ab dem 01.01.2009 vergeben. Vor dem 
01.01.2009 zugelassene Pflanzenschutzmittel müssen seit Herstellungsdatum 01.01.2010 
mit der neuen Form der Zulassungsnummer gekennzeichnet werden.  

Bei erneut ausgesprochenen Zulassungen einzelner Produkte (in der Regel nach 10 Jahren) 
und Erteilung einer neuen Generationsnummer bei unveränderter Kernzulassungsnummer 
ist nicht generell gewährleistet, dass die Zusammensetzung des Produktes mit der alten Ge-
nerationsnummer derjenigen mit der neuen Generationsnummer entspricht. Bei Neuanträgen 
werden teilweise auch die Formulierungen geändert. Es kann insofern vorkommen, dass ein 
Produkt mit zwei unterschiedlichen Zusammensetzungen legal auf dem Markt vorhanden ist, 
und zwar, wenn die alte Zulassung noch nicht ausgelaufen ist und über die neue schon ent-
schieden wurde (= zwei unterschiedliche Generationsnummern). Mittel mit der alten Genera-
tionsnummer sind nach deren Zulassungsende und Ablauf der Abverkaufsfrist trotz Erteilung 
einer erneuten Zulassung nicht mehr verkehrsfähig. 

Sofern das Produkt als Ware der nicht mehr aktuellen Generation identifiziert wird und die 
Abverkaufsfrist von 6 Monaten abgelaufen ist, liegt ein Verstoß gegen das Zulassungsgebot 
vor (Artikel 28 der VO (EG) Nr. 1107/2009 i.V. mit § 28 Abs. 1 PflSchG).  

Inwieweit bei solchen Zulassungsverstößen die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren 
geboten ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Wenn Pflanzenschutzmittel nach Erteilung einer er-
neuten Zulassung mit der Kennzeichnung der nicht mehr aktuellen Zulassungsgeneration 
abgegeben werden, ist i.d.R. vom Vorliegen eines vorwerfbaren Verstoßes des Handels 
auszugehen. 

Wenn Pflanzenschutzmittel einer abgelaufenen Zulassungsgeneration vorgefunden werden, 
für die erneute Zulassungen mit einer neuen Generationsnummer ausgesprochen wurden 
und deren Formulierung im Vergleich zur früheren Generation nicht geändert wurde (siehe 
die sogenannte Umformulierungsliste des BVL), ist deren weiteres Inverkehrbringen nicht zu 
beanstanden, sofern die jeweilige Kennzeichnung vollständig an die Anforderungen für die 
aktuelle Zulassungsgeneration angepasst wurde. 
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Vertriebserweiterungen gemäß PflSchG i.d.F. vom 6.2.2012 

Das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln unter abweichender Bezeichnung wird 
durch das PflSchG in der Fassung vom 06.02.2012 in vergleichbarer Weise geregelt wie seit 
2008 (§ 30 PflSchG).  

Danach gilt (§ 30 Abs. 1 PflSchG):  

„Ein Pflanzenschutzmittel, das in Deutschland zugelassen ist, darf auch von an-
deren als dem Zulassungsinhaber auf der Grundlage einer Vereinbarung mit die-
sem (Vertriebserweiterung) unter einer abweichenden Bezeichnung in den Ver-
kehr gebracht werden. Der Zulassungsinhaber hat den Abschluss und die Gel-
tungsdauer oder das Ende der Vereinbarung unter Angabe des Namens, der An-
schrift des Berechtigten und der abweichenden Bezeichnung, unter der das 
Pflanzenschutzmittel von dem Berechtigten in Verkehr gebracht werden soll, un-
verzüglich dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
mitzuteilen. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
vergibt für das auf Grund einer Vertriebserweiterung in den Verkehr gebrachte 
Pflanzenschutzmittel eine Vertriebsnummer.“ 

Eine spezifische Meldepflicht für Vertriebserweiterungen beim BVL wurde bereits mit der 
Novellierung des PflSchG 2008 eingeführt. Das BVL hat seither für die gemeldeten Pflan-
zenschutzmittel mit Vertriebserweiterung eine Vertriebsnummer vergeben und diese Mittel im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Produkte durften seither nur in den Verkehr gebracht 
werden, wenn sie: 

- mit der abweichenden Bezeichnung 

- mit Namen und Anschrift des Berechtigten  

- mit der Vertriebsnummer und 

- nach den sonstigen allgemein geltenden Vorschriften des § 20 Abs. 1, 2 Nr. 4 bis 8 
und Absatz 3 gekennzeichnet waren.  

Vertriebserweiterungs-Pflanzenschutzmittel, die den Anforderungen des PflSchG in der Fas-
sung von 2008 entsprechen, sind weiterhin verkehrsfähig. 

Konsequenzen der Beendigung der Vertriebsvereinbarung / Zulassungsprogramm PAPI: 

Vertriebserweiterungs-Pflanzenschutzmittel (§ 30 PflSchG) werden im Zulassungsprogramm 
PAPI als nicht mehr zugelassen ausgewiesen, wenn die Vertriebserweiterung (= zivilrechtli-
che Vereinbarung) beendet wurde. In diesen Fällen ist das jeweilige Produkt in PAPI rot un-
terlegt, wenn der Vertriebserweiterungszeitraum bereits abgelaufen ist (Angabe unter "Zu-
lassung bis: ......"  zeigt einen bereits abgelaufenen Termin). 

Rechtlich gilt jedoch in diesen Fällen, dass das jeweilige Produkt ungeachtet der Darstellung 
bei PAPI noch so lange in den Verkehr gebracht werden darf, solange das entsprechende 
zugelassene Hauptzulassungs-Pflanzenschutzmittel (mit Endnummer -00) noch in den Ver-
kehr gebracht werden darf. Dies ergibt sich aus § 30 Abs. 4 PflSchG. 

Als Pflanzenschutzmittel zulassungsbedürftige Produkte im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ohne Zulassung:  

Des Öfteren werden Produkte angetroffen, die nach Auffassung des Herstellers oder Vertrei-
bers keine Pflanzenschutzmittel im Sinne des PflSchG darstellen und somit auch kein Zulas-
sungsverfahren als Pflanzenschutzmittel durchlaufen haben, die jedoch mit der Zweckbe-
stimmung von Pflanzenschutzmitteln vertrieben werden.  

Diese Produkte werden in der Regel im Selbstbedienungsbereich angeboten. Aufgrund der 
Aufmachung der Produkte deutet des Öfteren ebenfalls nichts auf Pflanzenschutzmittel hin. 
Wenn jedoch die Zweckbestimmung des Produktes eindeutig darauf abzielt, dass mit ihm 
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Schadorganismen an Pflanzen bekämpft oder unerwünschter Bewuchs auf Freilandflächen 
bekämpft werden soll, liegt eine eindeutige Zweckbestimmung eines Pflanzenschutzmittels 
vor (z. B. bei Produkten zur Moosbekämpfung im Rasen). 

Alle Produkte, bei denen unter anderem eine Moosbekämpfung als Zweckbestimmung aus-
gelobt wird, sind als Pflanzenschutzmittel im Sinne des PflSchG zu beurteilen. Dies ergibt 
sich aus den Zweckbestimmungen gemäß Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009. Algenbekämpfungsmittel (auch für das Freiland) gelten demgegenüber künftig in 
der Regel als Biozide, es sei denn, die Produkte dienen dazu, Algen an Pflanzen zu bekämp-
fen (Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009). Nur im letztgenann-
ten Fall besteht eine Zulassungsbedürftigkeit als Pflanzenschutzmittel.  

Solche Produkte, die in ihrer Zweckbestimmung somit per Definition Pflanzenschutzmittel 
darstellen, dürfen nur unter der Voraussetzung in den Verkehr gebracht, innergemeinschaft-
lich verbracht  oder eingeführt werden, dass sie als Pflanzenschutzmittel zugelassen wurden.  

Werden entsprechende Mittel vorgefunden, sollte eine weitergehende Prüfung erfolgen. Es 
sind Handelsnamen, Namen des Herstellers, Wirkstoffangaben und vorgefundene Menge 
(Anzahl Packungen x Packungsgröße) zu notieren. Das Etikett und die Gebrauchsanweisung 
werden für abschließende Beurteilungen benötigt. Hierfür bietet es sich an, aussagekräftige 
Fotos zu fertigen. Sofern dies nicht möglich ist, sind Produktproben mit vollständiger Kenn-
zeichnung als Proben zu entnehmen. 

Die Menge der zur Abgabe vorrätig gehaltenen Ware ist immer zu dokumentieren. Zuwider-
handlungen gegen das Zulassungsgebot sind als Verstöße gegen Artikel 28 der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 zu beurteilen und zu verfolgen. 

Parallelhandelsprodukte und Reimporte 

Grundsätzlich sind parallel gehandelte PSM wie zugelassene PSM zu überprüfen. Ein paral-
lelhandels-spezifisches Identifikationsmerkmal, das im Rahmen von Kontrollen zu überprüfen 
ist, ist die Herkunft des Mittels, also Ursprungsmitgliedstaat, Zulassungsnummer und Han-
delsname im Ursprungsmitgliedstaat. Diese Prüfung kann bereits anhand von Dokumenten 
vorgenommen werden. 

Gemäß § 49 Abs. 1 PflSchG müssen Parallelhändler Rechnungen, Kaufbelege und Liefer-
scheine für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren aufbewahren. Diese Unterlagen soll-
ten dahingehend überprüft werden, ob die gehandelten Mittel die korrekte Herkunft haben, 
und ob sie für mindestens fünf Jahre aufbewahrt wurden. Parallelhändler müssen gemäß 
§ 49 Abs. 4 ebenfalls für fünf Jahre die Chargennummern der Originalmittel aufbewahren, 
bzw. ihre Aufzeichnungen zu den Chargennummern, falls sie diese statt der Original-Char-
gennummern verwenden. Sowohl die Aufbewahrung als auch die Zuordnung der Aufzeich-
nungen sollten überprüft werden.  

Grundsätzlich ist die Einsicht in geschäftliche Unterlagen durch die Pflanzenschutzdienste im 
§ 63 Abs. 2 Nr. 3 geregelt. Das BVL kann die im § 49 genannten Unterlagen und Angaben 
ebenfalls anfordern bzw. überprüfen,  jedoch nur, wenn es ein Verfahren gemäß § 50 Abs. 2 
S. 1. Nr. 2 (Verdacht auf Missbrauch) eingeleitet hat.  

Verweigert ein Inhaber einer Genehmigung die Herausgabe der in § 49 genannten Angaben 
und Unterlagen, soll dies dem BVL gemeldet werden, damit ein Verfahren nach § 50 Abs. 2 
S.1 Nr. 2 eröffnet werden kann. 

Pflanzenschutzmittel, für die vor dem 14.02.2012 eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung er-
teilt wurde, dürfen noch bis zum Zeitablauf der Zulassung des deutschen Referenzmittels in 
den Verkehr gebracht werden (§ 74 Abs. 2 PflSchG i.V. mit VO (EG) Nr. 1107/2009). Obliga-
torische Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen waren nach altem Recht ab 01.01.2007 für Pa-
rallelimporte erforderlich.  
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Pflanzenschutzmittel, für die seitens des BVL die Verkehrsfähigkeit für den Parallelhandel 
aufgrund des freiwilligen Verfahrens auf der Grundlage der Bekanntmachung des BML vom 
23.12.1993 festgestellt wurde, durften nur bis zum 01.07.2007 in den Verkehr gebracht wer-
den. 

Reimporte: 

Für Reimporte im engeren Sinne sind keine Parallelhandelsgenehmigungen erforderlich  

(§ 46 Abs. 2 PflSchG). Ein Reimport ist ein in Deutschland zugelassenes Pflanzenschutzmit-
tel in seiner für das Inverkehrbringen in Deutschland bestimmten Originalverpackung und 
Originaletikettierung, das aus einem anderen Staat wieder eingeführt oder innergemein-
schaftlich verbracht wird; (§ 2 Nr. 17 PflSchG). Bei Antreffen solcher Produkte ist daher zu 
prüfen, ob diese Kriterien erfüllt sind. Umetikettierte Importprodukte, die vergleichbar aufge-
macht sind wie umgefüllte und umetikettierte Parallelhandels-PSM sind daher gemäß Artikel 
28 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1107/2009 zu beanstanden.  

Maßnahmen bei Verstößen 

Bei Antreffen von nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die zur Abgabe vorrätig gehal-
ten werden, ist in Abhängigkeit vom Umfang und der Art des Verstoßes eine differenzierte 
Vorgehensweise vorzusehen. 

Der Verstoß gegen das Inverkehrbringen von nicht zugelassenen Mitteln kann als Ordnungs-
widrigkeit nach § 68 Abs. 2 Nr. 1 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet wer-
den. 

Alle Angaben / Unterlagen (Kopien der Gebrauchsanweisung / des Etikettes) sollten bei der 
Beanstandung nicht zugelassener, aber als Pflanzenschutzmittel zulassungsbedürftiger Pro-
dukte dem Pflanzenschutzdienst zur Weiterbearbeitung übermittelt werden, in dessen Zu-
ständigkeitsbereich der Hersteller ansässig ist. 

 

7.2.2.5 Inverkehrbringen von mit Pflanzenschutzmitt eln behandeltem Saat-
gut, Pflanzgut oder Kultursubstrat (§ 32 PflSchG, §  1 – 2  Mais-
PflSchMV, Art. 49 Abs. 1 u. 4 VO (EG) Nr. 1107/2009 )  

Kontrollziel/Kontrollfrage 

1. Sind die Pflanzenschutzmittel, die in Saatgut, Pflanzgut und Kultursubstraten enthalten 
sind oder ihnen anhaften, in Deutschland für dieses Anwendungsgebiet zugelassen oder 
in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum nach den Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe 
b bis e der Richtlinie 91/414/EWG und nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
1007/2009 für dieses Anwendungsgebiet zugelassen? 

2. Werden die Vorgaben beim Inverkehrbringen von mit bestimmten Pflanzenschutzmitteln 
behandeltem Maissaatgut gemäß MaisPflSchMV beachtet? 

Rechtsgrundlage 

§ 32 PflSchG: 

„Inverkehrbringen von mit Pflanzenschutzmitteln behandeltem Saatgut, Pflanzgut 
oder Kultursubstrat 

(1) Saatgut, Pflanzgut und Kultursubstrate, die Pflanzenschutzmittel enthalten 
oder denen Pflanzenschutzmittel anhaften, dürfen nur innergemeinschaftlich ver-
bracht oder in Verkehr gebracht werden, wenn die Pflanzenschutzmittel 
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1. in Deutschland für dieses Anwendungsgebiet zugelassen sind oder nach § 12 
Absatz 5 noch angewendet werden dürfen oder 

2. in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Bestimmungen des Artikels 4 
Absatz 1 Buchstabe b bis e der Richtlinie 91/414/EWG oder nach den Bestim-
mungen der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 für dieses Anwendungsgebiet zuge-
lassen sind. 

(2) Das in Absatz 1 genannte Saatgut darf nur innergemeinschaftlich verbracht 
oder in Verkehr gebracht werden, wenn es zusätzlich zu den saatgutrechtlichen 
Anforderungen nach Artikel 49 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ge-
kennzeichnet ist. Bestehen für das jeweilige Saatgut besondere Anforderungen 
auf Grund einer nach Absatz 4 erlassenen Verordnung, darf es nur innergemein-
schaftlich verbracht oder in Verkehr gebracht werden, wenn diese Anforderungen 
erfüllt sind. 

(3) Ruht die Zulassung für ein in Deutschland zugelassenes Pflanzenschutzmittel 
oder wird eine Zulassung widerrufen, weil die Voraussetzungen für die Zulassung 
nicht mehr erfüllt sind, darf auch Saatgut, Pflanzgut oder Kultursubstrat, das mit 
diesem Pflanzenschutzmittel oder einem Pflanzenschutzmittel, das den gleichen 
Wirkstoff enthält, behandelt worden ist, nicht in Verkehr gebracht werden. Dies 
gilt nicht, wenn der Widerruf der Zulassung auf Antrag des Zulassungsinhabers 
erfolgt.“ 

Artikel 49 der Verordnung (EG)Nr. 1107/2009: Inverkehrbringen von behandeltem Saatgut  

„(1) Die Mitgliedstaaten verbieten nicht das Inverkehrbringen und die Verwen-
dung von Saatgut, das mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde, die in mindes-
tens einem Mitgliedstaat für die Verwendung zugelassen sind. 

(4) Unbeschadet anderer Gemeinschaftsvorschriften über die Kennzeichnung 
von Saatgut sind auf dem Etikett und in den Begleitdokumenten des behandelten 
Saatguts die Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, mit dem das Saatgut be-
handelt wurde, die Bezeichnung(en) des Wirkstoffs/der Wirkstoffe in dem betref-
fenden Produkt, die Standardsätze betreffend Sicherheitsvorkehrungen gemäß 
der Richtlinie 1999/45/EG und gegebenenfalls die in der Zulassung für das Pro-
dukt vorgesehenen Maßnahmen zur Risikominderung anzugeben.“ 

MaisPflSchMV § 1: 

„(1) Maissaatgut, das mit einem Pflanzenschutzmittel, das aus einem in Anlage 1 
aufgeführten Wirkstoff besteht oder einen solchen Wirkstoff enthält, behandelt 
worden ist oder dem ein solches Pflanzenschutzmittel anhaftet, darf nicht einge-
führt oder in Verkehr gebracht werden. 

 (2) Abweichend von Absatz 1 darf Maissaatgut, das mit einem Pflanzenschutz-
mittel, das aus einem in Anlage 1 aufgeführten Wirkstoff besteht oder einen sol-
chen Wirkstoff enthält, behandelt worden ist oder dem ein solches Pflanzen-
schutzmittel anhaftet, an Händler oder Saatguterzeuger zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung abgegeben werden.“ 

MaisPflSchMV § 2: 

„(1) Maissaatgut, das mit einem Pflanzenschutzmittel, das aus einem in Anlage 2 
aufgeführten Wirkstoff besteht oder einen solchen Wirkstoff enthält, behandelt 
worden ist oder dem ein solches Pflanzenschutzmittel anhaftet, darf nur einge-
führt oder in Verkehr gebracht werden, wenn der Abrieb, gemessen mit der in An-
lage 3 festgelegten Methode, nicht mehr als 0,75 Gramm je 100.000 Korn be-
trägt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 darf Maissaatgut, das mit einem Pflanzenschutz-
mittel, das aus einem in Anlage 2 aufgeführten Wirkstoff besteht oder einen sol-
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chen Wirkstoff enthält, behandelt worden ist oder dem ein solches Pflanzen-
schutzmittel anhaftet und den in Absatz 1 genannten Grenzwert für den Abrieb 
überschreitet, an Händler oder Saatguterzeuger zur ordnungsgemäßen Entsor-
gung abgegeben werden.““ 

Saatgutverordnung, § 32 Angabe einer Saatgutbehandlung 

„(1) Ist Saatgut einer chemischen, besonderen physikalischen oder in ihrer Wir-
kung vergleichbaren Behandlung unterzogen worden, so ist dies anzugeben. Die 
Angaben sind in den Begleitpapieren aufzuführen und unverwischbar aufzudru-
cken: 

1. auf dem Etikett und, soweit ein Einleger erforderlich ist, auf dem Einleger, 

2. auf einem Zusatzetikett und, soweit es nicht aus reißfestem Material besteht, 
auf dem Einleger oder einem zusätzlichen Einleger oder 

3. auf einem Klebeetikett oder einem Aufdrucketikett. 

(2) Ist dabei ein Pflanzenschutzmittel angewendet worden und ist es auf Grund 
der Größe des Etiketts nicht möglich, alle nach Artikel 49 Absatz 4 der Verord-
nung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Auf-
hebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 
24.11.2009, S. 1) geforderten Angaben auf dem Etikett anzubringen, können die 
mit der Zulassung des Pflanzenschutzmittels festgelegten Standardsätze hin-
sichtlich der Sicherheitsvorkehrungen und der Maßnahmen zur Risikominderung 
auch auf dem Lieferschein oder einem Begleitpapier abgedruckt werden. In die-
sem Fall ist auf dem Etikett ein Hinweis auf das Vorhandensein der Standardsät-
ze und Risikominderungsmaßnahmen auf dem Lieferschein oder Begleitpapier 
anzugeben.“ 

Durchführung der Kontrolle 

Saatgut, Pflanzgut und Kultursubstrate, die Pflanzenschutzmittel enthalten und die im Ver-
kaufsraum oder in den Lagerräumen vorgefunden werden, sind zu überprüfen. Vorgefunde-
ne Ware, die  mit solchen Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde, die nicht in den Verkehr 
gebracht werden dürfen, sind im Protokoll mit Handelsnamen, Namen des Herstellers / Ver-
triebsunternehmens, Bezeichnung der/s enthaltenen Pflanzenschutzmittel/s, Wirkstoffanga-
be/n, Zulassungsnummer und vorgefundener Warenmenge zu notieren. Dies ist insofern von 
Bedeutung, als dass nur so bei Nachkontrollen festgestellt werden kann, ob die beanstande-
te Ware dennoch weiter verkauft wurde. 

Sofern an Saatgut, Pflanzgut oder Kultursubstraten Pflanzenschutzmittel anhaften, ohne 
dass eine gezielte Behandlung mit einem Pflanzenschutzmittel vorgenommen wurde bzw. 
ohne dass eine solche deklariert ist, unterliegt diese Ware den gleichen rechtlichen Anforde-
rungen wie bei einer gezielten Behandlung. Daher kann es insbesondere bei Verdachtsfällen 
erforderlich sein, Pflanzgut, Saatgut oder Kultursubstrate auf entsprechende Anhaftungen 
chemisch zu analysieren.    

Bei Saatgut ist neben der Zulässigkeit der Pflanzenschutzmittel, mit denen es behandelt 
wurde bzw. deren Anhaftungen es aufweist, zu überprüfen, ob die Saatgutkennzeichnung die 
Anforderungen des Artikels 49 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllt. Demnach 
sind auf den Saatgutetiketten und in den Begleitdokumenten die folgenden Angaben erfor-
derlich: 

- Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels 

- Wirkstoff(e) 

- Standardsätze betreffend die Sicherheitsvorkehrungen 
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- Vorgegebene Maßnahmen zur Risikominimierung gemäß Pflanzenschutzmittel-
Zulassung. 

Nach den saatgutrechtlichen Vorschriften (§ 32 der Saatgutverordnung) ist eine Angabe der 
Saatgutbehandlung sowohl auf den Begleitpapieren als auch auf den Saatgutetiketten vor-
geschrieben, wobei es möglich ist, Standardsätze und Risikominderungsmaßnahmen auf 
den Lieferscheinen oder Begleitpapieren anzugeben, sofern eine vollständige Angabe auf 
den Etiketten auf Grund der Größe nicht möglich ist.   

Bei Maissaatgut können Analysen zur Kontrolle des Gehaltes an Wirkstoffen, die gemäß 
Anlage 1 der MaisPflSchMV an Maissaatgut nicht anhaften dürfen, sinnvoll sein. 

Maßnahmen bei Verstößen 

Das Inverkehrbringen oder innergemeinschaftliche Verbringen von Saatgut, Pflanzgut oder 
Kultursubstraten, die Pflanzenschutzmittel enthalten oder denen Pflanzenschutzmittel anhaf-
ten, die in Deutschland nicht für dieses Anwendungsgebiet zugelassen sind oder deren Auf-
brauchfrist für das Anwendungsgebiet abgelaufen ist und die auch in anderen Mitgliedstaa-
ten oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum für 
das Anwendungsgebiet nicht zugelassen sind, ist nicht zulässig (§ 32 Abs. 1 PflSchG) und 
kann mit einem Bußgeld bis 50.000 Euro als Ordnungswidrigkeit geahndet werden (§ 68 
Abs. 1 Nr. 24 PflSchG).  

Verstöße gegen § 1 und § 2 der MaisPflSchMV erfüllen aktuell dann einen Ordnungswidrig-
keitstatbestand, wenn ein Pflanzenschutzmittel zur Saatgutbehandlung verwendet wurde, 
welches ebenfalls nicht in Deutschland oder in einem Mitgliedstaat oder in einem Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum für das Anwendungsgebiet 
zugelassen ist  (§ 32 Abs. 1 i.V. mit § 68 Abs. 1 Nr. 24). 

Insofern muss bei Feststellung von Verstößen gegen § 1 oder § 2 der MaisPflSchMV in Ver-
bindung mit solchen Pflanzenschutzmitteln, die  in einem Mitgliedstaat oder in einem Ver-
tragsstaat über eine Zulassung für das Anwendungsgebiet verfügen, versucht werden, das 
weitere Inverkehrbringen und die Aussaat durch Herausgabe entsprechender behördlicher 
Anordnungen im Einzelfalle zu verhindern. 

Verstöße gegen § 32 Abs. 1 – 2 der Saatgutverordnung können als Ordnungswidrigkeit mit 
einem Bußgeld bis 5.000 Euro geahndet werden (§ 60 Abs. 1 Nr. 9 des Saatgutgesetzes). 
Hierfür ist eine Abstimmung mit der jeweils für die Saatgutverkehrskontrolle zuständigen Be-
hörde erforderlich.   

.Alle Kontrollergebnisse und Unterlagen (Lieferscheine, Rechnungen, Begleitpapiere, Saat-
gutetiketten, ggf. Analyseergebnisse) zu beanstandeten Partien von Saatgut, Pflanzgut oder 
Kultursubstrat sollten dem Pflanzenschutzdienst zur Weiterbearbeitung übermittelt werden, 
in dessen Zuständigkeitsbereich der Verantwortliche für die Behandlung des Saatguts, 
Pflanzguts oder Kultursubstrats ansässig ist. Eine Verfolgung auch der regional Verantwortli-
chen kann zusätzlich geboten sein. 

 

 

7.2.2.6  Kennzeichnung nach § 31 Abs. 1 PflSchG (Ke nnzeichnung nach 
Chemikaliengesetz) 

Rechtsgrundlage 

„Die Vorschriften der §§ 13 und 14 des Chemikaliengesetzes (ChemG) über die 
Kennzeichnung sind  
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1. auf das Inverkehrbringen oder innergemeinschaftliche Verbringen von Pflan-
zenschutzmitteln, die keine Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des § 3 Nr. 1 o-
der 4 des Chemikaliengesetzes sind,  

2. auf das Inverkehrbringen oder innergemeinschaftliche Verbringen von Pflan-
zenschutzmitteln durch Vertriebsunternehmer entsprechend anzuwenden.“ (§ 31 
Abs. 1 PflSchG) 

Durch die Einbeziehung der Vorschriften nach den §§ 13 bis 15 ChemG sind auch diese Ge-
genstand des Pflanzenschutzrechts und somit sollte im Rahmen der Pflanzenschutz-Ver-
kehrskontrollen eine Überwachung erfolgen, soweit sie die Kennzeichnung betreffen. 

- Nach § 13 ChemG hat der Hersteller oder Einführer einen von ihm in den Verkehr ge-
brachten Stoff ggf. einzustufen und dann dementsprechend zu verpacken und zu 
kennzeichnen.  

- § 14 ChemG ermächtigt zum Erlass von Einstufungs- Verpackungs- und Kennzeich-
nungsvorschriften (siehe Gefahrstoffverordnung - GefstoffV). Die GefstoffV verweist 
ihrerseits zur Kennzeichnung von Zubereitungen auf die Richtlinie 1999/45/EG. Die 
Umsetzung dieser Richtlinie in Deutschland erfolgte durch die „Verordnung zur Um-
setzung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten und zur Änderung 
chemikalienrechtlicher Verordnungen“ (BGBl. I vom 8. Juli 2002, S. 2514). Die neuen 
Vorschriften wurden zum 30. Juli 2004 für Pflanzenschutzmittel wirksam, jedoch durf-
ten Mittel schon vor diesem Stichtag gemäß den neuen Vorschriften gekennzeichnet 
werden. Das neue europäische System zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung basiert auf der seit dem 20. Januar 2009 in Kraft getretenen Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 
über die Einstufung und Verpackung von Stoffen und Gemischen zur Änderung und 
Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1709/2006. Die neue GHS-Verordnung ist ab ihrem Inkrafttreten 
am 20. Januar 2009 anzuwenden. Danach erfolgt die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung für Stoffe bis zum 1. Dezember 2010 gemäß der RL 67/548/EWG (Stoff-
RL) und für Gemische bis zum 1. Juni 2015 gemäß der RL 1999/45/EG (Zuberei-
tungs-RL). Abweichend von dieser Bestimmung kann die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung für Stoffe und Zubereitung bereits vor dem 1. Dezember 2010 bzw. 
1. Juni 2015 nach den Vorschriften der GHS-Verordnung erfolgen, die Bestimmungen 
der Stoff-RL und Zubereitungs-RL finden in diesem Fall keine Anwendung. 

- § 15 ChemG schreibt für das erneute Inverkehrbringen vor, dass die Verpackung und 
Kennzeichnung der Mittel erhalten sind oder die Mittel vorher erneut den Vorschriften 
entsprechend verpackt und gekennzeichnet werden. 

- Gemäß §§ 13 bis 15 ChemG hat der Hersteller, Einführer oder Vertriebsunternehmer 
den Stoff einzustufen und bei der Einstufung als ‘gefährlichen’ Stoff entsprechend zu 
kennzeichnen mit der chemischen Bezeichnung, den Gefahrensymbolen und den da-
zugehörigen Gefahrenbezeichnungen, mit den Hinweisen auf besondere Gefahren 
(R-Sätze), mit den Sicherheitsratschlägen (S-Sätze), dem Namen, der Anschrift und 
der Telefonnummer des Herstellers, des Einführers oder des Vertriebsunternehmers, 
mit der Nettomenge, in deutscher Sprache, in vorgeschriebener Mindestgröße, Ge-
fahrensymbole in schwarzem Aufdruck auf orangegelbem Untergrund mit der Größe 
von mindestens 1 cm² und mindestens 1/10 der von der Kennzeichnung eingenom-
menen Fläche. Die danach vorgeschriebenen Angaben werden vom BVL für die 
Kennzeichnung der Mittel vorgeschrieben und im PAPI-Programm bekannt gemacht. 

- Die nach den §§ 13 bis 15 ChemG vorgeschriebenen Kennzeichnungsangaben müs-
sen nicht angegeben sein bei der Einfuhr eines Pflanzenschutzmittels durch den Her-
steller oder Vertriebsunternehmer (§ 31 Abs. 3 PflSchG) 
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Durchführung der Kontrolle 

Die gefahrstoffrechtliche Einstufung und Kennzeichnung liegt in der Verantwortung der Her-
steller/Vertreiber. Die Zulassungsbehörden nehmen eine Überprüfung der Einstufungsvor-
schläge im Rahmen des Zulassungsverfahrens vor, teilen dieses Ergebnis dem Zulassungs-
inhaber mit und übernehmen die Daten in die PSM-Verzeichnisse. Wenn es in einer laufen-
den Zulassung zu Änderungen der Einstufung kommt, kann dies nicht unmittelbar in den 
PSM-Verzeichnissen erscheinen. Zusätzlich sind bisher nicht alle Änderungen abgebildet, 
die sich durch die Umsetzung der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG ergeben haben. Eine 
vollständige Kontrolle der Kennzeichnung nach dem Chemikalienrecht ist daher derzeit auf 
der Grundlage des PAPI-Programms nicht möglich. 

Es werden daher nicht alle Pflanzenschutzmittel vor Ort geprüft, sondern nur die, die nach 
dem jährlichen Kontrollplan untersucht werden sollen bzw. bei Verdacht, dass ein Mittel nicht 
korrekt gekennzeichnet ist. 

Hinweis: Die Überwachung der Vorgaben für das Sicherheitsdatenblatt nach § 6 Gefahrstoff-
verordnung liegt nicht im Aufgabenbereich der Pflanzenschutzmittelkontrolle. 

Maßnahmen bei Verstößen 

Der Verstoß gegen die Kennzeichnungsvorschriften kann als Ordnungswidrigkeit nach § 68 
Abs. 1 Nr. 23 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. 

 

7.2.2.7 Kennzeichnung und Verpackung von Pflanzensc hutzmitteln nach § 30 
Abs. 2, § 31 Abs. 1 – 6 PflSchG sowie Verordnung (E U) Nr. 547/2011 
und Art. 64 Abs. 1 und Art. 65 Abs. 1 der Verordnun g (EG) Nr. 
1107/2009 

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Zu prüfen ist, ob auf den Behältnissen und abgabefertigen Packungen neben den gefahr-
stoffrechtlichen Kennzeichnungen in deutscher Sprache  deutlich lesbar und dauerhaft die 
Angaben gemäß Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 547/2011 angegeben sind.  

Rechtsgrundlage 

Die Pflanzenschutzmittel-Kennzeichnung muss der aktuellen deutschen Zulassung des Pro-
duktes und den Anforderungen des § 31 PflSchG und der Verordnung (EU) Nr. 547/2011 
entsprechen.  

Nach den Vorgaben des § 31 PflSchG gilt:  

„(2) Pflanzenschutzmittel dürfen nur in den Verkehr gebracht oder innergemein-
schaftlich verbracht werden, wenn zusätzlich zu der Kennzeichnung nach den §§ 
13 und 14 des Chemikaliengesetzes auf den Behältnissen und abgabefertigen 
Packungen in deutscher Sprache und in deutlich sichtbarer, leicht lesbarer Schrift 
unverwischbar die nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 547/2011 der Kom-
mission vom 08. Juni 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Kennzeichnungsan-
forderungen für Pflanzenschutzmittel (ABl. L 155 vom 11.06.2011, S. 176) gefor-
derten Angaben angebracht sind Dabei sind die in Anhang I Nummer 1 Buchsta-
be h, i, l, m und n der Verordnung (EU) Nr. 547/2011 vorgeschriebenen Angaben 
unter der Überschrift ‚Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsge-
biete und –bestimmungen‘ deutlich getrennt von den übrigen Angaben und Auf-
schriften aufzunehmen. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht hinsichtlich der Einfuhr oder des innerge-
meinschaftlichen Verbringens eines Pflanzenschutzmittels durch den Hersteller 
oder Vertriebsunternehmer 

(4) Absatz 2 gilt nicht für Pflanzenschutzmittel, die für die Ausfuhr bestimmt sind 
oder sich im Falle der Einfuhr in einem Freihafen oder als Nichtgemeinschaftswa-
re unter zollamtlicher Überwachung befinden 

(5) Es ist verboten, Pflanzenschutzmittel herzustellen, innergemeinschaftlich zu 
verbringen oder in Verkehr zu bringen, die 

1. hinsichtlich ihrer Identität oder Herkunft falsch gekennzeichnet sind oder 

2. in anderer Weise mit irreführender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung 
versehen sind. 

Eine Irreführung liegt insbesondere dann vor, wenn fälschlich der Eindruck er-
weckt wird, dass es sich um ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel oder um ein 
Pflanzenschutzmittel, für das eine Genehmigung zum Parallelhandel erteilt wor-
den ist, handelt.“ 

Die aktuellen und konkreten Anforderungen ergeben sich aus Anhang 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 547/2011 i.V. mit § 31 Abs. 2 PflSchG. Danach müssen auf den Behältnissen und 
abgabefertigen Packungen neben den gefahrstoffrechtlichen Kennzeichnungen die folgen-
den Angaben in deutscher Sprache deutlich lesbar und dauerhaft angegeben sein (lose Bei-
packzettel reichen nicht aus): 

1. Handelsname oder Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels 
2. Die Zulassungsnummer 
3. Der Name und die Anschrift des Zulassungsinhabers und  ggf., falls nicht identisch, der 

Person, die für die Endverpackung und –kennzeichnung verantwortlich ist  
4. Wirkstoff(e) nach Art und Menge 
5. Nettomenge des Pflanzenschutzmittels (g, kg, ml, l) 
6. Chargennummer und Herstellungsdatum 
7. Angaben über Erste Hilfe 
8. Hinweise auf etwaige besondere Gefahren für die Gesundheit von Mensch oder Tier  

oder für die Umwelt *) 
9. Sicherheitshinweise *) 
10. Wirkungsweise des Pflanzenschutzmittels 
11. Art der Zubereitung 
12. Verwendungszweck(e) *) 
13. Gebrauchsanweisung und Anwendungsbedingungen sowie  Aufwandmenge *, y)) 
14. Wartezeiten y) 
15. Hinweise zu Phytotoxizität und andere unerwünschte Nebenwirkungen y) 
16. Hinweis auf Merkblatt, falls Teile der Gebrauchsanleitung auf beiliegendem Merkblatt 

ausgewiesen sind 
17. Hinweise für Lagerung und Entsorgung y)  
18. Das Verfallsdatum bei normaler Lagerung , soweit erforderlich y) 
19. Hinweis auf Wiederverwendungsverbot der Verpackung  
20. Angaben gemäß Artikel 31, 36 Abs. 3, 51 Abs. 5 oder 54 der  VO (EG) Nr. 1107/2009 

zur Zulassungsentscheidung  (insbesondere:  Anwendungsgebiet,  Aufwandmengen, An-
wendungshäufigkeit, Verwenderkategorien (beruflich, nicht beruflich), Wartezeit, Wieder-
betretungsfrist, Hinweise auf Genehmigungen für geringfügige Anwendungen) y) 

21. Ggf. ausgesprochene Beschränkung der Verwenderkategorien *) 
 
*) Die entsprechenden Angaben (=*) müssen gemäß § 31 Abs. 2 PflSchG unter der Überschrift 
“Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und –bestimmungen“ deutlich ge-
trennt von den übrigen Angaben der Kennzeichnung dargestellt werden. 
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y) Die entsprechenden Angaben können auf einem die Verpackung begleitenden Merkblatt er-
scheinen, wenn die auf der Verpackung verfügbare Fläche nicht ausreicht. Ein solches Merkblatt 
gilt als Bestandteil der Kennzeichnung (Anhang 1 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 547/2011). Es ist hierfür 
kein Antrag im Rahmen des Zulassungsverfahrens erforderlich.   

 

Übergangsregelung: Pflanzenschutzmittel, die nach den am 13.02.2012 geltenden Bestim-
mungen gekennzeichnet wurden, dürfen noch bis zum 14.06.2015 in den Verkehr gebracht 
werden (§ 74 Abs. 13 PflSchG). 

Durchführung der Kontrolle 

Bei der Kontrolle sind folgende Hinweise zu beachten: 

- Sämtliche vorgeschriebenen Angaben zur Kennzeichnung müssen auf den Behält-
nissen und abgabefertigen Verpackungen oder einem begleitenden Merkblatt ange-
geben sein.  

- Seit Januar 2009 gibt es eine Änderung bei den Zulassungs- und Registrierungs-
nummern bei Pflanzenschutzmitteln. Bisher hatten Pflanzenschutzmittel eine 4- + 2-
stellige Zulassungsnummer, z. B. 2345-00. Seit Januar 2009 werden zwei zusätzliche 
Ziffern vor die Zulassungsnummer gesetzt, so dass diese nun 6- + 2-stellig ist, z. B. 
022345-00. Diese beiden zusätzlichen Ziffern ändern sich bei der erneuten Zulas-
sung eines Mittels, so dass künftig daran die „Zulassungsgeneration“ erkennbar ist. 
Bei Pflanzenschutzmitteln, die seit dem 1. Januar 2009 zugelassen sind, vergibt das 
BVL die neue 6- + 2-stellige Nummer. Pflanzenschutzmittel, die vor dem 1. Januar 
2009 zugelassen worden sind, müssen spätestens seit dem 1. Januar 2010 nach den 
neuen Maßgaben gekennzeichnet sein.   

- Wenn das BVL Genehmigungen für Parallelhandelsmittel ausspricht, erteilt es für 
diese Mittel eine sogenannte GP-Nummer. Diese setzt sich zusammen aus der Zu-
lassungsnummer des Referenzmittels, einem Schrägstrich sowie einer dreistelligen 
Nummer, die der eindeutigen Identifizierung dient, z. B. 022345-00/001. Dieses Num-
merierungssystem wurde auch für die bis 13.06.2011 erteilten Verkehrsfähigkeitsbe-
scheinigungen – PI-Nummern - genutzt. 

Vertriebserweiterungen:  

- Zu beachten sind die Vorschriften nach § 30 Abs. 1 – 4 PflSchG beim „Inverkehrbrin-
gen von Pflanzenschutzmitteln unter abweichender Bezeichnung“ (Vertriebserweite-
rungen). Analog zu den Zulassungsnummern werden auch diese Vertriebsnummern 
vorn um zwei Ziffern ergänzt: Aus 2345-60 wird z. B. 022345-60. 

- Hinsichtlich der Kennzeichnung von Vertriebserweiterungen wird in § 30 Abs. 2 
PflSchG auf die Kennzeichnungsvorschriften gemäß § 31 PflSchG für die zugelasse-
nen Pflanzenschutzmittel verwiesen. Diese gelten somit uneingeschränkt auch für 
Vertriebserweiterungen. 

Für die auf der Grundlage des PflSchG i.d.F. vom 5.3.2008 abgeschlossenen Vertriebs-
erweiterungen, die sich bereits vor dem 14.02.2012 im Verkehr befanden, gelten bis zum 
Ende der Übergangsfrist am 14.06.2015 (§ 74 Abs. 13 PflSchG) grundsätzlich die fol-
genden Kennzeichnungsanforderungen: 

- abweichende Bezeichnung 

- Namen und Anschrift des Berechtigten  

- Vertriebsnummer und 

- Kennzeichnung  nach den sonstigen allgemein  geltenden Vorschriften des § 20 Abs. 
1, 2 Nr. 4 bis 8 und Absatz 3 des PflSchG i.d.F. vom 5.3.2008.  
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Achtung: 

Da die Anforderungen gemäß Anhang 1 der VO (EU) Nr. 547/2011 lediglich die Kennzeich-
nung mit der Zulassungsnummer vorschreiben (und nicht mit der Vertriebsnummer gemäß § 
30 Abs. 1 PflSchG), kann bis auf Weiteres nicht beanstandet werden, wenn die Vertriebser-
weiterungsprodukte mit der Zulassungsnummer der Hauptzulassung gekennzeichnet sind 
(Endnummer -00) und nicht mit der vergebenen Vertriebsnummer (Endnummer: -60 ff). 

Diese Beurteilung gilt nicht nur für nach dem 14.02.2012 wirksam gewordene Vertriebserwei-
terungen, sondern aufgrund der Übergangsvorschriften des aktuellen PflSchG (§ 74 Abs. 13) 
bis zum 14. Juni 2015 auch für Produkte aus dem Inverkehrbringenszeitraum 2008 bis 
13.02.2012. 

 
Bis zum 14. Juni 2015 sind sowohl die alte Kennzeichnung (Vertriebsnummer) als auch die 
neue Kennzeichnung (Zulassungsnummer) möglich. Dies ergibt sich aus § 30 Abs. 2, § 31 
Abs. 2 und § 74 Abs. 13 PflSchG i.V. mit Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 547/2011. 

Beispiel: Es ist somit aktuell zulässig, wenn Vertriebserweiterungsprodukte nicht mit der Ver-
triebsnummer gekennzeichnet werden (z. B. 033431-69), sondern wenn die Kennzeichnung 
mit der Zulassungsnummer 033431-00 des zugelassenen Hauptproduktes erfolgt. 

Für die Überwachungspraxis bedeutet dies, dass bis auf weiteres bei Vertriebserweiterungs-
produkten beide Kennzeichnungen (Zulassungsnummer und Vertriebsnummer) zu akzeptie-
ren sind. Es ist davon abzusehen, in diesem Zusammenhang Nachkennzeichnungen zu for-
dern. Ob und wann eine Anpassung der Rechtsvorschriften (PflSchG) zur Kennzeichnung 
von Vertriebserweiterungen erfolgt, bleibt abzuwarten. 

Die in der Kennzeichnung anzugebende Bezeichnung und die Zulassungsnummer sowie der 
Zulassungsinhaber werden bei der Bekanntmachung der Zulassung im Bundesanzeiger ver-
öffentlicht. Da der Zulassungsinhaber dort nur unter einem Kürzel angegeben wird (z. B. 
MOT), muss der in der Kennzeichnung anzugebende Name und die Postanschrift in dem zu-
gehörigen und im Bundesanzeiger bekannt gemachten Verzeichnis der Zulassungsinhaber 
nachgeschlagen werden. Im PAPI-Programm sind die Firmennamen und -adressen, die sich 
unter den Abkürzungen verbergen, direkt verfügbar. 

In der Kennzeichnung muss die Bezeichnung des Mittels angegeben sein, die im Zulas-
sungsbescheid angegeben und im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist. Wenn das 
Mittel auf der Grundlage einer Vertriebserweiterung gemäß § 30 Abs. 1 PflSchG in den Ver-
kehr gebracht wird, ist die Mittelbezeichnung anzugeben, die das BVL gemäß § 30 Abs. 3 
PflSchG im Bundesanzeiger bekannt gemacht hat und wie sie auch aus dem EDV-Pro-
gramm PAPI oder der BVL-Online-Datenbank über zugelassene Pflanzenschutzmittel ergibt. 

In PAPI sind alle Anwendungsbestimmungen und Auflagen aufgeführt, die zu einem Mittel 
erteilt wurden. Sonstige Auflagen, die sich an den Hersteller richten, müssen jedoch nicht auf 
der Verpackung abgedruckt werden. Hierbei handelt es sich um Auflagen, die keine wörtlich 
wiederzugebenden Kennzeichnungstexte enthalten oder gar nichts mit der Kennzeichnung 
zu tun haben. Auflagen an den Hersteller sind an einem „H“ an der zweiten Stelle der Be-
zeichnung erkennbar, z. B. NH963, VH328 oder WH915. 

Bei einem teilweisen Ruhen bzw. Widerruf von bestimmten Anwendungen ist darauf zu ach-
ten, dass diese Anwendungen nicht mehr auf den Packungen in der Gebrauchsanweisung 
ausgewiesen sind. 

Kennzeichnung mit dem Herstellungsdatum (§ 31 Abs. 2 i.V. mit Anhang 1 der Verordnung  
(EU) Nr. 547/2011 sowie § 20 Abs. 2 Nr. 8 PflSchG i.d.F. v. 05.03.2008): 

- Bereits mit der Novellierung des PflSchG vom 0 5.03.2008 wurde die Verpflichtung 
eingeführt, das Herstellungsdatum auf den Pflanzenschutzmittel-Verpackungen an-
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zugeben. Die Verpflichtung gilt für erstmals ab dem 13.03.2009 in den Verkehr ge-
brachte oder eingeführte Pflanzenschutzmittel.  

- Nach dem aktuellen PflSchG i.d.F. vom 06.02.2012 handelt es sich bei dem Herstel-
lungsdatum um eine generelle Pflichtkennzeichnung. Bei systematischen und insbe-
sondere bei anlassbezogenen Kontrollen kann der Überprüfung des Herstellungsda-
tums eine erhebliche Bedeutung zukommen. Dies gilt insbesondere im Zusammen-
hang mit Fragestellungen zum Zulassungsstatus oder zum allgemeinen Kennzeich-
nungsstand von Produkten. 

- Achtung: Das Herstellungsdatum wird nur bezogen auf den Termin des erstmaligen 
Inverkehrbringens eines Produktes gefordert und nicht zum Beispiel bei Überwa-
chungen in 2013 bezogen auf Produkte, die der Handel bereits in 2008 vom Zulas-
sungsinhaber bezogen hat. Letztere müssen die Angabe des Herstellungsdatums 
nicht aufweisen. 

- Die Angabe des Herstellungsdatums ist eindeutig und zweifelsfrei zu fordern für die 
folgenden Produkte:  

o Pflanzenschutzmittel, die erstmalig ab 13.03.2009 zugelassen wurden 
o Produkte, für die ab dem 13.03.2009 eine erneute Zulassung ausgesprochen 

wurde und welche bei der Vor-Ort-Kontrolle aufgrund der Kennzeichnung 
(Abgleich mit der aktuellen und der früheren Zulassung) eindeutig als Produk-
te identifiziert wurden, die erstmalig nach dem 13.03.2009 in den Verkehr ge-
bracht worden sein müssen. 
(Anmerkung: Bei anderen Produkten ist das Herstellungsdatum nicht zu kon-
trollieren) 

Das Standardformat für das Herstellungsdatum ist: TTMMJJJJ 

- Bei Parallelhandelsprodukten war die Kennzeichnung mit dem Herstellungsdatum bei 
erstmaligem Inverkehrbringen bis 13.02.2012 nicht erforderlich.  

Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln für den Haus- und Kleingartenbereich bzw. für die 
Anwendung durch nicht berufliche Verwender  

- Im Haus- und Kleingartenbereich dürfen nur solche Pflanzenschutzmittel angewandt 
werden, die   
1. für die Anwendung durch nichtberufliche Anwender zugelassen sind oder  
2. für berufliche Anwender zugelassen sind und für die das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit die Eignung zur Anwendung im Haus- und 
Kleingartenbereich nach § 36 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 oder Absatz 2 festgestellt 
hat. 

- Gemäß Übergangsvorschrift (§ 74 Nr. 12 PflSchG) gelten Pflanzenschutzmittel, die 
vor dem 14.02.2012 für die Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich gekenn-
zeichnet worden sind, als zugelassen für nichtberufliche Anwender. Sie dürfen mit 
dieser Kennzeichnung noch bis zum 14.06.2015 in Verkehr gebracht werden. 

- Im Haus- und Kleingartenbereich dürfen somit weiterhin solche Pflanzenschutzmittel 
angewandt werden, die mit der Kennzeichnung "Anwendung im Haus- und Kleingar-
tenbereich zulässig" in der Gebrauchsanleitung versehen sind. Pflanzenschutzmittel, 
für die eine entsprechende Eignungsbeurteilung der Zulassungsbehörde vorliegt, sind 
in PAPI und im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BVL, Teil 7 "Haus- und Kleingar-
ten" aufgeführt. 

- Produkte und Packungsgrößen, für die die HuK-Eignung bzw. die Eignung für den 
nicht beruflichen Verwender seitens des BVL festgestellt wurde, müssen über die 
Kennzeichnung „Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig“ oder über 
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den Hinweis auf das Vorliegen einer Zulassung für nicht berufliche Anwender verfü-
gen. Zuwiderhandlungen erfüllen einen Ordnungswidrigkeitstatbestand. 

Prüfung als Standard-Kennzeichnungs-Kontrolle oder als Intensiv-Kennzeichnungs-Kontrolle 

Bei einer Standard-Kennzeichnungs-Kontrolle wird nur geprüft, ob die Kennzeichnung in 
deutscher Sprache vorliegt, unverwischbar und fest auf Behältnissen / Packungen ange-
bracht ist und ob insbesondere angegeben sind: 

a) die Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels,  

b) die Zulassungsnummer,  

c) der Name und die Anschrift des Zulassungsinhabers und ggf. desjenigen, der das 
Pflanzenschutzmittel zur Abgabe an den Anwender verpackt und kennzeichnet, 
soweit dieser nicht der Zulassungsinhaber ist, 

d) die Wirkstoffe (Name/n und Menge/n),  

e) die Gebrauchsanleitung mit den Anwendungsgebieten und Anwendungsbestim-
mungen (unter der Überschrift: „Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwen-
dungsgebiete und -bestimmungen“) und 

f) die Kennzeichnung „Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig“, wenn 
das BVL die Eignung hierfür festgestellt hat. 

Eine bestimmte Reihenfolge der Angaben in der Kennzeichnung und die Angabe des Zulas-
sungszeichens des BVL (Dreieck), sind nicht vorgeschrieben. Die Standard-Kennzeich-
nungs-Kontrolle erfolgt auf Grundlage der Angaben im PAPI-Programm zum jeweiligen 
Stand. Bei Unstimmigkeiten kann Auskunft vom BVL eingeholt werden. Auflagen, die sich an 
den Hersteller richten (an der 2. Stelle mit einem „H“ gekennzeichnet), sind in PAPI aufge-
führt, müssen nicht auf der Packung abgedruckt sein (siehe Erläuterungen in den Hinweisen 
oben). 

Die sehr zeitaufwändige Intensiv-Kennzeichnungs-Kontrolle der Mittel (Fragestellung: Ent-
spricht die Kennzeichnung in sämtlichen Punkten den pflanzenschutzrechtlichen Vorgaben?) 
erfolgt nur auf Grund einer Vorgabe durch die Kontroll-Behörde (im Kontrollplan: zahlenmä-
ßige Beschränkung auf eine bestimmte Mittelanzahl, um Doppelkontrollen zu vermeiden. Die 
Intensiv-Kennzeichnungs-Kontrolle erfolgt auf Grundlage der Angaben im PAPI-Programm 
zum jeweiligen Stand. Bei Unstimmigkeiten kann Auskunft vom BVL eingeholt werden. 

Pflanzenschutzmittel müssen gemäß § 31 Abs. 3 – 4 PflSchG unter den folgenden Umstän-
den nicht  mit den Angaben nach § 31 Abs. 2 PflSchG gekennzeichnet sein,  

- bei der Einfuhr oder dem innergemeinschaftlichen Verbringen eines Pflanzenschutz-
mittels durch den Hersteller oder Vertriebsunternehmer (sie müssen spätestens dann 
gekennzeichnet sein, wenn die Mittel hier in den Verkehr gebracht werden), 

- wenn sie für die Ausfuhr bestimmt sind oder sich bei der Einfuhr in einem Freihafen 
oder als Nichtgemeinschaftsware unter zollamtlicher Überwachung befinden. 

Maßnahmen bei Verstößen 

Der Verstoß gegen die Kennzeichnungsvorschriften kann als Ordnungswidrigkeit nach § 68 
Abs. 1 Nr. 23 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. 

 

Sofern die Zuwiderhandlung die Herstellung, das innergemeinschaftliche Verbringen oder 
das in Verkehr bringen von Pflanzenschutzmitteln betrifft, die  

- hinsichtlich ihrer Identität oder Herkunft falsch gekennzeichnet sind oder 
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- in anderer Weise mit irreführender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung versehen 
sind,  

sind diese Handlungen nach § 69 Abs. 2 Nr. 2 PflSchG eine Straftat und können mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. 

 

7.2.2.8 Werbung für Pflanzenschutzmittel gemäß Arti kel 66 VO (EG) Nr. 
1107/2009  

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Wird nur für zugelassene Pflanzenschutzmittel geworben? 

Wird der Hinweis: „Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwenden stets Etikett 
und Produktinformation lesen.“ hinzugefügt? 

Sind keine unzulässigen Informationen gemäß Absatz 2 enthalten? 

Sind die Vorgaben des Absatzes 3 zur Verwendung des Begriffs „als Pflanzenschutzmittel 
mit geringem Risiko […] zugelassen“ eingehalten? 

Sind die in der Werbung verwendeten Aussagen technisch gerechtfertigt? 

Sind keine visuellen Darstellungen potentiell gefährlicher Praktiken gemäß Absatz 5 vorhan-
den? 

Wird die Aufmerksamkeit auf angemessene Warnhinweise und –symbole gelenkt? 

Rechtsgrundlage 

In Artikel 66 der VO (EG) Nr. 1107/2009 ist die Werbung für Pflanzenschutzmittel geregelt. 

 „(1) Für nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel darf nicht geworben werden. 
Jeglicher Werbung für ein Pflanzenschutzmittel ist der Hinweis „Pflanzenschutz-
mittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformati-
onen lesen.“ hinzuzufügen. Diese Sätze müssen leicht lesbar und von der eigent-
lichen Werbebotschaft deutlich unterscheidbar sein. Das Wort „Pflanzenschutz-
mittel“ kann durch eine genauere Bezeichnung des Produkttyps — etwa: Fungi-
zid, Insektizid oder Herbizid — ersetzt werden. 

(2) In der Werbung dürfen keine Informationen in Form von Text oder Grafiken 
enthalten sein, die hinsichtlich möglicher Risiken für die Gesundheit von Mensch 
oder Tier oder für die Umwelt irreführend sein könnten, etwa Bezeichnungen wie 
„risikoarm“, „ungiftig“ oder „harmlos“. Die Verwendung des Begriffs „als Pflanzen-
schutzmittel mit geringem Risiko gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zu-
gelassen“ ist nur bei Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko in der Werbung 
zulässig. Dieser Begriff darf nicht auf dem Etikett des Pflanzenschutzmittels er-
scheinen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können die Werbung für Pflanzenschutzmittel in bestimm-
ten Medien unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts verbieten oder einschrän-
ken. 

(4) Alle in der Werbung verwendeten Aussagen müssen technisch zu rechtferti-
gen sein. 

(5) Werbung darf keine visuellen Darstellungen potenziell gefährlicher Praktiken 
enthalten, wie z. B. Mischen oder Verwendung ohne ausreichende Schutzklei-
dung, Verwendung in der Nähe von Lebensmitteln oder Verwendung durch oder 
in der Nähe von Kindern. 

(6) Werbematerial muss die Aufmerksamkeit auf angemessene Warnhinweise 
und -symbole gemäß der Kennzeichnung lenken.“  
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Durchführung der Kontrolle  

Bei der Überprüfung der Angaben in der Werbung sollte auf Anzeigen in Zeitschriften und 
auch im Internet sowie auf Fernseh- und Radiobeiträge geachtet werden. Aufsteller in Ge-
schäften, Firmenkataloge, Flugblätter etc. können einbezogen werden. 

Maßnahmen bei Verstößen 

Die Werbung für ein nicht zugelassenes Pflanzenschutzmittel gemäß Artikel 66 Absatz 1 
Satz 1 VO (EG) Nr. 1107/2009 kann als Ordnungswidrigkeit nach § 68 Abs. 2 Nr. 3 PflSchG 
mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. 

Bei weitergehenden Beanstandungen sind die Verantwortlichen aufzufordern, die unzulässi-
ge Werbung zu beenden. Ggf. ist hierfür eine behördliche Anordnung gemäß § 60 Satz 1 
PflSchG geboten. 

Werden verbotene Angaben in Firmenkatalogen oder sonstiger Werbung festgestellt, sollte 
der Tatbestand dem Pflanzenschutzdienst zur Weiterbearbeitung übermittelt werden, in des-
sen Zuständigkeitsbereich der für die Werbung Verantwortliche ansässig ist. 

 

7.2.2.9 Aufzeichnungspflicht von Herstellern, Liefe ranten, Händlern, Einfüh-
rern und Ausführern von Pflanzenschutzmitteln gemäß  Artikel 67 VO 
(EG) Nr. 1107/2009 und § 11 Abs.1 PflSchG 

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Werden von Herstellern, Lieferanten, Händlern, Einführern und Ausführern Aufzeichnungen 
geführt/ Belege aufbewahrt über die Pflanzenschutzmittel, die sie herstellen, einführen, aus-
führen, lagern oder in Verkehr bringen? 

Werden die Aufzeichnungen/ Belege mindestens fünf Jahre, gerechnet ab dem Beginn des 
Jahres, das auf das Jahr der Entstehung der jeweiligen Aufzeichnung/ Belege folgt, aufbe-
wahrt? 

Rechtsgrundlage 

Artikel 67 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009: 

„(1) Hersteller, Lieferanten, Händler, Einführer und Ausführer von Pflanzen-
schutzmitteln führen über mindestens fünf Jahre Aufzeichnungen über die Pflan-
zenschutzmittel, die sie herstellen, einführen, ausführen, lagern oder in Verkehr 
bringen. […].Sie stellen die einschlägigen Informationen in diesen Aufzeichnun-
gen auf Anfrage der zuständigen Behörde zur Verfügung. […]“ 

§ 11 Abs. 1 und 2 PflSchG:  

„(1) Die Aufzeichnungen nach Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 […] der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 können elektronisch oder schriftlich geführt werden. […] 

(2) Die Fristen des Artikels 67 Absatz 1 Satz 1 […] der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 zur Aufbewahrung der Aufzeichnungen rechnen ab dem Beginn des 
Jahres, das auf das Jahr der Entstehung der jeweiligen Aufzeichnung folgt.“ 

Durchführung der Kontrolle 

Der Prüfer nimmt Einsicht in Buchhaltungs- und Lageraufzeichnungen und sonstige geeigne-
te Unterlagen, die Informationen über die Pflanzenschutzmittel enthalten, die das geprüfte 
Unternehmen herstellt, einführt, ausführt, lagert oder in Verkehr bringt. Mindestens sollen 
Name und Menge der aufzuzeichnenden Pflanzenschutzmittel nachvollziehbar sein. 
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Der Prüfer gleicht die vorgefundenen Aufzeichnungen über Pflanzenschutzmittel stichpro-
benartig mit den Zulassungsdaten des BVL ab.  

Maßnahmen bei Verstößen 

Wenn Aufzeichnungen entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 der VO (EG) Nr. 
1107/2009 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht für die vorgeschriebene Dauer ge-
führt werden, kann dieser Verstoß als Ordnungswidrigkeit nach § 68 Abs. 2 Nr. 4. PflSchG 
mit einem Bußgeld bis zu 10.000 € geahndet werden. 

 

7.2.2.10 Besonderheiten bei Kontrollen des Versand-  und Internethandels  

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Erfüllen die gewerblichen und privaten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln im Versand- und 
Internethandel die pflanzenschutzrechtlichen Anforderungen? 

Rechtsgrundlage: 

Siehe insbesondere Kap. 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.3. 7.2.2.7 und 7.2.2.8. 

Durchführung der Kontrolle: 

Beim Versand- und Internethandel kann regelmäßig keine physisch vorhandene Ware kon-
trolliert werden, sondern nur ein virtuelles Angebot. Es handelt sich um eine rein elektroni-
sche Kontrolle, an die sich allerdings eine tatsächliche Kontrolle (Bestellung der Ware / Test-
kauf) anschließen kann. Diese würde als Verkehrskontrolle gewertet und entsprechend ge-
zählt/erfasst. Damit das virtuelle Angebot kontrollierbar wird, müssen andere Parameter he-
rangezogen werden als bei Geschäftskontrollen. Dazu kommt, dass der Anbieter auf einer 
Versteigerungs-Plattform unter Umständen sehr schnell seine ‚Identität’ wechseln kann. Die 
Dynamik auf Seiten der Händler ist wesentlich größer als bei ortsansässigen Händlern. 

In Einzelfällen kann die Ermittlung des Anbieters an hinterlegten Falschinformationen schei-
tern. In solchen Fällen ist zu überlegen, ob weitere Behörden eingeschaltet werden, um die 
Identität und Adresse des Anbieters ermitteln zu können, möglicherweise auch über die 
Bankverbindung. 

Um eine Übersicht über die Anbieter zu erhalten, sollen die Pflanzenschutzdienste die ihnen 
bekannten Internet-Onlineshops, die im Rahmen von Internet-Recherchen gefunden wurden, 
in eine Liste im FIS-VL laufend einarbeiten. Die Landes-Pflanzenschutzdienste prüfen in ei-
gener Zuständigkeit, ob die in die Liste eingetragenen Händler die Voraussetzungen erfüllen, 
Pflanzenschutzmittel anbieten zu dürfen. Händler, die aus der aktuellen Liste gestrichen 
werden, wechseln in den Status ‚Archiv oder historisch’ In diese Tabelle ist auch einzutra-
gen, ob die Anzeige nach § 24 Abs. 1 PflSchG erfolgt ist. Betriebe ohne bisherige Anzeige 
gemäß § 24 Abs. 1 PflSchG sind darauf zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für eine 
Anzeige nach § 24 vorliegen. Parallel dazu gibt es Internetangebote von niedergelassenen 
Landhändlern, Gartencentern oder Baumärkten, die in der Regel den Pflanzenschutzdiens-
ten bereits durch die regulären Verkehrskontrollen bekannt und gemeldet sind. 

Von entscheidender Bedeutung sind die Auslobung der Ware im Internet und die Identifizier-
barkeit des Artikels. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen an die Darstellung des 
Angebots im Internet: 

1. Korrekter Produktname, Zulassungs- oder GP-Nummer, Hersteller, Vertreiber oder 
Einführer. Falls ein Foto eingestellt wird, muss es sich um den angebotenen Artikel 
handeln – ein Foto mit dem Hinweis „entspricht Produkt …“ ist zu beanstanden. Han-
delt es sich um ein Produkt / eine Gebindegröße für den beruflichen Anwender, muss 
dies gleich neben der Produktangabe vermerkt sein (dieses Produkt ist nur zur An-
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wendung durch den beruflichen Anwender zugelassen). In dem Fall ist ein Fragefeld 
vorzusehen, das vor der Bestellung ausgefüllt werden muss: Sind Sie sachkundig im 
Sinne des Pflanzenschutzgesetzes. Bei der Antwort ‚ja’, ist in einem dann folgenden 
freien Textfeld die Art der Sachkunde einzutragen, beispielsweise ‚Landwirt’, ‚Sach-
kundeprüfung’. Erfolgt in diesem freien Textfeld keine passende Angabe, wird der 
Kaufvorgang abgebrochen.  

2. Die wesentlichen Verbote und Beschränkungen (z. B. Bienenschutzkennzeichnung 
oder Einschränkungen gemäß § 13 PflSchG) 

3. Verlinkung auf Gebrauchsanleitung – eventuell auf Seite des Herstellers – sowie Si-
cherheitsdatenblatt 

Zuständigkeiten für die Kontrollen: 

Beim Internethandel sind zwei unterschiedliche Angebotsformen zu beachten: 

1. Internetplattformen:  Die Pflanzenschutzdienste, in deren Zuständigkeitsbereich der 
jeweilige Plattformbetreiber seinen Betriebssitz hat, stellen sicher, dass die eingestell-
ten Pflanzenschutzmittelangebote von gewerblichen und privaten Anbietern regelmä-
ßig hinsichtlich der Verkehrsfähigkeit überprüft werden. Bei Verstößen wird die Lö-
schung der Angebote durch den Plattformbetreiber veranlasst. Sofern die Daten des 
Anbieters (Name, Adresse, etc.) nicht aus den rechtlichen Informationen des Anbie-
ters hervorgehen, werden die notwendigen Daten beim Plattformbetreiber erfragt 
(Auskunftsersuchen muss kostenlos erfolgen. Sollten für die Auskunft Kosten geltend 
gemacht werden, sind diese dem Anbieter aufzuerlegen). Informationen zum bean-
standeten Produkt (z. B. Ausdruck des Angebotes) und die Anbieterdaten werden zur 
weiteren Verfolgung und ggf. Ahndung an den Pflanzenschutzdienst abgeben, in 
dessen Zuständigkeitsbereich der Anbieter ansässig ist. Die Erfassung der Kontroll-
ergebnisse für den jährlichen Kontrollbericht wird dort vorgenommen. Die jeweils zu-
ständigen Pflanzenschutzdienste sollten Möglichkeiten nutzen, rechtliche Informatio-
nen über den Internetplattformbetreiber den Pflanzenschutzmittelanbietern zugäng-
lich zu machen. Hier bieten sich die Rechtsportale, mich-Seiten, Warnhinweise evtl. 
verbunden mit einem Link zur BVL-Seite an. 

2. Onlineshops  (mit und ohne Lagerhaltung): Die Überprüfung wird von den Pflanzen-
schutzdiensten durchgeführt, in deren Zuständigkeitsbereich der Anbieter ansässig 
ist. Auch hier erfolgt die Erfassung der Kontrollergebnisse für den jährlichen Kontroll-
bericht in eigener Zuständigkeit. Werden bei Recherchen Auffälligkeiten von Anbie-
tern oder Online-Shops anderer Bundesländer entdeckt, so wird das betreffende 
Bundesland informiert, das den Verstoß verfolgt. 

Die Länder können nach eigenem Ermessen Schlagwortsuchen betreiben. Die bei solchen 
Recherchen gefundenen Anbieter sind in die FIS-VL-Liste einzutragen als Anbieter von 
Pflanzenschutzmitteln. Analog ist vorzugehen bei Verlinkung oder ‚gesponserten Links’, die 
in diesem Zusammenhang gefunden werden. 

Ausländische Anbieter 

Ausländische Anbieter sollen prophylaktisch erfasst werden. Bei wiederholt unzulässigen 
Angeboten wird der Pflanzenschutzdienst des jeweiligen Landes einbezogen. 

Die Kontakte zu Ansprechpartnern der ausländischen Pflanzenschutzdienste sind möglich 
über die im FIS-VL enthaltene Liste oder über das BVL. 

Dokumentation der Internetkontrolle: 

Kontrollen bei Internetplattformen und Onlineshops ohne Beanstandungen können über eine 
formlose Zählliste festgehalten werden mit der Angabe von Datum und Anzahl. Hilfreich ist 
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es, die Liste der Internet-Händler im FIS-VL für das eigene Bundesland regelmäßig zu über-
prüfen.  

Maßnahmen bei Verstößen 

Beanstandungen sind über geeignete Methoden festzuhalten: Ein Ausdruck der beanstande-
ten Internetseiten oder Katalogseiten ist geboten, Eine Dokumentation kann auch über EDV-
programme erfolgen (z. B. „Snagit“).  

Als weitere Maßnahmen kommen in Betracht: 

- Abmahnung des Einstellers 

- Entfernen des Angebots 

- in Wiederholungsfällen Sperre des Einstellers über die Angebotsplattform 

- Ordnungswidrigkeitsverfahren. 

 

7.2.2.11 Besonderheiten bei Kontrollen von Herstell erbetrieben, Zulassungs-
inhabern oder Genehmigungsinhabern 

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Bei Kontrollen in Herstellungsbetrieben, bei Zulassungsinhabern oder Genehmigungsinha-
bern soll festgestellt werden, ob nur solche Pflanzenschutzmittel hergestellt bzw. im Inland 
oder in einem Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht oder innergemeinschaftlich verbracht 
werden, die in Deutschland oder einem Mitgliedsstaat  zugelassen  sind und ob die Produkte 
die weiteren Voraussetzungen für das Inverkehrbringen oder das innergemeinschaftliche 
Verbringen erfüllen (z. B. Kennzeichnungsanforderungen).  

Rechtsgrundlage 

Artikel 67 der VO (EG) Nr. 1107/2009:  

„Hersteller, Lieferanten, Händler, Einführer und Ausführer von Pflanzenschutzmit-
teln führen über mindestens fünf Jahre Aufzeichnungen über die Pflanzen-
schutzmittel, die sie herstellen, einführen, ausführen oder in Verkehr bringen. 
[….] 

Sie stellen die einschlägigen Informationen in diesen Aufzeichnungen auf Anfra-
ge der zuständigen Behörde zur Verfügung. Dritte wie beispielsweise die Trink-
wasserwirtschaft, Einzelhändler oder Anrainer können bei der zuständigen Be-
hörde um Zugang zu diesen Informationen bitten.“ 

§ 11 PflschG: Aufzeichnungs- und Informationspflichten: 

„(1) Die Aufzeichnungen nach Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 oder 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 können elektronisch oder schriftlich geführt werden. 

(2) Die Fristen des Artikels 67 Absatz 1 Satz 1 oder 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 zur Aufbewahrung der Aufzeichnungen rechnen ab dem Beginn des 
Jahres, das auf das Jahr des Entstehens der jeweiligen Aufzeichnung folgt (An-
merkung: fünf Jahre für Händler) 

(3) Die zuständige Behörde kann auf Antrag bei Vorliegen eines berechtigten In-
teresses und der Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auf-
zeichnenden, im Einzelfall Auskunft über die Aufzeichnungen geben.“  

Weitergehende Rechtsgrundlagen: Siehe insbesondere Kap. 7.2.2.4, 7.2.2.6 und 7.2.2.7. 
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Durchführung der Kontrolle 

Im Dienstbereich eines Pflanzenschutzdienstes wird ein Hersteller, Zulassungsinhaber oder 
Genehmigungsinhaber von Pflanzenschutzmitteln kontrolliert, indem die Lagerbestände an 
Pflanzenschutzmitteln, Etiketten und Verpackungen gesichtet sowie die Aufzeichnungen 
nach Pflanzenschutzgesetz geprüft werden. Es kann sinnvoll sein, diese Kontrollen anzu-
kündigen. 

Für die Aufzeichnungen gibt es nach Auskunft des BMEL keine vorgeschriebene Form. Aus 
den vorgelegten Unterlagen müssen Produkt- und Mengenbewegungen mit den jeweiligen 
Lieferanten bzw. Warenempfängern mit den entsprechenden Daten abzulesen sein. 

Grundsätzlich sind parallel gehandelte Pflanzenschutzmittel wie zugelassene Pflanzen-
schutzmittel zu überprüfen. Es gibt jedoch Hersteller-spezifische Parameter, die im Rahmen 
von Kontrollen überprüft werden sollten. Dies betrifft z. B. den Formulierungsstandort des 
Mittels sowie die Produktionsstandorte der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe, die Teil der Zu-
lassung sind. 

Maßnahmen bei Verstößen 

- Bei fehlenden oder unzureichenden Aufzeichnungen liegt eine Ordnungswidrigkeit 
nach Pflanzenschutzgesetz vor, die nach § 68 Abs. 2 Satz 4 PflSchG mit einer Geld-
buße bis 10.000 € geahndet werden kann. 

- Bei Verstößen gegen das Zulassungsgebot beim Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln siehe die Ausführungen in Kapitel 7.2.2.4 

- Bei Verstößen gegen die Kennzeichnungsanforderungen beim Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln siehe die Ausführungen in Kapitel 7.2.2.7. 

 

7.2.2.12 Ein- und Ausfuhr von Pflanzenschutzmitteln  aus Drittländern oder in 
Drittländer,  Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung  (§ 28 PflSchG; § 
25 PflSchG; § 62 i.V. mit 40 Abs. 2 PflSchG) bzw. §  5 Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung)   

Kontrollziel/Kontrollfrage 

a) Wurden Pflanzenschutzmittel aus Staaten, die nicht Mitgliedstaaten sind, über andere als 
die nach § 62 Nr. 1 PflSchG für pflanzenbeschaupflichtige Einfuhren im Bundesanzeiger 
bekannt gegebenen Zollstellen ein- oder ausgeführt? 

b) Besteht für eingeführtes Saat- oder Pflanzgut oder Kultursubstrat ein Einfuhrverbot ge-
mäß Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung? 

c) Erfüllen die für die Einfuhr bestimmten Pflanzenschutzmittel die Anforderungen des Arti-
kels 28 der VO (EG) Nr. 1107/2009 und der §§ 28 bzw. 29 PflSchG? 

d) Erfüllen die für die Ausfuhr bestimmten Pflanzenschutzmittel die Anforderungen des § 25 
PflSchG? 

Rechtsgrundlage 

§25 Abs. 1 PflSchG 

„Soweit nicht Regelungen in anderen Rechtsvorschriften getroffen worden sind, 
dürfen Pflanzenschutzmittel zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen sonstiger 
wirtschaftlicher Unternehmungen in andere als Mitgliedstaaten nur ausgeführt 
werden, wenn 

1. auf den Behältnissen und abgabefertigen Packungen in deutlich sichtbarer, 
leicht lesbarer Schrift unverwischbar die Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, 
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die Wirkstoffe nach Art und Menge und das Verfallsdatum bei Pflanzenschutzmit-
teln mit längstens zweijähriger Haltbarkeit angegeben sind und 

2. den Behältnissen und abgabefertigen Packungen eine Gebrauchsanleitung mit 
Angaben beigefügt ist über  

a) die bestimmungsgemäße und sachgerechte Anwendung, 

b) mögliche schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier 
sowie auf den Naturhaushalt, 

c) Vorsichtsmaßnahmen sowie Sofortmaßnahmen bei Unfällen, 

d) die sachgerechte Entsorgung oder Neutralisierung. 

Im Übrigen sind bei der Ausfuhr internationale Vereinbarungen, insbesondere der 
Verhaltenskodex für das Inverkehrbringen und die Anwendung von Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen, zu berücksichtigen.“ 

§25 Abs. 2 PflSchG 

„Verfügungsberechtigte und Besitzer von für die Ausfuhr bestimmten Pflanzen-
schutzmitteln, die  

1. nicht nach den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zugelassen 
sind oder 

2. nicht nach § 31 Absatz 2 gekennzeichnet sind, 

sind verpflichtet, diese von den für die Anwendung innerhalb des Geltungsberei-
ches dieses Gesetzes bestimmten Pflanzenschutzmitteln getrennt zu halten und 
entsprechend kenntlich zu machen. Satz 1 Nummer 2 gilt entsprechend für Kul-
tursubstrate, für die die Kennzeichnung in einer Rechtsverordnung nach § 31 
Absatz 6 Nummer 5 vorgeschrieben worden ist.“ 

§ 28 und 29 PflSchG 

sind im Kapitel 7.2.2.4 abgedruckt 

§ 31 Abs. 5 PflSchG 

„Es ist verboten, Pflanzenschutzmittel herzustellen, innergemeinschaftlich zu 
verbringen oder in Verkehr zu bringen, die 

1. hinsichtlich ihrer Identität oder Herkunft falsch gekennzeichnet sind oder 

2. in anderer Weise mit irreführender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung 
versehen sind. 

Eine Irreführung liegt insbesondere dann vor, wenn fälschlich der Eindruck er-
weckt wird, dass es sich um ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel oder um ein 
Pflanzenschutzmittel, für das eine Genehmigung zum Parallelhandel erteilt wor-
den ist, handelt.“ 

§ 40 Abs. 2 PflSchG 

„Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
wird ermächtigt, soweit es zur Erfüllung der in § 1 genannten Zweck erforderlich 
ist, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, dass Pflanzen-
schutzmittel aus anderen Staaten nur über bestimmte Zollstellen in Verkehr ge-
bracht oder ausgeführt werden dürfen.“ 

§ 61 PflSchG: 

„(1) Das Bundesministerium der Finanzen und die von ihm bestimmten Zoll-
dienststellen wirken bei der Überwachung der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr 
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von Schadorganismen und Befallsgegenständen sowie der Überführung in den 
freien Verkehr von Pflanzenschutzmitteln sowie von Saatgut, Pflanzgut und Kul-
tursubstrat, die Pflanzenschutzmittel enthalten oder denen Pflanzenschutzmittel 
anhaften, sowie Wirkstoffen, die zur Herstellung von Pflanzenschutzmitteln oder 
zur Verwendung als Pflanzenschutzmittel geeignet sind, mit. Die Zusammenar-
beit der Zolldienststellen mit dem in § 59 Absatz 1 genannten Behörden bei der 
Überwachung der in Satz 1 genannten Gegenstände, mit Ausnahme der Schad-
organismen und Befallsgegenstände, erfolgt gemäß den Artikeln 27 bis 29 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwa-
chung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.08.2008, 
S. 30).Die Zolldienststellen wirken auch bei der Überwachung des innergemein-
schaftlichen Verbringens von Pflanzenschutzmitteln mit. 

(2) Die Zolldienststellen können 

1. Sendungen mit den in Satz 1 genannten Waren sowie mitgeführte Gegenstän-
de dieser Art einschließlich deren Beförderungsmittel, Behälter, Lade- und Ver-
packungsmittel bei der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr zur Überwachung anhal-
ten und bei Auflagen zur Begasung oder zur sonstigen Behandlung von Befalls-
gegenständen diese unter zollamtlicher Überwachung an die nächste Bega-
sungsstelle oder Behandlungsstelle weiterleiten, 

2. soweit dies zur Durchführung dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnungen und von Rechtsakten der Europäischen Union, die 
Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, erforderlich ist, Informationen, die sie 
im Rahmen ihrer zollamtlichen Tätigkeit gewonnen haben, den zuständigen Be-
hörden mitteilen, 

3. in den Fällen der Nummer 2 anordnen, dass die Sendungen der in Absatz 1 
Satz 1 genannten Art auf Kosten und Gefahr des Verfügungsberechtigten einer 
Behörde im Sinne des § 59 Absatz 1 vorgeführt werden. Das Brief- und Postge-
heimnis nach Artikel 10 des Grundgesetzes wird nach Maßgabe von Satz 1 ein-
geschränkt.“ 

§ 62 PflSchG 

„Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
gibt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen im Bundesan-
zeiger die Zollstellen bekannt, bei denen  

1. Sendungen von Schadorganismen sowie Befallsgegenstände zur Einfuhr oder 
Ausfuhr abgefertigt werden, wenn die Einfuhr oder Ausfuhr durch Rechtsverord-
nung nach § 7 geregelt ist, oder 

2. Pflanzenschutzmittel zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr oder 
zur Ausfuhr abgefertigt werden, wenn dies durch Rechtsverordnung nach § 40 
Absatz 2 geregelt ist.“ 

§ 5 Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

„(1) Pflanzgut, in oder auf dem ein Pflanzenschutzmittel vorhanden ist, das aus 
einem in Anlage 1 aufgeführten Stoff besteht oder einen solchen Stoff enthält, 
darf nicht eingeführt werden. 

(2) Saat- oder Pflanzgut oder Kultursubstrat, in oder auf dem ein Pflanzen-
schutzmittel vorhanden ist, das aus einem in Anlage 2 aufgeführten Stoff besteht 
oder einen solchen Stoff enthält, darf nicht eingeführt werden. Dies gilt nicht, so-
weit nach Anlage 2 Spalte 3 die Anwendung des Stoffes zur Behandlung des 
Saat- oder Pflanzgutes oder Kultursubstrats ausdrücklich zulässig ist und nicht 
der Zustimmung der zuständigen Behörde bedarf.“ 
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Artikel 3 Nr. 9 VO (EG) Nr. 1107/2009 

„Inverkehrbringen“ das Bereithalten zum Verkauf innerhalb der Gemeinschaft, 
einschließlich des Anbietens zum Verkauf oder jeder anderen Form der Weiter-
gabe, unabhängig davon, ob entgeltlich oder unentgeltlich, sowie Verkauf, Ver-
trieb oder andere Formen der Weitergabe selbst, jedoch nicht die Rückgabe an 
den früheren Verkäufer. Die Überführung in den freien Verkehr des Gebiets der 
Gemeinschaft ist ein Inverkehrbringen im Sinne dieser Verordnung;“ 

Artikel 28 VO (EG) Nr. 1107/2009 

ist im Kapitel 7.2.2.4 abgedruckt 

Artikel 52 VO (EG) Nr. 1107/2009 

„Ein Pflanzenschutzmittel, das in einem Mitgliedstaat (Ursprungsmitgliedstaat) 
zugelassen ist, kann, sofern eine Genehmigung für den Parallelhandel erteilt 
wurde, in einem anderen Mitgliedstaat eingeführt, in Verkehr gebracht oder ver-
wendet werden (Einfuhrmitgliedstaat), wenn dieser Mitgliedstaat feststellt, dass 
das Pflanzenschutzmittel in seiner Zusammensetzung mit einem Pflanzen-
schutzmittel identisch ist, das in seinem Gebiet bereits zugelassen ist (Refe-
renzmittel). Der Antrag ist an die zuständige Behörde des Einfuhrmitgliedstaats 
zu richten.“ 

Anmerkung 

Die Punkte b) und c) werden auch unter Kapitel 7.2.2.44 („Zulassungsbedürftigkeit“) erfasst. 

Durchführung der Kontrolle 

a) Überprüfen, ob die zulässigen Zollstellen bei der Ein- und Ausfuhr von Pflan-
zenschutzmitteln aus Drittstaaten beteiligt wurden. 

b) Nach § 32 der Saatgutverordnung ist in der Kennzeichnung von Saatgut das angewandte 
Pflanzenschutzmittel anzugeben durch dessen Bezeichnung und Zulassungsnummer. 
Anstelle der Bezeichnung und der Zulassungsnummer kann der Wirkstoff oder dessen 
Kurzbezeichnung angegeben werden. Die Angaben sind unverwischbar auf dem Etikett 
aufzudrucken und, falls ein Einleger erforderlich ist, auf dem Einleger, oder auf einem 
Zusatzetikett und, falls es nicht aus reißfestem Material besteht, auf dem Einleger oder 
einem zusätzlichen Einleger oder auf einem Klebeetikett oder dem Aufdrucketikett. Stich-
probenweise oder bei Verdacht sollte in Verkaufsräumen bzw. in Lagerräumen vorgefun-
denes Saatgut, Pflanzgut und Kultursubstrat auf die Einhaltung des Einfuhrverbotes 
überprüft werden. Werden Produkte vorgefunden, die gegen eine der genannten Rege-
lungen verstoßen, sind Handelsname, Name des Herstellers/Importeurs, Wirkstoffanga-
ben und vorgefundene Menge (Anzahl Packungen x  kg) zu notieren. Eine Kopie des Eti-
kettes/der Gebrauchsanweisung und gegebenenfalls auch eine Probenahme wären sinn-
voll. 

c) Gemäß § 61 PflSchG wirkt der Zoll bei der Überführung von Pflanzenschutzmitteln in den 
zollrechtlich freien Verkehr mit. Gemäß Handlungsanleitung für die Zusammenarbeit der 
Zollstellen und der für Pflanzenschutzmittelkontrollen zuständigen Behörden prüft der Zoll 
bei Waren, die als PSM angemeldet werden oder bei denen der Verdacht besteht, es 
könnte sich um PSM handeln, ob eine Zulassung nach Artikel 28 Absatz 1 der VO (EG) 
Nr. 1107/2009 oder eine Genehmigung für den Parallelhandel (nach altem Recht auch 
als Verkehrsfähigkeitsbescheinigung bezeichnet) nach Artikel 52 der VO (EG) Nr. 
1107/2009 erteilt wurde und diese gültig ist. Ergibt die Prüfung, dass das PSM in den 
freien Verkehr überführt werden kann, wird der zuständigen Behörde eine Einfuhrmittei-
lung zugesandt. Von dieser Mitteilung kann bei sich wiederholenden Sachverhalten (ins-
besondere regelmäßige Einfuhren identischer PSM für den gleichen Einführer) nach 
Rücksprache mit der zuständigen Behörde abgesehen werden. 
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PSM ohne deutsche Zulassung und ohne Genehmigung für den Parallelhandel werden 
nicht ohne vorherige Entscheidung der zuständigen Behörde in den zollrechtlich freien 
Verkehr überführt. Der Zoll unterrichtet die zuständige Behörde mittels einer Verdachts-
mitteilung über die Sendung. Die Mitteilung der zuständigen Behörde über das weitere 
Vorgehen erfolgt innerhalb von drei Arbeitstagen unter Verwendung der Verdachtsmittei-
lung. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung über den Stand oder den Ab-
schluss der Prüfung durch die zuständige Behörde, so wird die Ware von der Zollstelle in 
den freien Verkehr überlassen. Die zuständige Behörde ist für alle pflanzenschutzrechtli-
chen Maßnahmen (z. B. Probenahme, Sicherungsmaßnahmen, Laboruntersuchungen, 
Einleitung von Straf- und/oder Ordnungswidrigkeitsverfahren) verantwortlich. Die Zollbe-
hörden stellen auf Anforderung der zuständigen Behörde alle vorhandenen, für die Prü-
fung der Einfuhrfähigkeit erforderlichen Angaben oder Fotos zur Verfügung. Muster oder 
Proben werden von der Zollstelle auf Anforderung entnommen und der zuständigen Be-
hörde übersandt, wenn es sich um Produkte in abgabefertigen Packungen handelt. 

Kommt die zuständige Behörde zu dem Ergebnis, dass das PSM den pflanzenschutz-
rechtlichen Vorschriften entspricht bzw. die weitere Überwachung erforderlicher Maß-
nahmen nach Überlassung in den zollrechtlich freien Verkehr durch die zuständige Be-
hörde erfolgt, so teilt sie dies der Zollbehörde unter weiterer Verwendung des Formblatts 
schriftlich mit. Die Zollstelle vermerkt die Entscheidung der zuständigen Behörde im Be-
fund und überlässt die Ware in den freien Verkehr. 

Stellt die zuständige Behörde fest, dass das PSM nicht den pflanzenschutzrechtlichen 
Vorschriften entspricht, so trifft sie die gebotenen Maßnahmen zur Unterbindung des In-
verkehrbringens und teilt diese dem Beteiligten mit. Sie informiert die Zollstelle über das 
Prüfergebnis und die von ihr getroffenen Maßnahmen durch Rücksendung des entspre-
chend ausgefüllten Formblatts. Die Zollstelle unterstützt im Rahmen der zollamtlichen 
Überwachung die zuständige Behörde bei der Durchsetzung der von ihr getroffenen 
Maßnahmen. Die zuständige Behörde kann bereits mit der Mitteilung über die nicht zu-
lässige Freigabe erklären, dass gegen die Überführung in ein anderes Zollverfahren (als 
der Überführung in den freien Verkehr) keine Einwände bestehen. 

Stellt die zuständige Behörde fest, dass es sich bei dem Produkt nicht um ein PSM han-
delt, aber möglicherweise chemikalienrechtliche Vorschriften zu prüfen sind, unterrichtet 
sie die dafür zuständige Behörde (siehe Liste der für das Chemikalienrecht zuständigen 
Landesbehörden unter www.zoll.de) und teilt dies der Zollstelle mit. Dies kann insbeson-
dere bei Biozid-Produkten der Fall sein. 

Treten an einzelnen Zollstellen wiederholt Sonderfälle auf (z. B. im Warenverkehr mit der 
Schweiz oder beim Inverkehrbringen eines nicht in Deutschland zugelassenen PSM ge-
mäß den Vorgaben in Artikel 28 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 1107/2009), können im ge-
genseitigen Einvernehmen zwischen der zuständigen Behörde und der betroffenen Zoll-
stelle vor Ort zusätzliche Vereinbarungen zur Prüfung und Freigabe solcher Sendungen 
getroffen werden. 

d) Überprüfen, ob die Kennzeichnungsvorschriften gemäß § 25 PflSchG erfüllt sind und ob 
eine Gebrauchsanweisung mit den gemäß § 25 erforderlichen Angaben beigefügt ist. 
Überprüfen, ob für die Ausfuhr bestimmte, nicht zugelassene oder nicht gemäß § 31 Abs. 
2 PflSchG gekennzeichnete Pflanzenschutzmittel getrennt gelagert und gekennzeichnet 
sind. 

Maßnahmen bei Verstößen 

a) Eine Zuwiderhandlung ist nicht bußgeldbewehrt. Das Unternehmen sollte aufgefordert 
werden, sich künftig rechtskonform zu verhalten. 
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b) Die Zuwiderhandlung gegen § 5 der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung kann als 
Ordnungswidrigkeit nach § 68 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des PflSchG mit einem Bußgeld 
bis zu 50.000 € geahndet werden. 

c) Die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr stellt gemäß Artikel 3 Ziff. 9 der VO 
(EG) Nr. 1107/2009 ein Inverkehrbringen dar. Das Inverkehrbringen von nicht in Deutsch-
land zugelassenen oder genehmigten Pflanzenschutzmitteln ist gemäß § 68 Abs. 2 Nr. 1 
PflSchG ordnungswidrig und kann mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. 
Siehe auch Kapitel 7.2.2.4. Gemäß § 31 Abs. 5 PflSchG ist es  verboten, Pflanzen-
schutzmittel herzustellen, innergemeinschaftlich zu verbringen oder in Verkehr zu brin-
gen, die hinsichtlich ihrer Identität oder Herkunft falsch gekennzeichnet sind oder in an-
derer Weise mit irreführender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung versehen sind. 
Dies wird gemäß § 69 PflSchG mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft. 

d) Die Zuwiderhandlung gegen § 25 Abs. 1 Satz 1 PflSchG und § 25 Abs. Satz 1 Nummer 1 
oder Nummer 2, auch in Verbindung mit Satz 2 kann als Ordnungswidrigkeit nach § 68 
Abs. 1 Nr. 19 und 20 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 10.000 € geahndet werden. 

 

7.2.2.13 Vorgaben zur Lagerung von Pflanzenschutzmi tteln, Beseitigungs-
pflicht 

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Findet eine getrennte Lagerung von verkehrsfähigen und nicht verkehrsfähigen Pflanzen-
schutzmitteln statt? Werden nicht verkehrsfähige Pflanzenschutzmittel als solche kenntlich 
gemacht? (Artikel 28 Absatz 1 VO (EG) Nr. 1107/2009) 

Findet eine getrennte Lagerung und Kenntlichmachung der zur Ausfuhr bestimmten Pflan-
zenschutzmittel nach § 25 Abs. 2 PflSchG statt? 

Findet eine getrennte Lagerung und Kenntlichmachung der zur Ausfuhr bestimmten Produk-
te statt, die mit nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandelt worden sind (§ 26 
PflSchG und § 29 Absatz 1 Nr. 2 PflSchG)?  

Gibt es Hinweise auf eine nicht ordnungsgemäße Lagerung? 

Werden Pflanzenschutzmittel gelagert oder auf andere Weise vorrätig gehalten, für die eine 
Beseitigungspflicht nach § 15 PflSchG besteht? 

Rechtsgrundlage: 

Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 Zulassung zum Inverkehrbringen […] 

„(1) Ein Pflanzenschutzmittel darf nur in Verkehr gebracht oder verwendet wer-
den, wenn es in dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß der vorliegenden Verord-
nung zugelassen wurde.“ 

Hinweis: […] „Inverkehrbringen“ das Bereithalten zum Zwecke des Verkaufs in-
nerhalb der Gemeinschaft […]“ Artikel 3 Nummer 9. der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 

§ 25 PflSchG Ausfuhr […] 

„(2) Verfügungsberechtigte und Besitzer von für die Ausfuhr bestimmten Pflan-
zenschutzmitteln, die 

1. nicht nach den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zugelassen 
sind oder 

2. nicht nach § 31 Absatz 2 gekennzeichnet sind, 
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sind verpflichtet, diese von den für die Anwendung innerhalb des Geltungsberei-
ches dieses Gesetzes bestimmten Pflanzenschutzmitteln getrennt zu halten und 
entsprechend kenntlich zu machen. Satz 1 Nummer 2. gilt entsprechend für Kul-
tursubstrate, für die die Kennzeichnung in einer Rechtsverordnung nach § 31 
Absatz 6 Nummer 5 vorgeschrieben worden ist.“ 

§ 26 PflSchG Getrennte Lagerung 

„Verfügungsberechtigte und Besitzer von Lebensmitteln, Futtermitteln, Saatgut, Pflanz-
gut oder Kultursubstrat, die für die Ausfuhr bestimmt sind und die mit Pflanzenschutz-
mitteln behandelt worden sind, deren Inverkehrbringen nach § 29 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 genehmigt worden ist, sind verpflichtet, diese von den für das Inver-
kehrbringen im Inland bestimmten Lebensmitteln, Futtermitteln, Saatgut, Pflanzgut 
oder Kultursubstrat getrennt zu halten und entsprechend zu kenntlich zu machen.“ 

Verweis auf § 29 Absatz 1 Satz1 Nummer 2 

„(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kann das 
Inverkehrbringen, das innergemeinschaftliche Verbringen und die Anwendung 
nicht zugelassener Pflanzenschutzmittel genehmigen […] 

2. zur Anwendung an Befallsgegenständen, die für die Ausfuhr bestimmt sind, 
sofern für diese im Bestimmungsland abweichende Anforderungen gelten oder 
die Pflanzenschutzmittel im Bestimmungsland für diese Anwendung zugelassen 
sind, 

für eine bestimmte Menge und für einen bestimmten Zeitraum, […]“ 

§ 15 PflSchG Beseitigungspflicht 

„Pflanzenschutzmittel, 

1. deren Anwendung wegen eines Bestehens aus einem bestimmten Stoff oder 
wegen des Enthaltens eines bestimmten Stoffes durch eine Rechtsverordnung 
nach § 14 Absatz 1 vollständig verboten ist, oder 

2. die einen Wirkstoff enthalten, der aufgrund eines Rechtsaktes der Europäi-
schen Gemeinschaft nicht in Anhang I der Richtlinie 91/4147EWG aufgenommen 
worden ist, dessen Genehmigung nicht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 erneuert worden ist oder dessen Genehmigung nach Artikel 21 Ab-
satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 aufgehoben worden ist und für die die 
Aufbrauchfrist nach § 12 Absatz 5 abgelaufen ist, 

sind nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und 
der auf Grund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen unverzüglich zu beseitigen.“  

Durchführung der Kontrolle 

Sichtkontrolle hinsichtlich einer übersichtlichen Lagerung und Kenntlichmachung von ver-
kehrsfähigen und nicht verkehrsfähigen Pflanzenschutzmitteln einschließlich der nach § 26 
PflSchG vorgeschriebenen getrennten Lagerung und Kenntlichmachung der für die Ausfuhr 
bestimmten Befallsgegenstände (§ 26 PflSchG) und Pflanzenschutzmittel (§ 25 Absatz 2 
PflSchG). 

Die ordnungsgemäße Lagerung der vorhandenen Bestände an Pflanzenschutzmitteln, Pflan-
zenstärkungsmitteln, Zusatzstoffen sowie von Saatgut, Pflanzgut und Kultursubstraten, die 
Pflanzenschutzmittel enthalten oder denen Pflanzenschutzmittel anhaften, ist in Augenschein 
zu nehmen. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um einen unbefugten Zutritt oder ei-
nen Missbrauch zu verhindern. Zu überprüfen ist, ob ein vorgefundenes Pflanzenschutz-
mittellager ordnungsgemäß geführt wird.  
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Hinweis: Das DLG-Merkblatt 352 „Lagerung von Pflanzenschutzmitteln auf dem landwirt-
schaftlichen Betrieb“ (41 S, Stand: 2/2009) enthält eine Zusammenstellung der gesetzlichen 
Anforderungen und eine Checkliste zur Sichtkontrolle des PSM-Lagers gemäß den Anforde-
rungen nach Cross Compliance bzw. den darüber hinaus gehenden Anforderungen der Zerti-
fizierung nach EUREPGAP und QS-Prüfzeichen (http://www.dlg.org/merkblaetter.html).  

Es ist zu prüfen, ob Pflanzenschutzmittel gelagert werden, deren Beseitigung nach § 15 
PflSchG vorgeschrieben ist.  

Maßnahmen bei Verstößen 

Sofern Hinweise auf Nichteinhaltung allgemeiner Vorschriften zur gefahrlosen Pflanzen-
schutzmittellagerung erkennbar sind und der ordnungsgemäße Umgang mit Pflanzenschutz-
mitteln nicht gewährleistet ist, sollte auf die einschlägigen Vorschriften hingewiesen werden. 
Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen sollte eine Benachrichtigung an die zu-
ständige Überwachungsbehörde für die Gefahrstofflagerung und für die Lagerung wasserge-
fährdender Stoffe erfolgen. 

Bei fehlender Kenntlichmachung nicht verkehrsfähiger Pflanzenschutzmittel sollte eine ent-
sprechende Kennzeichnung angeordnet werden (§ 60 Satz 1 PflSchG). Dies kann mündlich 
erfolgen. 

Bei Verstoß gegen die Verpflichtung zum Getrennthalten und zur Kenntlichmachung von 
Lebensmitteln, Futtermitteln, Saatgut, Pflanzgut oder Kultursubstrat, die für die Ausfuhr be-
stimmt sind und die mit nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandelt worden sind, 
deren Inverkehrbringen nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 genehmigt worden ist, ist die unver-
zügliche Getrenntlagerung und Kenntlichmachung gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 3 PflSchG 
anzuordnen. 

Bei einem festgestellten Verstoß nach § 15 PflSchG ist eine Entsorgungsanordnung nach § 
60 Satz 1 PflSchG zu treffen. Wird ein Verstoß gegen das Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz festgestellt, ist der Vorgang an die nach Länderrecht zuständige Behörde abzugeben. 

Der Verstoß gegen § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 PflSchG kann als Ord-
nungswidrigkeit nach § 68 Abs. 1 Nr. 20 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 10.000 € geahn-
det werden. 

Der Verstoß gegen § 26 PflSchG kann als Ordnungswidrigkeit nach § 68 Abs. 1 Nr. 21 mit 
einem Bußgeld bis zu 10.000 € geahndet werden. 

 

7.2.2.14  Inverkehrbringen und Kennzeichnung von Zu satzstoffen (§ 42 Abs. 1 
und 3 sowie § 43 PflSchG)  

Kontrollziel/Kontrollfrage 

a) Liegt für den Zusatzstoff eine Genehmigung des Bundesamtes für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit gemäß § 42 Abs. 1 PflSchG vor? 

b) Erfüllen die auf den auf den Behältnissen oder abgabefertigen Packungen oder Pa-
ckungsbeilagen vorhandenen Angaben die Kennzeichnungsanforderungen gemäß 
§ 42 PflSchG?  

Rechtsgrundlage 

Definition:  

Zusatzstoffe sind gemäß Artikel 2 Abs. 3 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
solche Stoffe oder Zubereitungen, die aus Beistoffen oder Zubereitungen mit einem oder 
mehreren Beistoffen bestehen, in der dem Verwender gelieferten Form und in Verkehr ge-
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bracht mit der Bestimmung, vom Verwender mit einem Pflanzenschutzmittel vermischt zu 
werden, um dessen Wirkung oder andere pestizide Eigenschaften zu verstärken. 

Zusatzstoffe müssen vor dem Inverkehrbringen gemäß § 42 Absatz 1 PflSchG genehmigt 
sein. Das BVL genehmigt Zusatzstoffe für einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Genehmi-
gungen werden im Bundesanzeiger bekannt gemacht und sind auf den Internetseiten des 
BVL abrufbar (www.bvl.bund.de > Pflanzenschutzmittel > Aufgaben im Bereich Pflanzen-
schutzmittel > Zusatzstoffe).  

„Ein Zusatzstoff darf nur in Verkehr gebracht werden, wenn er auf den Behältnis-
sen oder abgabefertigen Packungen oder Packungsbeilagen in deutscher Spra-
che mit der Angabe „Zusatzstoff nach § 42 des Pflanzenschutzgesetzes“ ge-
kennzeichnet ist und in der Gebrauchsanleitung folgende Angaben gemacht 
werden: 

1. die Bezeichnung des Zusatzstoffes 

2. Name und Anschrift desjenigen, der den Zusatzstoff zur Abgabe an den An-
wender verpackt und kennzeichnet (in der Genehmigungspraxis heißt dies „In-
verkehrbringer oder Antragsteller“, da dieser den Auftrag an einen Abfüller ver-
gibt, der aber nicht eigenverantwortlich handelt) 

3. den Zusatzstoff nach Art und Menge 

4. das Verfallsdatum.“ (§ 43 PflSchG) 

Die Angabe der Genehmigungs- oder Listennummer ist bei Zusatzstoffen nicht mehr vorge-
sehen, allerdings kann bei den nach altem Recht gelisteten Zusatzstoffe die Listungsnummer 
noch geführt werden (s. unten).  

Übergangsregelung (§ 74 Abs. 10 PflSchG):  

„Zusatzstoffe, die vor dem 14. Februar 2012 nach den bis zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Vorschriften in Verkehr gebracht worden sind, dürfen noch bis zum 14. 
Februar 2022 in Verkehr gebracht und angewendet werden.“ (§ 74 Absatz 10 
PflSchG) 

Somit sind die gemäß altem Pflanzenschutzrecht gelisteten Zusatzstoffe (d. h. vor dem 14. 
Februar 2012 gelisteten Zusatzstoffe) weiterhin bis 2022 verkehrsfähig, wenn sie die folgen-
den, früheren Kennzeichnungsanforderungen erfüllen: 

1. die Angabe „Zusatzstoff“ 

2. die vom BVL vergebene Listennummer 

3. der Name und die Anschrift des Antragstellers 

4. die Bezeichnung des Zusatzstoffes 

5. Angaben über die vollständige Zusammensetzung nach Art und Menge mit den ge-
bräuchlichen wissenschaftlichen Bezeichnungen  

6. Angaben über die Wirkungsweise 

7. die Gebrauchsanleitung. 

Durchführung der Kontrolle 

Alle Zusatzstoffe im Verkaufsraum und in den Lagerräumen werden hinsichtlich der notwen-
digen Genehmigung nach neuem Recht bzw. der früheren Aufnahme in die Liste des BVL 
sowie den Angaben (Listennummer, Bezeichnung des Mittels, etc.) auf den Verpackungen 
überprüft. Für die amtliche Kontrolle kann die im PAPI-Programm enthaltene Liste als aktuel-
ler Stand zu Grunde gelegt werden. Alle Zusatzstoffe, die nicht ordnungsgemäß gekenn-
zeichnet sind, sind im Protokoll mit der Bezeichnung des Mittels, Namen des Antragstellers, 
ggf. Listennummer und vorgefundener Menge (Anzahl Packungen) zu notieren. 
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Werden Produkte vorgefunden, deren Zweckbestimmung eindeutig der eines Zusatzstoffes 
entspricht, die jedoch nicht vom BVL genehmigt bzw. gelistet wurden, sind ebenfalls Han-
delsnamen, Namen des Herstellers, Wirkstoffangaben (sofern vorhanden) und vorgefundene 
Menge (Anzahl Packungen) zu notieren. Eine Kopie bzw. Fotos des Etikettes / der Ge-
brauchsanweisung sind zur abschließenden Beurteilung erforderlich. Gegebenenfalls kann 
auch eine Probenahme geboten sein.  

Maßnahmen bei Verstößen 

Die Abgabe an den Anwender von nicht genehmigten oder gelisteten Zusatzstoffen kann als 
Ordnungswidrigkeit nach § 68 Abs. 1 Nr. 25 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € ge-
ahndet werden. 

Alle Angaben / Unterlagen (Kopien der Gebrauchsanweisung/des Etikettes) bisher nicht ge-
nehmigter bzw. gelisteter Zusatzstoffe sind dem Pflanzenschutzdienst zur Weiterbearbeitung 
zu übermitteln, in dessen Zuständigkeitsbereich der Hersteller ansässig ist. 

 

7.2.2.15  Inverkehrbringen und Kennzeichnung von Pf lanzenstärkungsmitteln  
(§ 45 Abs. 1 - 3  PflSchG) 

Kontrollziel/Kontrollfrage 

a) Ist für die Pflanzenstärkungsmittel die Mitteilungspflicht des Herstellers / Vertreibers 
gegenüber dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit erfüllt 
worden? 

b) Erfüllen die Behältnisse und abgabefertigen Verpackungen oder Verpackungsbeila-
gen die Kennzeichnungsanforderungen gemäß § 45 Abs. 2 PflSchG?  

Rechtsgrundlage 

Pflanzenstärkungsmittel sind gemäß § 2 Nr. 10 PflSchG definiert als  

„Stoffe und Gemische einschließlich Mikroorganismen, die 

a) ausschließlich dazu bestimmt sind, allgemein der Gesunderhaltung der Pflan-
zen zu dienen, soweit sie nicht Pflanzenschutzmittel nach Artikel 2 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, oder 

b) dazu bestimmt sind, Pflanzen vor nichtparasitären Beeinträchtigungen zu 
schützen;“ 

Ein Pflanzenstärkungsmittel darf gemäß § 45 Abs. 1 PflSchG  

„[…] nur in Verkehr gebracht werden, wenn es bei bestimmungsgemäßer und 
sachgerechter Anwendung oder als Folge einer solchen Anwendung keine 
schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier und auf das 
Grundwasser sowie keine sonstigen nicht vertretbaren Auswirkungen, insbeson-
dere auf den Naturhaushalt hat.“ 

Darüber hinaus dürfen Pflanzenstärkungsmittel nur in den Verkehr gebracht werden, wenn 
derjenige, der das Mittel in den Verkehr bringen will, die Formulierung sowie die beabsichtig-
te Kennzeichnung dem BVL zuvor mitgeteilt hat (Mitteilungspflicht gemäß § 45 Abs. 3 
PflSchG). Nach Übermittlung der Mitteilung an das BVL darf der Vertreiber mit dem Inver-
kehrbringen beginnen. Das BVL veröffentlicht eine Liste der Pflanzenstärkungsmittel, für die 
eine entsprechende Mitteilung gemacht wurde und deren Inverkehrbringen nicht untersagt 
wurde. 

Im Vergleich zum früheren PflSchG wurden die Kennzeichnungsanforderungen im PflSchG 
von 2012 gesenkt. Ein Pflanzenstärkungsmittel darf aktuell nur in Verkehr gebracht werden, 
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wenn auf den Behältnissen und abgabefertigen Packungen oder Verpackungsbeilagen in 
deutscher Sprache neben der Angabe „Pflanzenstärkungsmittel“ angegeben sind:  

1. die Bezeichnung des Pflanzenstärkungsmittels, 

2. Name und Anschrift desjenigen, der das Pflanzenstärkungsmittel erstmalig in Verkehr 
bringt, und 

3. die Gebrauchsanleitung. 

Die Angabe der Mitteilungs- oder Listungsnummer wird somit nicht mehr gefordert, auch 
nicht Angaben zur Zusammensetzung im Sinne von Zutaten oder „Wirkstoffen“. 

Übergangsregelung (§ 74 Abs. 8 PflSchG):   

„Pflanzenstärkungsmittel, die vor dem 14. Februar 2012 rechtmäßig in Verkehr 
gebracht worden sind, dürfen noch bis 14. Februar 2013 in Verkehr gebracht 
werden.“  

Hinsichtlich des Aufbrauchens gibt es keine Vorschriften im Pflanzenschutzgesetz, allerdings 
gelten manche alten Pflanzenstärkungsmittel nach neuem Recht als Pflanzenschutzmittel. 

Anmerkung: 

Die Anforderungen nach § 45 Absatz 1 PflSchG (keine schädlichen Auswirkungen, etc.) 
werden im Rahmen der Pflanzenschutzmittelverkehrskontrolle nicht geprüft. Die Prüfung 
erfolgt durch den Mitteilungspflichtigen und das BVL.  

Durchführung der Kontrolle 

Alle Pflanzenstärkungsmittel im Verkaufsraum und in den Lagerräumen werden hinsichtlich 
der notwendigen Mitteilungspflicht gegenüber dem BVL sowie der Kennzeichnungsanforde-
rungen auf den Behältnissen überprüft. Für die amtliche Kontrolle können die im PAPI-
Programm enthaltene Liste und die im Internet verfügbare Liste des BVL (www.bvl.bund.de > 
Pflanzenschutzmittel > Aufgaben im Bereich Pflanzenschutzmittel > Pflanzenstärkungsmittel) 
mit den Produkten, für die eine entsprechende Mitteilung gemacht wurde und deren Inver-
kehrbringen nicht untersagt wurde, als aktueller Stand zu Grunde gelegt werden. 

Da der Vertreiber bereits nach Übermittlung der Mitteilung an das BVL mit dem Inver-
kehrbringen beginnen darf, wird dies dazu führen, dass Pflanzenstärkungsmittel im Handel 
angetroffen werden können, die noch nicht in einer Liste des BVL enthalten sind. In diesen 
Fällen sollte der erstmalige Inverkehrbringer in der Lage sein, eine Eingangsbestätigung des 
BVL vorzulegen. Das BVL bestätigt den Eingang einer Mitteilung, wenn es sich nach grober 
Sichtung der Unterlagen voraussichtlich um ein Pflanzenstärkungsmittel handelt, d. h. eine 
Aufnahme in die Liste wahrscheinlich ist. Kann die Firma diese Eingangsbestätigung nicht 
vorlegen, sollte durch Rücksprache mit dem BVL geklärt werden, ob der erstmalige Inver-
kehrbringer seiner Mitteilungspflicht nachgekommen ist. 

Bei der Kennzeichnungskontrolle ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Begriffsbe-
stimmung für Pflanzenstärkungsmittel im PflSchG vom 6. Februar 2012 im Vergleich zur frü-
heren Fassung geändert wurde (§ 2 Nr. 10 PflSchG). Sie dürfen folglich nicht mehr ausge-
lobt werden als Stoffe, die dazu bestimmt sind, die Widerstandsfähigkeit gegen bestimmte 
Schadorganismen zu erhöhen. Sofern solche Auslobungen festgestellt werden, sind Bean-
standungen auszusprechen und das weitere Inverkehrbringen ist zu untersagen. Die Erhö-
hung der Widerstandsfähigkeit ist nur als allgemeine Aussage erlaubt, die Stärkung oder 
Verbesserung der allgemeinen Gesunderhaltung muss dabei stets im Vordergrund stehen. 

Alle Pflanzenstärkungsmittel, die nicht verkehrsfähig sind, werden im Protokoll mit der Be-
zeichnung des Mittels, dem Namen des erstmaligen Inverkehrbringers, der vorgefundenen 
Menge (Anzahl Packungen) und dem Beanstandungsgrund notiert. 
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Werden Produkte vorgefunden, deren Zweckbestimmung eindeutig der eines Pflanzenstär-
kungsmittels entspricht, für die die Mitteilungspflicht gegenüber dem BVL jedoch nicht erfüllt  
wurde, sind ebenfalls Handelsnamen, Namen des erstmaligen Inverkehrbringers, Wirkstoff-
angaben (sofern vorhanden) und vorgefundene Menge (Anzahl Packungen) zu notieren. 
Eine Kopie bzw. Fotos des Etikettes / der Gebrauchsanweisung sind erforderlich. Gegebe-
nenfalls kann auch eine Probenahme geboten sein.  

Alle Angaben/Unterlagen (Kopien der Gebrauchsanweisung/des Etikettes) zu nicht verkehrs-
fähigen Pflanzenstärkungsmitteln sollten dem Pflanzenschutzdienst zur Weiterbearbeitung 
übermittelt werden, in dessen Zuständigkeitsbereich der erstmalige Inverkehrbringer ansäs-
sig ist. 

Maßnahmen bei Verstößen 

Die Zuwiderhandlungen gegen § 45 Abs. 1 und Abs. 2 PflSchG (schädliche Auswirkungen 
des Mittels und Kennzeichnungsverstöße) können sowohl gegenüber dem erstmaligen In-
verkehrbringer als auch gegenüber dem nachgeordneten Handel verfolgt und als Ordnungs-
widrigkeit nach § 68 Abs. 1 Nr. 26 – 27 PflSchG mit einem Bußgeld bis zu 10.000 € ge-
ahndet werden. Verstöße gegen die Mitteilungspflicht gemäß 45 Abs. 3 PflSchG können nur 
gegenüber dem erstmaligen Inverkehrbringer als Ordnungswidrigkeit (Bußgeld bis 10.000 €) 
geahndet werden. 

 

7.2.3 Kontrollen in der Anwenderstufe  

Kontrollziel/Kontrollfrage 

Waren die Pflanzenschutzmittel bei der Abgabe an den bzw. beim innergemeinschaftlichen 
Verbringen oder bei der Einfuhr durch den Anwender entsprechend den Rechtsvorschriften 
zugelassen bzw. genehmigt und gekennzeichnet? 

Es ist insbesondere zu prüfen: 

1. Zulassungsbedürftigkeit nach § 28 Abs. 1 PflSchG, siehe Punkt 7.2.2.4. 

2. Genehmigungsbedürftigkeit des innergemeinschaftlichen Verbringens von Parallel-
handels-Pflanzenschutzmitteln für den Eigenbedarf (§ 51 Abs. 1 – 2 PflSchG), siehe 
Punkt 7.2.2.4)  

3. Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln, nach § 30, 31, 42, 45 und 47 PflSchG, 
siehe Punkt 7.2.2.7. 

4. Überprüfung der Spezifikation von Pflanzenschutzmitteln, ggf. mit Probenentnahme 
bei Auffinden von offenbar nicht verkehrsfähigen Pflanzenschutzmitteln verbunden 
mit analytischen Untersuchungen unter Mitwirkung des BVL (Artikel 29 der Verord-
nung (EG) Nr. 1107/2009 i.V. mit § 58 Abs. 1 Nr. 2 PflSchG); siehe Punkt 7.3. 

5. Lagerung von Pflanzenschutzmittel deren Beseitigung nach § 15 PflSchG vorge-
schrieben ist, siehe Punkt 7.2.2.13. 
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7.3 Probenuntersuchung 
7.3.1 Allgemeine Grundlagen 

Dieses Kapitel beschreibt die Probenahme und den Probentransport im Rahmen der Ver-
kehrskontrolle von Pflanzenschutzmitteln. Darüber hinaus werden die Rahmenbedingungen 
für die Laboruntersuchungen, die Berichterstattung und die Maßnahmen behandelt, die sich 
aus den Befunden ergeben. 

Die Proben werden im Rahmen von Kontrollen im Großhandel, im Einzelhandel und auf der 
Erzeugerstufe gezogen. Dabei wird unterschieden zwischen 

Verdachtsproben (Anlasskontrollen) und 

Planproben (systematische Kontrollen). 

Verdachtsproben werden bei Beschwerden, bei von der amtlichen Überwachung festgestell-
ten Auffälligkeiten oder bei Informationen über Unregelmäßigkeiten genommen. Das spezifi-
sche Problem steht hierbei im Vordergrund. Die Ergebnisse der Analysen von Verdachtspro-
ben werden getrennt von den Daten der systematischen Kontrollen im Jahresbericht darge-
stellt und der besondere Problemhintergrund beschrieben. Verdachtsproben können zu jeder 
Zeit an das BVL geschickt werden. Sie werden möglichst zeitnah untersucht (siehe dazu 
auch Kapitel 7.3.4).  

Die Planproben werden gemäß Kontrollplan unter statistischen Gesichtspunkten gezogen. 
Durch die Arbeitsgemeinschaft Pflanzenschutzmittelkontrolle (AG PMK) erfolgt ein Vorschlag 
zur Auswahl von Pflanzenschutzmitteln, die innerhalb eines Kontrolljahres als Planproben zu 
ziehen sind. Hierzu werden in der Regel jährlich 2 oder 3 Wirkstoffe festgelegt, die in den zu 
beprobenden Mitteln enthalten sein müssen. Die Auswahl der Wirkstoffe erfolgt nach den 
folgenden Kriterien: 

• die Pflanzenschutzmittel mit den jeweiligen Wirkstoffen sollen sowohl den professio-
nellen Einsatz als auch den Haus- und Kleingartenbereich umfassen, 

• die Pflanzenschutzmittel mit den jeweiligen Wirkstoffen sollen möglichst bundesweit 
im Handel verfügbar sein und einen großen Marktanteil haben, 

• Berücksichtung von Pflanzenschutzmitteln unterschiedlicher Zulassungsinhaber über 
die Kontrolljahre,   

• die Pflanzenschutzmittel mit den jeweiligen Wirkstoffen sollen über die Kontrolljahre 
verteilt aus allen wichtigen Einsatzbereichen stammen   

• Pflanzenschutzmittel, bei denen es zu Auffälligkeiten bzw. Abweichungen bei vorhe-
rigen Kontrollen kam, sind erneut zu kontrollieren. 

Die Art und Anzahl der als Planproben zu untersuchenden Pflanzenschutzmittel wird nach 
Diskussion in der AG PMK im Protokoll festgehalten und den Länderreferenten zur Entschei-
dung vorgelegt. Nach der Entscheidung in der Länderreferentenbesprechung erstellt das 
BVL einen Prüfplan, in dem unter Berücksichtigung der verfügbaren Kapazitäten die Unter-
suchungsparameter festgelegt werden. Zum Anfang des Jahres informiert das BVL alle Bun-
desländer über den aktuellen Stand und über Einzelheiten des Untersuchungsprogramms. 

Die Planproben werden bis zum 30. Juni gezogen und zur Untersuchung an das BVL ge-
sandt. Die Untersuchungsergebnisse werden bis Anfang September ermittelt und bei der 
Herbsttagung der AG PMK vorgestellt, so dass eine Auswertung und Schlussfolgerung vor 
der Erarbeitung des Untersuchungsprogramms für das folgende Jahr möglich ist. 
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7.3.2 Probenahme 

7.3.2.1 Allgemeines 

Die Zielsetzung der Probenahme besteht darin, ausreichendes repräsentatives Material für 
die Prüfung des deklarierten Wirkstoffgehaltes und der physikalisch-chemischen Eigenschaf-
ten von Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung zu stellen. Inspektoren der zuständigen Behör-
de entsprechend § 63 Abs. 2 Nr. 2 PflSchG sind berechtigt, Pflanzenschutzmittelproben oh-
ne Entgelt gegen Empfangsbestätigung zu nehmen.  

Soweit möglich sollten Originalpackungen als Probe entnommen werden, da dadurch vor 
allem der Probentransport erleichtert wird und eine repräsentative Probenahme im Labor er-
folgen kann. Wenn eine Zwischenlagerung der Probe notwendig ist, muss dies an einem 
geeigneten Ort und unter geeigneten Bedingungen stattfinden, so dass sowohl eine Beein-
flussung der Probe (Feuchtigkeit, Temperatur, usw.) als auch eine Beeinträchtigung der 
Umwelt ausgeschlossen ist. 

Die Länder sind für die Probenahme und die Versendung der Proben an das BVL verant-
wortlich. 

 

7.3.2.2 Probenmenge  

Für die Laboruntersuchung muss eine ausreichende Menge an Probenmaterial zur Verfü-
gung stehen. Bei Originalgebinden reichen in der Regel 100 ml bzw. 100 g des Pflanzen-
schutzmittels für die Analytik der wichtigsten Prüfparameter aus. Für die Untersuchung wei-
terer relevanter Prüfarameter sind eventuell größere Mengen erforderlich.  
Für Planproben, insbesondere für Haus- und Kleingartenmittel, werden den Ländern die ein-
zusendende Probemenge vom BVL mitgeteilt.  
Ist die Entnahme von Originalgebinden nicht möglich, so ist eine repräsentative Teilprobe zu 
entnehmen. Bei flüssigen Pflanzenschutzmitteln ist in der Regel eine Teilprobe von insge-
samt 250 ml und bei festen Pflanzenschutzmitteln zur Sicherstellung der Repräsentativität 
eine Teilprobe von insgesamt 600 g erforderlich.  
 

7.3.2.3 Probenahmeprotokoll 

Die Probenahme ist auf dem Probenahmeprotokoll zu dokumentieren. Ein Muster eines Pro-
benahmeprotokolls stellt das BVL im Internet bereit. Das Protokoll wird den eingesandten 
Proben beigefügt. Zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit bzw. zur Beurteilung der Ver-
kehrsfähigkeit werden folgende Angaben benötigt: 

• Einsender/ Bundesland 

• Probenart (Plan- oder Verdachtsprobe) 

• Probenehmer(in) bzw. Ansprechpartner(in) unter Angabe von Tel.-Nr und E-Mail Adres-
se 

• Probencodierung: Die Proben werden nach folgendem Muster codiert: 

- Planproben:  P-Land-Jahr-laufendeNr  
- Verdachtsproben:  V-Land-Jahr-laufendeNr 
- Beispiel: P-BY-2010-01  

Für Planproben und Verdachtsproben wird jeweils gesondert eine laufende Nummer 
vergeben. 

• Tag der Probenahme 

• Zulassungsnummer / PI/GP-Nummer 
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• Parallelhandel (ja/nein) 

• Handelsbezeichnung 

• Zulassungsinhaber / Parallelhändler 

• ggf. Ort der Probenahme  

• Menge des zur Untersuchung eingesandten Mittels 

• Originalgebinde (ja/nein) 

• ggf. Wirkstoff(e) und Gehalt(e)  

• Chargenbezeichnung/Artikelnummer 

• Herstellungsdatum 

• Untersuchungsauftrag/Bemerkungen: Hier kann die Fragestellung erläutert, ein speziel-
ler Untersuchungsauftrag mitgeteilt und Informationen bereitgestellt werden, die zur Be-
arbeitung der Probe von Bedeutung sein können, z. B dass Ware festgesetzt wurde. 
Sind keine Eintragungen vorhanden, wird vom Labor als Untersuchungsauftrag „Über-
prüfung der Verkehrsfähigkeit“ angenommen. 

 

7.3.2.4 Entnahme einer Teilprobe aus einem Original gebinde 

Sollte die Entnahme von Originalgebinden nicht möglich sein, wird folgendes Verfahren emp-
fohlen: 

Bei flüssigen Formulierungen (Lösungen, emulgierbare Konzentrate, Suspensionskonzentra-
te usw.) sind die Behälter vor der Probenahme ungeöffnet intensiv zu schütteln, zu rollen 
oder anderweitig zu bewegen, um die Homogenität des Pflanzeschutzmittels herzustellen. 
Nach Möglichkeit sollte der Inhalt auch auf augenscheinliche Heterogenität wie Kristallisati-
on, Niederschlag, Ablagerungen oder Abscheidungen geprüft werden. Dieses ist im Probe-
nahmeprotokoll unter Bemerkungen zu beschreiben. 

 

Bei festen Formulierungen (insbesondere Granulaten, wasserdispergierbaren Granulaten, 
wasserlöslichen Granulaten) kann während des Umfüllens eine mechanische Abtrennung 
der unterschiedlichen Teilchengrößen auftreten. Deshalb muss beim Ziehen und Aufteilen 
sehr genau darauf geachtet werden, dass das Material repräsentativ ist. Es wird empfohlen, 
mit geeigneten Probenahmegeräten mehrfach kleine Mengen zu entnehmen und diese zu 
der Teilprobe zu vereinigen, die an das Labor geschickt wird. 

Bei einem Pflanzenschutzmittel, welches aus einer Charge besteht, ist in der Regel davon 
auszugehen, dass die Zusammensetzung und die technischen Eigenschaften in den einzel-
nen Packungen übereinstimmen. Sofern nicht Abweichungen innerhalb einer Charge unter-
vermutet werden, ist es deshalb ausreichend, eine Probe aus einer Packungseinheit bzw. bei 
kleineren Packungseinheiten aus mehreren derselben Charge zusammenzustellen. Liegt ein 
Pflanzenschutzmittel in unterschiedlichen Chargen vor, so wird empfohlen, von jeder Charge 
eine geeignete Probe zu ziehen, wenn dies für das Kontrollziel erforderlich ist. 

Liegt ein flüssiges Pflanzenschutzmittel einer Charge in einem größeren Behälter (z. B.  
50-l-Kanne, 200-l-Fass, 1.000-l-Container usw.) bzw. ein festes Pflanzenschutzmittel einer 
Charge in Behältern ähnlicher Größenordnung (z. B. Karton, Sack) vor, so wird empfohlen, 
drei Teilproben verschiedenen Stellen (z. B. von oben, aus der Mitte und von unten) zu ent-
nehmen, zusammenzuführen und zu homogenisieren (Schütteln bei Flüssigkeiten, Umrühren 
in einer Mischwanne bei Pulvern und Granulaten). 
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Ist die Entnahme eines Originalgebindes nicht möglich, stellt die mit der Untersuchung be-
auftragte Kontrollperson folgende Proben zur selben Zeit und auf die gleiche Weise her: 

– Eine Laborprobe, aus der die notwendigen Mengen für Untersuchungen entnommen wer-
den können. Diese Probe wird dem BVL übergeben. 

– eine Rückstellprobe, die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt für weitere Unter-
suchungen verwendet werden kann. Diese verbleibt in den Ländern. 

Sicherheitsvorkehrungen: 

Pflanzenschutzmittel können bei unsachgemäßem Umgang Gefahren für Mensch, Tier und 
Naturhaushalt hervorrufen. Es wird vorausgesetzt, dass die mit der Probenahme beauftrag-
ten Kontrollpersonen die für die jeweiligen Mittel geltenden Sicherheitsvorschriften kennen 
und einhalten. Es ist darauf zu achten, dass die Probengefäße nicht äußerlich mit der Probe 
kontaminiert werden. 

Probenahmegeräte: 

Die Probenahmegeräte müssen aus einem Material bestehen, das die Pflanzenschutzmittel 
nicht beeinflusst und nicht mit den Bestandteilen der zu beprobenden Mittel reagiert. Für die 
Entnahme können je nach zu beprobendem Gebinde und Aggregatzustand des Produkts 
folgende Geräte benutzt werden:  

Flüssigkeiten: 50-100 ml Pipetten; 3-Wege-Pipettenfüller (Peleusbälle), Siphon-Handpumpen 
(möglichst mit auswechselbarem, nicht tropfendem Ablauf auch für Kohlenwasserstoffe ge-
eignet), Schöpfröhrchen oder -schläuche, Schöpfgefäße; Glas-Stechheber.  

Feststoffe: Edelstahl-Stechheber, Schaufeln. 

Probenahmegeräte sind zwischen aufeinanderfolgenden Probennahmen in geeigneter Wei-
se zu reinigen, so dass eine Kreuz-Kontamination der Proben ausgeschlossen ist. 

Probenbehältnisse: 

Die Proben sind in saubere, trockene, weitgehend luftdicht verschließbare und für die jeweili-
ge Formulierungsart geeignete Behältnisse abzufüllen. Die Behälter sollten aus dem Material 
sein, in dem die Mittel an den Endverbraucher abgegeben werden (Behälter vorzugsweise 
aus HDPE, evtl. auch andere Materialien). Hinweise auf die Art des Materials befinden sich 
gewöhnlich auf der Behälterunterseite. Bei abgefüllten flüssigen Proben empfiehlt sich vor 
dem Versand, z. B. über Nacht, eine Dichtigkeitsprüfung. Der Probenbehälter ist mit dem 
Verschluss nach unten in ein größeres Auffanggefäß zu stellen und anschließend visuell auf 
Dichtigkeit zu prüfen. 

Die Probe ist entsprechend den Vorgaben der Gefahrstoff-Verordnung (GefStoffV) zu kenn-
zeichnen. Neben den Gefahrensymbolen und den Gefahrenbezeichnungen sind folgende 
Angaben erforderlich: 

1. Probencodierung gemäß Probenahmeprotokoll 

2. Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels 

3. Zulassungsnummer 

4. Name des Zulassungsinhabers 

5. Wirkstoffe nach Art und Menge 

 

7.3.3 Transport der Proben zum Analysenlabor 

 Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die Proben in das Labor zu transpor-
tieren: 



Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollprogramm 
Kapitel 7 - Verkehrskontrolle 

Stand: April 2014 7-50 

– Beauftragung von spezialisierten Transportunternehmen 

– Transport mit dem Dienstwagen unter Beachtung der Vorgaben zum Gefahrguttransport 

– Beauftragung der Post  oder eines Paketdienstes unter Beachtung der Vorgaben zum 
Gefahrguttransport 

Für gefährliche Stoffe existieren zwei verschiedene Kennzeichnungssysteme, eines nach der 
Gefahrstoff-Verordnung (GefStoffV) und eines nach der Gefahrgutverordnung Straße, Ei-
senbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) bzw. dem Europäischen Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter (ADR). Direkt nach der Probennahme sind die 
Verpackungen der Proben nach der GefStoffV zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung muss 
dauerhaft sein und ist auch bei der Lagerung beizubehalten. Die Kennzeichnung nach GGV-
SEB / ADR muss jedoch nur zum Transport erfolgen und kann anschließend entfernt wer-
den. Ob und wie ein Pflanzenschutzmittel nach GGVSEB / ADR einzuordnen ist, kann den 
Produktinformationen der Hersteller entnommen werden (Sicherheits-Datenblatt, Unfall-
Merkblatt). Zusätzliche Quellen von Sicherheitsdatenblättern sind: 

• Raiffeisengenossenschaften [http://www.raiffeisen.com/sdb/Gefahrstoffverzeichnis] 

• Fa. Dehner Agrar  
[http://www.dehner-agrar.de/service-information/sicherheitsdatenblaetter/] 

• Johannes-Gutenberg-Universität Mainz - Dienststelle Arbeitsschutz 
 [http://www.eusdb.de/] 

• AGRAVIS Raiffeisen AG  
[http://www.agravis.de > Pflanzen > Infothek - Sicherheitsdatenblätter]  

Viele Pflanzenschutzmittel werden als Gefahrgüter im Sinne der GGVSEB eingestuft. 
Grundsätzlich müssen sie nach den dort enthaltenen Vorschriften transportiert werden. In 
Verbindung mit der Gefahrgutausnahmeverordnung (GGAV) ergeben sich jedoch Erleichte-
rungen oder Freistellungen von den Transportvorschriften. Dabei sind produktspezifische 
Bruttomengen-Grenzen zu beachten.  

Der Versender und der Fahrer sind für einen ordnungsgemäßen Transport verantwortlich. 
Sofern diese Aufgabe nicht einem spezialisierten Unternehmen übertragen wurde, ist für die 
zu transportierenden Proben die Einstufung des Transportes nach der ADR vorzunehmen 
und die Proben sind entsprechend zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungspflicht nach ADR 
ist mengenabhängig. Zur Ermittlung der im konkreten Fall zutreffenden Mengengrenze kann 
man die Beförderungskategorie im ADR, Kapitel 3, Tabelle A heraussuchen. Die Beförde-
rungskategorie gibt bestimmte Mengengrenzen vor. Gehören die Gefahrgüter zu verschie-
denen Kategorien, muss die Mengengrenze nach der im ADR 1.1.3.6.4 angegebenen Re-
chenvorschrift ermittelt werden (1.000 Punkte – Regel). Beim Transport muss immer ein Si-
cherheitsdatenblatt mitgeführt werden. Werden kennzeichnungspflichtige Mengen transpor-
tiert, müssen auch Unfallmerkblätter und spezielle vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstän-
de wie Feuerlöscher, Augenduschen und Absperrbänder mitgeführt werden.  

Generell sind die beprobten Pflanzenschutzmittel bei Raumtemperatur trocken zu lagern. 
Dies gilt für den gesamten Zeitraum zwischen Probenahme und Durchführung der Analyse 
im Untersuchungslabor. Das BVL führt im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten bei der 
Überwachung nach § 58 PflSchG die Analysen durch. 

Die Proben werden an folgende Adresse gesandt oder geliefert: 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  
Dienststelle Braunschweig 
Referat Produktchemie und Analytik 
Messeweg 11-12 
38104 Braunschweig  
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Voraussichtlich ab 2014: 

Bundesallee 50 
38116  Braunschweig 

 

7.3.4 Untersuchung der Proben im BVL 

Wird dem BVL ein Originalgebinde übergeben, stellen Labormitarbeiter bei festen Proben 
eine repräsentative Teilprobe her, aus der die notwendigen Mengen für Untersuchungen 
entnommen werden. Bei flüssigen Proben wird die Analysenprobe nach sorgfältiger Homo-
genisierung direkt aus dem Originalgebinde entnommen. Nach Abschluss der Untersuchung 
wird das restliche Mittel als Rückstellprobe drei Jahre aufbewahrt oder an die Bundesländer 
zurückgegeben, wenn dies gewünscht ist. Nicht zurück genommene Proben werden nach 
drei Jahren entsorgt. Sofern ein als nicht verkehrsfähig beurteiltes Pflanzenschutzmittelge-
binde vom Bundesland zurückgefordert wird, nimmt das BVL zuvor eine Teilmenge ab und 
hält sie als Rückstellprobe zurück. 

Die Untersuchungsparameter für Planproben dokumentiert das BVL vor Beginn eines Kon-
trolljahres in einem laborinternen Prüfplan. Bei Verdachtsproben legt das BVL die für die 
Beurteilung der Verkehrsfähigkeit sinnvollen Prüfparameter in Abhängigkeit von der jeweili-
gen Zusammensetzung fest, sofern das einsendende Bundesland keine eigenen Vorgaben 
macht.  
Als Untersuchungsparameter für die zu untersuchenden Proben kommen in Frage: 

1. Art und Gehalt des Wirkstoffs im Mittel 

2. Relevante Verunreinigungen im Mittel 

3. Beistoffsubstanzen 

4. Nicht deklarierte Fremdstoffe 

5. Physikalisch-chemische Eigenschaften, z. B. 

– Dichte 
– Emulsionsstabilität und Reemulgierbarkeit 
– pH-Wert 
– Oberflächenspannung  
– Schaumbeständigkeit 
– Suspendierbarkeit 

 
Die Bestimmung der festgelegten Prüfparameter erfolgt in der Regel mit Methoden, für die 
das Labor für Formulierungschemie des BVL eine Akkreditierung erworben hat. Diese Me-
thoden entsprechen teilweise den Methoden des CIPAC-Handbuches (CIPAC, Collaborative 
International Pesticides Analytical Council, ist eine internationale Vereinigung von Wissen-
schaftlern aus staatlichen und internationalen Einrichtungen, die Analysenmethoden für 
Pflanzenschutzmittel in internationalen Ringversuchen testet und veröffentlicht) oder anderen 
genormten Untersuchungsmethoden. Ist es aufgrund des Untersuchungsauftrags oder der 
Fragestellung erforderlich, nicht akkreditierte Methoden anzuwenden, wird darauf im Prüfbe-
richt hingewiesen. Auch bei nicht akkreditierten Methoden handelt es sich um validierte 
Prüfmethoden. 
 

7.3.5 Berichterstattung an die Länder 

Zur Berichterstattung wird ein standardisierter Prüfbericht für Planproben und Verdachtspro-
ben verwendet. Auf dem Prüfbericht erfolgt je Prüfparameter die Angabe des Ergebnisses 
sowie als Interpretationshilfe die Angabe des jeweiligen Sollwertes und Toleranzbereiches. 
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Des Weiteren erfolgt eine zusammenfassende Interpretation der ermittelten Untersuchungs-
ergebnisse mit einer Aussage zur Verkehrsfähigkeit. 

 
Die Berichterstattung an die Länder erfolgt bei Verdachtsproben direkt nach Abschluss der 
Untersuchungen. Wenn Pflanzenschutzmittel durch die zuständige Behörde beim Händler 
festgesetzt sind, werden die entsprechenden Proben bei der Bearbeitung im Labor vorgezo-
gen. Wenn die Ergebnisse dieser Verdachtsproben nicht innerhalb von 3 Wochen vorliegen, 
wird das Bundesland über die Gründe informiert und über das voraussichtliche Bearbeitung-
sende in Kenntnis gesetzt. Methodenneuentwicklungen verzögern die Bearbeitung in der Re-
gel.  
 
Bei Planproben erfolgt die Berichterstattung an die Länder erst nach Abschluss der Untersu-
chung aller in einem Kontrolljahr eingeschickten Planproben. Jedes Bundesland erhält zu-
sätzlich zu den jeweiligen probenbezogenen Prüfberichten eine Ergebnisübersicht über alle 
innerhalb eines Kontrolljahres untersuchten Proben und deren Mängelquote.  
Abweichend hiervon erhält das jeweilige Bundesland bei Planproben, die aufgrund der Er-
mittlung von Wirkstoffen bzw. Wirkstoffgehalten, die von der Zulassung abweichen oder die 
aufgrund sonstiger Untersuchungsergebnisse zur Beurteilung „nicht verkehrsfähig“ führen, 
unverzüglich nach Abschluss der vorrangig durchzuführenden Untersuchungen den Prüf-
bericht.  
 
Tabelle 7-1: Tolerierbare Abweichung zwischen den deklarierten und den tatsächlichen 

Wirkstoff – oder Beistoffgehalten in einem Pflanzenschutzmittel 

Deklarierter Gehalt 
in g/kg oder g/l  

Abweichung vom dekla-
rierten Wirkstoffgehalt 

Abweichung vom nominellen-
Beistoffgehalt  

bis 25 ± 15 %*  

± 25 %** 

±30%* 

±50%** 

über 25 bis 100 ± 10 %  ±20% 

über 100 bis 250 ± 6 %  ±12% 

über 250 bis 500 ± 5 %  ±10% 

über 500 ± 25 g/kg oder g/l  ±50 g/kg oder g/L 

*für ‚homogene‘ Formulierungen (EC, SC, SL etc.) 
**für ‚heterogene‘ Formulierungen (GR, WG, etc.) 

Die Toleranz soll Abweichungen beim Herstellungsprozess, bei der Probenahme und der 
analytischen Bestimmung ausgleichen. Die Toleranzen für Wirkstoffe sind von der FAO/ 
WHO (Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides, Rom 
2006), die für Beistoffe von DAPA und DAPF (Vinke, J.Verbr.Lebensm. 4, 23-30, 2009) emp-
fohlen. 

 

7.3.6 Maßnahmen, die sich aus den Befunden ergeben 

Die Länder sind gemäß PflSchG für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständig. Ge-
gebenfalls sind auch Strafverfahren einzuleiten. 

Darüber hinaus hat das BVL gemäß § 50 und § 39 PflSchG die Aufgabe zu prüfen, ob für die 
betroffene Genehmigung für den Parallelhandel oder die betroffene Zulassung das Ruhen 
oder der Widerruf anzuordnen ist, wenn bei Planproben oder bei Verdachtsproben gravie-
rende Mängel festgestellt werden. Dazu wird zunächst dem jeweiligen Genehmigungs- bzw. 
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Zulassungsinhaber unter Vorlage des Prüfergebnisses grundsätzlich vom BVL die Möglich-
keit zur Stellungnahme gegeben. Bei Planproben kann es sinnvoll sein, diese Möglichkeit 
auch erst nach Abschluss sämtlicher Untersuchungen einzuräumen. Prüfberichte von Pro-
ben aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und dem Dienstgebiet des Regie-
rungspräsidiums Tübingen werden auf Wunsch der zuständigen Behörden den Zulassungs- 
bzw. Genehmigungsinhabern vom BVL nicht zur Verfügung gestellt. Die Stellungnahme der 
Zulassungs- bzw. Genehmigungsinhaber zum Prüfbericht wird mit einer Wertung des BVL an 
die Bundesländer weitergegeben. Unabhängig davon entscheidet das BVL über eventuelle 
Widerrufe oder das Ruhen der Zulassung oder Genehmigung. 
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7.4 Materialien für die Verkehrskontrolle 
7.4.1 Checklisten 

 

Checkliste zur Vorbereitung von Sichtkontrollen (1)  

 

• Gültiger Dienstausweis 
• Liste der gemeldeten Betriebe 
• Vorinformationen zu den zu besuchenden Betrieben 
• Merkblätter über Mitwirkungspflichten, Rechtsgrundl agen für Sichtkontrollen 
• Vordruck für Befunde (Groß- und Einzelhandel kombin iert) 
• Formulare für Anzeigeverfahren für neue Betriebe 
• Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollprogramm (Auszug) 
• Rechtsgrundlagen: z. B.: Pflanzenschutzgesetz etc. 
• Liste zertifizierter Entsorgungsunternehmen 
• Telefonnummern (Dienststelle/Polizei/Zoll/BVL) 
• Stadtpläne, Landkarten 

 

Dokumentenmappe  

Laptop  
• PAPI (PSM-Auswertungsprogramm) 
• Liste der anerkannten Pflanzenstärkungsmittel und Z usatzstoffe 
• Liste der Zulassungen für Notfallsituationen nach A rt. 53 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1107/2009 
• Protokollvorlage (Groß- und Einzelhandel kombiniert ) 
• Vorlage für Befunde (Groß- und Einzelhandel kombini ert) 
• Rechtsgrundlagen (BVL-Vorlage) 
 
• Schutztasche 
• Stromkabel 
• Maus 
 
• Druckerkabel 
• Drucker 
• Ersatzakku 
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Checkliste zur Vorbereitung von Sichtkontrollen (2)  

 

 

 

• Handy 
• Ladegerät für Handy 
 
• Taschenlampe 
• Digitalkamera 
• (Taschen)Messer 
• Schere, Lupe 
 
• Verschluss-Siegel (für festgelegte Ware) 
• Absperrband (für festgelegte Ware) 
• Stift, wasserfest - für Unterschriften 
• Einweghandschuhe, chemiefest 
 

Sonstige Hilfsmittel 

Die Einstellung und das Umfeld  
• Zweite Person nötig? 
 
• Anmeldung bei Ankunft im Betrieb 
• Auftreten freundlich und bestimmt 
• Vorgehen zielgerichtet - keine Exkurse 
• Absprachen zusammenfassen 
• Ergebnisse der Kontrolle mitteilen/vorlesen 
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Checkliste zur Vorbereitung von Buchkontrollen  

 

Dokumentenmappe  

Laptop  

• Anmeldung bei Ankunft im Betrieb 
• Auftreten freundlich und bestimmt 
• Vorgehen zielgerichtet - keine Exkurse 
• Absprachen zusammenfassen 
• Ergebnisse der Kontrolle mitteilen/vorlesen 
 
 

• Gültiger Dienstausweis 
• Liste der gemeldeten Betriebe 
• Vorinformationen zu den zu besuchenden Betrieben 
• Merkblätter über Mitwirkungspflichten, Rechtsgrundl agen für Sichtkontrollen 
• Vordruck für Befunde (Groß- und Einzelhandel kombin iert) 
• Formulare für Anzeigeverfahren für neue Betriebe 
• Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollprogramm (Auszug) 
• Rechtsgrundlagen: z. B.: Pflanzenschutzgesetz etc. 
• Liste zertifizierter Entsorgungsunternehmen 
• Telefonnummern (Dienststelle/Polizei/Zoll/BVL) 
• Stadtpläne, Landkarten 

 

• PAPI (PSM-Auswertungsprogramm) 
• Liste der anerkannten Pflanzenstärkungsmittel und Z usatzstoffe 
• Liste der Zulassungen für Notfallsituationen nach A rt. 53 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1107/2009 
• Protokollvorlage (Groß- und Einzelhandel kombiniert ) 
• Vorlage für Befunde (Groß- und Einzelhandel kombini ert) 
• Rechtsgrundlagen (BVL-Vorlage) 
 
• Schutztasche 
• Stromkabel 
• Maus 
 
• Druckerkabel 
• Drucker 
• Ersatzakku 

Die Einstellung und das Umfeld  
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Checkliste zur Vorbereitung von Probenahmen (1) 

 

 

Dokumentenmappe  

Laptop  

• Gültiger Dienstausweis 
• Liste der gemeldeten Betriebe 
• Vorinformationen zu den zu besuchenden Betrieben 
• Merkblätter über Mitwirkungspflichten, Rechtsgrundl agen für Sichtkontrollen 
• Vordruck für Befunde (Groß- und Einzelhandel kombin iert) 
• Formulare für Anzeigeverfahren für neue Betriebe 
• Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollprogramm (Auszug) 
• Rechtsgrundlagen: z. B.: Pflanzenschutzgesetz etc. 
• Liste zertifizierter Entsorgungsunternehmen 
• Telefonnummern (Dienststelle/Polizei/Zoll/BVL) 
• Stadtpläne, Landkarten 

 

• PAPI (PSM-Auswertungsprogramm) 
• Liste der anerkannten Pflanzenstärkungsmittel 
• Liste der Zulassungen für Notfallsituationen nach A rt. 53 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1107/2009 
• Protokollvorlage (Groß- und Einzelhandel kombiniert ) 
• Vorlage für Befunde (Groß- und Einzelhandel kombini ert) 
• Rechtsgrundlagen (BVL-Vorlage) 
 
• Schutztasche 
• Stromkabel 
• Maus 
 
• Druckerkabel 
• Drucker 
• Ersatzakku 
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Checkliste zur Vorbereitung von Probenahmen (2) 

 

 

• Handy 
• Ladegerät für Handy 
 
• Taschenlampe 
• (Digital)Kamera 
• (Taschen)Messer 
• Schere, Lupe 

 
• Schutzkleidung (Handschuhe, Atem-

schutz etc.) 
• Probenahmegerät 
• Kunststoff- bzw. Glasgeräte für die Pro-

benahme  
• Etiketten für Kennzeichnung 

Gerätekoffer 

Die Einstellung und das Umfeld  
• Zweite Person nötig? 
 
• Anmeldung bei Ankunft im Betrieb 
• Auftreten freundlich und bestimmt 
• Vorgehen zielgerichtet - keine Exkurse 
• Absprachen zusammenfassen 
• Ergebnisse der Kontrolle mitteilen/vorlesen 
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Checkliste zur Vorbereitung sonstiger Kontrollen  

 

 

• PAPI (PSM-Auswertungsprogramm) 
• Liste der anerkannten Pflanzenstärkungsmittel und Z usatzstoffe 
• Liste der Zulassungen für Notfallsituationen nach A rt. 53 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1107/2009 
• Protokollvorlage (Groß- und Einzelhandel kombiniert ) 
• Vorlage für Befunde (Groß- und Einzelhandel kombini ert) 
• Rechtsgrundlagen (BVL-Vorlage) 
 
• Schutztasche 
• Stromkabel 
• Maus 
 
 

• Gültiger Dienstausweis 
• Liste der gemeldeten Betriebe 
• Vorinformationen zu den zu besuchenden Betrieben 
• Merkblätter über Mitwirkungspflichten, Rechtsgrundl agen für Sichtkontrollen 
• Vordruck für Befunde (Groß- und Einzelhandel kombin iert) 
• Formulare für Anzeigeverfahren für neue Betriebe 
• Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollproggramm (Auszug) 
• Rechtsgrundlagen: z. B.: Pflanzenschutzgesetz etc. 
• Liste zertifizierter Entsorgungsunternehmen 
• Telefonnummern (Dienststelle/Polizei/Zoll/BVL) 
• Stadtpläne, Landkarten 

 

Dokumentenmappe  

Laptop  

• Zweite Person nötig? 
 
• Anmeldung nach Abschluss der Kontrolle der Beratung spflicht im Betrieb 
• Auftreten freundlich und bestimmt 
• Vorgehen zielgerichtet - keine Exkurse 
• Absprachen zusammenfassen 
• Ergebnisse der Kontrolle mitteilen/vorlesen 
 
 

Die Einstellung und das Umfeld  
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7.4.2 Abkürzungen der Bundesländer 

 

BW Baden-Württemberg 

BY Bayern 

BE Berlin 

BB Brandenburg 

HB Bremen 

HH Hamburg 

HE Hessen 

MV Mecklenburg-Vorpommern 

NI Niedersachsen 

NW Nordrhein-Westfalen 

RP Rheinland-Pfalz 

SL Saarland 

SN Sachsen 

ST Sachsen-Anhalt 

SH Schleswig-Holstein 

TH Thüringen 

 

 

7.4.3 Für die Ein- und Ausfuhr von Pflanzenschutzmi tteln aus oder in Dritt-
staaten zugelassene Zollstellen  

Die BMELV-Bekanntmachung der Einlassstellen für die Pflanzenbeschau sowie für die Ein- 
und Ausfuhr von Pflanzenschutzmitteln vom 18. April 2012 (BAnz AT 31.05.2012 B2) gibt die 
Zollstellen bekannt, die nach § 62 PflSchG Pflanzenschutzmittel zur Einfuhr aus diesen Staa-
ten oder zur Ausfuhr in diese Staaten abgefertigten. 

 

Bun-
des-
land 

Hauptzollamt  
(HZA) 

Zuständige Stellen  
(ZA: Zollamt, AbfSt: Abfertigungsstelle) 

BW HZA Lörrach  ZA Weil/Rhein - Autobahn 

BY HZA München ZA München - Flughafen 

BY HZA Nürnberg  ZA Nürnberg - Flughafen 

BB HZA Potsdam ZA Berlin-Flughafen - Schönefeld 

HB HZA Bremen ZA  Bremerhaven  

HB HZA Bremen ZA  Neustädter Hafen 

HH HZA Hamburg Hafen  Abfertigung Windhukkai 

HH HZA Hamburg Hafen  Abfertigung Bahnhof Waltershof 

HH HZA Hamburg Hafen  Abfertigung Veddel 



Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollprogramm 
Kapitel 7 - Verkehrskontrolle 

Stand: April 2014 7-61 

HH HZA Hamburg Hafen  Abfertigung Süderelbe 

HE HZA Frankfurt am Main-
Flughafen 

HZA Frankfurt am Main-Flughafen 

MV HZA Stralsund ZA Mukran 

MV HZA Stralsund ZA Wismar 

MV HZA Stralsund ZA Rostock 

NW HZA Düsseldorf ZA Flughafen Düsseldorf 

NW HZA Köln ZA Flughafen Köln/Bonn 

RP HZA Koblenz ZA Hahn-Flughafen 
 

Eine aktuelle vollständige Liste aller zugelassenen Zollstellen für die Ein- und Ausfuhr von 
Pflanzenschutzmitteln aus oder in Drittstaaten ist abrufbar unter http://www.zoll.de. Unter 
Suche „Einlassstellen“ eingeben.  
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8 Anwendungs- und Betriebskontrollen 

Anwendungskontrollen können während oder nach der Anwendung durchgeführt werden. 
Die dabei zu prüfenden Kontrolltatbestände werden nachfolgend aufgezeigt. Bei Kontrollen 
der Aussaat und Verwendung von behandeltem Saat- und Pflanzgut und Kultursubstrat 
sowie bei Betriebskontrollen werden weitere Kontrolltatbestände geprüft. 

Die einschlägigen Informationen zum Zulassungsstand, zu Genehmigungen, Anwendungs-
gebieten, Anwendungsbestimmungen, Bienengefährlichkeit, sowie Pflanzenschutzmittel mit 
geringem Risiko sind für viele Kontrolltatbestände essentiell. Im PAPI, auf der BVL Home-
page, und bei den Pflanzenschutzdiensten der Länder sind diese Informationen abrufbar. 

Die Prüfprotokolle sind dabei unabhängig vom Ergebnis der Prüfung der einzelnen Tatbe-
stände immer vollständig auszufüllen und zu dokumentieren. Die Angaben werden von der 
Kontrollperson durch Unterschrift auf dem Prüfprotokoll bestätigt. Der/die Überprüfte kann 
die Kenntnisnahme der Überprüfung per Unterschrift bestätigen. Er/sie erhält eine Durch-
schrift des Protokolls. 

8.1 Kontrollen während der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln 

8.1.1 Einführung / Vorbereitung 

Kontrollen während der Pflanzenschutzmittelanwendung sind nicht immer planbare Kon-
trollen. Deshalb sollten in der Pflanzenschutzsaison alle mit Kontrollaufgaben beauftragten 
Mitarbeiter(innen) des Pflanzenschutzdienstes während ihrer Dienstzeit für diese Kontroll-
maßnahmen ausgestattet sein. 

Diese Handlungsanleitung gibt Empfehlungen für die Überwachung der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zum Zeitpunkt der Anwendung mit einem Pflanzenschutzgerät. Unter 
Beachtung der Verhältnisse am Kontrollstandort und der durchgeführten Pflanzenschutz-
maßnahmen können daraus entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden, inwieweit 
Anwendungsgebiete, Anwendungsbestimmungen, -beschränkungen und -verbote vom An-
wender der Pflanzenschutzmittel eingehalten werden.

Vor Beginn der eigentlichen Kontrolle und der ggf. damit verbundenen Unterbrechung der Ar-
beit eines Pflanzenschutzmittelanwenders, sollte die Pflanzenschutzmittelausbringung durch 
die Kontrollperson beobachtet werden. Dabei ist insbesondere für die folgenden Kontroll-
schritte die Beobachtung erforderlich, ob zwischen der Flächen- und der Randbehandlung zu 
Gewässern oder terrestrischen Saumbiotopen Unterschiede bei der Fahrgeschwindigkeit 
und beim Spritzbild (Spritzdruck) feststellbar sind. Bei Kenntnis der genauen Schlaglängen 
besteht auch die Möglichkeit, durch eine Messung der Fahrzeit die Fahrgeschwindigkeit zu 
errechnen. Ferner kann auch an dieser Stelle schon die aktuelle Windgeschwindigkeit und 
Temperatur gemessen werden. 

Ferner sollte schon vor einer Befragung des Pflanzenschutzmittelanwenders visuell überprüft 
werden, ob Randstreifen nach der Anwendung der Pflanzenschutzmittel unbehandelt geblie-
ben sind. 

Danach sollte sich der Kontrolleur/die Kontrolleurin vorstellen und ausweisen, die Behörden-
zugehörigkeit nennen und den Gesprächspartner über die Rechtsgrundlagen sowie die Vor-
gehensweise der Überprüfung aufklären. 

Folgende Kontrolltatbestände können dabei geprüft werden: 

- Pflanzenschutzgerät: Prüfplakette und Funktionstüchtigkeit 

- Sachkunde 
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- Einhaltung der Vorschriften der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

- Anwendung nicht zugelassener oder genehmigter PSM 

- Einhaltung der zugelassenen bzw. genehmigten Anwendungsgebiete 

- Einhaltung behördlicher Anordnungen 

- Einhaltung von Anwendungsbestimmungen  

- Einhaltung von Auflagen (Kennzeichnung, nicht bußgeldbewehrt) 

- Einhaltung der Bienenschutzbestimmungen 

- Einhaltung der guten fachlichen Praxis (z. B. Witterung, Abdrift, Umstehender) 

- bei Nichtkulturland: Genehmigung nach § 12 Abs. 2 PflSchG vorhanden 

- bei Nichtkulturland: Einhaltung der Auflagen der Genehmigung nach § 12 Abs. 2 
PflSchG 

- Anzeigepflicht gewerbliche Pflanzenschutzmittelanwendung 

- bei Luftanwendung: Prüfung der Genehmigung und deren Auflagen und Bedingungen 

- bei Flächen der Allgemeinheit (§ 17 PflSchG): Prüfung ob angewandtes Mittel für die-
sen Bereich ausgewiesen ist 
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8.2 Kontrollen nach der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

8.2.1 Einführung /Vorbereitung 

Im Gegensatz zu den Kontrollen während der Pflanzenschutzmittelanwendung sind die Kon-
trollen nach der Anwendung in der Regel planbare Kontrollen. Bei Anlasskontrollen ist ana-
log zu verfahren. Die Einbeziehung des Betriebsleiters, des Verantwortlichen oder des Be-
wirtschafters der Flächen in die Kontrollmaßnahme ist aus diesem Grund möglich und sollte 
zur Aufklärung und Information über die Rechtslage und Notwendigkeit der Maßnahme ge-
nutzt werden. Alle mit Kontrollaufgaben beauftragten Mitarbeiter(innen) des Pflanzenschutz-
dienstes sollten in der Pflanzenschutzsaison während ihrer Dienstzeit für diese Kontrollmaß-
nahmen ausgestattet sein. 

Diese Handlungsanleitung gibt Empfehlungen für die Überwachung der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln nach den Spritzarbeiten mit einem Pflanzenschutzgerät. Unter Beach-
tung der Verhältnisse am Kontrollstandort und der durchgeführten Pflanzenschutzmaßnah-
men können daraus entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden, inwieweit Anwen-
dungsgebiete, Anwendungsbestimmungen, -beschränkungen und -verbote vom Anwender 
der Pflanzenschutzmittel eingehalten werden. 

Vor einer Probenentnahme sollte visuell überprüft werden, ob die Anwendungsbestimmun-
gen (z. B. unbehandelter Randstreifen) eingehalten worden sind. Ferner sollte möglichst der 
Bewirtschafter der jeweiligen Fläche befragt werden, welche Pflanzenschutzmaßnahmen 
durchgeführt worden sind. 

Folgende Kontrolltatbestände können dabei geprüft werden: 

- Einhaltung der Vorschriften der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

- Anwendung nicht zugelassener oder genehmigter PSM 

- Einhaltung der zugelassenen bzw. genehmigten Anwendungsgebiete  

- Einhaltung behördlicher Anordnungen 

- Einhaltung von Anwendungsbestimmungen  

- Einhaltung von Auflagen (Kennzeichnung, nicht bußgeldbewehrt) 

- Einhaltung der Bienenschutzbestimmungen 

- Einhaltung der guten fachlichen Praxis (z.B. Abdrift) 

- bei Nichtkulturland: Genehmigung nach § 12 Abs. 2 PflSchG vorhanden 

- bei Nichtkulturland: Einhaltung der Auflagen der Genehmigung nach § 12 Abs. 2 
PflSchG 

- Anzeigepflicht gewerbliche Pflanzenschutzmittelanwendung 

- bei Luftanwendung: Prüfung der Genehmigung und deren Auflagen und Bedingungen 

- bei Flächen der Allgemeinheit (§ 17 PflSchG): Prüfung ob angewandtes Mittel für 
diesen Bereich ausgewiesen ist 
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8.3 Kontrollen bei der Aussaat oder Verwendung von 
behandeltem Saatgut, Pflanzgut oder Kultursubstrat 

8.3.1 Einführung /Vorbereitung 

Bei diesen Kontrollen handelt es sich um spezielle Überprüfungen von Vorgaben zum Schutz 
des Naturhaushalts und der Bienen vor schädlichen Auswirkungen von mit Pflanzenschutz-
mitteln behandeltem Saatgut, Pflanzgut oder Kultursubstrat. Zum Beispiel ist bei der 
Maisaussaat unter Umständen mit angepasster Saattechnik zu arbeiten oder gebeiztes Saat-
gut muss ausreichend mit Boden bedeckt werden. 

Folgende Kontrolltatbestände können dabei geprüft werden: 

- Prüfung der Kennzeichnung 

- Einhaltung der rechtlichen Vorgaben nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
485/2013 und nach § 32 Abs. 4 PflSchG, z. B. der Maispflanzenschutzmittelverord-
nung 

- Einhaltung von Anwendungsbestimmungen  

- Einhaltung von Auflagen (Kennzeichnung, nicht bußgeldbewehrt) 

- Einhaltung der Bienenschutzbestimmungen 

- Einhaltung der guten fachlichen Praxis (z. B. Witterung, Abdrift) 
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8.4 Betriebskontrollen

8.4.1 Einführung /Vorbereitung 

Die Betriebsprüfung ist eine komplexe Kontrolle zur Überprüfung der Einhaltung verschiede-
ner pflanzenschutzrechtlicher Bestimmungen und stellt eine Verbindung zur Pflanzenschutz-
mittel-Verkehrskontrolle her. Die Betriebsprüfung beinhaltet zum einen die Kontrolle der 
Sachkunde des Anwenders und zum anderen die Kontrolle der Prüfpflicht für Pflanzen-
schutzgeräte sowie die Überprüfung der Aufzeichnungen der Pflanzenschutzmaßnahmen 
nach § 11 PflSchG. Außerdem werden bei dieser Kontrolle auch die Pflanzenschutzmittelbe-
stände in den Pflanzenschutzmittellagern kontrolliert, insbesondere ob nach § 15 PflSchG zu 
beseitigende Pflanzenschutzmittel vorhanden sind. Unter Beachtung der Verhältnisse am 
Betriebsstandort sowie durch Befragung des Bewirtschafters und der durchgeführten Über-
prüfung, verbunden beispielsweise mit der Entnahme von Boden- und Pflanzenproben, kön-
nen daraus entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden, inwieweit pflanzenschutz-
rechtliche Bestimmungen (z. B. Anwendungsverbot auf Nichtkulturland) eingehalten werden. 

Die Betriebskontrollen sind bei allen beruflichen Verwendern möglich. 

Folgende Kontrolltatbestände können dabei geprüft werden: 

- Pflanzenschutzgerät: Prüfplakette und Funktionstüchtigkeit 

- Sachkunde 

- Aufzeichnungspflicht 

- Einhaltung der Vorschriften der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

- Anwendung nicht zugelassener oder genehmigter PSM 

- Einhaltung der zugelassenen bzw. genehmigten Anwendungsgebiete 

- Einhaltung behördlicher Anordnungen 

- Einhaltung von Anwendungsbestimmungen  

- Einhaltung von Auflagen (Kennzeichnung, nicht bußgeldbewehrt) 

- Einhaltung der Bienenschutzbestimmungen 

- Mindestanforderungen an die Lagerung von Pflanzenschutzmitteln (gfP) 

- Lagerung von beseitigungspflichtigen Pflanzenschutzmitteln 

- Vermeidung punktueller Pflanzenschutzmitteleinträge (Gerätereinigung) 

- Anwendung auf Nichtkulturland: Genehmigung nach § 12 Abs. 2 PflSchG vorhanden 

- bei Nichtkulturland: Einhaltung der Auflagen der Genehmigung nach § 12 Abs. 2 
PflSchG 

- Anzeigepflicht gewerbliche Pflanzenschutzmittelanwendung, ggf. auch für Beratung 
über den Pflanzenschutz 
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8.5 Anleitungen zur Durchführung der Kontrollen

8.5.1 Pflanzenschutzgeräte 

Kontrollziel

Kontrolle der im Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräte hinsichtlich Gültigkeit der 
Prüfplakette und der Funktionstüchtigkeit der Geräte. 

Rechtsgrundlage

§ 6 Pflanzenschutz-Geräteverordnung 

�Pflanzenschutzgeräte, die keiner vorgeschriebenen Kontrolle unterzogen wor-
den oder nicht mit einer gültigen Plakette versehen worden sind, dürfen nicht 
verwendet werden. �  

Durchführung der Kontrolle

Bei dieser Kontrolle ist die Einhaltung der Prüfpflicht zu kontrollieren. Daher ist bei der Kon-
trolle des Pflanzenschutzgerätes zuerst zu prüfen, ob am Pflanzenschutzgerät eine gültige 
Prüfplakette vorhanden ist. Alternativ kann der Anwender auch mit dem Prüfprotokoll die 
fristgerechte Prüfung des Gerätes nachweisen. Bei erstmals in Gebrauch genommenen 
Pflanzenschutzgeräten ist zu beachten, dass diese Geräte spätestens bei Ablauf des sechs-
ten Kalendermonats nach ihrer Ingebrauchnahme geprüft sein müssen. Der Zeitpunkt der 
Ingebrauchnahme ist durch geeignete Unterlagen glaubhaft zu machen.   

Weiterhin ist bei dieser Kontrolle durch eine visuelle Überprüfung des äußeren Zustandes 
des Gerätes festzustellen, ob offensichtliche Mängel des Pflanzenschutzgerätes die gefahr-
lose Ausbringung des Pflanzenschutzmittels beeinträchtigen. Zu diesen Mängeln zählen 
z. B. ein undichtes Behälter- und Drucksystem, fehlerhafte Manometer, nachtropfende Dü-
sen, defekte oder hängende Spritzarme und weitere grobe Mängel.  

Die Ergebnisse der Kontrolle sind im Kontrollprotokoll zu vermerken. Es sollten weiterhin der 
Gerätehersteller, der Geräte- und Düsentyp sowie sonstige Abdrift mindernde Einrichtungen, 
die Geräte-Identifikationsnummer und ggf. die Arbeits- bzw. Teilbreiten notiert und im Proto-
koll festgehalten werden. 

Maßnahmen bei Verstößen

Ist am Pflanzenschutzgerät keine gültige Prüfplakette vorhanden oder kann alternativ durch 
ein Prüfprotokoll keine fristgerechte Prüfung nachgewiesen werden, liegt ein Verstoß nach 
§ 6 Pflanzenschutz-Geräteverordnung (Nichteinhaltung der Prüfpflicht) vor. 

In diesem Fall sind die Gerätenummer des Pflanzenschutzgerätes festzustellen und alle not-
wendigen Maßnahmen zur Beweissicherung vorzunehmen.  

Bei augenscheinlich erheblichen Mängeln (beispielsweise undichtes Behälter- und Drucksys-
tem, fehlerhaftes Manometer, nachtropfende Düsen, defekte oder hängende Spritzarme), die 
eine gefahrlose weitere Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln nicht erlauben, kann die Be-
endigung der Spritzarbeiten angeordnet werden. Im Einzelfall ist zu klären, ob zuvor die rest-
liche Behandlungsflüssigkeit noch ausgebracht und das Gerät gereinigt werden kann. 

Dokumentation 

- Name und Anschrift des Gerätebesitzers 

- Name und Anschrift des Anwenders 

- Gerätenummer 
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- Gerät im Einsatz (ja/nein) 

- Prüfpflicht eingehalten (ja/nein) 

- Ggf. weitere Angaben zum Pflanzenschutzgerät 

8.5.2 Sachkunde  

Kontrollziel

Kontrolle der erforderlichen Sachkunde des Anwenders von Pflanzenschutzmitteln und 
Nachweis der fristgerechten Fort- oder Weiterbildung. 

Rechtsgrundlage

Bis 26. November 2015 sind Übergangsvorschriften zu beachten (§74 PflSchG). 

Pflanzenschutzgesetz § 9 Persönliche Anforderungen 

� (1) Eine Person darf nur  

1. Pflanzenschutzmittel anwenden,  

2. über den Pflanzenschutz im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der Richtlinie 
2009/128/EG beraten, 

3. Personen, die Pflanzenschutzmittel im Rahmen eines Ausbildungsverhältnis-
ses oder einer Hilfstätigkeit anwenden, anleiten oder beaufsichtigen, 

4. Pflanzenschutzmittel gewerbsmäßig in Verkehr bringen oder 

5. Pflanzenschutzmittel über das Internet auch außerhalb gewerbsmäßiger Tätig-
keiten in Verkehr bringen,  

wenn sie über einen von der zuständigen Behörde ausgestellten Sachkunde-
nachweis verfügt. 

(2) [�] Der Sachkundenachweis ist der zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen. [�] 

(3) Die zuständige Behörde soll den Sachkundenachweis widerrufen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Inhaber des Nachweises die in 
Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder der Inhaber des Nach-
weises wiederholt gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf 
diesem Gesetz beruhenden Verordnungen verstoßen hat. 

(5) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist kein Sachkundenachweis 
erforderlich für die 

1. Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die für nichtberufliche Anwender zuge-
lassen sind, im Haus- und Kleingartenbereich, 

2. Ausübung einfacher Hilfstätigkeiten unter Verantwortung und Aufsicht durch 
eine Person mit Sachkundenachweis im Sinne des Absatzes 1, 

3. Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen eines Ausbildungsver-
hältnisses unter Anleitung einer Person mit Sachkundenachweis im Sinne des 
Absatzes 1, 

4. Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zur Wildschadensverhütung durch 
nichtberufliche Anwender. 

[�]� 

Pflanzenschutzgesetz § 9 Abs. 4 Fort- oder Weiterbildung 

�(4) Sachkundige Personen im Sinne des Absatzes 1 sind verpflichtet, jeweils 
innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab der erstmaligen Ausstellung eines 
Sachkundenachweises eine von der zuständigen Behörde anerkannte Fort- oder 
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Weiterbildungsmaßnahme wahrzunehmen. Die Fort- oder Weiterbildung ist der 
zuständigen Behörde auf Verlangen nachzuweisen. Kann der Sachkundige den 
Nachweis nach Satz 2 nicht erbringen, soll die zuständige Behörde eine Frist für 
die Wahrnehmung einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme setzen. Erfolgt 
auch innerhalb dieser Frist keine Fort- oder Weiterbildung, soll die zuständige 
Behörde den Sachkundenachweis widerrufen.� 

Pflanzenschutzgesetz §12 Abs. 3 

�(3) Pflanzenschutzmittel, die nur für die Anwendung durch berufliche Anwender 
zugelassen sind, dürfen auch im Falle von Satz 2 Nummer 2 nur durch Personen 
angewandt werden, die, außer in den Fällen des § 9 Absatz 5 Nummer 2 und 3, 
sachkundig im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 sind. Im Haus- und Kleingarten-
bereich 

dürfen nur Pflanzenschutzmittel angewandt werden, die 

1. für die Anwendung durch nichtberufliche Anwender zugelassen sind oder 

2. für berufliche Anwender zugelassen sind und für die das Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Eignung zur Anwendung im 
Haus- und Kleingartenbereich nach § 36 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 oder Absatz 
2 festgestellt hat.� 

Durchführung der Kontrolle 

Der Anwender von Pflanzenschutzmitteln muss bei dieser Kontrolle den Sachkundenachweis 
entsprechend § 9 Abs. 2 Satz 3 vorlegen (ggf. kann der Sachkundenachweis nachgereicht 
werden). Die persönliche Identität ist ggf. zu überprüfen. Die Fort- oder Weiterbildung inner-
halb der letzten 3 Jahre ist vom Anwender ab Januar 2016 nachzuweisen (ggf. kann der 
Nachweis innerhalb von 14 Tagen nachgereicht werden). 

Maßnahmen bei Verstößen 

Wird der Sachkundenachweis vom Anwender nicht vorgelegt, ist die Einleitung eines OWi-
Verfahrens zu prüfen. 

Nicht sachkundigen Anwendern ist die weitere Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu un-
tersagen. 

Liegen die Voraussetzungen des § 9 Abs. 3 PflSchG vor, soll der Sachkundenachweis 
widerrufen werden. 

Kann der Anwender ab Januar 2016 die geforderte Fort- oder Weiterbildung nicht nachwei-
sen, so soll eine Frist für die Wahrnehmung gesetzt werden. Erfolgt innerhalb dieser Frist 
keine Fort- oder Weiterbildung sind weitere Maßnahmen zu prüfen, ggf. soll die Sachkunde 
widerrufen werden. 

Dokumentation 

- Persönliche Angaben des Überprüften (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 
Registriernummer) 

- Sachkunde nachgewiesen (ja/nein) 

- Widerruf Sachkunde (ja/nein) 

- fristgerechte Fort- oder Weiterbildung nachgewiesen (ja/nein) 
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8.5.3 Anwendungsverbote und -beschränkungen nach der Pflanzen-
schutz-Anwendungsverordnung  

Kontrollziel

Überprüfung der Einhaltung von Anwendungsverboten / Anwendungsbeschränkungen.  

Rechtsgrundlage

§ 1 bis § 3 und § 4 Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung: 

�Pflanzenschutzmittel, die aus einem in Anlage 1 aufgeführten Stoff bestehen 
oder einen solchen Stoff enthalten, dürfen nicht angewandt werden.� (§ 1 
PflSchAnwV)  

�Pflanzenschutzmittel, die aus einem in Anlage 2 aufgeführten Stoff bestehen 
oder einen solchen Stoff enthalten, dürfen nur angewandt werden, soweit dies 
nach Spalte 3 zulässig ist.� (§ 2 PflSchAnwV)

 �(1) Pflanzenschutzmittel, die aus einem in Anlage 3 Abschnitt A aufgeführten 
Stoff bestehen oder einen solchen Stoff enthalten, dürfen nicht angewandt wer-
den, soweit dies nach Spalte 3 verboten ist.  

(2) Pflanzenschutzmittel, die aus einem in Anlage 3 Abschnitt B aufgeführten 
Stoff bestehen oder einen solchen Stoff enthalten, dürfen nicht in Wasserschutz-
gebieten und Heilquellenschutzgebieten angewandt werden, soweit nicht 

1. sich aus Spalte 3 etwas anderes ergibt oder  

2. das Pflanzenschutzmittel in Unkrautstäben, gebrauchsfertig in Sprühdosen, 
zur  Anwendung nach Wasserzugabe in Handzerstäubern oder als Stäbchen 
oder Zäpfchen zur Anwendung an Topfpflanzen in den Verkehr gebracht wird 
oder  

3. eine Anwendung in der Schutzregelung ausdrücklich gestattet ist. 

(3) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass Pflanzenschutzmittel, die aus 
einem in Anlage 2 Nr. 2, 3 und 5 oder in Anlage 3 Abschnitt B aufgeführten Stoff 
bestehen oder einen solchen Stoff enthalten, auch außerhalb von Wasser-
schutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten in bestimmt abgegrenzten  

1. Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen oder Heilquellen oder 

2. sonstigen Gebieten zum Schutz des Grundwassers 

nicht angewandt werden dürfen.� (§ 3 PflSchAnwV)  

�Pflanzenschutzmittel, die aus einem in Anlage 2 oder 3 aufgeführten Stoff beste-
hen oder einen solchen Stoff enthalten, dürfen in Naturschutzgebieten und Natio-
nalparken und Naturdenkmalen sowie auf Flächen, die auf Grund des § 30 des 
Bundesnaturschutzgesetzes landesrechtlich geschützt sind, nicht angewandt 
werden, es sei denn, dass eine Anwendung in der Schutzregelung ausdrücklich 
gestattet ist oder die Naturschutzbehörde die Anwendung ausdrücklich gestattet.� 
(§ 4 PflSchAnwV)

Durchführung der Kontrolle

Die Kontrolle ist möglich während oder nach der Anwendung und bei Betriebskontrollen (Auf-
zeichnungen). Der Nachweis der verwendeten Pflanzenschutzmittel kann entweder durch 
mitgeführte Behälter oder durch Probenahme aus der Behandlungsflüssigkeit (Fassprobe) 
dem Boden bzw. dem Pflanzenbestand erfolgen. Bei der Überprüfung der Aufzeichnungen 
der Pflanzenschutzanwendungen ist ebenfalls auf die Einhaltung der Anwendungsverbote 
und -beschränkungen zu achten. 
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Maßnahmen bei Verstößen

Sofern durch die Anwendung eine massive Gefährdung von Verbrauchern und Umwelt zu 
befürchten ist, kann die Beendigung der Spritzarbeiten angeordnet werden. Bei vollständi-
gem Anwendungsverbot ist in der Regel davon auszugehen. Im Einzellfall ist dann zu klären, 
ob zuvor die restliche Behandlungsflüssigkeit noch ausgebracht und das Gerät gereinigt 
werden kann. 

Die Einleitung eines OWi-Verfahrens ist zu prüfen. 

Dokumentation 

- Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 
Registriernummer) 

- verwendetes Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff) 

- Beschreibung der Pflanzenschutzmittelanwendung (Anwendungskultur, Behand-
lungsziel) 

- Feststellung erfolgte durch 

o mitgeführte Behältnisse 

o Aussage des Anwenders 

o Nachfolgende Analyse 

- Verstoß gegen Anwendungsverbote (ja/nein) 

- Verstoß gegen Anwendungsbeschränkungen (ja/nein) 

8.5.4 Anwendung nicht zugelassener oder genehmigter Pflanzenschutz-
mittel  

Kontrollziel

Überprüfung der Vorgabe nur zugelassene oder genehmigte Pflanzenschutzmittel zu ver-
wenden.  

Rechtsgrundlage

Pflanzenschutzgesetz § 12 Vorschriften für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

�(1) Pflanzenschutzmittel dürfen einzeln oder gemischt mit anderen nur ange-
wandt werden, wenn sie zugelassen sind, die Zulassung nicht ruht [...] 

(4) Eine Zulassung ist nicht erforderlich für die Anwendung von 

1. Pflanzenschutzmitteln, deren Anwendung nach § 6 Absatz 1 Nummer 3, 5 und 
14 oder nach § 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 Buchstabe 
b, jeweils in Verbindung mit § 8, angeordnet worden ist, 

2. Stoffen oder Gemischen, die ausschließlich genehmigte Grundstoffe im Sinne 
des Artikels 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 enthalten, 

3. Pflanzenschutzmitteln, für die eine Genehmigung für Notfallsituationen nach 
Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erteilt worden ist, 

4. Pflanzenschutzmitteln, für die eine Genehmigung zu Versuchszwecken nach 
Artikel 54 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erteilt worden ist.  

Pflanzenschutzmittel, für die eine Genehmigung nach Artikel 53 oder Artikel 54 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erteilt worden ist, dürfen nur nach den in der 
Genehmigung festgesetzten Anwendungsbestimmungen und Anwendungsgebie-
ten angewandt werden. 
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(5) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 darf ein Pflanzenschutzmittel, dessen Zulas-
sung durch Zeitablauf oder durch Widerruf auf Antrag des Zulassungsinhabers 
beendet ist, noch innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten, gerechnet ab dem 
Tag des Endes der Zulassung, angewandt werden. Ein Pflanzenschutzmittel, das 
auf Grund einer Vertriebserweiterung nach § 30 in Verkehr gebracht worden ist, 
darf noch angewandt werden, soweit das entsprechende zugelassene Pflan-
zenschutzmittel noch nach Satz 1 oder 3 angewandt werden darf. Für ein Pflan-
zenschutzmittel, für das eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung oder eine Geneh-
migung nach Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erteilt worden ist, gilt 
Satz 1 entsprechend.� 

Durchführung der Kontrolle

Die Kontrolle ist möglich, während oder nach der Anwendung und bei Betriebskontrollen 
(Aufzeichnungen). Der Nachweis der verwendeten Pflanzenschutzmittel kann entweder 
durch mitgeführte Behälter oder durch Probenahme aus der Behandlungsflüssigkeit (Fass-
probe) dem Boden bzw. dem Pflanzenbestand erfolgen. Bei der Überprüfung der Aufzeich-
nungen der Pflanzenschutzanwendungen ist darauf zu achten, dass nur zugelassene oder 
genehmigte Pflanzenschutzmittel verwendet wurden. 

Maßnahmen bei Verstößen

Sofern durch die Anwendung eine massive Gefährdung von Verbrauchern und Umwelt - zu 
befürchten ist, kann die Beendigung der Spritzarbeiten angeordnet werden. Im Einzellfall ist 
dann zu klären, ob zuvor die restliche Behandlungsflüssigkeit noch ausgebracht und das 
Gerät gereinigt werden kann. 

Die Einleitung eines OWi-Verfahrens ist zu prüfen. 

Dokumentation 

- Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 
Registriernummer) 

- Verwendetes Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff) 

- Beschreibung der Pflanzenschutzmittelanwendung (Anwendungskultur, Behand-
lungsziel) 

- Feststellung erfolgte durch 

o Mitgeführte Behältnisse 

o Aussage des Anwenders 

o Nachfolgende Analyse 

- Verstoß gegen Zulassungs- oder Genehmigungsgebot (ja/nein) 

8.5.5 Einhaltung der zugelassenen bzw. genehmigten Anwendungs-
gebiete 

Kontrollziel

Kontrolle der Einhaltung der zugelassenen oder genehmigten Anwendungsgebiete durch 
den Anwender von Pflanzenschutzmitteln. 

Rechtsgrundlage

Pflanzenschutzgesetz § 12 Vorschriften für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

�(1) Pflanzenschutzmittel dürfen einzeln oder gemischt mit anderen nur ange-
wandt werden [�] 
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1. in den in der Zulassung festgesetzten, jeweils gültigen Anwendungsgebieten, 
[�] 

(6) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 dürfen zugelassene Pflanzen-
schutzmittel auch in einem anderen als mit der Zulassung festgesetzten Anwen-
dungsgebiet angewandt werden, wenn die zuständige Behörde eine Genehmi-
gung nach § 22 Absatz 2 erteilt hat.� 

Pflanzenschutzgesetz § 20 Versuchszwecke 

�(1) Ein nicht zugelassenes Pflanzenschutzmittel darf zu Versuchszwecken [...] 
auf Freilandflächen angewandt werden, wenn das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit, [...] die Anwendung nach Artikel 54 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genehmigt hat. [...] Satz 1 gilt auch für Versuche 
mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln bei nicht zugelassenen Anwendungsge-
bieten [�]� 

Pflanzenschutzgesetz § 29 Inverkehrbringen in besonderen Fällen 

�(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kann das 
Inverkehrbringen, das innergemeinschaftliche Verbringen und die Anwendung 
nicht zugelassener Pflanzenschutzmittel genehmigen 

1. unter den Voraussetzungen des Artikels 53 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 oder [...] Im Falle des Satzes 1 Nummer 1 kann für ein zugelassenes 
Pflanzenschutzmittel eine Genehmigung auch für ein nicht mit der Zulassung 
festgesetztes Anwendungsgebiet erteilt werden.� 

Durchführung der Kontrolle

Die Kontrolle ist möglich während oder nach der Anwendung und bei Betriebskontrollen (Auf-
zeichnungen). Der Nachweis der verwendeten Pflanzenschutzmittel kann entweder durch 
mitgeführte Behälter oder durch Probenahme aus der Behandlungsflüssigkeit (Fassprobe) 
dem Boden bzw. dem Pflanzenbestand erfolgen. Bei der Überprüfung der Aufzeichnungen 
der Pflanzenschutzanwendungen ist darauf zu achten, dass die Pflanzenschutzmittel nur in 
zugelassenen oder genehmigten Anwendungsgebieten verwendet wurden. 

Maßnahmen bei Verstößen

Sollten Pflanzenschutzmittel in nicht zugelassenen/genehmigten Anwendungsgebieten ein-
gesetzt werden, kann eine Gefährdung von Verbrauchern bestehen. Die Beendigung der 
Spritzarbeiten kann dann angeordnet werden, ggf. sollten die Ernteprodukte nicht vermarktet 
bzw. auf Rückstände kontrolliert werden. Im Einzellfall ist dann zu klären, ob die restliche Be-
handlungsflüssigkeit in einem zugelassenen Anwendungsgebiet ausgebracht werden kann. 

Die Einleitung eines OWi-Verfahrens ist zu prüfen. 

Dokumentation 

- Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 
Registriernummer) 

- Verwendetes Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff) 

- Beschreibung der Pflanzenschutzmittelanwendung (Anwendungskultur, Behand-
lungsziel) 

- Feststellung erfolgte durch 

o Mitgeführte Behältnisse 

o Aussage des Anwenders 

o Nachfolgende Analyse 

- Verstoß gegen zugelassene / genehmigte Anwendungsgebiete (ja/nein) 
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8.5.6 Einhaltung besonderer Vorschriften bei der Anwendung von PSM 
im Haus- und Kleingarten  

Kontrollziel

Kontrolle der im HuK-Bereich verwendeten Pflanzenschutzmittel. Prüfung ob Pflanzen-
schutzmittel, die nur zum Einsatz für den Profibereich zugelassen sind, im HuK-Bereich ver-
wendet werden. 

Rechtsgrundlage

Pflanzenschutzgesetz § 12 Abs. 3  

�Pflanzenschutzmittel, die nur für die Anwendung durch berufliche Anwender zu-
gelassen sind, dürfen auch im Falle von Satz 2 Nummer 2 nur durch Personen 
angewandt werden, die, außer in den Fällen des § 9 Absatz 5 Nummer 2 und 3, 
sachkundig im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 sind. Im Haus- und Kleingarten-
bereich dürfen nur Pflanzenschutzmittel angewandt werden, die 

1. für die Anwendung durch nichtberufliche Anwender zugelassen sind oder 

2. für berufliche Anwender zugelassen sind und für die das Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Eignung zur Anwendung im 
Haus- und Kleingartenbereich nach § 36 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 oder Absatz 
2 festgestellt hat.� 

Durchführung der Kontrolle

In der Regel Anlasskontrollen bei Verdachtsfällen oder Anzeigen. 

Maßnahmen bei Verstößen

Anordnung, ggf ist die Einleitung eines OWi-Verfahrens zu prüfen. 

Dokumentation 

- Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Anschrift) 

- Verwendetes Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff) 

- Beschreibung der Pflanzenschutzmittelanwendung (Anwendungskultur, Behand-
lungsziel) 

- Feststellung erfolgte durch 

o Mitgeführte Behältnisse 

o Aussage des Anwenders 

o Nachfolgende Analyse 

- Verstoß gegen Vorgaben im HuK-Bereich (ja/nein) 

8.5.7 Einhaltung behördlicher Anordnungen 

Kontrollziel

Einhaltung behördlicher Anordnungen nach §§ 3, 13 sowie 60 PflSchG. 

Rechtsgrundlagen

Pflanzenschutzgesetz § 3 Gute fachliche Praxis und integrierter Pflanzenschutz 
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�(1) Pflanzenschutz darf nur nach guter fachlicher Praxis durchgeführt werden. 
Die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz umfasst insbesondere 

1. die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes 
des Anhangs III der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft 
für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 
71) in der jeweils geltenden Fassung, 

2. die Gesunderhaltung und Qualitätssicherung von Pflanzen und Pflanzener-
zeugnissen durch  

a) vorbeugende Maßnahmen, 

b) Verhütung der Einschleppung oder Verschleppung von Schadorganismen, 

c) Abwehr oder Bekämpfung von Schadorganismen, 

d) Förderung natürlicher Mechanismen zur Bekämpfung von Schadorganismen 
und 

3. Maßnahmen zum Schutz vor sowie die Abwehr von Gefahren, die durch die 
Anwendung, das Lagern und den sonstigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln 
oder durch andere Maßnahmen des Pflanzenschutzes, insbesondere für die Ge-
sundheit von Mensch und Tier und für den Naturhaushalt einschließlich des 
Grundwassers, entstehen können. 

Die zuständige Behörde kann die Maßnahmen anordnen, die zur Erfüllung der in 
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 genannten Anforderungen erforderlich sind.� 

Pflanzenschutzgesetz § 13 Vorschriften für die Einschränkung der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln 

�(3) Die zuständige Behörde kann die Maßnahmen anordnen, die zur Erfüllung 
der in Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 genannten Anforderungen erforderlich sind.� 

�(1) Pflanzenschutzmittel dürfen nicht angewandt werden, soweit der Anwender 
damit rechnen muss, dass ihre Anwendung im Einzelfall 

1. schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder auf 
das Grundwasser oder 

2. sonstige erhebliche schädliche Auswirkungen, insbesondere auf den Natur-
haushalt, hat. 

(2) Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädi-
gen oder zu zerstören.  

Eine erhebliche Störung im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert. Die nach den in § 3 bezeichneten Grundsätzen durchgeführten 
Pflanzenschutzmaßnahmen verstoßen nicht gegen die in Satz 1 genannten Ver-
bote. Soweit in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7) in der jeweils geltenden Fassung auf-
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geführte Arten oder europäische Vogelarten der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Er-
haltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7) in der je-
weils geltenden Fassung betroffen sind, gilt Satz 3 nur, soweit sich der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art in ihrem natürlichen Verbreitungs-
gebiet durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht verschlechtert. 

(4) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall über Absatz 2 Satz 3 und 4 hinaus 
weitere Ausnahmen von den Verboten nach Absatz 2 Satz 1 

1. zur Abwendung erheblicher landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher oder son-
stiger wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 
Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder der künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, ein-
schließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 
maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art genehmigen. Eine Aus-
nahme nach Satz 1 darf nur genehmigt werden, soweit zumutbare andere Mög-
lichkeiten nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der betroffenen Po-
pulationen der nach Absatz 2 Satz 1 geschützten Tier- und Pflanzenarten nicht 
verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG strenge-
re Anforderungen enthält.� 

Pflanzenschutzgesetz § 60 Behördliche Anordnungen 

�Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die Anordnungen treffen, die zur Be-
seitigung festgestellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße gegen dieses 
Gesetz oder gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen notwendig sind. Sie kann insbesondere untersagen: 

1. die Anwendung eines Pflanzenschutzmittels zur Verhütung von Verstößen ge-
gen § 12 oder § 13 Absatz 1,[...]� 

Durchführung der Kontrolle

Bei Vorliegen entsprechender Anordnungen ist deren Befolgung zu überprüfen. Der Kontroll-
umfang ergibt sich aus den konkreten Vorgaben in der Anordnung. 

Maßnahmen bei Verstößen

Bei festgestellten Verstößen gegen behördliche Anordnungen ist ein OWi-Verfahren einzulei-
ten. Bei Verstößen gegen § 13 Abs. 2 Nr. 1 kann nach § 69 Abs. 2 Nr. 1 eine Straftat vor-
liegen. Das Verfahren ist dann an die zuständige Staatsanwaltschaft abzugeben. 

Dokumentation 

- Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 
Registriernummer) 

- Verwendetes Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff) 

- Beschreibung der Pflanzenschutzmittelanwendung (Anwendungskultur, Behand-
lungsziel, Zeitpunkt der Anwendung) 

- Verletzte Anordnung und Rechtsgrundlage dafür 

- Feststellung erfolgte durch 

o Mitgeführte Behältnisse 

o Aussage des Anwenders 
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o Nachfolgende Analyse 

o Dokumentation der Pflanzenschutzmaßnahme 

o Dokumentation der schädlichen Auswirkungen auf Naturhaushalt 

o Bilddokumentation 

o Art der Schädigung der Tiere 

- Verstoß gegen Anordnung (ja/nein) 

8.5.8 Einhaltung der Anwendungsbestimmungen 

Kontrollziel

Die Kontrolle zielt auf die konsequente Einhaltung der Anwendungsbestimmungen ab, die 
unter anderem zum Schutz der Gewässer, der Saumstrukturen und des Bodens vor Belas-
tung und Anreicherung durch Wirkstoffe festgesetzt wurden. 

Rechtsgrundlage

Pflanzenschutzgesetz § 12 Vorschriften für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

�(1) Pflanzenschutzmittel dürfen einzeln oder gemischt mit anderen nur ange-
wandt werden, [...] 

2. entsprechend den in der Zulassung festgesetzten, jeweils gültigen Anwen-
dungsbestimmungen.� 

Pflanzenschutzgesetz § 20 Versuchszwecke 

�(1) Ein nicht zugelassenes Pflanzenschutzmittel darf zu Versuchszwecken nur 
innergemeinschaftlich verbracht, in Verkehr gebracht oder auf Freilandflächen 
angewandt werden, wenn das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit, das innergemeinschaftliche Verbringen, das Inverkehrbringen 
oder die Anwendung nach Artikel 54 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
genehmigt hat. Die Genehmigung kann für ein Versuchsprogramm erteilt werden. 
Satz 1 gilt auch für Versuche mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln bei nicht 
zugelassenen Anwendungsgebieten einschließlich der Anwendung mit Luftfahr-
zeugen oder entgegen den mit der Zulassung festgelegten Anwendungsbestim-
mungen, wenn eine Anwendung auf Freilandflächen erfolgen soll. Das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit unterrichtet die zuständi-
gen Behörden der Länder über die erteilten Genehmigungen oder Anzeigen nach 
Absatz 3 Satz 3. Der Beginn der Versuchsdurchführung ist der zuständigen 
Behörde des jeweiligen Landes anzuzeigen.� 

Pflanzenschutzgesetz § 29 Inverkehrbringen in besonderen Fällen 

�(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kann ... 
die Anwendung nicht zugelassener Pflanzenschutzmittel genehmigen [...] 

Dabei hat es die Anwendungsgebiete sowie die zum Schutz der Gesundheit von 
Mensch und Tier und die zum Schutz vor sonstigen schädlichen Auswirkungen, 
insbesondere auf den Naturhaushalt, erforderlichen Anwendungsbestimmungen, 
[...] zu erteilen.� 

Durchführung der Kontrolle 

In den meisten Fällen ist zur Kontrolle der Einhaltung der Anwendungsbestimmungen eine 
Entnahme von Boden- oder Pflanzenproben, bzw. während der Anwendung alternativ auch 
einer Fassprobe erforderlich. Hilfreich ist ebenso die Befragung des Anwenders hinsichtlich 
der eingesetzten Pflanzenschutzmittel und der Beachtung der Anwendungsbestimmungen 
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z. B. durch geeignete Düsenwahl, Druck und Fahrgeschwindigkeit sowie die Einhaltung von 
Abständen. 

Unter bestimmten Bedingungen besteht auch die Möglichkeit, die Einhaltung von Anwen-
dungsbestimmungen bei Pflanzenschutzmaßnahmen durch eine visuelle Einschätzung der 
behandelten Fläche zu überprüfen. So können beispielsweise anhand vorhandener Unkräu-
ter oder der Symptomatik an Unkräutern (Zeichnung nach Herbizidanwendung) oder Kultur-
pflanzen (Blattkrankheiten nach Fungizidanwendungen) Aussagen zur Breite unbehandelter 
Randstreifen und damit auch zur Einhaltung von Abstandauflagen getroffen werden. Sollte 
eindeutig festgestellt werden, dass entsprechende Anwendungsbestimmungen eingehalten 
wurden, kann diese Kontrollmaßnahme mit der Erstellung eines Kontrollprotokolls abge-
schlossen werden. Ergänzend sollte gegebenenfalls dieser Sachverhalt fotografisch doku-
mentiert werden. 

Kann der Sachverhalt nicht eindeutig geklärt werden oder ist bei dieser visuellen Überprü-
fung ein eindeutiger Verstoß gegen die Anwendungsbestimmungen zu erkennen, muss zur 
Beweissicherung eine Probenentnahme erfolgen (s. Kapitel 8.6.1 bzw. 8.6.2), und der Sach-
verhalt sollte fotografisch dokumentiert werden 

Maßnahmen bei Verstößen

Die Nichteinhaltung von Anwendungsbestimmungen bei der Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln kann eine Gefährdung der Umwelt bedeuten. Die Beendigung der Spritzarbei-
ten kann u. U. notwendig sein und angeordnet werden. 

Sollten sich bei der Kontrolle Hinweise auf einen Verstoß ergeben, ist ggf. vertieft weiter zu 
kontrollieren und zu dokumentieren. 

Die Einleitung eines OWi-Verfahrens ist zu prüfen. 

Dokumentation 

- Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 
Registriernummer) 

- Beschreibung der Pflanzenschutzmittelanwendung (Anwendungskultur, 
Behandlungsziel)  

- Verwendetes Pflanzenschutzgerät und dessen Abdriftminderungsklasse 

- Verwendetes Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff)  

- Verstoß gegen Bestimmungen zum Schutz von Oberflächengewässern (ja/nein) 

- Verstoß gegen Bestimmungen zum Grundwasserschutz (ja/nein) 

- Verstoß gegen Bestimmungen zur Einhaltung von Abständen bei Saumbiotopen 
(ja/nein) 

- Verstoß gegen sonstige Bestimmungen (ja/nein) 

8.5.9 Einhaltung der Kennzeichnungsauflagen 

Kontrollziel

Die Kontrolle zielt auf die Einhaltung der Kennzeichnungsauflagen ab. Diese sind wichtige 
Hinweise für den Anwenderschutz, Schutz der Umstehenden (z.B. Nachbarn und Anlieger 
der Anwendungsfläche) sowie des Schutzes der Umwelt. Bei der Kontrolle ist auf deren 
Beachtung / Einhaltung hinzuwirken. 

Rechtsgrundlage

Artikel 55 der VO (EG) Nr. 1107/2009 
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�Pflanzenschutzmittel müssen sachgemäß angewendet werden. 

Die sachgemäße Verwendung umfasst die Befolgung der Grundsätze der guten 
Pflanzenschutzpraxis und die Einhaltung der gemäß Artikel 31 festgelegten und 
auf dem Etikett angegebenen Bedingungen. Sie umfasst ferner die Einhaltung 
der Bestimmungen der Richtlinie 2009/128/EG und insbesondere der allgemei-
nen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes gemäß Artikel 14 und Anhang 
III der genannten Richtlinie, die spätestens ab dem 1. Januar 2014 angewendet 
werden.� 

Pflanzenschutzgesetz § 29 Inverkehrbringen in besonderen Fällen 

�(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kann [�] 
die Anwendung nicht zugelassener Pflanzenschutzmittel genehmigen [...]. Dabei 
hat es [...] die erforderlichen Auflagen zu erteilen.� 

Durchführung der Kontrolle 

Die Kontrolle ist i.d.R. nur während der Anwendung oder bei Prüfung der Dokumentation 
möglich. 

Maßnahmen bei Verstößen

Die Nichteinhaltung von Kennzeichnungsauflagen bei der Ausbringung von Pflanzenschutz-
mitteln kann eine Gefährdung der Anwender, Umstehender und der Umwelt bedeuten. Die 
Beendigung der Spritzarbeiten bzw. die Fortsetzung nur unter Einhaltung der Auflagen kann 
u. U. notwendig sein und angeordnet werden. 

Die Kennzeichnungsauflagen sind nicht bußgeldbewehrt. Bei groben Verstößen können 
Anordnungen zur Einhaltung in Betracht kommen. 

Dokumentation 

- Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 
Registriernummer) 

- Beschreibung der Pflanzenschutzmittelanwendung (Anwendungskultur, 
Behandlungsziel)  

- Verwendetes Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff)  

- Verstoß gegen Auflagen zum Schutz des Anwenders (ja/nein) 

- Verstoß gegen Auflagen zum Schutz des Umstehenden / Anwohners (ja/nein) 

- Verstoß gegen Auflagen zum Schutz der Umwelt (ja/nein) 

- Verstoß gegen sonstige Auflagen (ja/nein) 

8.5.10 Einhaltung der Bienenschutzbestimmungen  

Kontrollziel

Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben zum Schutz der Bienen vor bienengefährlichen Pflan-
zenschutzmitteln auf blühenden Pflanzen und auf von Bienen beflogenen Pflanzen sowie der 
Bienenstände. 

Rechtsgrundlage

§ 2 Bienenschutzverordnung: 

�(1) Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel dürfen nicht an 

1. blühenden Pflanzen, 



Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollprogramm 

Kapitel 8 � Anwendungs- und Betriebskontrollen

Stand: April 2014 8-19

2. anderen Pflanzen, wenn sie von Bienen beflogen werden,  

angewandt werden. 

(2) Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel dürfen nicht so angewandt werden, 
dass Pflanzen nach Absatz 1 mitgetroffen werden. 

(3) Innerhalb eines Umkreises von 60 Metern um einen Bienenstand dürfen bie-
nengefährliche Pflanzenschutzmittel innerhalb der Zeit des täglichen Bienenflugs 
nur mit Zustimmung des Imkers angewandt werden. 

(4) Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel dürfen nicht so gehandhabt, aufbe-
wahrt oder beseitigt werden, dass Bienen mit ihnen in Berührung kommen kön-
nen. 

(5) die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für die Anwendung, Handhabung und Aufbe-
wahrung bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel in bienensicher umschlossenen 
Räumen. 

(6) Ist ein bienengefährliches Pflanzenschutzmittel entsprechend einer von dem 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit erteilten Auflage 
mit der Angabe "bienengefährlich, außer bei Anwendung nach dem Ende des 
täglichen Bienenfluges bis 23:00 Uhr (auch unter Zusatz der Worte "mitteleuro-
päischer Zeit´" oder der Abkürzung "MEZ") in dem zu behandelnden Bestand" 
versehen, so gelten die Absätze 1 und 2 nicht für die Anwendung dieses Pflan-
zenschutzmittels während der angegebenen Tageszeit.� 

Durchführung der Kontrolle 

Bei der Kontrolle zur Einhaltung der Bienenschutzverordnung sollte berücksichtigt werden, 
dass auch nicht blühende Pflanzenbestände von Bienen beflogen werden können. Bienen 
können Honigtau von Blattläusen z. B. an Kartoffeln, Getreide, Bohnen, Waldbäumen und 
anderen Kulturen aufnehmen, die zuvor behandelt wurden. Nicht in allen Fällen ist zum Zeit-
punkt der Probennahme noch Bienenbeflug auf den fehlbehandelten Flächen feststellbar. 
Auch durch Abdrift von Spritzmitteln auf Nicht-Zielflächen mit vorhandenem Honigtau oder 
blühenden Pflanzen kann eine Schädigung entstehen. In diesen Fällen sollten sowohl von 
der behandelten Kultur als auch von der Kultur, auf der die Bienen gesammelt haben, Pro-
ben genommen werden. Auch durch den Beflug von blühendem Unterwuchs können auch in 
für Bienen nicht attraktiven Kulturen (z. B. Kornblume in Getreide) Bienenvergiftungen ent-
stehen. Auch relativ unscheinbare Pflanzen wie z. B. Spargel oder Unkräuter können Bienen 
Nektar, Honigtau und/oder Pollen bieten. 

Die Kontrolle erfolgt durch die Entnahme einer Fassprobe bei der Behandlung von blühen-
den oder von Bienen beflogenen Pflanzen, sowie durch geeignete Pflanzenproben bzw. 
Pflanzenteile nach einer tatsächlichen oder vermuteten Behandlung sowie durch Prüfung der 
Aufzeichnungen. 

Anhand einer Befragung/ der Dokumentation sollte geprüft werden, ob Tankmischungen aus-
gebracht wurden und Auflagen beachtet wurden.  

Hinweis: Für Tankmischungen von bienenungefährlichen Pyrethroiden mit bestimmten Fun-
giziden gelten i.d.R. zusätzliche Anweisungen, da diese in Mischung häufig bienengefähr-
licher sein können, als wenn sie einzeln und in einem gewissen Zeitabstand angewendet 
werden: 

1. Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen 
werden, nicht in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-
Hemmer angewendet werden. Mischungen des Mittels mit Ergosterol-Biosynthese-
Hemmern müssen so angewendet werden, dass blühende Pflanzen nicht mitgetroffen 
werden. [�] 

2. Das Mittel darf in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosyn-
these Hemmer an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen 
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werden, nur abends nach dem täglichen Bienenflug bis 23.00 Uhr angewendet werden. 
[�] 

Falls B1-Mittel während des täglichen Bienenflugs angewandt wurden, sollte geprüft werden, 
ob sich Bienenstände im Umkreis von 60 m der behandelten Fläche befinden. Es ist zu 
kontrollieren, ob die Zustimmung des Imkers eingeholt wurde.  

Davon zu unterscheiden ist die Kontrolle bzw. Beweissicherung bei einem Bienenschaden. 
In diesem Fall sind neben den Fass- oder Pflanzenproben auch geschädigte Bienen und ggf. 
Bienenbrot durch den zuständigen Bienensachverständigen zu entnehmen und an das JKI 
einzusenden. Die Vorgehensweise hat nach den Vorgaben des JKI bzw. der Pflanzenschutz-
dienste der Länder zu erfolgen. Zu beachten ist hierbei der maximale Flugradius der Bienen. 

Maßnahmen bei Verstößen

Sollten bienengefährliche Pflanzenschutzmittel in blühenden oder von Bienen beflogenen 
Pflanzen eingesetzt werden, wird die Beendigung der Spritzarbeiten unmittelbar angeordnet.  

Die Einleitung eines OWi-Verfahrens ist zu prüfen. 

Dokumentation 

- Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 
Registriernummer) 

- Verwendete Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff) 

- Beschreibung der Pflanzenschutzmittelanwendung (Anwendungskultur, Behand-
lungsziel, Behandlungszeitpunkt (Uhrzeit - B2-Mittel), Tankmischung, Temperatur) 

- Entwicklungsstadium Kultur / Blühende Pflanzen / Unkräuter, auch in angrenzenden 
Saumbiotopen 

- Blattlausbesatz / Honigtau vorhanden (ja/nein) 

- Bienenstände innerhalb eines Umkreises von 60 m: Imker hat zugestimmt (ja/nein) 

- Feststellung erfolgte durch 

o Mitgeführte Behältnisse 

o Aussage des Anwenders 

o Nachfolgende Analyse 

- Verstoß gegen Bienenschutzbestimmungen (ja/nein) 

8.5.11 Einhaltung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis im 
Pflanzenschutz  

Kontrollziel

Einhaltung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz, insbesondere der 
Witterungsparameter bei der Ausbringung, der Vermeidung punktueller Belastungen von Ge-
wässern und der Einhaltung von Wartezeiten sowie Anwendungshäufigkeiten. Weiterhin 
muss die sachgerechte Lagerung (für Unbefugte unzugänglich, getrennt von Lebens- und 
Futtermitteln, ohne Abfluss) und die besondere Sorgfaltspflicht beim Umgang mit Pflanzen-
schutzmitteln überprüft werden.  

Rechtsgrundlage

Artikel 55 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

�Pflanzenschutzmittel müssen sachgemäß angewendet werden. 
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Die sachgemäße Verwendung umfasst die Befolgung der Grundsätze der guten 
Pflanzenschutzpraxis und die Einhaltung der gemäß Artikel 31 festgelegten und 
auf dem Etikett angegebenen Bedingungen. Sie umfasst ferner die Einhaltung 
der Bestimmungen der Richtlinie 2009/128/EG und insbesondere der allge-
meinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes gemäß Artikel 14 und 
Anhang III der genannten Richtlinie, die spätestens ab dem 1. Januar 2014 
angewendet werden.� 

Pflanzenschutzgesetz § 3 Gute fachliche Praxis und integrierter Pflanzenschutz 

�(1) Pflanzenschutz darf nur nach guter fachlicher Praxis durchgeführt werden. 
Die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz umfasst insbesondere  

1. die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes 
des Anhangs III der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft 
für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 
71) in der jeweils geltenden Fassung, 

2. die Gesunderhaltung und Qualitätssicherung von Pflanzen und Pflanzener-
zeugnissen durch 

a) vorbeugende Maßnahmen, 

b) Verhütung der Einschleppung oder Verschleppung von Schadorganismen, 

c) Abwehr oder Bekämpfung von Schadorganismen, 

d) Förderung natürlicher Mechanismen zur Bekämpfung von Schadorganismen 
und 

3. Maßnahmen zum Schutz vor sowie die Abwehr von Gefahren, die durch die 
Anwendung, das Lagern und den sonstigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln 
oder durch andere Maßnahmen des Pflanzenschutzes, insbesondere für die 
Gesundheit von Mensch und Tier und für den Naturhaushalt einschließlich des 
Grundwassers, entstehen können. [�]� 

Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz in der 
jeweils gültigen Fassung. 

Durchführung der Kontrolle

- Die Überprüfung der Einhaltung der gfP ist sehr vielschichtig und umfasst sehr viele 
einzelne Parameter. Es können z.B. die nachfolgend genannten Parameter zu prü-
fen sein: 

- Erfassung und Bewertung der Witterungsparameter während der Anwendung 

- Prüfung der Reinigung und Abstellung von ungereinigten Spritzgeräten unter Dach 

- sicherer Umgang mit Pflanzenschutzmitteln 

- Vermeidung von Abdrift bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

- Sachgerechte Lagerung von Pflanzenschutzmitteln (z.B. Sicherheit, getrennte Lage-
rung, Grundwasserschutz) 

- weitere (siehe Veröffentlichung: Grundsätze gfP) 

Maßnahmen bei Verstößen

Verstöße gegen die gfP können nicht direkt durch ein Bußgeld geahndet werden. Ggf kann 
eine Anordnung erteilt werden, die bei massiver Gefährdung mit Sofortvollzug angeordnet 
werden kann. 
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Dokumentation 

Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, Regis-
triernummer) 

- Verwendetes Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff) 

- Beschreibung der Pflanzenschutzmittelanwendung (Anwendungskultur, Behand-
lungsziel, Witterungsparameter) 

- Zustand der Spritze, Reinigung, Abstellung unter Dach 

- Anforderungen an sachgerechte Lagerung erfüllt  (ja / nein) 

- Feststellung erfolgte durch 

o Mitgeführte Behältnisse 

o Aussage des Anwenders 

o Nachfolgende Analyse 

- Verstoß gegen gfP (ja/nein) 

8.5.12 Einhaltung erteilter Ausnahmegenehmigungen für Nichtkulturland  

Kontrollziel

Auf Nichtkulturland dürfen Pflanzenschutzmittel nur mit Ausnahmegenehmigung angewandt 
werden. Die Einhaltung der erteilten Bescheide (Ablehnung bzw. Auflagen) sind zu überprü-
fen. 

Rechtsgrundlage

Pflanzenschutzgesetz § 12 Vorschriften für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

�(2) Pflanzenschutzmittel dürfen nicht auf befestigten Freilandflächen und nicht 
auf sonstigen Freilandflächen, die weder landwirtschaftlich noch forstwirtschaf-
tlich oder gärtnerisch genutzt werden, angewendet werden. Sie dürfen jedoch 
nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern 
angewandt werden. Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Sätzen 1 
und 2 für die Anwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel genehmigen, wenn 
der angestrebte Zweck vordringlich ist und mit zumutbarem Aufwand auf andere 
Art nicht erzielt werden kann und überwiegende öffentliche Interessen, 
insbesondere des Schutzes der Gesundheit von Mensch und Tier oder des 
Naturhaushaltes, nicht entgegenstehen. [�]� 

Durchführung der Kontrolle

Bei der Auswahl der Kontrollen sind sowohl die Flächen zu berücksichtigen, für die keine Ge-
nehmigung erteilt wurde als auch die Einhaltung der Auflagen bei den genehmigten Flächen 
zu prüfen. Dies kann durch Fass-, Pflanzen- und Bodenproben, Überprüfung der Dokumen-
tation sowie Sichtkontrolle auf absterbende Pflanzen und die Einhaltung spezieller Auflagen 
erfolgen. 

Maßnahmen bei Verstößen

Die Einleitung eines OWi-Verfahrens ist zu prüfen. 

Sollte eine beantragte aber nicht genehmigte Anwendung festgestellt werden, kann die Be-
endigung der Spritzarbeiten angeordnet werden.  
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Dokumentation 

- Exakte Benennung der Anwendungsfläche einschl. Skizze und Größe 

- Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 
Registriernummer) 

- Ggf. Name und Kontaktdaten des Dienstleisters 

- Verwendetes Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff) 

- Vorgaben des Ablehnungs- bzw. Genehmigungsbescheides 

- Feststellung erfolgte durch 

o Fotodokumentation 

o Aussage des Anwenders 

o Nachfolgende Analyse 

- Verstoß gegen Ablehnungsbescheid / erteilte Auflagen bei Genehmigung (ja/nein) 

8.5.13 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf nicht beantragten 
Nichtkulturlandflächen  

Kontrollziel

Auf Nichtkulturland dürfen Pflanzenschutzmittel nicht angewendet werden. Die Einhaltung 
dieses Verbotes ist zu überprüfen. 

Rechtsgrundlage

Pflanzenschutzgesetz § 12 Vorschriften für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

�(2) Pflanzenschutzmittel dürfen nicht auf befestigten Freilandflächen und nicht 
auf sonstigen Freilandflächen, die weder landwirtschaftlich noch forstwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzt werden, angewendet werden. Sie dürfen jedoch 
nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern 
angewandt werden. Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Sätzen 1 
und 2 für die Anwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel genehmigen, wenn 
der angestrebte Zweck vordringlich ist und mit zumutbarem Aufwand auf andere 
Art nicht erzielt werden kann und überwiegende öffentliche Interessen, 
insbesondere des Schutzes der Gesundheit von Mensch und Tier oder des 
Naturhaushaltes, nicht entgegenstehen. [�]� 

Durchführung der Kontrolle

Die Einhaltung dieses Verbots kann unter anderem durch Sichtkontrolle auf absterbende 
Pflanzen auf Nichtkulturland (Wegebankett, Rain, Hoffläche, etc.) bzw. auch von Rodenti-
ziden auf Feldrainen und Ödland erfolgen. 

Bei Betriebskontrollen sind auch Nichtkulturlandflächen (z. B. Hof- und Abstellflächen) auf 
die Einhaltung des Verbots zu überprüfen. 

Ggf. sind Boden- bzw. Pflanzenproben zur Beweissicherung zu ziehen. 

Maßnahmen bei Verstößen

Die Einleitung eines OWi-Verfahrens ist zu prüfen. 

Dokumentation 

- Exakte Benennung der Anwendungsfläche einschl. Skizze und Größe 
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- Persönliche Angaben des Anwenders (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, 
Registriernummer) 

- Ggf. Name und Kontaktdaten des Dienstleisters 

- Verwendetes Pflanzenschutzmittel (Mittelname, Zulassungsnummer, Wirkstoff) 

- Feststellung erfolgte durch 

o Fotodokumentation 

o Aussage des Anwenders 

o Nachfolgende Analyse 

8.5.14 Einhaltung der Vorgaben für die Aussaat und Verwendung von  
behandeltem Saat- und Pflanzgut und Kultursubstrat 

Kontrollziel

Die Einhaltung der Vorgaben für die Aussaat und Verwendung von behandelten Saat- und 
Pflanzgut und Kultursubstrat sind zu kontrollieren. Es geht hierbei nicht um die Kontrolle der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, sondern um den Umgang mit Saat- oder Pflanzgut, 
welches mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde oder behandelt sein könnte. Dies betrifft 
neben Mais- auch Raps-, Sonnenblumen-, Zuckerrüben- und Gemüsesaatgut. Aufgrund der 
Maispflanzenschutzmittelverordnung sind die Beschränkungen und Verbote bei Mais aber 
weitergehend als in den anderen Kulturen. Die Anwendungsbeschränkungen in Anlage 3 (zu 
den §§ 3 und 4) der PflSchAnwendVO sind zu beachten.  

Rechtsgrundlage

Artikel 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 485/2013 

�Saatgut der in Anhang II aufgeführten Kulturen� (Mais, Raps, Sonnenblumen, 
u. a.), �das mit Clothianidin, Thiamethoxam oder Imidacloprid enthaltenden 
Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde, wird nicht verwendet oder in Verkehr 
gebracht; ausgenommen ist Saatgut, das in Gewächshäusern verwendet wird.�   

Pflanzenschutzgesetz § 19 Ausbringung oder Verwendung von mit Pflanzenschutzmitteln 
behandeltem  Saatgut, Pflanzgut oder Kultursubstrat

�(1) Saatgut, Pflanzgut oder Kultursubstrat, die ein Pflanzenschutzmittel ent-
halten oder denen ein Pflanzenschutzmittel anhaftet, darf nur ausgebracht oder 

verwendet werden, wenn 

1. es zum Zeitpunkt der Ausbringung oder Verwendung nach § 32 auch in Ver-
bindung mit einer Verordnung 

nach § 32 Absatz 4 rechtmäßig in Verkehr gebracht werden darf oder 

2. es mit einem Pflanzenschutzmittel behandelt worden ist oder ihm ein Pflanzen-
schutzmittel anhaftet, das noch nach § 12 Absatz 5 angewendet werden darf. 

Maispflanzenschutzmittelverordnung, § 3 Verbot und Beschränkung der Aussaat  

�(1) Maissaatgut, das mit einem Pflanzenschutzmittel, das aus einem in Anlage 1 
aufgeführten Wirkstoff besteht oder einen solchen Wirkstoff enthält, behandelt 
worden ist oder dem ein solches Pflanzenschutzmittel anhaftet, darf nicht 
ausgesät werden. 

(2) Maissaatgut, das mit einem Pflanzenschutzmittel, das aus einem in Anlage 2 
aufgeführten Wirkstoff besteht oder einen solchen Wirkstoff enthält, behandelt 
worden ist oder dem ein solches Pflanzenschutzmittel anhaftet, darf nur ausgesät 
werden, wenn das Maissaatgut zum Zeitpunkt seines erstmaligen Inverkehr-
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bringens oder seiner Einfuhr zum Eigenbedarf den in § 2 Absatz 1 festgelegten 
Grenzwert nicht überschreitet. 

(3) Maissaatgut, das nach Absatz 2 ausgesät werden darf, darf nicht mit einem 
pneumatischen Gerät ausgesät werden. Satz 1 gilt nicht, soweit das verwendete 
Gerät mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die die erzeugte Abluft auf oder in 
den Boden leitet und dadurch eine Abdriftminderung des Abriebes von 
mindestens 90 vom Hundert, verglichen mit pneumatischen Sägeräten zur 
Einzelkornablage, die mit Unterdruck arbeiten, ohne eine solche Vorrichtung 
erreicht. Das Julius Kühn-Institut kann eine Liste von Gerätetypen, die diese 
Voraussetzung erfüllen, sowie geeignete Messmethoden im Bundesanzeiger 
bekannt machen.� 

Anlage 1 (zu den §§ 1 und 3 Absatz 1) 

�Wirkstoffe 

1 Clothianidin 

2 Imidacloprid 

3 Thiamethoxam 

Anlage 2 (zu den §§ 2 und 3 Absatz 2) 

�Wirkstoffe 

1 Methiocarb� 

Durchführung der Kontrolle

Kontrolle der Angaben auf dem Etikett von Saatgutsäcken. 

Prüfung, ob Sägerät den jeweiligen Anforderungen entspricht. 

Probenahme aus ungeöffnetem Sack der zur sofortigen Aussaat bestimmt ist oder dem 
Saatgutbehälter. 

Kontrolle der Anwendungsbestimmungen für behandeltes Saat- und Pflanzgut und Kultur-
substrat. 

Kontrolle der Kennzeichnungsauflagen für behandeltes Saat- und Pflanzgut und Kultursub-
strat. 

Maßnahmen bei Verstößen

Anordnung der sofortigen Beendigung der Aussaat bei Verwendung von verbotenem Saat-
gut. Prüfung der Einstellung der Aussaat bei Verwendung eines für dieses Maissaatgut nicht 
erlaubten Sägerätes. 

Einleitung eines OWi-Verfahrens. 

Dokumentation 

- Verwendetes Pflanzenschutzmittel, Wirkstoff, Aufwandmenge 

- Verwendetes Sägerät (bei pneumatischen Geräten ausreichende  Abdriftminderung 
ja/nein) 

- Verstoß gegen Anwendungsbestimmungen (ja/nein) 
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8.5.15 Anzeigepflicht von gewerblichen Pflanzenschutzmittelanwendern 
und Beratern über den Pflanzenschutz 

Kontrollziel

Bei der Kontrolle von gewerblichen Pflanzenschutzmittelanwendern und Beratern über den 
Pflanzenschutz ist zu prüfen, ob diese sich bei der zuständigen Behörde angezeigt haben. 

Rechtsgrundlage

Pflanzenschutzgesetz § 10 Anzeige bei Beratung und Anwendung 

�Wer Pflanzenschutzmittel für andere � außer gelegentlicher Nachbarschaftshil-
fe � anwenden oder zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen sonstiger 
wirtschaftlicher Unternehmungen andere über den Pflanzenschutz beraten will, 
hat dies der für den Betriebssitz und der für den Ort der Tätigkeit zuständigen 
Behörde vor Aufnahme der Tätigkeit anzuzeigen. [�]�

Durchführung der Kontrolle

Nachfrage bei der jeweils zuständigen Behörde, ob der gewerbliche Anwender oder Berater 
entsprechend registriert ist. 

Maßnahmen bei Verstößen

Einleitung eines OWi-Verfahrens. 

Dokumentation 

- Gewerbliche Anwendung durch Rechnungen 

- Beratungstätigkeit durch Aussagen von Landwirten 

- Anzeige der Tätigkeit bei der zuständigen Behörde (Schreiben, etc.) 

8.5.16 Beseitigungspflicht von Pflanzenschutzmitteln  

Kontrollziel

Es ist zu prüfen, ob auf dem Betrieb beseitigungspflichtige Pflanzenschutzmittel gelagert 
werden 

Rechtsgrundlage

§ 15 PflSchG Beseitigungspflicht 

�Pflanzenschutzmittel, 

1. deren Anwendung wegen eines Bestehens aus einem bestimmten Stoff oder 
wegen des Enthaltens eines bestimmten Stoffes durch eine Rechtsverordnung 
nach § 14 Absatz 1 vollständig verboten ist, oder 

2. die einen Wirkstoff enthalten, der auf Grund eines Rechtsaktes der Europä-
ischen Gemeinschaft nicht in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen 
worden ist, dessen Genehmigung nicht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 erneuert worden ist oder dessen Genehmigung nach Artikel 21 
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 aufgehoben worden ist und für die 
die Aufbrauchfrist nach § 12 Absatz 5 abgelaufen ist, 

sind nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und 
der auf Grund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen unverzüglich zu beseitigen.� 
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Durchführung der Kontrolle

Das Pflanzenschutzmittellager ist auf die in der Rechtsgrundlage beschriebenen Mittel zu 
überprüfen. 

Maßnahmen bei Verstößen

Die unverzügliche Beseitigung nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist 
zu veranlassen. Die ordnungsgemäße Beseitigung innerhalb einer angemessenen Frist ist 
der kontrollierenden Behörde nachzuweisen. 

Dokumentation

- Das Pflanzenschutzmittel, 

o die Menge 

o und die Verpackung (Dichtigkeit) 

o sowie die Lagerung sind zu dokumentieren. 

- Anordnung der Entsorgung 

- Bestätigung der ordnungsgemäßen Entsorgung 

8.5.17 Aufzeichnungen der Pflanzenschutzmaßnahmen  

Kontrollziel

Überprüfung, ob Aufzeichnungen vorhanden, vollständig und richtig sind. 

Rechtsgrundlage

Artikel 67 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 Aufzeichnungen 

�(1) Hersteller, Lieferanten, Händler, Einführer und Ausführer von Pflanzen-
schutzmitteln führen über mindestens fünf Jahre Aufzeichnungen über die Pflan-
zenschutzmittel, die sie herstellen, einführen, ausführen, lagern oder in Verkehr 
bringen. Berufliche Verwender von Pflanzenschutzmitteln führen über mindes-
tens drei Jahre Aufzeichnungen über die Pflanzenschutzmittel, die sie verwen-
den, in denen die Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, der Zeitpunkt der Ver-
wendung, die verwendete Menge, die behandelte Fläche und die Kulturpflanze, 
für die das Pflanzenschutzmittel verwendet wurde, vermerkt sind. Sie stellen die 
einschlägigen Informationen in diesen Aufzeichnungen auf Anfrage der zuständi-
gen Behörde zur Verfügung. Dritte wie beispielsweise die Trinkwasserwirtschaft, 
Einzelhändler oder Anrainer können bei der zuständigen Behörde um Zugang zu 
diesen Information ersuchen.�  

Pflanzenschutzgesetz § 11 Aufzeichnungs- und Informationspflichten 

�(1) Die Aufzeichnungen nach Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 oder 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 können elektronisch oder schriftlich geführt werden. Der 
Leiter eines landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Betrie-
bes ist verpflichtet, die Aufzeichnungen für die bewirtschafteten Flächen seines 
Betriebes unter Angabe des jeweiligen Anwenders zusammen zu führen. 

(2) Die Fristen des Artikels 67 Absatz 1 Satz 1 oder 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 zur Aufbewahrung der Aufzeichnungen rechnen ab dem Beginn des 
Jahres, das auf das Jahr des Entstehens der jeweiligen Aufzeichnung folgt. 

(3) Die zuständige Behörde kann auf Antrag bei Vorliegen eines berechtigten 
Interesses und unter Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auf-
zeichnenden, im Einzelfall Auskunft über die Aufzeichnungen geben.� 
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Durchführung der Kontrolle 

Bei jeder Betriebskontrolle sind die Aufzeichnungen des Anwenders und des gesamten 
Betriebes über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach den gesetzlichen Vorgaben 
(vorhanden, vollständig, richtig) zu prüfen. 

Maßnahmen bei Verstößen

Liegen keine oder unvollständige Aufzeichnungen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
vor, so ist die Nachlieferung der Aufzeichnungen in einer angemessenen Frist zu veranlas-
sen und weiterhin die Einleitung eines OWi-Verfahrens zu prüfen. 

Dokumentation 

- Angebaute Kulturen 

- Anwender  

- Nicht dokumentierte aber durchgeführte Anwendungen (Kriterien) 

- Verstoß wegen fehlender Angaben(ja/nein) 

- Verstoß wegen nicht vollständiger Angaben (ja/nein) 

- Verstoß wegen nicht richtiger Angaben (ja/nein) 

8.5.18 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen 
(Anwendung ohne Genehmigung)  

Kontrollziel

Kontrolle der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ohne Genehmigung mittels Luftfahrzeu-
gen. 

Rechtsgrundlage

Pflanzenschutzgesetz § 18 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen 

�(1) Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen ohne Geneh-
migung nach Absatz 2 ist verboten. [�]� 

Durchführung der Kontrolle

Die Kontrolle ist möglich, während oder nach der Anwendung und bei Betriebskontrollen (Do-
kumentation). Es geht um die Überwachung des Verbotes der Pflanzenschutzmittelausbrin-
gung mit Luftfahrzeugen. Wichtig sind hier vor allem Kulturen wie Mais, Raps oder Raum-
kulturen, bei denen die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Bodengeräten Probleme 
bereiten kann. Der Nachweis des Luftfahrzeugeinsatzes kann durch Probenahme aus dem 
Boden bzw. dem Pflanzenbestand erfolgen. Bei der Überprüfung der Dokumentation der 
Pflanzenschutzanwendungen ist darauf zu achten, dass nur Bodengeräte eingesetzt wurden 
bzw. der angegebene Einsatz von Bodengeräten plausibel ist.  

Maßnahmen bei Verstößen

Wird die Pflanzenschutzmittelanwendung mit Luftfahrzeugen ohne Genehmigung nachge-
wiesen, ist die Einleitung eines OWi-Verfahrens zu prüfen. 

Ist die Ausbringung mit Luftfahrzeugen noch im Gang, ist die weitere Anwendung zu unter-
sagen.   

Dokumentation 

- Kontrollort, genaue Beschreibung  
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- Auftraggeber 

- Anwender / Dienstleister 

- Eingesetztes Luftfahrzeug 

- Kultur 

- Pflanzenschutzmittel 

- Genehmigung vorhanden (ja / nein) 

8.5.19 Einhaltung erteilter Auflagen zur Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen  

Kontrollziel 

Kontrolle der Auflagen der erteilten Genehmigungen zur Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln mittels Luftfahrzeugen in den Steillagen des Weinbaus und bei der Behandlung von 
Wäldern (Kronenbereiche). Zusätzlich sind die Anwendungsbestimmungen der Pflanzen-
schutzmittel zu beachten. 

Rechtsgrundlage 

Pflanzenschutzgesetz § 18 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen 

�(2) Die zuständige Behörde kann auf Antrag die Anwendung eines Pflanzen-
schutzmittels mit einem Luftfahrzeug nach Maßgabe des Satzes 2 und der Ab-
sätze 3 und 4 genehmigen, soweit es für eine wirksame Anwendung keine ver-
gleichbaren anderen Möglichkeiten gibt oder durch die Anwendung mit Luft-
fahrzeugen gegenüber der Anwendung vom Boden aus eindeutige Vorteile im 
Sinne geringerer Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder den Natur-
haushalt bestehen. [�]� 

Verordnung über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen § 2 Geneh-
migungsverfahren 

�(1) Die zuständige Behörde entscheidet im Rahmen der Genehmigung nach 
§ 18 Absatz 2 desPflanzenschutzgesetzes über 

1. die voraussichtlichen Anwendungsflächen, 

2. die voraussichtlichen Anwendungszeiträume im Kalenderjahr der Antragstel-
lung, 

3. die Witterungsverhältnisse, unter denen die Anwendung zulässig ist, 

4. die zu verwendende Technik zur Anwendung des Pflanzenschutzmittels, wo-
bei nur Ausrüstungen zulässig sind, die die beste verfügbare Technik zur 
Abdriftminderung darstellen, 

5. die besonderen Risikominderungsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit 
von Mensch und Tier sowie zum Schutz des Naturhaushaltes, einschließlich 
Maßnahmen zur rechtzeitigen Information von Anrainern und anderen Personen, 
die sich in unmittelbarer Nähe der Anwendungsflächen aufhalten können. 

Die Genehmigung ist zu befristen. 

(2) Eine Genehmigung darf nicht erteilt werden für ein Pflanzenschutzmittel, 
dessen Zulassung ruht. 

(3) Auflagen im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 3 sind insbesondere die Pflicht zur 
Information der zuständigen Behörde über den Anwendungszeitpunkt und über 
Anhaltspunkte, die auf eine Gefahr für Mensch, Tier oder Naturhaushalt schlie-
ßen lassen, sowie der Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung von Auflagen.� 



Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollprogramm 

Kapitel 8 � Anwendungs- und Betriebskontrollen

Stand: April 2014 8-30

Durchführung der Kontrolle 

Die Kontrolle ist möglich während oder nach der Anwendung und bei Betriebskontrollen (Do-
kumentation). 

Vor allem werden die Auflagen und Bedingungen des für den Luftfahrzeugeinsatz zugelas-
senen Pflanzenschutzmittels und die Genehmigungen der zuständigen Behörde zum Einsatz 
von Luftfahrzeugen im Weinbau (Steillagen) und im Kronenbereich der Wälder überprüft. 

Maßnahmen bei Verstößen 

Werden Auflagen bei der Pflanzenschutzmittelanwendung mit Luftfahrzeugen nicht eingehal-
ten, ist die Einleitung eines OWi-Verfahrens zu prüfen, ggf. ist die weitere Anwendung zu 
untersagen.   

Dokumentation  

- Kontrollort, genaue Beschreibung  

- Auftraggeber 

- Anwender / Dienstleister 

- Sachkunde des Anwenders (ja/nein) 

- Eingesetztes Luftfahrzeug 

- Applikationstechnik und verwendete Düsen  

- Kultur 

- Pflanzenschutzmittel 

- Auflagen / Bedingungen eingehalten (ja / nein)  

8.5.20 Einhaltung der Vorschriften zur Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf Flächen, die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind  

Kontrollziel 

Kontrolle der Einhaltung der besonderen zugelassenen oder genehmigten Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind. 

Rechtsgrundlage 

Pflanzenschutzgesetz § 17  

�(1) Zusätzlich zu den Vorschriften nach § 12 darf auf Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt sind, nur ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel 
angewandt werden, 

1. das als Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko nach Artikel 47 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zugelassen ist, 

2. für das vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im 
Rahmen eines Zulassungsverfahrens die Eignung für die Anwendung auf 
Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, festgestellt worden ist oder 

das auf Grund seiner Eigenschaften vom Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit für die Anwendung auf Flächen, die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, nach dem Verfahren nach Absatz 2 genehmigt worden ist.� 
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Durchführung der Kontrolle

Der Status der kontrollierten Fläche als Fläche für die Allgemeinheit ist vor der Kontrolle ge-
nau zu ermitteln. Für die eigentliche Durchführung der Kontrollen siehe Ausführungen in 
Kapitel 8.5.5. 

Maßnahmen bei Verstößen

Siehe Ausführungen in Kapitel 8.5.5. 

Dokumentation

Siehe Ausführungen in Kapitel 8.5.5. 
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8.6 Material und Methoden 

8.6.1 Entnahme von Boden- und Pflanzenproben 

8.6.1.1 Ziel und Zweck 

Diese Handlungsanleitung beschreibt die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Entnahme, 
der Lagerung, dem Transport und der Dokumentation von Boden- und Pflanzenproben zur 
Durchführung verschiedener Untersuchungen im Kontrollbereich sowie bei allgemeinen Fra-
gestellungen.  

Auf Besonderheiten im Rahmen der Kontrolle der Einhaltung von Anwendungsbestimmun-
gen in der Aquatik und Terrestrik (Abstandsauflagen) und auf versiegelten Flächen wird in 
den Kapitel 8.6.2 bzw. 8.6.3 eingegangen. 

8.6.1.2 Empfohlene Ausrüstung 

Die für die Entnahme von Boden- und Pflanzenproben empfohlene Ausrüstung ist in Kapitel 
8.9 aufgelistet.  

8.6.1.3 Probenentnahme  

Die Proben sind entsprechend der Vorgaben zu entnehmen. Es wird empfohlen, dass ein 
Bevollmächtigter des Betriebes vor Ort bei der Probenentnahme anwesend ist. Dabei be-
steht die Möglichkeit, beispielsweise eventuelle Ursachen eines Schadens- oder Verdachts-
falls abzuklären, und die Anforderungen an die Probenentnahme sowie die nachfolgende 
Probenuntersuchung daran auszurichten. 

Entnommen wird eine so genannte Laborprobe. Hierbei handelt es sich um eine aus Ein-
zelproben erzeugte Mischprobe. Diese Mischprobe (Sammelprobe) wird nach Homogenisie-
rung vorschriftsmäßig geteilt, so dass zwei identische Laborproben (Endproben) zur Verfü-
gung stehen (s. Kapitel 8.6.1.4):  

• Laborprobe A für die unmittelbare Untersuchung und  

• Laborprobe B für eine eventuelle spätere Nachuntersuchung.  

Über die Laborproben (A und B) hinaus kann eine so genannte Gegenprobe entnommen 
werden, sofern vom Anwender bzw. Bewirtschafter die Entnahme einer solchen Probe ge-
wünscht wird. 

Ziel und Zweck von Probenahmen können abhängig von der Kontrollfrage sehr unterschied-
lich sein. Die Erfahrung zeigt, dass die Entnahme von Proben vor Ort einen maßgeblichen 
Einfluss auf die Analysenergebnisse und die pflanzenschutzrechtliche Bewertung hat. Unab-
hängig von der Fragestellung sollten daher folgende Punkte unbedingt Beachtung finden: 

Sorgfalt 

Zur Vermeidung der Verschleppung von Probenmaterial und damit auch von Wirkstoffen ist 
an jedem Standort vor Beginn der Probenahme darauf zu achten, dass mit gründlich ge-
reinigten Gerätschaften (Bohrstock, Schaufel bzw. Messer, Schere; Behälter) und frischen 
Einweg-Latex-Handschuhen gearbeitet wird. Ggf. sind Einwegüberzieher für das Schuhwerk 
notwendig.  

So ist z. B. während der Entnahme von Bodenproben die genaue Einhaltung der vorgegebe-
nen Bodentiefen zwingend erforderlich, da sie die Qualität der Ergebnisse maßgeblich beein-
flusst. So beträgt z. B. bei einer vorgesehenen Beprobungstiefe von 5 cm die Abweichung 
20 %, wenn sich die Einstichtiefe um 1 cm (4 bzw. 6 cm) ändert. 
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Repräsentativität 

Die Größe eines zu untersuchenden Schlages und dessen Topographie haben einen enor-
men Einfluss auf die Homogenität des Standorts. Unterschiede in der Bodenart, organischen 
Substanz, Feuchtigkeit und dem Nährstoffgehalt können sich unmittelbar auf den Wirk-
stoffstatus auswirken (Verlagerung, Sorption, Abbau). Zum Beispiel wäre eine repräsentative 
Probenahme auf großen Flächen mit Kuppen und Senken nur mit einer hohen Anzahl an 
Stichproben möglich. Alternativ dazu kann es im Zusammenhang mit der Kontrollfrage aus-
reichend sein, einen weitestgehend gleichmäßigen Teilbereich des Schlages (z. B. Hangbe-
reich) zu beproben, um Aussagen zu zulassungskonformen Anwendungen zu treffen. 

Lokal begrenzte Vernässungen oder anmoorige Areale als auch Fahrgassen und Vorgewen-
de sollten nicht in die Beprobung mit einbezogen werden. Hinweise über nicht repräsentative 
Bereiche auf der zu beprobenden Fläche lassen sich etwa an der Bodenfarbe und dem Be-
wuchs ablesen. 

Im Gegensatz zur Entnahme repräsentativer Pflanzenproben aus Feldkulturen kann die Pro-
benahme aus Obstanlagen größere Schwierigkeiten bereiten, da die verschiedene Lage und 
Größe der Früchte (z. B. Äpfel) aber auch Blätter im Baum oder am Strauch eine Beurteilung 
der Durchschnittssituation erschwert. So ist beispielsweise zu berücksichtigen, dass äußere 
Partien meist höhere Rückstände aufweisen als zentrale, von Blättern abgedeckte Bereiche. 
Auch sind auf kleineren Früchten derselben Pflanze - wegen der größeren Oberfläche im 
Verhältnis zum Gewicht - meist höhere Rückstandsgehalte zu erwarten als auf größeren 
Früchten. Schließlich können der Sonneneinstrahlung stärker ausgesetzte Pflanzen oder 
Pflanzenteile aufgrund des Abbauverhaltens von Wirkstoffen geringere Rückstandsmengen 
enthalten als solche in kühlerer oder schattiger Lage. 

Gerade im Zusammenhang mit der im Obstbau vorzufindenden Anwendungstechnik und den 
oftmals kleinen in unmittelbarer Nachbarschaft anzutreffenden Flächen mit unterschiedlichen 
Kulturen (z. B. Reihen mit Himbeeren neben Brombeeren) ist darauf zu achten, dass bei 
einer Beprobung der Zielfläche eine möglichst geringe Querkontamination durch Anwen-
dungen auf benachbarten Flächen zu erwarten ist. 

Durchführung der Probenahme 

Die Beprobung auf Standorten mit Flächenkulturen (Feldbau) erfolgt entlang der beiden 
Diagonalen eines abgesteckten Quadrates. Die Kantenlänge des Quadrats orientiert sich an 
den örtlichen Gegebenheiten (Schlaggröße bzw. Größe des zu untersuchenden Areals), der 
Kontrollfrage und Repräsentativität der Fläche. Sie sollte mindestens 10 m betragen. 

Das Quadrat kann auch über eine oder mehrere Fahrspuren hinweg gelegt werden. Lokale 
Unregelmäßigkeiten bei der Längs- und Querverteilung des Applikationsgerätes werden 
durch diese Vorgehensweise geglättet. 

Die Fläche sollte sich in ausreichend großem Abstand vom Feldrand, insbesondere vom Vor-
gewende befinden. Der unmittelbare Bereich der Fahrspuren ist von der Probennahme aus-
zunehmen. 

Entlang einer definierten Schrittfolge (Schritt- bzw. Entfernungsangabe, z. B. 20 Schritte) 
sind auf jeder Diagonale jeweils mindestens 20 Einzelproben zu entnehmen und zu einer re-
präsentativen Mischprobe zu vereinigen.  

Aus dieser Mischprobe werden dann durch Probenteilung (Kapitel 8.6.1.4) die Laborproben 
A und B erzeugt. 

Auf Wunsch des Beprobten kann darüber hinaus eine Gegenprobe genommen werden, die 
bei der Kontrollbehörde oder im beauftragten Labor ebenfalls unter kontrollierten Bedingun-
gen gelagert und nach speziellem Auftrag seitens des Beprobten auf dessen Kosten in ei-
nem anerkannten Labor analysiert wird. Dies ist bei der Probenahme zu berücksichtigen. 
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Entnahme von Bodenproben 

Bodenproben werden nur von unbewachsenem Boden oder von solchem mit geringem Auf-
wuchs gezogen. Eingesetzt werden sollte ein Bohrstock, möglichst mit Tiefenbegrenzer. Die 
Entnahme von Boden mit einer kleinen Metallschaufel sollte nur in Ausnahmefällen durch-
geführt werden (z. B. auf befestigten Flächen). Die empfohlene Einstichtiefe beträgt 5 cm. 
Beprobungstiefen, die darüber hinausgehen (z. B. 0 - 10 cm) können sinnvoll sein - etwa bei 
länger zurückliegenden Anwendungen und vermuteten Verlagerungsvorgängen aufgrund 
von Niederschlägen. 

Die Mischprobe sollte im Regelfall rund 1000 g betragen. Aus dieser Mischprobe werden 
dann durch Probenteilung (Kap. 8.6.1.4) eine Laborprobe A und B erzeugt. 

Bemerkung: Über die Anzahl und Tiefe der Einstiche, den Bohrstockdurchmesser, die Masse 
der entnommenen Mischprobe und die im Labor bestimmte Trockenmasse (oder Feuchte) 
kann die Lagerungsdichte des Bodens (DB in g/cm³) hinreichend genau bestimmt werden. 
Hieraus können sich Vorteile bei der Beurteilung analytischer Befunde ergeben (Gehalts-
angaben mit Volumen- anstatt Massenbezug; bessere Abschätzung von Initialwerten, siehe 
Tabelle 8-3). 

Entnahme von Pflanzenproben 

Die Vorgehensweise bei der Beprobung orientiert sich an den morphologischen Unterschie-
den der verschiedenen Kulturpflanzenarten und den zu entnehmenden Pflanzenteilen (z. B. 
Möhre: Körper, Kraut; Apfel: Blätter, Früchte). 

Grundsätzlich erfolgt die Beprobung bei hochgewachsenen Pflanzen (Getreide, Raps, Mais) 
stets von oben nach unten.  

Das Gewicht der Laborproben A und B sollte bei homogenen Produkten (z. B. Blätter) etwa 
0,2 bis 1,0 kg haben.  

Bei stückigem Probengut (z. B. Kartoffelknollen) muss entsprechend dem Durchschnittsge-
wicht der einzelnen Stücke differenzierter vorgegangen werden:  

Stückgewicht Anzahl 

     unter 25 g mindestens 50 Stück 

   25 g -100 g mindestens 30 Stück 

100 g - 250 g mindestens 15 Stück 

         > 250 g mindestens 10 Stück 

Die angegebenen Werte sind als Richtwerte anzusehen. 

Bemerkungen: 

Auf alten, verwelkten und verbräunten Blättern können immer noch Rückstände bestimmbar 
sein. Diese, sich meist in Bodennähe befindlichen Blätter, waren ursprünglich Zielfläche von 
länger zurückliegenden Anwendungen. Die Berücksichtigung solcher Pflanzenteile bei der 
Probenahme kann erheblich zur Klärung von Kontrollfragen beitragen.  

Es gibt Hinweise darauf, dass durch einen intensiven Kontakt mit den zu beprobenden Pflan-
zenteilen vorhandene Rückstände abgestreift werden und auf den benutzten Einweghand-
schuhen verbleiben. Besonders betroffen ist Probengut mit großen Oberflächen (z. B. Blät-
ter). Auch wenn eine berührungslose Entnahme von Pflanzenproben nicht realistisch er-
scheint, sollte der Kontakt mit dem Probenmaterial doch weitestgehend eingeschränkt wer-
den, um den Wirkstoffbelag auf dem Probengut möglichst vollständig analytisch erfassen zu 
können. 
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8.6.1.4 Probenteilung 

Die Entnahme der empfohlenen Probemengen erlaubt nach einer Probenteilung die Verwah-
rung einer Rückstellprobe, die ggf. für Nachuntersuchungen genutzt werden kann.  

Die Mischprobe kann noch am Ort der Probenahme (Querkontamination beachten) oder spä-
ter, eventuell auch erst im Labor, homogenisiert und in zwei identische Laborproben A und B 
geteilt werden. Laborprobe A steht dem Labor für die Analyse zur Verfügung (vom Labor 
können mehrere Untersuchungsmuster abgenommen bzw. Rückstellmuster aufbewahrt wer-
den). Laborprobe B wird bei der Kontrollbehörde oder im beauftragten Labor unter kontrol-
lierten Bedingungen gelagert, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Sie kann ggf. für eine 
Nachuntersuchung genutzt werden. 

Hierbei kann man wie folgt vorgehen: 

Die Probe wird in einem Sammelgefäß beispielsweise mittels einer kleinen Schaufel oder 
Kelle gründlich durchmischt. Bestandteile, die nicht zur Probe gehören sollen (je nach Art der 
Probe: Steine, Pflanzen, Pflanzenteile, Boden, Tiere) werden von Hand entfernt.  

Die Teilung der Probe sollte vorzugsweise nach DIN/ISO 11464 erfolgen. 

Die homogenisierte Probe wird auf einer sauberen Fläche (Packpapierbogen, Folie, größere 
Schale) ausgebreitet, wobei eine möglichst gleichmäßige Schichtdicke anzustreben ist. Mit 
einem sauberen Metallspatel unterteilt man die Mischprobe diagonal in vier etwa gleichgroße 
Teilproben (a, b, c, d), deren gegenüberliegende Anteile (a und c bzw. b und d) zu den La-
borprobe A bzw. B vereinigt werden.  

Bei stückigen Proben oder bei Feldkulturen mit hohem Wuchs wäre eine Homogenisierung 
und Teilung nach Zerkleinerung (Vierteln, Achteln; Schneiden in 10 cm lange Stücke) mög-
lich.  

Falls die Menge der Mischprobe reduziert werden muss, wird das oben beschriebene Vier-
teilungsverfahren angewendet und dabei die Teilproben a und c verworfen und b und d er-
neut gemischt und danach in die Laborprobe A und B geteilt. 

Die Möglichkeit der Querkontamination bei der Aufbereitung verschiedener Probenstandorte 
ist zu berücksichtigen. 

Bemerkung: 

In manchen Fällen ist es nicht oder nur schwer möglich, eine Mischprobe ausreichend zu ho-
mogenisieren (z. B. sehr bindige, feuchte Böden, Obst- oder Gemüseproben mit hohem 
Stückgewicht, ganze Getreidepflanzen). Alternativ zur Homogenisierung und Teilung einer 
Mischprobe zur Erzeugung der beiden Laborproben A und B können zwei getrennte, aber 
annähernd identische Mischproben aus jeweils separat gezogenen Stichproben entnommen 
werden. Hier ist dann besonders auf eine repräsentative Stichproben-Entnahme zu achten. 

8.6.1.5 Probenbehandlung, Lagerung und Transport 

Die entnommenen Proben sind als Mischproben in geeigneten Probenahmegefäßen zu sam-
meln und mit einer Auftrags- bzw. Probennummer so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige 
Zuordnung der Proben zu den kontrollierten Schlägen bzw. den Probenahmebereichen ge-
währleistet wird. Die Proben sind zu verplomben oder zu versiegeln. 

Die Proben werden baldmöglichst nach der Entnahme dem Untersuchungslabor zugeführt, 
wo die Proben registriert und bis zur Untersuchung eingefroren werden. Während des Trans-
ports sollten die Proben nicht direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen ausgesetzt 
sein. Empfehlenswert für den Transport sind Isolierboxen. 
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Falls eine Zwischenlagerung erforderlich ist (maximal 1 - 2 Tage) sind die Proben kühl und 
dunkel aufzubewahren bzw. bei längerer Zwischenlagerung einzufrieren. 

Die Proben sollten unter Verschluss aufbewahrt werden. Diese tiefgefrorenen Proben müs-
sen dann unter Aufrechterhaltung der Tiefkühlkette (Isolierboxen) zum Labor gebracht wer-
den.  

8.6.1.6 Dokumentation und Aufzeichnungen 

- Dokumentation der topographischen und landwirtschaftlichen Verhältnisse auf dem 
Kontrollstandort und dem Umfeld (z. B. zur Abschätzung möglicher Querkontamina-
tion durch Abdrift bei Raumkulturen) 

- Anfertigung einer Lageskizze (nicht maßstabsgetreu, aber mit Entfernungsangaben) 
mit Angaben zum Probenahmebereich 

- ausführliche Fotodokumentation mit Übersichts- und  Detailaufnahmen (z. B. Topo-
graphie - Struktur des Bodens; Himbeerreihen - Blattwerk Himbeerstrauch) 

- Ausfüllen des Probenbegleitscheins/Probenentnahmeprotokolls.  

- Über die Kennzeichnung durch die Auftrags- bzw. Probennummer muss die Probe 
dem Ort der Probenentnahme zuzuordnen sein. 

- Die Probenentnahme sollte durch eine Unterschrift des anwesenden Besitzers bzw. 
Bewirtschafters der Fläche quittiert werden. 

- Zur Verringerung des Untersuchungsaufwandes sind der Untersuchungsstelle nach 
Möglichkeit die ausgebrachten (über die Aufzeichnungspflicht des Anwenders)  oder 
gesuchten Wirkstoffe anzugeben.  

8.6.2 Entnahme von Pflanzen- und Bodenproben für spezielle Untersu-
chungen zur Kontrolle der Einhaltung von Anwendungsbestimmun-
gen in der Aquatik und Terrestrik 

8.6.2.1 Ziel und Zweck 

Für eine Reihe von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln wurden wegen ihres Gefährdungs-
potentials für bestimmte Elemente des Naturhaushaltes und/oder für Gewässer einschließ-
lich des Grundwassers von der Zulassungsbehörde Anwendungsbestimmungen und Kenn-
zeichnungsauflagen festgesetzt, die bei der Anwendung der betreffenden Mittel gemäß den 
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beachtet werden müssen. Diese Handlungsanlei-
tung beschreibt die Entnahme von Pflanzen- und Bodenproben insbesondere für spezielle 
Untersuchungen zur Kontrolle der Einhaltung von Anwendungsbestimmungen zu Ober-
flächengewässern und Saumbiotopen. Neben der Einhaltung der aquatischen und terrestri-
schen Anwendungsbestimmungen kann mit dieser Methode aber auch die Beachtung 
festgesetzter Anwendungsgebiete, anderer Anwendungsbestimmungen, Anwendungsbe-
schränkungen und Anwendungsverbote kontrolliert werden. 

8.6.2.2 Empfohlene Ausrüstung 

Die für diese Probenentnahme empfohlene Ausrüstung ist in Kapitel 8.9 aufgeführt. 
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8.6.2.3 Anwendungsbestimmungen zur Abdrift (Abstandsauflagen) -
Probenentnahme und Probenbenennung 

Mit diesem gezielten Probenentnahmeverfahren lässt sich über den Vergleich der Wirkstoff-
konzentrationen in Pflanzenmaterial oder im Boden für die ausgebrachten Pflanzenschutz-
mittel feststellen, inwieweit die in den jeweiligen Anwendungsbestimmungen vorgeschriebe-
nen Abstände eingehalten wurden.  

Die gezogenen Pflanzen- und Bodenproben können Wirkstoffgehalte aufweisen, die mehrere 
Größenordnungen überdecken (< 0,01 bis 10 mg/kg). Daher sind bei der Durchführung der 
Probeentnahmen besondere Anforderungen hinsichtlich Sorgfalt und Hygiene zu erfüllen. 
Dies gilt besonders für die Reihenfolge der einzelnen Verfahrensschritte, aber auch für die 
gründliche Reinigung der benutzten Gerätschaften (Bohrstock, Schaufel, Behälter). Vor Be-
ginn der Beprobung sollten Einweg-Latex-Handschuhe und ggf. entsprechende Einweg-
überzieher für das Schuhwerk angezogen werden. 

Weitere Ausführungen zur Entnahme von Boden- und Pflanzenproben können dem Kapitel 
8.6.1 entnommen werden. 

Jede Beprobung an einem Standort beginnt wegen der Gefahr der Wirkstoffverschleppung 
stets am Gewässerrand bzw. am Rand des Saumbiotops (Ackerkante). Erst danach wird die 
behandelte Fläche betreten.  

Um die Untersuchungsergebnisse vergleichen zu können, muss bei der Beprobung der 
Rand- und Feldbereiche der gleiche methodische Ansatz gewählt werden (Vergleich von Bo-
den/Boden bzw. Pflanze/Pflanze; gleiche Bodentiefen).  

Im Randbereich zu einem Gewässer bzw. Saumbiotop werden Boden- oder Pflanzenproben 
innerhalb eines Streifens mit gleichem Abstand zum Schutzgut entnommen.  

Gerade in solchen Randbereichen ist mit einer großen Variabilität des Bodens und Bewuch-
ses zu rechnen. Die Länge und Lage des Beprobungsstreifens und die gewählte Anzahl an 
Stichproben sind danach auszurichten. Zu empfehlen ist ein �Zick-Zack-Gang�, um z. B. 
mehr als eine Pflanzenreihe oder einen Spritzkegel einer Düse zu erfassen.  

Die Entnahmestreifen sind folgendermaßen zu wählen:

- bei Pflanzenschutzmitteln mit Anwendungsbestimmungen, die bei Einsatz Abdrift 
mindernder Technik keinen festen Abstand erfordern, aus dem unmittelbaren Rand-
bereich (§ 12 Absatz 2 Satz 2 PflSchG) 

- bei Pflanzenschutzmitteln, bei denen die Anwendungsbestimmungen einen festen 
Abstand vorschreiben bzw. der Abstand auch durch den Einsatz Abdrift mindernder 
Technik nicht bis auf den Mindestabstand reduziert werden kann, möglichst in 1 bis 
2,5 m Entfernung zur Böschungsoberkante bzw. dem Rand des Saumbiotops (min-
destens jedoch in der halben Entfernung des mindestens einzuhaltenden Abstandes) 

Die zweite Probe (eindeutige Probenbezeichnung) wird aus dem behandelten Feld gezogen. 

Die je Probenentnahmebereich gewonnenen Teilproben werden sofort in ein zuvor gekenn-
zeichnetes Probegefäß gefüllt. Dieses wird unmittelbar nach Abschluss der Beprobung dicht 
verschlossen und eindeutig gekennzeichnet. Zur Vermeidung von Querkontaminationen und 
zur Erleichterung der späteren Zuordnung sollten alle Probengefäße eines Probenkollektivs 
für den Transport in einen großen Kunststoffbeutel verpackt werden. 

Bemerkung: 

Im Einzelfall ist zu entscheiden, ob auf eine chemische Untersuchung der Feldprobe verzich-
tet werden kann, wenn allein am Gehalt der Randprobe unter Berücksichtigung der Aufwand-
menge, der Auflagensituation und weiterer Gegebenheiten (verwendetes Applikationsgerät, 
Zeitdauer zwischen Applikation und Probenahme) ein Verstoß gegen Anwendungsbestim-
mungen in der Aquatik und Terrestrik festgestellt werden kann. In grenzwertigen Fällen kann 
jedoch die Untersuchung einer Feldprobe durch Vergleich der Gehalte beider Proben eine 
Klärung des Sachverhaltes herbeiführen. Es muss nicht - wie zunächst anzunehmen - immer 
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so sein, dass die Feldprobe einen gleichen oder höheren Gehalt als die Randprobe aufweist. 
Fälle aus der Praxis haben gezeigt, dass die Applikation über die Feldfläche und den Rand-
bereich nicht immer homogen erfolgt und dass die Ausbringung von Behandlungsflüssig-
keitsresten und Waschwässern z. T. am Feldrand durchgeführt wird.  

8.6.2.4 Anwendungsbestimmungen gegen Abschwemmung (Hangauflagen)  

Anwendungsbestimmungen zur Abschwemmung dienen dazu, auf geneigten Flächen über 
2 % bzw. 4 % Pflanzenschutzmitteleinträge in Gewässer über Oberflächenabfluss und 
Erosion zu vermeiden. 

Als Grundlage für die Kontrolle der Anwendungsbestimmungen zur Verhinderung von Pflan-
zenschutzmitteleinträgen durch Run off und Erosion soll die nachfolgende Leitlinie dienen. 
Vorrangig sollten die Kontrollen auf eindeutig abschwemmungsgefährdeten Standorten an 
Oberflächengewässern, zum Beispiel bei der Unkrautbekämpfung, erfolgen. Besonderer 
Wert wird auf eine rechtlich und fachlich sichere Einschätzung gelegt. Grenzfälle sollen aus-
drücklich keine Berücksichtigung finden. 

1. Vorauswahl potentieller Flächen  

Abschätzung der Hangneigung im Feld bzw. Nutzung von vorliegenden Fachdaten. 
Überprüfung anhand topographischer Karten (ggf. schon zum Zeitpunkt der Voraus-
wahl der Flächen); online über Kartenmaterial (Landwirtschafts- und Umweltatlas) 
aus öffentlich zugänglichem Umweltdaten-Portal möglich. 

2. Klärung, welche(s) Pflanzenschutzmittel angewendet wurden (Aussage des Land-
wirts, ggf. Dokumentation, Fahrspuren); Zeitraum zwischen Anwendung und Probe-
nahme sollte möglichst kurz sein 

3. Aufsuchen der Flächen möglichst zeitnah nach Vor- bzw. Nachauflaufanwendungen. 

4. Erfolgte eine reduzierte Bodenbearbeitung (Mulchsaat, Direktsaat)? Befinden sich 
ausreichende Pflanzenreste der Vorfrucht auf der Bodenoberfläche?  

a) �Wenn ja, AWB Hang eingehalten. Visuelle Feststellungen sind zu dokumentieren 
(Foto). Eine Kontrolle von AWB Abdrift ist weiterhin möglich!  

b) � Wenn nein, muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener 
Randstreifen vorhanden sein. (Er muss von der Böschungsoberkante aus mindestens 
5 m, ggf. auch 10 m oder 20m breit sein.) Es muss sich dabei um einen bereits vor-
her etablierten Pflanzenbestand handeln (Grünstreifen). Bis zur Böschungsoberkante 
gedrilltes Wintergetreide weist zum Kontrollzeitpunkt im Herbst noch keine geschlos-
sene Pflanzendecke auf.  

5. a) Ist kein geschlossener Randstreifen vorhanden und die Fläche auch nicht im 
Mulchsaatverfahren bestellt, liegt ein Verstoß vor.

Zur Überprüfung der Anwendung (siehe Punkt 2) ist eine repräsentative Bodenprobe 
(Mischprobe) im unteren Hangbereich des Schlages zu entnehmen.  

b) Ist ein geschlossener Randstreifen vorhanden, ist zu überprüfen, ob dieser die er-
forderliche Breite aufweist und dieser nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wur-
de, ggf. ist auch aus dem Randbereich eine Pflanzenprobe zu entnehmen.  

6. Bewertung der Befunde 
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8.6.3 Entnahme von Proben auf versiegelten Flächen 

8.6.3.1 Ziel und Zweck  

Pflanzenschutzmittel jeglicher Art sind nach § 12 Abs. 2 PflSchG auf Freilandflächen nur 
dann anzuwenden, wenn eine landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtnerische Nut-
zung vorliegt. Auf Nichtkulturland liegt eine solche Nutzung nicht vor. Daher gilt ein grund-
sätzliches Anwendungsverbot, da insbesondere auf befestigten Flächen die Gefahr der 
Abschwemmung der angewendeten Mittel mit dem nächsten Regen in die Kanalisation oder 
Vorflut besteht. Immer wiederkehrende Funde bestimmter herbizider Wirkstoffe (z. B. Gly-
phosat) in Oberflächengewässern lassen vermuten, dass bedeutsame Einträge mit Anwen-
dungen auf befestigten Flächen im Zusammenhang stehen. 

Diese Handlungsanleitung beschreibt methodische Ansätze der Kontrolle solcher Flächen 
auf verbotene oder nicht genehmigte Anwendungen.  

8.6.3.2 Empfohlene Ausrüstung 

Die für die Entnahme von Proben empfohlene Ausrüstung ist in Kapitel 8.9 aufgeführt. 

8.6.3.3 Visuelle Kontrolle 

Aufgrund des Anwendungsverbotes auf befestigten Flächen ist es in vielen Fällen ausrei-
chend, den Nachweis zu führen, dass ein Pflanzenschutzmittel angewendet wurde. Dies 
kann auch ohne die Entnahme von Proben auf der Basis einer visuellen Einschätzung des 
Bewuchses und einer Plausibilitätsprüfung erfolgen:

- Symptomausprägung an Unkräutern 

- vorhandene Unterschiede im Bewuchs zwischen Verdachts- und angrenzenden 
Flächen 

- Auffälligkeiten in Senken oder im Umfeld von Gullys (Ausschluss von Trockenheit als 
Ursache) 

8.6.3.4 Durchführung der Probenahme 

Eine Beprobung von Flächen und anschließende analytische Bestimmung von Wirkstoffen 
kann im Bedarfsfall zur Absicherung oder Klärung visueller Einschätzungen herangezogen 
werden.  

Befestigte Flächen (z. B. Park- und Stellplätze, Auffahrten, Bürgersteige) können vielfältig 
gestaltet sein. Je nachdem, ob es sich um wassergebundene Sand- oder Kiesflächen, Pflas-
terungen mit unterschiedlich breiter Fugung, Asphalt oder Beton handelt, wird eine darauf 
abgestimmte Vorgehensweise empfohlen (Bless u. Semmling 2006: 55. Dtsch. Pflsch-Tag., 
S. 435): 

Pflanzenproben

- unabhängig vom Zustand des Bewuchses (Grad der Verbräunung) sehr gut geeignet, 
um Anwendungen nachzuweisen  

- Mindestmenge 50 g Frischsubstanz (Wassergehalt 70�80 %)  

Substratproben

- auf Flächen mit geringerem Versiegelungsgrad 

- Substrate mit höherer organischer Substanz sind zu bevorzugen 
(grobe Fugen, Senken, nahe Gullies) 
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- Mindestmenge und Entnahmetiefe abhängig von der Textur 
(feines, humoses Substrat ca. 50 g; Kies ca. 2 � 3 kg) 

Schwammproben

Vor Beginn der Beprobung sollten Chemikalienschutzhandschuhe angezogen werden. 

- auf Flächen mit hohem Versiegelungsgrad 

- portionsweises Aufbringen von Wasser (ca. 2 l), mehrmaliges Tupfen und Aufnehmen 
mit handelsüblichem Autoschwamm aus PE 

- Fläche ca. 0,1 m² (ca. 30 x 30 cm) 

- Zeitbedarf ca. 10 Minuten 

Da unter Umständen davon ausgegangen werden muss, dass das Probenmaterial sehr ge-
ringe Rückstände aufweist, kommt dem sorgfältigen Arbeiten (vgl. Kapitel 8.6.1) eine beson-
dere Bedeutung zu, um Wirkstoffverschleppungen zu vermeiden.  

8.6.3.5 Probenbehandlung und Lagerung 

Pflanzen- und Substratproben sind in geeignete Sammelbehälter zu überführen.  

Das durch Tupfen mit einem Schwamm aufgenommene Probenwasser wird mit Hilfe eines 
Trichters in eine Sammelflasche ausgedrückt. Der Schwamm selbst ist in einem Probenge-
fäß (Dose) oder PE-Beutel aufzubewahren. Sowohl Schwamm als auch Schwammwasser 
werden analytisch untersucht. Aus der Kennzeichnung dieser beiden Proben muss eindeutig 
die Zuordnung zu einem Probenahmestandort hervorgehen. 

Sowohl Pflanzen- und Substrat- als auch Schwamm und Schwammwasserproben können 
kurzfristig (2 Tage) bei Kühlschrank-Temperatur gelagert werden. Bei längerfristiger Lage-
rung sind die Proben tief zu kühlen. 

8.6.4 Entnahme von Behandlungsflüssigkeiten (Fassproben) 

8.6.4.1 Ziel und Zweck  

Diese Handlungsanleitung beschreibt die Überwachung der Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln zum Zeitpunkt der Spritzarbeiten mit einem Pflanzenschutzgerät. Die Entnahme von 
Pflanzenschutzmittel-Behandlungsflüssigkeits-Proben ist eine Ergänzung der Überwachung 
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zum Zeitpunkt der Spritzarbeiten. Grundsätzlich 
gilt, dass die Pflanzenschutzgeräte bei dieser Kontrolle bei Spritzarbeiten angetroffen wer-
den müssen. Die entnommene Behandlungsflüssigkeitsprobe (Fassprobe) gibt unter Beach-
tung der Verhältnisse am Kontrollstandort und der durchgeführten Pflanzenschutzmaßnah-
men Aufschluss, inwieweit Anwendungsgebiete, Anwendungsbestimmungen, Anwendungs-
beschränkungen und Anwendungsverbote vom Anwender der Pflanzenschutzmittel einge-
halten worden sind.  

8.6.4.2 Empfohlene Ausrüstung 

Die für die Entnahme von Behandlungsflüssigkeiten empfohlene Ausrüstung ist in Kapitel 8.9 
aufgeführt. 
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8.6.4.3 Durchführung der Probenahme 

Zur Entnahme der Behandlungsflüssigkeiten findet das mitgeführte Entnahmegerät Verwen-
dung. Die Gebrauchsanleitung für das Entnahmegerät ist zu beachten. Beim Besteigen der 
Pflanzenschutzgeräte sind die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Die Entnahme der 
Behandlungsflüssigkeitsproben sollte möglichst am Spritzendom erfolgen und nicht an den 
Spritzenabläufen. Ist der Spritzendom nur unter erheblichem Aufwand zu erreichen, kann die 
Entnahme der Behandlungsflüssigkeitsprobe auch an der Einspülschleuse oder am Ablass-
hahn vorgenommen werden. Es ist sicherzustellen, dass Spritzmittelreste, die sich im Be-
reich des Ablasshahns abgesetzt haben, nicht in die Untersuchungsprobe gelangen. Dazu ist 
eine größere Menge an Behandlungsflüssigkeit zu entnehmen. Von dieser entnommenen 
Behandlungsflüssigkeit werden dann die Untersuchungsproben gewonnen und jeweils in vor-
bereitete Kunststoffflaschen (vorzugsweise aus Polyethylen) abgefüllt. Die restliche Behand-
lungsflüssigkeit wird durch den Einfülldom/Einspülschleuse zurück in das Pflanzenschutz-
gerät gegeben.  

Jedes Probegefäß sollte mindestens 100 ml Behandlungsflüssigkeit enthalten. Auf Wunsch 
des Beprobten kann eine Gegenprobe genommen werden, die bei der Kontrollbehörde oder 
dem beauftragten Labor ebenfalls unter kontrollierten Bedingungen gelagert und nach spe-
ziellem Auftrag seitens des Beprobten auf dessen Kosten in einem anerkannten Labor ana-
lysiert wird. Der Landwirt sollte darauf hingewiesen werden, dass bei der Lagerung von Be-
handlungsflüssigkeiten Probleme hinsichtlich der Lagerstabilität auftreten können. 

Nach jeder Probenentnahme muss der Flüssigkeitsheber mittels Wasser und einem Zusatz 
aus Reinigungsmitteln intensiv gereinigt werden. Die Probeflaschen sind auf dem ange-
brachten Etikett (wasserfest, mit Folienschreiber) zu beschriften. Eine Kennzeichnung mit 
dem Gefahrensymbol �Xn� ist anzubringen. Anschließend sind die Proben zu verplomben 
oder zu versiegeln. Beide Probeflaschen sind in einer Plastiktüte aufzubewahren. Lagerung 
und Transport erfolgen aufrecht stehend in einer Kühlbox (ca. 4 - 8 °C). Die Proben dürfen 
nicht eingefroren werden. 

8.6.4.4 Aufzeichnungen 

� Ausfüllen des Probenbegleitscheins/Probenentnahmeprotokolls.  

� Über die Kennzeichnung durch die Auftrags- bzw. Probennummer muss die Probe dem 
Ort der Probenentnahme bzw. dem Pflanzenschutzgerät zuzuordnen sein. 

� Die Probenentnahme sollte durch eine Unterschrift des Anwenders bzw. Bewirtschafters 
der Fläche quittiert werden. 

� Sollte vom Beprobten eine Gegenprobe für eigene Untersuchungen verlangt werden, ist 
wie unter Kapitel 8.6.4.3 zu verfahren. 

� Zur Verringerung des Untersuchungsaufwandes sind der Untersuchungsstelle nach Mög-
lichkeit die ausgebrachten oder gesuchten Wirkstoffe anzugeben. 

� Gegebenenfalls werden für spezielle Untersuchungen dem Untersuchungslabor auch be-
stimmte Wirkstoffe vorgegeben, auf welche die Behandlungsflüssigkeitsproben zu unter-
suchen sind. 

8.6.5 Entnahme von Flüssigkeitsproben zur Durchführung von Sonder-
untersuchungen 

8.6.5.1 Ziel und Zweck 

Die Handlungsanleitung beschreibt die Entnahme, den Transport und die Behandlung von 
Flüssigkeitsproben beispielsweise aus Oberflächengewässern oder Gießwässern zur Durch-
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führung von Sonderuntersuchungen. Sonderuntersuchungen werden in begründeten Ver-
dachtsfällen (z. B. Gewässerkontamination) und zu Kontrollzwecken im Rahmen des Ho-
heitsvollzuges zur Abklärung verschiedener Fragestellungen (z. B. Einhaltung von Anwen-
dungsgebieten, Anwendungsbestimmungen, Anwendungsbeschränkungen, Anwendungs-
verboten) durchgeführt.  

8.6.5.2 Kontrollausrüstung 

Die für die Entnahme von Flüssigkeiten empfohlene Ausrüstung ist in Kapitel 8.9 zusammen-
gestellt. 

8.6.5.3 Probenentnahme 

− Der Zeitpunkt der Probenentnahme sollte möglichst nahe am Behandlungstermin liegen.  

− Die Proben sind am Ort der Probenentnahme entsprechend der Vorgaben zu entneh-
men. Es wird empfohlen, dass ein Bevollmächtigter des Betriebes vor Ort bei der Probe-
nentnahme anwesend ist. Dabei besteht die Möglichkeit, beispielsweise eventuelle Ur-
sachen eines Schadens- oder Verdachtsfalls abzuklären, und die Anforderungen an die 
Probenentnahme sowie die nachfolgende Probenuntersuchung daran auszurichten. 

− Die Proben werden kühl gelagert (gegebenenfalls tief gefroren) und möglichst umge-
hend im Labor eingereicht. Bei der Entnahme wird empfohlen, das Probenmaterial so zu 
bemessen, dass die Teilung in die zu untersuchende Laborprobe und in ein Labor-Rück-
stellmuster, welches gegebenenfalls für eine Nachuntersuchung genutzt werden kann, 
möglich ist. Optional kann die Probe noch am Ort der Probenahme in zwei identische 
Laborproben A und B geteilt werden. Auf Wunsch des Beprobten kann eine Gegenpro-
be genommen werden, die bei der Kontrollbehörde oder im beauftragten Labor ebenfalls 
unter kontrollierten Bedingungen gelagert und nach speziellem Auftrag seitens des 
Beprobten auf dessen Kosten in einem anerkannten Labor analysiert wird.  

− Für diese Beprobung eignen sich insbesondere exponierte Standorte, beispielsweise 
stehende Gewässer inmitten oder am Rand intensiv landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzter Flächen oder langsam fließende Gewässer mit Zuflüssen aus den umliegen-
den landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

− Entlang der Uferlinie sind dazu an mehreren Stellen am zu beprobenden Gewässer 
jeweils 250 ml Wasser in 1 bis 2 m Entfernung vom Ufer zu entnehmen und zu einer 
Mischprobe von 2000 ml für das Untersuchungslabor zusammenzuführen. Für die Ent-
nahme von Wasserproben sind wenn möglich Glasgefäße zu verwenden. 

− Im Gartenbau kann beispielsweise auch eine Flüssigkeitsprobe aus dem umlaufenden 
Gießwasser gezogen werden (s. Kapitel 8.6.4). 

8.6.5.4 Probenbehandlung, Verpackung und Transport 

− Die Gewässerproben sind als Mischproben möglichst in Glasgefäßen zu sammeln und 
mit Betriebsname und Probennummer außen zu kennzeichnen. 

− Die Proben sind zu verplomben/versiegeln. 

− Die Proben sind baldmöglichst dem Untersuchungslabor zu übergeben.  

− Falls eine Zwischenlagerung erforderlich ist, sind die Proben kühl (4 bis 10 °C) und dun-
kel aufzubewahren.  
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8.6.5.5 Aufzeichnungen 

� Ausfüllen des Probenbegleitscheins/Probenentnahmeprotokolls.  

� Über die Kennzeichnung durch die Auftrags- bzw. Probennummer muss die Probe dem 
Ort der Probenentnahme zuzuordnen sein. 

� Die Probenentnahme sollte durch eine Unterschrift des anwesenden Besitzers bzw. Be-
wirtschafters der anliegenden Fläche quittiert werden. 

� Sollte vom Beprobten für eigene Untersuchungen eine Rückstellprobe verlangt werden, 
ist wie unter Kapitel 8.6.1.3 zu verfahren. 

� Zur Verringerung des Untersuchungsaufwandes sind der Untersuchungsstelle nach Mög-
lichkeit die ausgebrachten oder gesuchten Wirkstoffe anzugeben. 

� Gegebenfalls werden für spezielle Untersuchungen dem Untersuchungslabor auch be-
stimmte Wirkstoffe vorgegeben, auf welche die Proben zu untersuchen sind.  

8.6.6 Messung von Temperatur, Windgeschwindigkeit und 
Luftfeuchtigkeit 

8.6.6.1 Ziel und Zweck 

Diese Handlungsanleitung beschreibt die Überwachung der Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln zum Zeitpunkt der Spritzarbeiten mit einem Pflanzenschutzgerät hinsichtlich der Ein-
haltung der Grenzwerte für Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und relative Luftfeuchtig-
keit.  

Grundsätzlich gilt, dass das Pflanzenschutzgerät bei dieser Kontrolle während der Spritzar-
beiten angetroffen werden muss. Mit der Kontrolle soll ermittelt werden, ob die maximal zu-
lässige Windgeschwindigkeit und Temperatur sowie die mindestens erforderliche Luftfeuch-
tigkeit bei der Anwendung beachtet werden. 

8.6.6.2 Empfohlene Ausrüstung 

Die für die Messung der Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit empfohlene 
Ausrüstung ist in Kapitel 8.9 beschrieben. 

Für die Kontrolle sind ein Windmesser, ein geeignetes Thermometer (analog oder digital) 
und ein Hygrometer zu verwenden. 

8.6.6.3 Kontrolldurchführung 

Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit werden in einem Meter Höhe über der 
Kultur bzw. bei Raumkulturen in Spritzhöhe gemessen. Innerhalb von 10 bis 15 Minuten sind 
mindestens 3 Messungen durchzuführen. Für die Beurteilung der Situation ist aus diesen 3 
Messwerten der Mittelwert zu bilden. Wird die Messung mit speziellen Geräten (z. B. testo 
400) durchgeführt, können sich andere Messintervalle ergeben (z. B. 10 Messwerte in 
90 Sekunden). 

Für die Temperaturmessung ist direkte Sonneneinwirkung auf dem Thermometer oder dem 
Messfühler auszuschließen. Ebenso ist sicherzustellen, dass kurzzeitige Windböen das 
Messergebnis nicht verfälschen. 
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8.6.6.4 Bewertung der Kontrollergebnisse 

Liegen die gemessenen Werte von Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit im 
Bereich (+/- 1°C, +/- 0,5 m/s und +/- 1%) des vorgeschriebenen Grenzwertes von 25°C, 
5 m/s und 30%, wird auf die Einhaltung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis hinge-
wiesen. Bei Überschreitung des Grenzwertes für Temperatur oder Windgeschwindigkeit bzw. 
bei Unterschreitung des Grenzwertes für die relative Luftfeuchtigkeit sind die Arbeiten einzu-
stellen. 

Die deutliche Über- bzw. Unterschreitung der Grenzwerte kann eine Anordnung zur Einstel-
lung der Arbeiten nach sich ziehen. 
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8.7 Analysen 

8.7.1 Analysenmethoden 

Die Analysenmethoden werden im Gegensatz zu den Probenahmevorschriften (Kapitel 1.1) 
nicht vorgeschrieben, so dass die Wahl der Methoden den Untersuchungseinrichtungen frei-
gestellt bleibt. Dabei ist jedoch zu fordern, dass die eingesetzten Verfahren validiert sind, 
z.B. nach der Leitlinie SANCO/12495/2011 oder auch nach SANCO/825/00. Die Zuverlässig-
keit der Methoden ist durch regelmäßige laborinterne Kontrollen zu prüfen. Verfahrenswei-
sen zur Qualitätssicherung können der erst genannten Leitlinie entnommen werden. 

Zur Analyse von Rückständen von Pflanzenschutzmitteln ist zu bemerken, dass die Bewälti-
gung des umfangreichen Stoffspektrums in einem vertretbaren Zeitrahmen nur durch den 
Einsatz von Multi-Methoden möglich ist. Manche Wirkstoffe können allerdings nur mit grup-
penspezifischen Methoden oder mit Einzelmethoden analysiert werden. Folgende Methoden-
sammlungen werden empfohlen: 

- Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB (Beuth-Verlag, 
www.beuth.de) 

- Methodenbuch VDLUFA, Band VII Umweltanalytik (VDLUFA-Verlag, www.vdlufa.de) 

- In besonderen Fällen werden im Pflanzenschutz-Kontrollprogramm auch Wasserpro-
ben untersucht. Für deren Analytik sind die vom Deutschen Institut für Normung 
(DIN) herausgegebenen Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung (Beuth-Verlag, www.beuth.de) zu erwähnen.  

In der AG Rückstände und Analytik, einer Unterarbeitsgruppe der AG PMK, werden regel-
mäßig methodische Fragen bei der Untersuchung von Proben aus der Anwendungskontrolle 
diskutiert. Bei Bedarf werden Ringversuche oder Laborvergleichsuntersuchungen initiiert. 
Anfragen oder Anmerkungen zu Methoden können an die Geschäftsführung der AG Rück-
stände und Analytik gerichtet werden (206@bvl.bund.de). 

8.7.2 Anforderungen an Laboratorien für Kontroll-Untersuchungen 

Die Auswahl der Laboratorien, die mit der Untersuchung von im Rahmen von Anwendungs-
kontrollen gezogenen Proben betraut werden sollen, ist Aufgabe der Bundesländer. Diese 
stellen durch hinreichend präzise formulierte Aufträge sicher, dass die Untersuchungsergeb-
nisse für spätere ordnungsrechtliche Verfahren genutzt werden können (Justiziabilität).  

Es sollen nur erfahrene und kompetente Laboratorien beauftragt werden, die auch bestimm-
te Qualitätskriterien erfüllen, von deren Vorhandensein sich die Auftraggeber vor Auftrags-
vergabe überzeugen sollten (z. B. Qualitätssicherungssystem, qualifiziertes Personal, Arbei-
ten nach schriftlich vorgegebenen Arbeitsvorschriften, Dokumentation, Vergleichsuntersu-
chungen oder externe Ringversuche). 

Da im Zuge des Pflanzenschutz-Kontrollprogramms nicht nur rückstandsanalytische Frage-
stellungen zu bearbeiten sein werden, sollten die Laboratorien in der Lage sein, auch Be-
handlungsflüssigkeiten zu untersuchen.  

Die Leitlinie SANCO/12495/2011 beschreibt die Validierung und die Qualitätskontrolle in der 
Rückstandsanalytik von Pflanzenschutzmitteln. Auch bei Bestimmungen von Pflanzenschutz-
mittelrückständen in Boden und Pflanzenteilen sowie bei der Untersuchung von Behand-
lungsflüssigkeiten wird, soweit möglich, die Anwendung dieser Leitlinie empfohlen. 

Die Produktkontrolle eines Pflanzenschutzmittels inklusive der dazu gehörenden analyti-
schen Untersuchungen ist nicht Bestandteil der Anwendungskontrolle und somit auch nicht 
Kriterium bei der Auswahl eines Laboratoriums (siehe Kapitel 7: Verkehrskontrolle).  
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Für die Analytik sollen zunächst amtliche Laboratorien des jeweiligen Bundeslandes in Be-
tracht gezogen werden. Der private Sektor ist von der Möglichkeit, Aufträge aus dem Kon-
trollprogramm zu übernehmen, nicht ausgeschlossen. 

Da die Kontrollen Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich ziehen können, ist bei allen Un-
tersuchungsaufträgen sicher zu stellen, dass die Ergebnisse zeitnah (Verjährungsfrist beach-
ten!) produziert und dokumentiert werden.  

Die Länder melden die am Kontrollprogramm teilnehmenden Laboratorien dem BVL.  

8.7.3 Hinweise zur Untersuchung von Behandlungsflüssigkeiten 

Das Kontrollziel für die Laboruntersuchung kann beinhalten: 

- die Identifizierung und Quantifizierung der vom Beprobten im Probenahmeprotokoll 
angegebenen Wirkstoffe 

- die Identifizierung und Quantifizierung weiterer (z. B. verbotener und bienengefähr-
licher) Wirkstoffe nach Auftrag 

Vor dem Beginn der Untersuchung sollten die Proben einer visuellen Kontrolle unterzogen 
und die folgenden Kriterien erfasst und dokumentiert werden: Probemenge, Farbe, sichtbare 
Erscheinung (trüb, klar, Bodensatz etc.).  

Die zur Untersuchung im Labor einzusetzende Analysenmethode sollte für die Bestimmung 
von Pflanzenschutzmitteln in Behandlungsflüssigkeiten validiert sein. 

Auf eine zügige Bearbeitung der Untersuchungsprobe ist zu achten. Wird eine Laborprobe 
als Rückstellprobe aufbewahrt, ist eine Zwischenlagerung bei 4 - 8 °C geeignet. 

Zu Beginn der Probenvorbereitung erfolgt eine gründliche Homogenisierung durch Schütteln, 
Behandlung mit Ultraschall, Ultraturrax oder vergleichbare Methoden. 

Zur Herstellung der Messlösung sind unterschiedliche Verfahrensweisen möglich. Folgende 
Varianten sollen stellvertretend genannt werden: 

- Verdünnen, z. B. mit Aceton, Methanol, Wasser 

- Extraktion, z. B. mit Dichlormethan, Toluol, Cyclohexan mit oder ohne Salzzugabe 

- gegebenenfalls Reinigung mittels GPC oder SPE, z.B. Kieselgel, Florisil 

- gegebenenfalls Derivatisierung der Wirkstoffe 

- gegebenenfalls Membranfiltration oder Zentrifugation 

- Umlösen vor der Messung auf z. B. Isooktan, Toluol für GC-Messung oder z. B. 
Acetonitril, Methanol, Wasser für LC-Messung 

Messung der aufbereiteten Messlösungen 

- Die Detektion kann mittels GC-MS, LC-MS, LC-DAD, LC-FLD oder LC mit Nachsäu-
lenderivatisierung erfolgen 

Die Quantifizierung der Gehalte kann nach den für die Rückstandsanalytik bekannten Ver-
fahren erfolgen: 

- Externe Kalibration mit Standards in Lösungsmittel

- durch Matrixkalibration bzw. Standardaddition (falls erforderlich)  

Der Kalibrationsbereich ist entsprechend der Fragestellung festzulegen. Dabei sind die Auf-
wandmenge und die Vorgaben des Auftraggebers hinsichtlich der zu bestimmenden Kon-
zentration zu berücksichtigen. 
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Der Prüfbericht muss neben der Gehaltsangabe in mg/L oder % die verwendete Methode 
und die Untersuchungsparameter enthalten. Die für rückstandsanalytische Untersuchungen 
geltenden Qualitätssicherungsmaßnahmen sind anzuwenden. 
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8.8 Beurteilung analytischer Befunde 

8.8.1 Allgemeines 

Zur Überwachung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach dem Pflanzenschutzge-
setz (PflSchG) und der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung werden auch analytische 
Befunde benötigt. Die in diesem Zusammenhang wichtigsten kontrollierbaren Tatbestände 
sind: Anwendungsverbote, Anwendungsbeschränkungen, Anwendungsgebiete und Anwen-
dungsbestimmungen (z. B. Abstandsregelungen). 

Grundvoraussetzung für die sachgerechte Interpretation eines Analysenbefundes ist ein zu-
verlässiges analytisches Gesamtverfahren: regelkonforme Probenahme und Protokollierung, 
gerichtsfeste Analytik, die auch die Absicherung der Befunde beinhaltet, und Dokumentation, 
sachgerechte und nachvollziehbare Angaben zu Messwert, Bestimmungsgrenze und Mess-
unsicherheit. Die Verantwortung für die Probenahme liegt immer beim Auftraggeber und 
nicht bei dem Labor; dieses zeichnet für die Analytik und Dokumentation der Daten verant-
wortlich.  

Verfahrenskenngrößen wie Bestimmungsgrenzen, Wiederfindung und relative Standard-
abweichung werden maßgeblich von der technischen Ausstattung und der Erfahrung des 
beauftragten Labors bestimmt. Das Labor teilt außer dem Messwert die Verfahrenskenn-
größen mit, soweit dies erforderlich ist und vom Auftraggeber gewünscht ist4. Die mittleren 
Wiederfindungsraten des Labors sollen zwischen 70 % und 110 % liegen und die relative 
Standardabweichung der Wiederfindungsraten soll kleiner als 20 % sein. 

Zielgröße der Analytik ist die Bestimmung eines �richtigen� Gehaltes mit möglichst hoher 
Präzision. In der analytischen Praxis muss eine möglichst enge Näherung an den �richtigen� 
Gehalt erreicht werden. Jeder bei einer Analyse ermittelte Messwert ist demnach ein Nähe-
rungswert zum �richtigen� Gehalt. Analysenmethoden sind durch Leistungskriterien (z.B. 
Selektivität, Sensitivität, Richtigkeit, Präzision) gekennzeichnet, die im Rahmen von Validie-
rungen ermittelt werden. Sie beschreiben, inwieweit die Methode geeignet ist, der analyti-
schen Zielgröße der Bestimmung eines �richtigen� Gehaltes nahe zu kommen. Die Anwen-
dung validierter Methoden sichert die Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit 
von Analysenergebnissen. Das Erreichen der Leistungskriterien einer validierten Methode in 
einem Labor muss laborverantwortlich durch die Untersuchung von Referenzproben (unter 
Wiederholbedingungen) bzw. durch die Teilnahme an entsprechenden Ringanalysen (unter 
Vergleichsbedingungen) nachgewiesen werden. Ein absolut präzises Analysenergebnis kann 
es dabei aus statistischen Gründen nicht geben, da das Auftreten von zufälligen Fehlern in 
der Analytik unvermeidbar ist. Benötigt wird demnach eine Angabe zur Messungenauigkeit 
des Analysenergebnisses, um dieses bei Bewertungen wie z. B. in Bezug zu Höchstgehalten 
oder Eingreifswerten korrekt interpretieren zu können1. 

Messergebnisse sind grundsätzlich mit statistischen Fehlern versehen. Der Begriff �erwei-
terte Messunsicherheit� beschreibt die Summe der zufälligen Fehler einer Analysemethode 
und stellt ein wichtiges Leistungskriterium dar. 

Man unterscheidet in eine allgemeine oder laborübergreifende erweiterte Messunsicher-
heit und eine laborindividuelle erweiterte Messunsicherheit. Die laborübergreifende er-
weiterte Messunsicherheit wird verwendet, um die Ergebnisse von zwei oder mehr Labora-
torien miteinander zu vergleichen, z. B. bei Schiedsuntersuchungen. Die laborindividuelle 
erweiterte Messunsicherheit wird eingesetzt, um die Ergebnisse innerhalb eines Labors 

                                                

4 Position der Fachgruppen VI und VIII des VDLUFA zur Angabe der Messunsicherheit und Wiederfindungsrate 
gemäß VO (EG) Nr. 152/2009 vom 10.05.2012, http://www.vdlufa.de/joomla/Dokumente/Fachgruppen/FG6/VI-O-
2_Positionspapier_Messunsicherheit_WFR_RL2005_6_EG_Version%202012_05_10.pdf 
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miteinander zu vergleichen, z.B. innerhalb einer Messserie bei der Untersuchung von behan-
delten und unbehandelten Proben von der gleichen Fläche.  

Für die Rückstandsuntersuchungen von pflanzlichen Lebensmitteln unter Verwendung von 
Multiwirkstoffmethoden wurde die laborübergreifende Messunsicherheit pauschal für alle 
Wirkstoffe auf plus/minus fünfzig Prozent festgesetzt5. Dieser Wert wurde aus zahlreichen 
internationalen Ringversuchen abgeleitet. Die laborindividuelle Messunsicherheit ist in der 
Regel geringer. 

Zur Abschätzung der erweiterten Messunsicherheit für Rückstandsuntersuchungen in Boden 
wird ein ähnliches Vorgehen vorgeschlagen. In drei gemeinsamen Ringversuchen der Ar-
beitsgruppe �Rückstände und Analytik� und der Fachgruppe VIII �Umwelt- und Spurenana-
lytik� des VDLUFA wurden die laborübergreifenden und die laborindividuellen erweiterten 
Messunsicherheiten für 20 Pflanzenschutzmittelwirkstoffe ermittelt. Dabei beträgt die labor-
übergreifende erweiterte Messunsicherheit auch 50% und bestätigt damit den Wert, welcher 
für die Matrix �pflanzliche Lebensmittel� ermittelt wurde. Die laborindividuelle erweiterte 
Messunsicherheit beträgt in vielen Fällen ca. ein Viertel bis ein Drittel der laborübergreifen-
den erweiterten Messunsicherheit. Laborindividuelle Messunsicherheiten können außer aus 
Ringversuchen auch aus laborinternen Validierungsversuchen abgeleitet werden.  

Die ausgewiesenen Messunsicherheiten sind methodenbezogen, sie gelten für die VDLUFA-
Methode �Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in Boden mittels gas- und flüssig-
keitschromatographischer Verfahren und massenspektrometrischer Detektion�6. Bei Zweit-
untersuchungen muss sichergestellt sein, dass das Zweitlabor genau diese Methode oder 
eine Methode mit vergleichbaren Messunsicherheiten verwendet. 

Auch dann steht der analytische Befund nie für sich allein, sondern führt erst bei Berücksich-
tigung aller anderen Randbedingungen, z. B. Applikation des Pflanzenschutzmittels, Vorge-
schichte der Fläche, Kulturpflanzenart und -entwicklungsstatus, Witterungsverlauf zu einer 
zuverlässigen Beurteilung im Sinne der Fragestellung (siehe Tabelle 8-3). Erst bei Berück-
sichtigung aller wesentlichen Parameter und unter Zuhilfenahme entsprechender Erfahrun-
gen, die bei der Bearbeitung ähnlicher Aufgaben erworben wurden, sowie durch Einbe-
ziehung von Ergebnissen aktueller Untersuchungen gelingt es, Befunde sachgerecht zu be-
werten und als Indiz für nicht ordnungsgemäßes Handeln zu verwenden. Außerdem sind ein-
schlägige Gerichtsentscheidungen zu berücksichtigen. 

Zwecks Objektivierung der Interpretierbarkeit analytischer Befunde im Sinne der Kontrollfra-
gestellung wird die Herleitung von Eingreifwerten vorgeschlagen. 

8.8.2 Eingreifwert für Beanstandungen � Definition 

Unter �Eingreifwert� wird ein im Probegut (Pflanzenmaterial, Boden, Behandlungsflüssigkeit) 
ermittelter Wirkstoffgehalt verstanden, oberhalb dessen die unerlaubte Anwendung eines 
Pflanzenschutzmittels mit dem detektierten Wirkstoff als wahrscheinlich gelten kann. Dieser 
hat nicht den Charakter eines gesetzlich festgesetzten Grenzwerts, sondern dient als Ent-
scheidungshilfe für zeitnahes Handeln. Als Interpretationshilfe sind in Tabelle 8-2 Ein-
greifwerte angegeben, die bereits in einigen Bundesländern mit Erfolg angewandt werden. 
Von der Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren sollte abgesehen werden, wenn die 
analytischen Befunde die Eingreifwerte unterschreiten.  

Für Oberflächenwasser werden keine Eingreifwerte definiert. Hier anwendbare Indikator-
werte sind von Fall zu Fall festzulegen und je nach Probenahmeort und Randbedingungen 
(Hofabläufe, Dränagen, Bäche, Teiche usw.) unterschiedlich zu bewerten. Generell weisen 
Befunde von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Gewässern auf ein Problem hin, das meist 
weiterer Untersuchungen zur Klärung der Ursache/n bedarf. 

                                                
5 Document No SANCO/12495/20011,, Method validation and quality control procedures for pesticide residue 
analysis in food and feed 
6 VDLUFA Methodenbuch Band VII: 3.3.7.2 , �Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in Boden mittels 
gas- und flüssigkeits-chromatographischer Verfahren und massenspektrometrischer Detektion 
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8.8.3 Anwendung von Eingreifwerten für Beanstandungen 

Bei Wirkstoffgehalten oberhalb der empfohlenen Eingreifwerte sollte nicht automatisch ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, sondern es sollten noch weitere Infor-
mationen eingeholt und zur Bewertung herangezogen werden: 

Ein Eingreifwert sollte mindestens das Doppelte der vom ausführenden Labor für einen Wirk-
stoff angegebenen Bestimmungsgrenze betragen. 

Ein Eingreifwert gilt erst dann als überschritten, wenn der um die Messunsicherheit reduzier-
te Messwert immer noch größer als der Eingreifwert ist.  

Für die sichere Beurteilung eines analytischen Befundes und die daraus abzuleitenden Kon-
sequenzen sind stets die Rahmenbedingungen des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen. 

Tabelle 8-1: Plausibilitätskriterien bei der Bewertung analytischer Befunde 

Matrix zu beachtende Kriterien 

Boden (Anmerkung: Das Bundes-Bodenschutzgesetz von 1998 (BGBl. I, S. 502) 
bzw. die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung von 1999 (BGBl. 
I, S. 1554) nennt für wenige Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe (Aldrin, DDT, 
HCB, HCH, PCP) Prüfwerte (Konzentrationen), die aus Gründen des vor-
sorgenden Gesundheitsschutzes festgesetzt worden sind und die direkte 
Aufnahme aus Böden limitieren sollen. Wegen der abweichenden Zweck-
bestimmung können diese Prüfwerte nicht im Sinne der Untersuchungs-
fragestellung gemäß Pflanzenschutz-Kontrollhandbuch verwendet wer-
den.) 

- Abbauverhalten des Wirkstoffes/der Wirkstoffe im Boden 

- Zeitpunkt der Pflanzenschutzmittel-Applikation (ggf. Abschätzung) 

- Mögliche Überlappungsflächen und/oder Fahrspur bei der 
Probenahme 

- Abtrift, Verflüchtigung sowie Verfrachtung von Bodenpartikeln 

- Grad der Abschirmung durch den Pflanzenbestand 

- Witterungsverlauf zwischen vermutlichem Anwendungs- und 
Probenahmetermin 

- Bodenbeschaffenheit und �zustand 

- Historie der Fläche (z. B. Altlasten) 

- Vorkultur (Fruchtfolge) 

- Erwartungswerte für maximale Rückstandskonzentrationen am Tag der 
Behandlung (Initialwerte) bei höchstzulässiger Pflanzenschutzmittel-
Aufwandmenge in Abhängigkeit von der Probenahmetiefe (siehe 
Tabelle 8-3) 
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Matrix zu beachtende Kriterien 

Pflanze (Anmerkung: Die Kontrolle auf Einhaltung der zulässigen Rückstands-
höchstgehalte gemäß Verordnung (EG) Nr. 396/2005 ist Aufgabe der Le-
bensmittelüberwachung und nicht des Pflanzenschutz-Kontrollpro-
gramms.) 

- Abbauverhalten des Wirkstoffes/der Wirkstoffe in der Kulturpflanze 

- Zeitpunkt der Pflanzenschutzmittel-Applikation (ggf. Abschätzung) 

- Mögliche Überlappungsflächen und/oder Fahrspur bei der 
Probenahme 

- Abtrift, Verflüchtigung sowie durch anhaftende Bodenpartikel 

- Dichte des Pflanzenbestandes 

- Wachstumsstadium der Kulturpflanze (z. B. gemäß BBCH-Code) und 
Anhang 10.4

- Bonitur (Unkrautbestand, Schadbilder an Kulturpflanzen/Unkräutern) 

- Beprobte Pflanzenteile 

- Witterungsverlauf zwischen vermutlichem Anwendungs- und 
Probenahmetermin 

- Historie der Fläche (z. B. Altlasten) 

- Vorkultur (Fruchtfolge) 

- Erwartungswerte für maximale Rückstandskonzentrationen am Tage 
der Behandlung (Initialwerte) bei höchstzulässiger Pflanzenschutz-
mittel-Aufwandmenge in Abhängigkeit vom Pflanzenaufwuchs 
(Bedeckungsgrad) (siehe Tabelle 8-3) 

Pflanzenschutz
mittel-Behand-
lungsflüssig-
keiten  

- Übereinstimmung der Angaben des Spritzenfahrers mit konkreter Be-
handlungssituation (Indikation, zugelassenes Pflanzenschutzmittel) 

- Vorhandensein des/der Original-Pflanzenschutzmittelgebinde/s? 

- Querkontamination bzw. Verschleppung bei Befüllung der Pflanzen-
schutzmittelspritze (wurde mit der Spritze vorher ein anderes Pflanzen-
schutzmittel ausgebracht � welches?) 

- Präparat mit einem oder mehreren Wirkstoffen, Kombinationspräparat 
(�Pack�) oder Tankmischung (mehrere Wirkstoffe) 
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Matrix zu beachtende Kriterien 

Wasser (Anmerkung: Wegen der nur selten eintretenden Situation einer erfolgver-
sprechenden Pflanzenschutzmittel-Anwendungskontrolle durch Gewässer-
beprobung wird die Untersuchung von Oberflächengewässern die Ausnah-
me bleiben. Die Beurteilung von Oberflächengewässern ist nicht Bestand-
teil des Pflanzenschutz-Kontrollprogramms. Außerdem ist festzuhalten, 
dass die gemäß Anlage 2 der Trinkwasserverordnung von 2001 (BGBl. I, 
S. 959) für Wirkstoffe von Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukten ein-
schließlich ihrer relevanten Abbau- und Umwandlungsprodukte festge-
setzten Grenzwerte nicht zur Beurteilung von Pflanzenschutzmittel-Funden 
in Oberflächengewässern, wie sie im Rahmen des Pflanzenschutz-Kon-
trollprogramms anfallen können, geeignet sind.) 

- Eintragssituation am zu beprobenden Gewässer (Einträge über 
Punktquellen oder/und diffuse Quellen, Abschwemmungen, 
Bewirtschaftung angrenzender Flächen etc.) 

- Beschaffenheit der an das Gewässer angrenzenden behandelten 
Nutzflächen (Neigung, Bodenart, Verschlämmung, Erosionsrinnen) 

- Bewuchs (Vegetationsarten, Ausdehnung) 

- Zeitpunkt der Pflanzenschutzmittel-Applikation (ggf. Abschätzung) 

- Physikalisch-chemische Eigenschaften und Abbauverhalten des 
Wirkstoffs/der Wirkstoffe in Wasser



H
a
n

d
b

u
c
h

 P
fl

a
n

ze
n

s
c
h

u
tz

-K
o

n
tr

o
ll
p

ro
g

ra
m

m
 

K
a
p
ite

l 8
 �

 A
n
w

e
n
d
u
n
g

s-
 u

n
d
 B

e
tr

ie
b
sk

o
n
tr

o
lle

n
 

S
ta

n
d
: 
A

p
ri
l 2

0
1
4

8
-5

3

T
a
b

e
ll

e
 8

-2
: 

E
n

ts
c
h

e
id

u
n

g
s
h

il
fe

n
 f

ü
r 

d
ie

 B
e
u

rt
e
il
u

n
g

 a
n

a
ly

ti
s
c
h

e
r 

B
e
fu

n
d

e
 

K
o

n
tr

o
ll

g
e

g
e
n

s
ta

n
d

 
g

ü
lt

ig
 f

ü
r 

M
a

tr
ix

 
K

a
p

it
e

l 
im

 H
B

 
A

b
s

c
h

n
it

t 

P
ro

b
e

n
a

h
m

e
 

E
in

g
re

if
w

e
rt

 

B
o

d
e

n
 (

0
-5

 c
m

) 
8

.5
.3

, 
8

.5
.1

2
, 

8
.5

.1
3

 

8
.6

.1
 u

n
d

 8
.6

.3
 

0
,0

2
-0

,1
 m

g
/k

g
 F

M
 

P
fla

n
ze

 
8

.5
.3

 
8

.5
.1

2
, 

8
.5

.1
3

 

8
.6

.1
 u

n
d

 8
.6

.3
 

0
,0

1
-0

,1
 m

g
/k

g
 F

M
 

A
n

w
e

n
d

u
n

g
 v

e
rb

o
te

n
e

r 
P

fl
a
n

ze
n

s
c

h
u

tz
-

m
it

te
l 

 
a

lle
 W

ir
ks

to
ff

e
 m

it 
vo

lls
tä

n
d
ig

e
m

 b
zw

. 
e

in
g

e
sc

h
rä

n
kt

e
m

 A
n

w
e

n
d

u
n
g
sv

e
rb

o
t 

g
e

m
ä
ß

 P
fla

n
ze

n
sc

h
u
tz

-A
n

w
e

n
d

u
n

g
s-

ve
ro

rd
n

u
n
g

 v
o

m
 1

0
.1

1
.1

9
9
2

, 
zu

le
tz

t 
g

e
ä

n
d
e

rt
 a

m
 2

5
.1

1
.2

0
1
3

 (
B

G
B

l. 
I,

 S
. 

4
0

2
0

) 
b

zw
. 

in
 d

e
r 

je
w

e
ils

 g
e
lte

n
d

e
n

 
F

a
ss

u
n

g
 

B
e

h
a

n
d
lu

n
g

s-
flü

ss
ig

ke
it 

8
.5

.3
, 

8
.5

.1
2
, 

8
.5

.1
3

 

8
.6

.4
 

W
irk

st
o

ff
 v

o
rh

a
n

d
e

n
 (

ja
/n

e
in

) 
 

in
 R

e
la

tio
n

 z
u

r 
si

n
n

vo
lle

n
 A

u
fw

a
n

d
m

e
n

g
e

 in
 d

e
r 

B
e

h
a

n
d
lu

n
g

sf
lü

ss
ig

ke
it 

 
(e

m
p

fo
h

le
n

: 
1
0

m
g
/l,

 f
ü

r 
P

yr
e

th
ro

id
e

 u
n

d
 

S
u

lfo
n

yl
h
a

rn
st

o
ff
e

: 
1

 m
g

/l)
 

B
o

d
e

n
 (

0
-5

 c
m

) 
8

.5
.4

, 
8

.5
.5

, 
8

.5
,1

2
, 

8
.5

.1
3

 

8
.6

.1
 u

n
d

 8
.6

.3
 

0
,0

2
-0

,1
 m

g
/k

g
 F

M
  

P
fla

n
ze

 
8

.5
.4

, 
8

.5
.5

 
8

.5
.1

2
, 

8
.5

.1
3

 

8
.6

.1
 u

n
d

 8
.6

.3
 

a
b

 0
,0

1
 m

g
/k

g
 m

ö
g

lic
h
  

N
ic

h
tb

e
a
c

h
tu

n
g

 d
e

s
 I
n

d
ik

a
ti

o
n

s
g

e
b

o
ts

  
a

lle
 W

ir
ks

to
ff

e
 in

 P
fla

n
ze

n
sc

h
u
tz

m
itt

e
ln

, 
d

e
re

n
 A

n
w

e
n

d
u

n
g

 a
u

f 
d
e

r 
b
e

p
ro

b
te

n
 

F
lä

ch
e

 v
o

n
 d

e
r 

Z
u
la

ss
u
n

g
 n

ic
h
t 

a
b

g
e

-
d

e
ck

t 
is

t 

B
e

h
a

n
d
lu

n
g

s-
flü

ss
ig

ke
it 

8
.5

.4
, 

8
.5

.5
, 

8
.5

,1
2
, 

8
.5

.1
3

 

8
.6

.4
 

W
irk

st
o

ff
 v

o
rh

a
n

d
e

n
 (

ja
/n

e
in

) 
 

in
 R

e
la

tio
n

 z
u

r 
si

n
n

vo
lle

n
 A

u
fw

a
n

d
m

e
n

g
e

 in
 d

e
r 

B
e

h
a

n
d
lu

n
g

sf
lü

ss
ig

ke
it 

 
(e

m
p

fo
h

le
n

: 
1
0

m
g
/l,

 f
ü

r 
P

yr
e

th
ro

id
e

 u
n

d
 

S
u

lfo
n

yl
h
a

rn
st

o
ff
e

: 
1

 m
g

/l)
 

B
o

d
e

n
 (

0
-5

 c
m

) 
8

.5
.8

 
8

.6
.1

 u
n

d
 8

.6
.2

 
W

irk
st

o
ff
g

e
h

a
lt 

a
m

 F
e

ld
ra

n
d

 m
in

d
e
st

e
n
s 

2
0

 %
 

d
e

s 
G

e
h
a

lts
 im

 S
ch

la
g

in
n
e

re
n
 

U
n

zu
lä

s
s

ig
e
 B

e
h

a
n

d
lu

n
g

 v
o

n
 R

a
n

d
s

tr
e

if
e

n
 

u
n

d
 N

ic
h

te
in

h
a

lt
u

n
g

 v
o

n
 A

b
s

ta
n

d
s
a

u
fl

a
g

e
n

 
(G

e
w

ä
s

s
e

r,
 S

a
u

m
b

io
to

p
e

) 

- 
e

in
fa

ch
e

r 
V

e
rg

le
ic

h
 R

a
n

d
/S

ch
la

g
 

W
irk

st
o

ff
e

 d
e

r 
a

p
p
liz

ie
rt

e
n

 P
fla

n
ze

n
-

sc
h
u

tz
m

itt
e

l 

B
e

a
ch

te
: 

P
fla

n
ze

n
a

u
fw

u
ch

s 
a
m

 R
a

n
d

 
u

n
d

 im
 S

ch
la

g
 d

ü
rf

e
n

 s
ic

h
 n

ic
h
t 

si
g

n
ifi

ka
n

t 
vo

n
e

in
a

n
d
e

r 
u

n
te

rs
ch

e
id

e
n

! 

P
fla

n
ze

 
8

.5
.8

 
8

.6
.1

 u
n

d
 8

.6
.2

 
w

ie
 v

o
r 

K
a
p

ite
l 8

.1
: 

K
o
n

tr
o
lle

 w
ä
h
re

n
d
 d

e
r 

A
n

w
e
n

d
u
n

g
; 

K
a
p

ite
l 8

.2
: 

K
o

n
tr

o
lle

 n
a
ch

 d
e
r 

A
n

w
e
n
d

u
n
g
; 

K
a
p
ite

l 8
.6

: 
M

a
te

ri
a
l u

n
d
 M

e
th

o
d

e
n
 



Handbuch Pflanzenschutz-Kontrollprogramm 

Kapitel 8 � Anwendungs- und Betriebskontrollen

Stand: April 20148-54

Tabelle 8-3: Erwartungswerte für maximale Rückstandskonzentrationen (Ini-
tialwerte) 
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m
kg

Aufwuchs

ha
g

WirkstoffgeAufwandmen

kg
mg

PflanzetInitialwer
PFM

Aufwandmenge Boden Pflanze 
Wirkstoff Probenahmetiefe (cm) Aufwuchs (kgFM-P*/m2)

5 10 1 5 10 50 
ρρρρBoden = 1,5 g/cm³ Bedeckungsgrad: 100 %
Initialwert-Boden Initialwert-Pflanze 

(g/ha) (mg/kg FM-B**) (mg/kg FM-P*) 

10 0.01 0.01 1 0.2 0.1 0.02
20 0.03 0.01 2 0.4 0.2 0.04
50 0.07 0.03 5 1 0.5 0.1 

100 0.13 0.07 10 2 1 0.2 
150 0.20 0.10 15 3 1.5 0.3 
200 0.27 0.13 20 4 2 0.4 
500 0.67 0.33 50 10 5 1 
750 1.00 0.50 75 15 7.5 1.5 
1000 1.33 0.67 100 20 10 2 
2000 2.67 1.33 200 40 20 4 
3000 4.00 2.00 300 60 30 6 
4000 5.33 2.67 400 80 40 8 
5000 6.67 3.33 500 100 50 10 

 *) Frischmasse Pflanze 

**) Frischmasse Boden (gemeint ist der feldfeuchte Boden; dieser Bezug reicht im 
Regelfall aus, da o. g. Werte nur der Vermittlung einer zu erwartenden 
Größenordnung der Befunde dienen) 
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8.9 Materialien für die Anwendungskontrolle 

8.9.1 Checklisten 

Empfohlene Kontrollausrüstung 

� Dienstausweis und Kontrollunterlagen (Kontrollprotokolle, Probenbegleitschein, etc.) 

� Laptop 

� Navigationssystem 

� Mobiltelefon 

� Fotoapparat (möglichst digital)  

� Recherche-Programm �PAPI� sowie aktuelle Unterlagen zum Stand der Zulassung und 
Genehmigung von Pflanzenschutzmitteln 

� Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

� Liste der im Land registrierten Dienstleistungsbetriebe entsprechend § 10 PflSchG 

� Aktuelles Verzeichnis Verlustmindernder Geräte (siehe Anhang zu diesem Handbuch, 
10.2) 

� Tabelle der vom JKI anerkannten Pflanzenschutzdüsen (siehe Anhang zu diesem Hand-
buch, 10.3) 

� Verzeichnis der phänologischen Entwicklungsstadien mono- und dikotyler Pflanzen, ein-
heitliche Codierung nach der erweiterten BBCH-Skala (siehe Anhang zu diesem Hand-
buch, 10.4) 

� Aktuelles Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturelemente für die Region 

� Schreib- und Zeichenmaterial (wasserfest) 

� Standardschutzbekleidung Pflanzenschutz, Atemmaske 

� Probenentnahmegeräte zur Entnahme von Boden-, Pflanzen- und Flüssigkeitsproben 
(Bohrstock mit Tiefenbegrenzung zur Entnahme von Bodenproben, Probenschöpfer für 
Behandlungsflüssigkeiten oder Flüssigkeitsheber, Messer, Garten- oder Haushaltssche-
re, kleine Schaufel, Spatel, Sichel)  

� Verbrauchsmaterial und Einwegverpackungen (Folienbeutel für Boden- und Pflanzenpro-
ben, Gefäße für Behandlungsflüssigkeit und andere Proben z. B. Weithalsflaschen, Ein-
wegflaschen, Glas- oder Kunststoffprobegefäße, Trichter, Pipetten, Einweghandschuhe) 

� Transportkiste, luftdicht und Isolierbox (Kühlbox oder Kühltasche) mit Kühl-Elementen 

� Probenetiketten, Klebeetiketten oder andere Kennzeichnungsmaterialien  

� Versiegelungsmaterialien, z. B. Plomben, Plombenzange 

� Markierungsstäbe (Kunststoff, weiß) 

� Zollstock, Bandmaß (50 m), Federwaage (bis 1 kg) 

� Windmesser, geeignetes Thermometer und Hygrometer (ggf. Wetterkoffer) 

� Wasser, Reinigungsmittel, Zellstoff und Gefäße für Reinigung von Probenentnahmege-
rätschaften  
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8.9.2 Protokollmuster und Merkblätter 

Musterformulare sind nicht im Handbuch aufgeführt. Beispiele von Berichtsprotokollen kön-
nen im Fachinformationssystem Verbraucherschutz- und Lebensmittelsicherheit, FIS-VL, in 
der Gruppe AG PMK abgelegt werden. Speziell zu Bienenvergiftungen sind nachfolgend das 
Merkblatt und der Antrag zur Bienenuntersuchung des JKI aufgeführt. 

Inhalt 

• Merkblatt des Julius Kühn-Instituts für die Einsendung von Proben bei Bienenvergiftun-
gen (Stand: März 2010) 

• Antrag des Julius Kühn-Instituts zur Untersuchung von Bienenvergiftungen (Stand: April 
2010) 
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9 Berichterstattung 

9.1 Vorbemerkungen 

Deutschland ist gemäß Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehr-
bringen von Pflanzenschutzmitteln verpflichtet, einen Bericht über die Kontrolltätigkeiten, 
innerhalb von von sechs Monaten nach Abschluss des Jahres, auf das sich der Bericht 
bezieht, an die EU-Kommission zu geben: 

Da die Durchführung der Kontrollen nach Pflanzenschutzgesetz den Bundesländern obliegt, 
besteht also die Notwendigkeit, die Kontrolltätigkeit und deren Ergebnisse nicht nur in den 
einzelnen Bundesländern zu dokumentieren, sondern sie auch in geeigneter, möglichst ein-
heitlicher Form, zu einem Bericht auf Bundesebene zusammenzufassen und dem zustän-
digen Bundesministerium zur Verfügung zu stellen. 

In diesem Kapitel sollen die Vorgaben für die einheitliche Berichterstattung konkretisiert wer-
den. Voraussetzung für Zusammenfassungen ist allerdings die Vergleichbarkeit der erhobe-
nen Kontrolltatbestände. Soweit entsprechende Erläuterungen nicht schon in den Kontroll-
plänen gemacht wurden, werden hier die Rahmenbedingungen dargestellt. 

9.2 Dokumentation der Kontrollen 

9.2.1 Sammlung der im Rahmen der Kontrollen anfallenden Dokumente 

Im Rahmen der Kontrolltätigkeit fällt eine große Zahl von Aufzeichnungen an. Das sind ins-
besondere Kontrollbögen, die in geeigneter Form zu einer Dokumentation zusammengefasst 
werden sollten.  

Dabei bietet es sich an, die Unterlagen nach Kontrolltatbeständen, z. B. Verkehrskontrollen 
im Einzelhandel und Großhandel, Anwendungskontrollen in Landwirtschaft, Gartenbau und 
auf Gleisanlagen (Nichtkulturland), zu ordnen und chronologisch abzulegen. Es wird allen 
Ländern anheim gestellt, eine aus ihrer Sicht sinnvolle und nach übergeordneten Kriterien in 
den Dienststellen sich ergebende Ablagestruktur zu wählen. 

9.2.2 EDV-mäßige Erfassung der Kontrollfakten 

Da von den Bundesländern erwartet wird, dass sie jährliche Meldungen in einheitlicher Form 
an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) abgeben und im 
Rahmen von Inspektionen auch jederzeit den aktuellen Stand der Kontrolltätigkeit darstellen 
können, wird die EDV-mäßige Erfassung der wesentlichen Kontrolldaten vorgeschlagen. 

Dabei kann sich die EDV-Erfassung auf solche Fakten beschränken, die in eine Auswertung 
einfließen sollen. Sofern der Mehraufwand zu leisten ist, sollte das Erfassungssystem aller-
dings so angelegt sein, dass alle Daten recherchierbar sind. 

9.2.2.1 Erfassungsverfahren 

In vielen Fällen kann derzeit die EDV-Erfassung unmittelbar bei den Kontrollen vor Ort aus 
technischen Gründen noch nicht erfolgen, so dass die zunächst auf Papierbasis erfassten 
Daten in die EDV übertragen werden müssen.  

Die Übertragung wird im Wesentlichen manuell erfolgen müssen, es sei denn, dass die Kon-
trollbögen so gestaltet sind, dass automatisches Einlesen möglich ist. Entsprechende  
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Instrumente sind allerdings nur bei Kontrollvorgängen sinnvoll, die in großer Zahl anfallen. 
Derzeit sind solche Erhebungsbögen noch nicht entwickelt. 

9.3 Auswertung der Kontrollen 

9.3.1 Ziele 

Unter dem Aspekt einer notwendigen Berichterstattung über die Kontrolltätigkeit einerseits 
an entsprechende Landesdienststellen sowie an das BVL und andererseits an die interes-
sierte Öffentlichkeit ist es sinnvoll, eine einheitliche Auswertungsform zu entwickeln, die es 
auch ermöglicht, Vergleiche zwischen den Bundesländern vornehmen zu können. 

Aus Sicht des BVL muss eine Abstimmung der Auswertung und Berichterstattung mit mögli-
chen Vorgaben der EU erfolgen, damit auch Vergleiche im Kreis der EU-Mitgliedstaaten 
möglich sind. 

Ziel einer Auswertung ist einerseits die Darstellung der Kontrolldurchführung der zuständigen 
Länderdienststellen und andererseits die Aussage zum Stand der Einhaltung der gesetzli-
chen Regelungen des Pflanzenschutzrechts durch die Anwender bzw. Verkäufer. Dazu ist 
eine Zusammenfassung bestimmter Kontrollfälle erforderlich, so dass Schlussfolgerungen 
möglich sind. Im einfachsten Fall sind Summen, Mittelwerte und Anteile aus vergleichbaren 
Kontrollaktionen herzustellen.  

Nur soweit die Datenbasis dies erlaubt, können aus einer repräsentativen Stichprobe Hoch-
rechnungen für das jeweilige Gebiet oder die einbezogenen landwirtschaftlichen Bereiche 
erfolgen. 

9.3.2 Kontrollgruppen 

Für die Art der Auswertung ist von besonderer Bedeutung, wie die Kontrollfälle ausgewählt 
worden sind. 

9.3.2.1 Grundsätzliche Hinweise zur Auswahl der Kontrollfälle  

Zu unterscheiden ist insbesondere zwischen systematischen Kontrollen und gezielten An-
lasskontrollen. Letztere ergeben sich dadurch, dass konkrete Verdachtsmomente vorliegen. 
Das können z. B. bei der zuständigen Kontrollbehörde eingegangene Anzeigen sein oder bei 
visuellen Kontrollen erkennbare Anzeichen eines bestimmten Sachverhaltes (Wachstums-
anomalien) oder konkrete Hinweise auf illegale Importe von Pflanzenschutzmitteln.  

Wählt man aus einer Gruppe von möglichen Kontrollfällen (z. B. alle landwirtschaftlichen Be-
triebe einer Region, alle Mais- oder Rapsanbauer einer Region) eine Stichprobe aus und 
berücksichtigt bei der Auswahl, dass die Stichprobe repräsentativ für die gesamte Gruppe 
("Grundgesamtheit") ist, besteht die Möglichkeit, im Auswertungsverfahren Schlussfolgerun-
gen für diese Gruppe zu ziehen. Das setzt allerdings voraus, dass im statistischem Sinn die 
Stichprobe auch groß genug gewählt worden ist. 

9.3.2.2 Systematische Kontrollen 

Bei der gegenwärtigen Kontrollpraxis in den einzelnen Bundesländern erfüllt die systemati-
sche Auswahl der Kontrollfälle nicht die Kriterien einer repräsentativen Stichprobe im statis-
tischen Sinn, weil in der Regel - aus Gründen der Kontrolleffektivität - bestimmte Schwer-
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punkte gesetzt werden. Diese Kontrollen werden allerdings im Gegensatz zu Anlasskontrol-
len systematisch geplant. 

Diese Gruppe von Kontrollfällen wird in der Berichterstattung unter dem Begriff "Systemati-
sche Kontrollen" zusammengefasst. 

9.3.2.3 Anlasskontrollen 

Darüber hinaus ergeben sich Kontrollen dadurch, dass bestimmte Anlässe vorhanden sind. 
Dies sind beispielsweise Anzeigen Dritter, denen im Rahmen der Möglichkeiten nachgegan-
gen wird oder Hinweise anderer Behörden, denen bei deren Tätigkeit mögliche Missstände 
bekannt geworden sind und an die zuständige Behörde herangetragen wurden. 

Diese Gruppe von Kontrollfällen wird in der Berichterstattung unter dem Begriff "Anlasskon-
trollen" zusammengefasst. 

9.3.3 Zählung von Kontrollen 

Wie in den Handlungsanweisungen der Kapitel 7 und 8 dargestellt, fallen im Rahmen einer 
Kontrollsituation in der Regel mehrere Kontrolltatbestände gleichzeitig an. Um eine Ver-
gleichbarkeit der Kontrollen in den Bundesländern zu erreichen, muss definiert werden, wel-
cher Sachverhalt als eine Kontrolle im Sinne der Aufzeichnungen und Dokumentation zählt. 
Näheres dazu ist im Kapitel 6 "Kontrollpläne" dargestellt. 

9.3.4 Auswertungsparameter 

Aus den obigen Erörterungen zeigt sich, dass es sich häufig bei den Kontrollen um eine Viel-
zahl von Einzelfällen handelt, die in vielen Aspekten nicht vergleichbar sind und sich damit 
nur sehr beschränkt zusammenfassen lassen. 

Daher muss sich die Auswertung auf einfache Verfahren wie die Summenbildung vergleich-
barer Kontrolltatbestände und daraus resultierender Beanstandungen beschränken und in 
jedem Fall der Hinweis erfolgen, dass daraus Schlussfolgerungen für die Gesamtheit 
(Grundgesamtheit) nicht möglich sind.  
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9.4 Meldung der Länder an das BVL 

Seitens der Bundesländer erfolgt eine Meldung der Ergebnisse der Kontrollen über das Vor-
jahr jeweils bis Ende Februar elektronisch an das BVL:  

200@bvl.bund.de  

Wie oben ausgeführt, sollen die Meldungen der Bundesländer an das BVL möglichst in ei-
nem einheitlichen Format erfolgen. Entsprechende Meldeformulare werden über das BMEL 
an die Länder am Ende des Kontrolljahres versendet und sind dem Handbuch beigefügt. 

9.4.1 Zusammenfassung der Länderberichte 

Ziel einer Zusammenfassung der Länderberichte zu einem Gesamtbericht ist es, die tabella-
rischen Ergebnisse der Länder in entsprechende, nach Ländern differenzierte, zusammen-
fassende Tabellen zu übertragen.  

Derartige Zusammenstellungen sind allerdings nur erlaubt, wenn die Art und Weise der Er-
hebungen in den Bundesländern vergleichbar ist. Relativ unproblematisch ist dabei die Dar-
stellung der Summen von Kontrollfällen, kritisch allerdings ein Vergleich, wenn kein Bezug 
auf die jeweilige Gesamtzahl potentieller Kontrollfälle genommen wird, da letztere nur 
schwierig festzusetzen ist. 

Die Länderberichte enthalten eine durch textliche Erläuterungen ergänzte Tabelle der Kon-
trolltatbestände mit den zugehörigen Summen der Kontrollfälle, der Beanstandungen und der 
Ahndungsspanne in Form von Bußgeldverfahren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die 
Ahndungsspanne wegen der zeitlichen Verzögerung der Bußgeldverfahren auf Fälle aus den 
Vorjahren beziehen können. In den Berichten sollte auf die länderspezifischen Gegebenhei-
ten, z. B. Anzahl und Größe der Betriebe, vorwiegend angebaute Kulturen, eingegangen 
werden. Die Kontrolltatbestände ergeben sich im Wesentlichen aus den Kontrollplänen (sie-
he Kapitel 6). 

Vom BVL wird jährlich ein Bericht auf Grundlage der Meldungen aus den Bundesländern 
erstellt, der über die Kontrolltätigkeiten im Bereich Pflanzenschutz Auskunft gibt. Bis Mai wird 
ein Berichts-Entwurf gefertigt, der an die Bundesländer zur Kommentierung gesendet und in 
der AG Pflanzenschutzmittelkontrolle (AG PMK) diskutiert wird. Anschließend wird seitens 
des BVL die Endversion erstellt, den Länderreferenten für Pflanzenschutz zur Verabschie-
dung vorgelegt und der Bericht veröffentlicht. 
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9.5 Erstellung und Veröffentlichung des Gesamtberichtes des 
Bundes und der Länder 

Aufgrund der Gesetzgebung der Europäischen Union müssen bestimmte Daten, die in den 
Bundesländern im Rahmen der Pflanzenschutz-Kontrolltätigkeit erhoben werden, wie einlei-
tend bereits dargestellt, an die EU-Kommission gemeldet werden. Die Meldung erfolgt durch 
das BMEL. Die Anforderungen der Berichterstattung ergeben sich aus der folgenden 
gesetzlichen Vorgabe. 

9.5.1 Meldungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

Nach Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 der Kommission über das Inverkehrbrin-
gen von Pflanzenschutzmitteln führen die Mitgliedsstaaten amtlich Kontrollen duch, �[...]um 
die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung durchzusetzen. Sie übermitteln der 
Kommission die endgültige Fassung eines Berichts über Umfang und Ergebnisse dieser 
Kontrollen innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Jahres, auf das sich der 
Bericht bezieht.�  

9.6 Berichtsformular 

Das im Folgenden aufgeführte Berichtsformular soll von allen Bundesländern für die Bericht-
erstattung Verwendung finden.  
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10.1 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Pflanzensch utzmittel-
kontrolle (AG PMK) und ihrer AGs 

Vorsitz der AG PMK (Stand: April 2014):  

Herr Dr. Huber 
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Lange Point 10 
85354 Freising  
 
Vertreter: Hans Puckhaber, Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und 
Veterinärdienst -Pflanzenschutzdienst- (siehe Mitglieder der AG PMK) 
 

Geschäftsführung der AG PMK (Stand: April 2014): 

Dr. Karin Corsten 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  
Dienstsitz Braunschweig 
Postfach 15 64 
38005 Braunschweig 
 

Mitglieder der AG PMK aus den Ländern (Stand: April 2014) 

 Anschrift Vertreter 

Herr Nagel 
Reinhard.Nagel@lelf.brandenburg.de BB 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung  
Pflanzenschutzdienst  
Müllroser Chaussee 54 
15236 Frankfurt (Oder) 

Herr Morgenstern 
Michael.Morgenstern@lelf.brandenburg.de  

Frau Bargel-Faul 
Michaela.Bargel-Faul@SenStadtUm.berlin.de 
Herr Boas 
Peter.Boas@SenStadtUm.berlin.de 

BE 
Pflanzenschutzamt Berlin 
Mohriner Allee 137 
12347 Berlin 

Frau Osterhus 
Ingrid.Osterhus@SenStadtUm.berlin.de 

BW 

Regierungspräsidium Karlsruhe 
Referat 33 
Schlossplatz 4-6 
76131 Karlsruhe 

Herr Dr. Maier 
Andreas.Maier@rpk.bwl.de 

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft/IPZ 6b  
Am Gereuth 8 
85354 Freising 

Herr Geiger 
Verkehrskontrolle@LfL.bayern.de 

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Lange Point 10 
85354 Freising 

Herr Dr. Huber 
Josef.Huber@LfL.bayern.de 

BY 
 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Von-Luxburgstr. 4 
97074 Würzburg  

Herr Blaschke 
Rainer.Blaschke@aelf-wu.bayern.de 

Frau Evers 
Birte.Evers@veterinaer.bremen.de HB 

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und 
Veterinärdienst -Pflanzenschutzdienst- 
Lötzener Straße 3 
28207 Bremen 

Herr Puckhaber 
Hans.Puckhaber@veterinaer.bremen.de 
Herr Koch 
Norbert.Koch@RPGI.Hessen.de HE 

Regierungspräsidium Gießen 
Dez. 51.4 - PSD 
Schanzenfeldstraße 8 
35578 Wetzlar 

Frau Steckler 
Nora.Steckler@RPGI.Hessen.de 
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 Anschrift Vertreter 

HH 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
(BWVI)- Pflanzengesundheitskontrolle 
Indiastraße 3 
20457 Hamburg 

Herr Hilfert 
Gregor.Hilfert@ bwvi.hamburg.de 

Frau Heinze 
Cornelia.Heinze@lallf.mvnet.de 

MV 

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit 
und Fischerei (LALLF) 
Abteilung Pflanzenschutzdienst 
Mecklenburg-Vorpommern 
Graf-Lippe-Straße 1 
18059 Rostock 

Frau Kuhlmann 
Josy.Kuhlmann@lallf.mvnet.de 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
- Prüfdienste - 
Mars-la-Tour-Str. 1 - 13 
26121 Oldenburg 

Herr Dr. Döpke 
Friedhelm.Doepke@lwk-niedersachsen.de 

NI 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
- Pflanzenschutzamt - 
Wunstorfer Landstraße 9 
30453 Hannover 

Herr Dr. Lamprecht 
Stefan.Lamprecht@lwk-niedersachsen.de 

Herr Moeller 
Detlev.Moeller@LWK.NRW.DE 
Frau Weigand 
Brigitte.Weigand@LWK.NRW.DE 

NW 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Pflanzenschutzdienst 
Siebengebirgsstraße 200 
53229 Bonn Herr Welhöner 

burkhardt.welhoener@lwk.nrw.de 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Ref. 42 – Agraraufsicht 
Südallee 15-19 
56068 Koblenz 

Frau Berger 
Valerie.Berger@addko.rlp.de 

Herr Dondelinger 
Bruno.Dondelinger@add.rlp.de 

RP 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Ref. 42 - Agraraufsicht 
Willy-Brandt-Platz 3 
54290 Trier 

Frau Jostock 
Marita.Jostock@add.rlp.de 
Frau Steffensen 
ssteffensen@lksh.de SH 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
Referat Genehmigungen, Kontrolle und Sachkunde 
Grüner Kamp 15–17 
24768 Rendsburg 

Herr Matthey 
jmatthey@lksh.de 

Landwirtschaftskammer für das Saarland 
Dillingerstr. 67 
66822 Lebach 

Herr Eckert 
Klaus.Eckert@lwk-saarland.de 

SL Ministerium für Umwelt und VerbraucherschutzReferat 
B/2 – Landwirtschaftliche Erzeugung und Agrarmärkte 
Keplerstraße 18  
66 117 Saarbrücken 

Frank Mohr 
f.mohr@umwelt.saarland.de 

Frau Feuchter 
Katja.Feuchter@smul.sachsen.de 

SN 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie/Referat 35 
Kontrolldienst Agrarwirtschaft 
Postanschrift: Zur Wetterwarte 11 
01109 Dresden Klotzsche  
Dienstsitz: Hugo-Junkers-Ring 9 
01109 Dresden Klotzsche 

Frau Seeber 
Birgit.Seeber@smul.sachsen.de 

ST 

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (LLFG) 
Dezernat Pflanzenschutz 
Strenzfelder Allee 22 
06406 Bernburg 

Herr Henning 
axel.henning@llfg.mlu.sachsen-anhalt.de 

TH 

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft 
Referat Pflanzenschutz 
Kühnhäuser Str. 101 
99090 Erfurt 

Frau Naumann 
Evelyn.Naumann@tll.thueringen.de 
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AG
* 

Dr. Thomas Nagel 
Landwirtschaftl. Technologiezentrum Augustenberg 
Referat 21 – Organische Analytik 
Neßlerstraße 23-31 
76227 Karlsruhe 

Herr Dr. Nagel 
Thomas.Nagel@ltz.bwl.de 

* AG Rückstände und Analytik 
 

Ansprechpartner im BVL für das Pflanzenschutz-Kontrollprogramm (Stand: April 2014) 

Abhängig von der Tagesordnung nehmen seitens des BVL folgende Personen an der Ta-
gung der AG PMK teil (Anschrift: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit, Dienstsitz Braunschweig, Postfach 15 64, 38005 Braunschweig, 200@bvl.bund.de): 

Geschäftsführung AG PMK:  

Dr. Karin Corsten 

Labor für Formulierungschemie: 

Dr. Ralf Hänel 

Probenuntersuchung (Planproben): 

Astrid Besinger-Riedel 

Probenuntersuchung (Verdachtsproben): 

Dr. Claudia Vinke 

Rechtsfragen: 

Joachim Kunze 

Rechtsfragen: 

Mathias Uteß 

Parallelimport, Verkehrsfähigkeits-
bescheinigungen: 

Marcus Grau 

Parallelimport, Verkehrsfähigkeits-
bescheinigungen: 

Dr. Nils Kurlemann 

 

Leitung der Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe Rückstände und Analytik (Stand: April 2014): 

Dr. Thomas Nagel 
Landwirtschaftl. Technologiezentrum Augustenberg 
Referat 21 – Organische Analytik 
Neßlerstraße 23-31 
76227 Karlsruhe 
Thomas.Nagel@ltz.bwl.de 
 
Vertreter: n.n. 
 

Geschäftsführung der Arbeitsgruppe Rückstände und Analytik (Stand: April 2014): 

Dr. Helke Franz 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  
Dienstsitz Braunschweig 
Postfach 15 64 
38005 Braunschweig 
200@bvl.bund.de 
 

Mitglieder der AG Rückstände und Analytik aus den Ländern (Stand: April 2014)  

Dr. Helmut Appuhn 
Institut für Boden und Umwelt 
der LUFA Nord-West 
Finkenborner Weg 1 a 
31787 Hameln 
Appuhn.Helmut@ lwk-niedersachsen.de 

Dr. Hans-Günther Bless 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Landtechnik 
Grüner Kamp 15-17 
24768 Rendsburg  
hgbless@lksh.de 
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Patrick Bussmann 
LUFA Nordrhein-Westfalen 
Nevinghoff 40 
48147 Münster  
Patrick.Bussmann@lwk.nrw.de 

Dr. Karla Tolzin-Banasch  
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL)  
Naumbruger Straße 98 
07743 Jena 
karla.tolzin-banasch@tll.thueringen.de 

Dr. Barbara Hauser 
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten u. 
Gartenbau des Landes Sachsen-Anhalt 
Abteilung Landwirtschaftliches 
Untersuchungswesen 
Schiepziger Straße 29 
06120 Halle 
Barbara.Hauser@llfg.mlu.sachsen-anhalt.de 

Matthias Heinzler 
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor 
Druseltalstraße 67 
34131 Kassel 
M.Heinzler@lhl.hessen.de  

Dr. Thomas Knobloch 
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und 
Landwirtschaft 
Geschäftsbereich 6 
Labore Landwirtschaft/LUFA 
Gustav-Kühn-Straße 8 
04159 Leipzig 
Thomas.Knobloch@smul.sachsen.de 

Dr. Sabine Mönch 
Bioanalytik Weihenstephan 
Alte Akademie 10 
85354 Freising 
sabine.moench@tum.de 

Michael Morgenstern 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung  
Pflanzenschutzdienst  
Müllroser Chaussee 54 
15236 Frankfurt (Oder) 
Michael.Morgenstern@LELF.Brandenburg.de 

Dr. Thomas Nagel 
Landwirtschaftl. Technologiezentrum Augustenberg 
Referat 21 – Organische Analytik 
Neßlerstraße 23-31 
76227 Karlsruhe 
Thomas.Nagel@ltz.bwl.de 

Dr. Gustav Offenbächer 
LUFA Speyer 
Obere Langgasse 40 
67346 Speyer 
Offenbaecher@lufa-speyer.de 

Dr. Dorothee Schneider 
Bioanalytik Weihenstephan 
Alte Akademie 10 
85350 Freising 
Dorothee.Schneider@tum.de 

 

Mitglieder der AG Rückstände und Analytik aus dem BVL (Stand: April 2014) 

Dr. Helke Franz 
Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit 
Dienstsitz Braunschweig 
Postfach 15 64 
38005 Braunschweig 
200@bvl.bund.de 

Madeleine Spitzke  
Nationale Referenzlaboratorien für Kontaminanten 
und Rückstände 
Mauerstr. 39-42  
10117 Berlin 
500@bvl.bund.de 
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10.2 Verzeichnis Verlustmindernde Geräte 
Die jeweils aktuelle Fassung ist auf der Hompage des JKI erhältlich unter: 

http//:www.jki.bund.de (Gerätelisten). 

 

10.3 Tabelle der vom JKI-anerkannten Pflanzenschutz düsen 
Die jeweils aktuelle Fassung ist auf der Hompage des JKI erhältlich unter: 

http//:www.jki.bund.de (Gerätelisten). 
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